
MASTERARBEIT

Titel der Masterarbeit

Sprachideologien und Intertextualität 
im österreichischen Asylverfahren

Zur diskursiven Konstruktion von (Un-)Glaubwürdigkeit

verfasst von

Sabine Lehner, BA

angestrebter akademischer Grad

Master of Arts (MA)

Wien, 2015

Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 066 899

Studienrichtung lt. Studienblatt: Masterstudium Angewandte Linguistik 

Betreut von: Univ.-Doz.in Mag.a Dr.in Brigitta Busch 





Meinem Vater

Wolfang Rudolf Lehner 

(1959-2011) 





Danksagung 

Zunächst möchte ich mich bei meiner Masterarbeits-Betreuerin Brigitta Busch bedanken, die

nicht nur den Entstehungsprozess dieser Arbeit durch ihre wertschätzende Art unterstützt und

begleitet  hat,  sondern  auch  auf  fachlicher  Ebene  zahlreiche  hilfreiche  Anstöße  und

Inspirationen geliefert hat. 

Meiner  langjährigen  Freundin  und  meinem  bestem  Korrekturwichtel  Stephanie  Höllinger

möchte ich ebenfalls für ihre Unterstützung bei der Fertigstellung dieser Arbeit danken. Erik

Küng  möchte  ich  für  seine  aufbauenden  Worte,  humorvollen  und  gelungenen

Aufmunterungen und sein Verständnis in dieser durchwegs herausfordernden Phase bedanken.

Meiner Mutter Heidi Lehner möchte ich danken, die mich in vielerlei Hinsicht unterstützt und

mein Studium überhaupt erst ermöglicht hat. Ich bewundere sie für ihre bunte, inspirierende,

fröhliche Art und ihren positiven und motivierenden Zugang zum Leben.

Meinem  Vater  widme  ich  diese  Arbeit,  auch  wenn  er  wesentliche  Teile  meines

(wissenschaftlichen)  Werdegangs  nicht  (mit)erleben  konnte.  Dennoch  war  er  für  mich

prägend,  v.a.  faszinierte  mich seine  ausgeprägte  Fähigkeit,  Begeisterung und Interesse  an

Dingen  zu  entwickeln.  Ich  vermisse  den  intellektuellen  Austausch  mit  ihm  und  seinen

kritischen Blick. 

Mein  Dank  richtet  sich  auch  an  einige  namentlich  nicht  genannte  Personen,

Mitbewohnerinnen und liebe Studienkolleg_innen,  mit denen sich wertvolle Freundschaften

entwickelt haben und die mich in den letzten Jahren begleitet und auf ihre Weise zu dieser

Arbeit beigetragen haben. 





Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung.................................................................................................................................1
2 Asylrechtliche Rahmenbedingungen........................................................................................4
3 Herstellung von Wissen, Wahrheit und Glaubwürdigkeit im Asylverfahren...........................7

3.1 Von der Antragsstellung bis zum Entscheidungstext (Erkenntnis)...................................7
3.1.1 Erstbefragung und Zulassungsverfahren..................................................................7
3.1.2 Asylverfahren im eigentlichen Sinn: Glaubwürdigkeit und Erkenntnis...................7
3.1.3 Protokoll...................................................................................................................8

3.2 Glaubwürdigkeitsprüfung...............................................................................................11
3.2.1 Gesetzliche und rechtspraktische Grundlagen für die Glaubwürdigkeitsprüfung. .11
3.2.2 Glaubwürdigkeitsprüfung und Erzählerwartungen................................................14
3.2.3 Länderinformationen im Asylverfahren.................................................................17

3.3 Wissenskonstituierung im Asylverfahren.......................................................................19
4 Sprachideologien....................................................................................................................25

4.1 Wurzeln der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Sprachideologien.................25
4.2 Sprachwissenschaftliche Zugänge zum (Sprach)Ideologiebegriff.................................26
4.3 Ausgewählte Definitionen von Sprachideologien..........................................................28
4.4 Sprachideologische Prozesse nach Gal/Irvine................................................................32
4.5 Verortung von Sprachideologien auf linguistischen Ebenen..........................................33
4.6 Bereiche und Inhalte sprachideologischer Forschung....................................................35
4.7 Beispiele für dominante Sprachideologien.....................................................................36

4.7.1 Sprachideologien in der Sprachwissenschaft..........................................................36
4.7.2 Sprache als Konstrukt und Kategorie.....................................................................38
4.7.3 Monolingualismus und Nationalstaaten-Herausbildung.........................................39
4.7.4 Standardsprache......................................................................................................39

4.8 Eigene Verortung............................................................................................................40
4.9 Linguistische Studien im (asyl)gerichtlichen Kontext...................................................41

4.9.1 Österreichische Studien..........................................................................................41
4.9.2 Weitere Studien.......................................................................................................48

5 Intertextualität........................................................................................................................56
5.1 Zum Intertextualitätsbegriff: Definitorisches und Pluralitäten.......................................56
5.2 Ausgewählte Intertextualitätszugänge............................................................................60

5.2.1 Kristeva, Bachtin und die sozial-historische Dimension von Intertextualität........61
5.2.2 Vološinov und Redewiedergabe..............................................................................65
5.2.3 Textlinguistischer Intertextualitätsbegriff nach de Beaugrande/Dressler...............68
5.2.4 Gérard Genette: Intertextualität als eine Form der Transtextualität.......................69
5.2.5 Fairclough: Intertextualität und Diskursanalyse.....................................................72
5.2.6 Textsorten, Markiertheit und Erkennbarkeit von Intertextualität (u.a. nach Holthuis
und Orosz).......................................................................................................................74

5.3 Weitere Konzepte intersemiotischer Beziehungen.........................................................76
5.4 Eigene Verortung............................................................................................................77

6 Sprachideologien und Intertextualität: Eine theoretische Zusammenführung.......................79
7 Methodisches Vorgehen.........................................................................................................82

7.1 Analysekategorien..........................................................................................................82
7.1.1 Nominations- und Prädikationsanalyse..................................................................82
7.1.2 Argumentationsanalyse...........................................................................................83
7.1.3 Perspektivierungs-, Verstärkungs-/Abschwächungsstrategien und Voice..............85

7.2 Korpus............................................................................................................................86



8 Fallbeispiel Asylgerichtshof...................................................................................................88
8.1 Erkenntnis des Erstantrags 2010....................................................................................88
8.2 Erkenntnis des Folgeantrags 2013..................................................................................93

8.2.1 Intertextuelle Verweise auf Erstantrag und (beschriebene) Reiseroute..................95
8.2.2 Intertextuelle Verweise auf Befragungen vor Polizei und Bundesasylamt.............96
8.2.3 Beeideter Dolmetscher in der Sprache Armenisch.................................................96
8.2.4 „Muttersprache“ und Rederechtsverteilung............................................................98
8.2.5 Glaubwürdigkeit (allgemein)................................................................................100
8.2.6 Intertextuelle Verweise auf frühere verfahrensbezogene Texte............................101
8.2.7 Perspektivierungsstrategien vonseiten der Behörde.............................................102
8.2.8 Protokoll (intertextuell, sprachideologisch).........................................................103
8.2.9 Weitere Charakteristika zur Protokollwiedergabe/Protokollierung......................105
8.2.10 „Dolmetscher als Sprachvermittler“ und Rederechtsverteilung.........................106
8.2.11 Deutschkursbesuch – Nachweis..........................................................................107
8.2.12 Glaubwürdigkeit (Fortsetzung)...........................................................................108

8.2.12.1 Perspektivierungsstrategie (Fortsetzung I).................................................108
8.2.12.2 Glaubwürdigkeit – Infragestellung, Zweifel...............................................108
8.2.12.3 Begründungen für Unglaubwürdigkeit (BAA)...........................................112
8.2.12.4 Perspektivierungsstrategie (Fortsetzung II)................................................113
8.2.12.5 Weitere Begründungen der Unglaubwürdigkeit..........................................114
8.2.12.6 Verstärkungsstrategien, Widersprüchlichkeiten u. (Un-)Glaubwürdigkeit. 114

8.2.13 Länderfeststellungen...........................................................................................116
8.2.1 Vorteile durch erworbene Sprachkenntnisse nach Rückkehr (AsylGH)...............117
8.2.2 Feststellung zur Person durch Sprachkenntnisse (AsylGH).................................118
8.2.3 Freie Beweiswürdigung, Denklogik und Denkgesetze.........................................119
8.2.4 Bewertete Glaubwürdigkeit durch AsylGH..........................................................119
8.2.5 Rechtliche Begründung, Glaubwürdigkeit und Intertextualität............................120
8.2.6 „Grad der Integration“ (AsylGH).........................................................................122

9 Fallbeispiel Bundesverwaltungsgericht: Erkenntnis 2014...................................................129
10 Diskussion und Fazit..........................................................................................................135

10.1 Rückblick....................................................................................................................135
10.2 Zusammenfassung der Analyseergebnisse.................................................................138
10.3 Beantwortung der Forschungsfragen..........................................................................142
10.4 Ausblick......................................................................................................................144

ANHANG...............................................................................................................................145
Literaturverzeichnis................................................................................................................145
Quellenverzeichnis (Korpus)..................................................................................................155
Abbildungsverzeichnis............................................................................................................155
Erkenntnis AsylGH 2010........................................................................................................156
Erkenntnis AsylGH 2013........................................................................................................167
Erkenntnis BVwG 2014..........................................................................................................233
Abstract Deutsch.....................................................................................................................261
Abstract Englisch....................................................................................................................262
Curriculum Vitae.....................................................................................................................263







1 Einleitung

Die aktuellen, wenn auch nicht neuen Anlässe an den Außengrenzen der Europäischen Union,

die  politischen  Reaktionen  und  die  verstärkte  mediale  Berücksichtigung  der  sog.

„Flüchtlingstragödien“ führen dazu, dass im öffentlichen Diskurs auf den gesellschaftlichen

Umgang mit  Asylsuchenden und deren  prekäre  Situation  momentan  aufmerksam gemacht

wird.  Parallel  dazu  lassen  sich  allerdings  nicht  nur  herabwürdigende  Aussagen  über

Asylwerber_innen  und  Flüchtlinge  in  Österreich1 vermerken,  sondern  zeitgleich  wird

paradoxerweise auch der Beschluss weiterer  Verschärfungen des Asylgesetzes im Rahmen

einer erneuten Fremdenrechtsnovelle im österreichischen Parlament diskutiert (vgl. UNHCR

20152).  All  diese  Anlässe  unterstreichen  für  mich  erneut  die  Relevanz,  mich  mit  dem

Asylverfahren  in  Österreich  genauer  und  mit  dem  Umgang  dieser  vulnerablen

Personengruppe im Rahmen dieser Masterarbeit kritisch auseinanderzusetzen. 

Das  Ziel  eines  Asylverfahrens  ist  es,  festzustellen,  ob  ein_e  Antragsteller_in  nach

verschiedenen  rechtlichen  Bestimmungen  (bspw.  der  Genfer  Flüchtlingskonvention)

asylberechtigt ist. Nachdem aber Asylwerber_innen häufig keine materiellen Beweise für ihre

Flüchtlingsgeschichte  vorlegen  können,  kommt  ihren  mündlichen  Erzählungen  im

Asylverfahren  eine  zentrale  Bedeutung  zu.  Die  erstinstanzlichen  Behörden  (wie  das

Bundesasylamt bzw. das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) und die zweitinstanzlichen

Gerichte  (Asylgerichtshof  und  Bundesverwaltungsgericht)  müssen  im  Rahmen  des

Asylverfahrens entscheiden und in den Entscheidungstexten begründen, ob den Vorbringen

der Asylwerber_innen Glaubwürdigkeit zukommt oder nicht. Für diese Aufgabe haben sich

spezifische  institutionelle  Erzählerwartungen  etabliert,  die  häufig  in  Asylverfahren  zur

Anwendung kommen und in linguistischen Studien als konkrete Glaubwürdigkeitsparameter

analysiert  wurden  (vgl.  z.B.  Eades  2010;  Busch  im  Druck).  Weitere  Studien,  die  im

(asyl)gerichtlichen Kontext durchgeführt wurden, haben auch auf spezifische Vorannahmen

und Vorstellungen  von Sprache  hingewiesen,  die  die  Kommunikation  vor  Gericht  und in

weiterer Folge auch den Verfahrensausgang (erheblich) beeinflussen können (vgl. Blommaert

2009, Slezak 2010, Kolb 2010, Busch im Druck). Diese Annahmen lassen sich – wie auch in

1 http://derstandard.at/2000007881444/FP-Abgeordneter-beschimpft-Asylwerber-als-Hoehlenmenschen
[12.05.2015]. 

2 http://www.unhcr.at/presse/pressemitteilungen/artikel/1f22440571356a9648dc80873238af7b/unhcr-vor-
innenausschuss-asylnovelle-nachbessern.html [12.05.2015]. 

1

http://www.unhcr.at/presse/pressemitteilungen/artikel/1f22440571356a9648dc80873238af7b/unhcr-vor-innenausschuss-asylnovelle-nachbessern.html
http://www.unhcr.at/presse/pressemitteilungen/artikel/1f22440571356a9648dc80873238af7b/unhcr-vor-innenausschuss-asylnovelle-nachbessern.html
http://derstandard.at/2000007881444/FP-Abgeordneter-beschimpft-Asylwerber-als-Hoehlenmenschen


dieser Arbeit gezeigt wird – als Sprachideologien (vgl. Silverstein 1979, Woolard/Schieffelin

1994, Blommaert 1999a) bezeichnen. Im Zusammenhang mit der Glaubwürdigkeitsprüfung

und  den  damit  verbundenen  Praktiken  und  Sprachideologien  nehmen  auch intertextuelle

Phänomene eine zentrale Rolle ein, da bspw. auf in anderen Verfahrensabschnitten getätigte

Aussagen  der  Asylwerber_innen  zurückgegriffen  wird,  um  die  Glaubwürdigkeit  zu

hinterfragen. In der Art der Wiedergabe und Einbettung der fremden Rede (vgl.  Vološinov

1975, Bachtin 1979) in den schriftlichen Entscheidungen des Gerichts äußert sich ein weiteres

Forschungsinteresse  der  vorliegenden  Arbeit.  Nachdem  es  –  wie  hier  kurz  angedeutet  –

Schnittstellen zwischen Intertextualität und Sprachideologien im Asylverfahren gibt und diese

zentrale Dimensionen eines Asylverfahrens darstellen, wird diesen auch im Rahmen dieser

Untersuchung  ausführlich  nachgegangen.  Ein  wichtiges  Anliegen  dieser  Arbeit  ist  es

demnach, Sprachideologien und Intertextualität theoretisch zusammenzuführen, Schnittstellen

aufzuweisen  und  diese  anhand  des  empirischen  Materials,  der  zweitinstanzlichen

Entscheidungen  (sog.  Erkenntnisse)  zu  ermitteln.  Dementsprechend  sollen  die  folgenden

Fragen forschungsleitend durch die Arbeit führen und behandelt werden: 

(1) „Welche  Sprachideologien werden  in  Erkenntnissen  der
zweitinstanzlichen  Gerichte  (des  Asylgerichtshofs  und  des
Bundesverwaltungsgerichts) (re-)produziert?“

(2) „Welche  Bedeutung  und  Funktion  kommt  Intertextualität  in
Asylverfahren zu?“

(3) „In  welcher  Form treten  intertextuelle  Bezugnahmen  in  den  
Erkenntnissen auf?“

Diesen Forschungsfragen wird einerseits auf Basis der einschlägigen Literatur und Studien,

andererseits anhand von zwei Fallbeispielen empirisch nachgegangen. Das Datenmaterial für

die  Fallanalysen  besteht  aus  Erkenntnissen  des  Asylgerichtshofs  und  des

Bundesverwaltungsgerichts,  die  in  anonymisierter  Form  auf  der  Internetseite  des

Rechtsinformationssystems des Bundeskanzleramts (RIS)3 online verfügbar sind. 

Kapitelüberblick

Am Beginn dieser Arbeit (Kapitel 2) steht ein Einstieg in die Thematik, indem die rechtlichen

Rahmenbedingungen  eines  Asylverfahrens  beleuchtet  werden.  Darauf  folgt  die

Auseinandersetzung  mit  einigen  spezifischen  Aspekten  eines  Asylverfahrens  anhand  der

3 http://www.ris.bk  a.gv.at/AsylGH/ [01.02.2015] und http://www.ris.bka.gv.at/Bvwg/ [01.02.2015]. 
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einschlägigen Literatur, wobei das Augenmerk einerseits auf der Erstellung und Bedeutung

von  Erkenntnissen,  Protokollen  und  landeskundlichen  Informationen  und  andererseits  auf

deren  Bedeutung  für  die  Glaubwürdigkeitsprüfung  liegt  (vgl.  Kapitel  3).  Anschließend

werden in Kapitel  4 und  5 jeweils die Konzepte der Sprachideologien und Intertextualität

theoretisch  beleuchtet.  Ein  Blick  auf  die  österreichische  und  internationale

Forschungslandschaft  zu Untersuchungen von Asylverfahren soll  unter dem Gesichtspunkt

der darin ermittelten Sprachideologien (Kapitel  4.9) einerseits einen Überblick, andererseits

eine  mögliche  Vergleichsbasis  für  die  spätere  Analyse  und  Interpretation  der  Ergebnisse

schaffen. Danach folgt in Kapitel  6 eine theoretische Zusammenführung der zwei Konzepte

Sprachideologien und Intertextualität. Im Anschluss daran wird in Kapitel 7 das methodische

Vorgehen  für  die  Analyse  expliziert  und  die  eingesetzten  Kategorien  (bspw.  Analyse  der

Argumentations-,  Prädikations-,  Nominations-  und Perspektivierungsstrategien)  vorgestellt,

die  sich  am  diskurshistorischen  Ansatz  der  Wiener  Kritischen  Diskursanalyse  (vgl.

Reisigl/Wodak  2010)  orientieren.  Die  durch  die  Analyseschritte  gewonnenen  Ergebnisse

werden in Kapitel 8 und 9 präsentiert, wobei hier die Datengrundlage zwei Erkenntnisse des

Asylgerichtshofs  und  ein  Erkenntnis  des  Bundesverwaltungsgerichts  bilden.  Abschließend

(Kapitel  10)  werden  die  wichtigsten  Ergebnisse  und  Erkenntnisse  rekapituliert  und  die

Forschungsfragen beantwortet.

Die vorliegende Arbeit  versteht sich als  kritisch-diskursanalytische Untersuchung, die sich

methodisch besonders am diskurshistorischen Ansatz (Discourse-Historical Approach, DHA),

einer  Spielart  der  Kritischen  Diskursanalyse  (auch  Critical  Discourse  Analysis,  CDA),

orientiert (vgl.  7). In diesem interdisziplinär ausgerichteten Forschungsparadigma bilden die

Konzepte  Diskurs  als  soziale  Praxis,  Kritik,  Ideologie und  Macht und  deren  jeweiliger

Zusammenhang mit Sprache zentrale analyseleitende Konzepte (vgl. Wodak/Meyer 2010b:

4f.).  Die  vorliegende  Arbeit  setzt  sich  zum  Ziel,  einerseits  die  Bedeutung  von

Sprachideologien  und  Intertextualität  im  Asylverfahren  kritisch  zu  beleuchten  und

andererseits die diskursiv hergestellte (Un-)Glaubwürdigkeit zu hinterfragen. 
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2 Asylrechtliche Rahmenbedingungen

In Österreich müssen im Asylverfahren nicht nur innerstaatliche, sondern auch supranationale

(unionsrechtliche)  und  völkerrechtliche  gesetzliche  Regelungen  berücksichtigt  werden.

Innerstaatlich fallen  diese  Agenden  und  die  damit  im  Zusammenhang  stehenden

Bestimmungen  hauptsächlich  in  den  Bereich  des  Fremden-  und  Asylrechts,  wobei  das

Asylgesetz (AsylG4) „weitgehend auf der Genfer Flüchtlingskonvention samt Zusatzprotokoll

[basiert]“ (Muzak 2012: 285; Hervorhebung im Original). Der Genfer Flüchtlingskonvention

von 19515 und deren Protokoll 1967 zufolge ist ein Flüchtling eine Person, die 

„aus  der  begründeten  Furcht  vor  Verfolgung  wegen  ihrer  Rasse,
Religion,  Nationalität,  Zugehörigkeit  zu  einer  bestimmten  sozialen
Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des
Landes  befindet,  dessen  Staatsangehörigkeit  sie  besitzt,  und  den
Schutz  dieses  Landes  nicht  in  Anspruch nehmen kann oder  wegen
dieser  Befürchtungen  nicht  in  Anspruch  nehmen  will.“  (Genfer
Flüchtlingskonvention 1967: 2)

Zu  einem eigentlichen  Asylverfahren,  in  dem über  die  Flüchtlingseigenschaft  eines_einer

Asylwerbers_Asylwerberin entschieden wird, kommt es allerdings erst dann, wenn zuvor die

Zuständigkeit des betreffenden Staates (Österreich) im Rahmen eines Zulassungsverfahrens

(eines Schnellverfahrens) geklärt worden ist. Hier wird die auf EU-Ebene angesiedelte sog.

Dublin II- Verordnung wirksam, „wonach grundsätzlich ein einziger Mitgliedsstaat für jeden

Asylwerber zuständig ist und ein Asylverfahren durchzuführen ist“ (Muzak 2012: 293). Um

dies  zu  eruieren,  wird  im Rahmen  der  Erstbefragung  die  Reiseroute  ermittelt  (vgl.  §  19

AsylG).  Bei  einer  Nicht-Zuständigkeit  wird  der_die  Asylwerber_in  aus  Österreich

ausgewiesen  und  an  den  zuständigen  Staat  überstellt  (vgl.  §  5  AsylG).  Wenn  eine

Zuständigkeit  Österreichs  festgestellt  ist,  beginnt  das  eigentliche  Asylverfahren  beim

Bundesamt  für  Fremdenwesen  und  Asyl  (BFA6),  in  dem  jedenfalls  über  die

Flüchtlingseigenschaft und somit den weiteren Verbleib, die Art der Aufenthaltsberechtigung

und eine Reihe weiterer Rechte einer Person in Österreich entschieden wird. Eine positive

Entscheidung geht mit einem dauerhaften Aufenthaltsrecht einher (vgl. Muzak 2012: 285f).

Wird hingegen keine Flüchtlingseigenschaft festgestellt, so besteht noch die Möglichkeit des

4 Die Bestimmungen zum AsylG befinden sich im Bundesgesetzblatt Nr. 100/2005. Dementsprechend sind im
Literaturverzeichnis  nähere Informationen zum AsylG unter  dem Eintrag  Bundesgesetzblatt  Nr.  100/2005
angeführt. 

5 In Österreich erfolgte die Ratifizierung, Umsetzung und das Inkrafttreten im Bundesgesetzblatt 1955 (vgl.
Ammer/Köhler 2010: 156). 

6 Einrichtungen des BFA befinden sich in jedem Bundesland in Österreich. 

4



subsidiären Schutzes,  welcher  gewährt  wird,  wenn  eine  Ausweisung  gegen  das  Non-

Refoulement-Prinzip  verstieße.  Darunter  ist  eine  in  der Europäischen

Menschenrechtskonvention (EMRK) verankerte Bestimmung zu verstehen, die „besagt, dass

niemand in einen Staat abgeschoben werden darf,  in dem ihm Folter, unmenschliche oder

erniedrigende  Behandlung  oder  die  Todesstrafe  drohen“  (Muzak  2012:  287).  Der  Status

des_der  subsidiär  Schutzberechtigen  ist  mit  einer  temporären  (und  verlängerbaren)

Aufenthaltsberechtigung  verbunden.  Als  weitere  durch  die  EMRK  zu  berücksichtigende

Regelung ist  das  Recht auf  Privat-  und Familienleben (Art.  8 EMRK) zu nennen, dessen

Relevanz  jedenfalls  geprüft  werden  muss,  um  eine  ungerechtfertigte  Ausweisung

auszuschließen  (vgl.  Muzak  2012:  292).  Nach  der  Antragsprüfung  wird  dem_der

Antragsteller_in  ein  Bescheid  zugestellt.  Bei  einem  negativen  Bescheid  kann  der_die

Asylwerber_in das Rechtsmittel der Berufung vor einem Gericht (Bundesverwaltungsgericht)

einbringen. 

Der Instanzenzug in Österreich gestaltet sich wie folgt: Das Bundesasylamt (BAA) war bis

zum  31.12.2013  erstinstanzlich  mit  Asylanträgen  befasst.  Beschwerden  gegen  die

Entscheidungen  des  BAA  wurden  vor  dem  Asylgerichtshof (AsylGH)  zweit-  bzw.

letztinstanzlich  behandelt.  Im  Zuge  einer  Verwaltungsreform  (der  sog.  Novelle  zur

Verwaltungsgerichtsbarkeit)  wurden  die  asylrechtsrelevanten  Agenden  neu  verteilt,  der

AsylGH und das BAA aufgelöst. Stattdessen wurden zwei neue Institutionen, das Bundesamt

für  Fremdenwesen  und  Asyl (BFA)  als  erstinstanzliche  Behörde  und  das

Bundesverwaltungsgericht (BVwG)  als  zweitinstanzliches  Gericht  eingerichtet,  welches

neben  Asylverfahren  auch  weitere  Verfahren  in  anderen  Bereichen  bearbeitet  (vgl.

Muzak/Rohrböck  2008:  15-21;  vgl.  Bundesverwaltungsgericht7).  Während  die

Entscheidungen der erstinstanzlichen Behörden nicht öffentlich zugänglich sind, unterlag der

Asylgerichtshof bzw. unterliegt  das Bundesverwaltungsgericht der Publikationspflicht.  Aus

diesem Grund wurden und werden die von den jeweiligen Gerichtsabteilungen getroffenen

Erkenntnisse in anonymisierter Form auf der Internetseite des Rechtsinformationssystems des

Bundeskanzleramts (RIS)8 online gestellt (vgl. Muzak/Rohrböck 2008: 89f: 188; vgl. nächstes

Kapitel), wodurch der Zugang für die Öffentlichkeit gewährleistet ist. 

7 https://www.bvwg.gv.at/allgemeines/bundesverwaltungsgericht_start.html [01.02.2015].
8 http://www.ris.bk  a.gv.at/AsylGH/ [01.02.2015] und http://www.ris.bka.gv.at/Bvwg/ [01.02.2015]. 
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In Bezug auf das österreichische Asylwesen und dessen gesetzliche Regelungen merkt Muzak

kritisch  an,  dass  das  Fremden-  und  Asylrecht  immer  wieder  Novellierungen  sowie

kasuistischen und anlassbezogenen Regelungen unterworfen ist, welche „die Systematik der

Materie und deren Verständlichkeit für alle Betroffenen (insbesondere Behörden, Fremde und

deren Vertreter) massiv [beeinträchtigen]“ (2012: 284). Als weiteren Kritikpunkt führt Muzak

an,  dass  das  Asylgesetz  –  obwohl  es  primär  den  rechtlichen  Rahmen  für  den  Schutz

asylbedürftiger Menschen in Österreich vorgeben soll –  

„immer mehr polizeiliche Zwecke [verfolgt]. Es wird als Instrument
gegen  eine  (behauptete)  Kriminalität  von  Asylwerbern  eingesetzt.
Diese Aufgabe sollte aber das Strafrecht erfüllen. Beim Fremden- und
Asylrecht  handelt  es  sich  um  eine  politisch  besonders  umstrittene
Materie.  Es  besteht  eine  Tendenz  zu  restriktiven  und  die  legale
Zuwanderung  massiv  erschwerenden  Regelungen.“  (Muzak  2012:
289)
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3 Herstellung von Wissen, Wahrheit und Glaubwürdigkeit im 
Asylverfahren

Nachdem  im  letzten  Kapitel  die  rechtlichen  Rahmenbedingungen  eines  Asylverfahrens

allgemein skizziert wurden, rücken nun spezifische (linguistisch relevante) Aspekte, die unter

anderem  die  Herstellung  von  Wissen(sautorität),  Glaubwürdigkeit  und  die  Funktion  von

Protokollen und Länderberichten in diesem Zusammenhang betreffen, ins Blickfeld. 

3.1 Von der Antragsstellung bis zum Entscheidungstext (Erkenntnis)

Das Datenkorpus der vorliegenden Arbeit besteht aus zweitinstanzlichen Entscheidungstexten

(Erkenntnissen) zu Asylverfahren, die vor dem AsylGH und BVwG verhandelt wurden. Diese

Texte  stellen  (vorläufige)  Endprodukte  einer  Reihe  von  vorangegangenen  Schritten  des

Asylverfahrens dar, welche bereits unter Kapitel  2 umrissen wurden. Im Folgenden werden

einige dieser Etappen unter jeweils spezifischen Gesichtspunkten beschrieben. 

3.1.1 Erstbefragung und Zulassungsverfahren

Wenn  eine  Person  einen  Antrag  auf  internationalen  Schutz  einbringt,  findet  ein

Zulassungsverfahren  statt,  in  dem  überprüft  wird,  ob  das  Asylverfahren  in  den

Zuständigkeitsbereich  Österreichs  fällt  (vgl.  Kapitel  2).  Der_Die  Antragsteller_in  bzw.

der_die Fremde, wie eine Person ohne österreichische Staatsbürgerschaft im Gesetz genannt

wird (vgl. § 2 (1) 20a AsylG), ist „durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach

Antragstellung oder  im Zulassungsverfahren in  der  Erstaufnahmestelle  zu befragen.  Diese

Befragung dient insbesondere der Ermittlung der Identität und der Reiseroute des Fremden

und hat sich nicht auf die näheren Fluchtgründe zu beziehen“ (§ 19 AsylG; Hervorhebung

SL).  Diese  gesetzlichen  Bestimmungen  sehen  demnach  vor,  dass  sich  der  Inhalt  der

Erstbefragung  in  erster  Linie  auf  die  Fluchtroute  und  Identität  beschränken  muss,  die

Fluchtgründe hingegen noch nicht erfragt werden dürfen9. 

3.1.2 Asylverfahren im eigentlichen Sinn: Glaubwürdigkeit und Erkenntnis 

Wenn das Zulassungsverfahren abgeschlossen ist und festgestellt wird, dass Österreich für das

Verfahren zuständig ist,  folgt das eigentliche  Verfahren, in dem „geprüft wird, ob der/die

9 Ammer/Kronsteiner/Schaffler/Kurz/Kremla sprechen sogar von einem Verbot (vgl. 2013: 248).
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AsylwerberIn die Kriterien der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllt und seine ‚Geschichte‘

nach institutionell  definierten  Kriterien  glaubhaft  ist“  (Rienzner  2009:  10).  Die gesetzlich

verankerte Erfordernis, die Fluchtgründe glaubhaft zu vermitteln (vgl. § 3 (1) AsylG), hängt

mit  der  spezifischen  (Beweis-)Situation  eines  Asylverfahrens  zusammen,  in  dem

„Asylsuchende nur  selten  Bescheinigungsmittel  wie zB ZeugInnenaussagen,  Gegenstände,

Dokumente – wie es in anderen Verfahrensarten in der Regel der Fall ist – beibringen können“

(Ammer/Kronsteiner/Schaffler/Kurz/Kremla  2013:  240).  Dementsprechend  kommen  in

Asylverfahren  den  in  einem  weiteren  Schritt  schriftlich  festgehaltenen  Aussagen  der

Asylwerber_innen  ein  besonderes  Gewicht  zu,  welche  von  Behördenseite  auf  ihre

Glaubwürdigkeit hin geprüft werden (vgl. 3.2). 

Die  einzelnen  Akteur_innen  bringen  unterschiedliche  sprachliche  Repertoires  in  die  sehr

formell  gestaltete  Kommunikationssituation  mit.  Wenn  „Verfahrensbeteiligte  nach  der

Beurteilung der RichterInnen der Gerichtssprache nicht ausreichend mächtig sind“, werden

Dolmetscher_innen hinzugezogen (Slezak 2010: 42), weshalb es sich beim Asylverfahren um

eine komplex gestaltete vermittelte Kommunikation (vgl. Kolb 2010: 84) handelt. Hier sei

nur kurz darauf hingewiesen,   dass sich die Richter_innen durch die Bestellung eines_einer

für eine bestimmte Sprache zugelassenen Dolmetschers_in für eine Sprache entscheiden, was

Slezak  als  problematisch  einstuft,  denn  „die  Festlegung  auf  nur  eine  im mehrsprachigen

Repertoire  vorhandene  Sprache  [kann]  eine  große  Einschränkung  der

Ausdrucksmöglichkeiten für mehrsprachige SprecherInnen bedeuten“ (2010: 55). 

Für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Vorbringens der Asylwerber_innen gelten – wie

Rienzner  (2009)  oben  anführt  –  institutionell  festgelegte  Parameter,  die  mit  spezifischen

Annahmen  bzw.  (Sprach)Ideologien  verbunden  sind  (siehe  unten).  Hierfür  werden  die  in

anderen Verfahrensphasen bzw. früher  stattgefundenen Einvernahmen getätigten  Aussagen

des_der  Antragstellers_Antragstellerin  (festgehalten  in  Form von  Protokollen)  sowie  aus

verschiedenen  Quellen  (Internet,  Sachverständigengutachten  etc.)  stammende

landeskundliche Informationen über  das  ermittelte  „Herkunftsland“  herangezogen  (vgl.

3.2.3). 

3.1.3 Protokoll 

Während  der  Verhandlung  in  der  ersten  und  zweiten  Instanz  wird  eine

Verhandlungsniederschrift  (Protokoll)  angefertigt,  die  von  allen  involvierten  Personen
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unterzeichnet wird. Dadurch stimmen diese zu, dass „das was im Protokoll steht auch so in

der Verhandlung geäußert wurde“ (Rienzner 2009: 125). Die Funktion dieses Protokolls ist

die „schriftliche [...] Festhaltung der Aussagen für abwesende Dritte, [und es] geht […] auch

darum,  Inhalte  der  mündlichen  Kommunikation  so  zu  dokumentieren,  dass  diese  später

Beweiszwecke erfüllen können. Diese Verhandlungsprotokolle werden zudem auch für das

Verfassen  anderer  Texte  verwendet“  (Rienzner  2011:  76).  Dazu  zählen  bspw.

Entscheidungstexte (Bescheide/Erkenntnisse).  Betrachtet  man  die  zumeist  einsprachig

verfassten  Entscheidungen10, muss man sich vor Augen führen, dass es sich hierbei jedoch

nicht  um  eine  Beschreibung  bzw.  Verschriftung  des  tatsächlichen  Verhandlungsvorgangs

handelt, sondern um eine (mehrfach) gefilterte Version dessen, was während der Verhandlung

geschehen ist und gesprochen wurde (vgl. auch Kolb 2010). Abgesehen von der Schwierigkeit

des  Festhaltens  von  Besonderheiten  mündlicher  Kommunikation  ist  ferner  entscheidend,

welche Elemente als  relevant erachtet  und somit in die Schriftlichkeit  übertragen und bei

welchen  Kürzungen  vorgenommen  werden.  Laut  BM.I11 ist  es  üblich,  „dass  nicht  alles

Gesagte wörtlich protokolliert  wird,  sondern dass Inhalte in  gekürzter,  zusammengefasster

Form  in  die  Niederschrift  aufgenommen  werden“  (2006:  61f).  Darin  sieht  Busch  ein

„Spannungsverhältnis zwischen den Anforderungen nach möglichst authentischer Wiedergabe

der Befragung und […] nach Verständlichkeit und Verwertbarkeit im Hinblick auf das weitere

Verfahren“ (Busch im Druck).  Die Anwesenheit und Vermittlung durch Dolmetscher_innen

als  weitere  Beteiligte  verleihen  der  Kommunikations-  bzw.  Interaktionssituation  im

Asylverfahren  im  Übrigen  eine  zusätzliche  Komplexitätssteigerung,  welche  sich  faktisch

nicht in den Protokollen niederschlägt. Somit lässt sich allgemein festhalten, dass es sich in

mehrfacher  Hinsicht  um eine Komplexitätsreduktion  und Vereindeutigung eines  eigentlich

komplexen  mehrsprachigen  und  mehrere  Akteur_innen  involvierenden

Kommunikationsprozesses12 handelt. 

10 Da aufgrund der Bestimmungen des Bundesverfassungsgesetzes „Die Deutsche Sprache […]  unbeschadet
der den sprachlichen Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumten Rechte, die Staatssprache der Republik
[ist]“ (Art. 8 B-VG), muss die deutsche Sprache als Amtssprache auch in (gerichtlichen) Behörden verwendet
werden (vgl. VwGH 2008 2008/19/0990). 

11 Bei  dieser Publikation handelt  es sich um eine Zusammenarbeit  mehrerer  Einrichtungen. Im Sinne einer
besseren Lesbarkeit wurde hier nur das BM.I angeführt, für weitere Hinweise siehe Literaturverzeichnis. 

12 Der  Einsprachigkeit,  die  in  den  Entscheidungstexten  vorzufinden  ist,  steht  eine  (potentielle)
Mehrsprachigkeit in Verfahrenskontexten mit Asylwerber_innen gegenüber. Damit gehen auch eine Reihe an
Implikationen  einher,  die  sich  beispielsweise  darin  äußern,  dass  das  Endprodukt  in  Form  z.B.  einer
Niederschrift  oder  eines  Entscheidungstextes  einem  Translationsprozess  unterworfen  ist, wodurch  die
vermutlich ursprünglich vorhandene Mehrsprachigkeit  im Laufe  dieses  Vorgangs  verloren geht.  Der_Die
Rezipient_in des Entscheidungstextes findet einen einsprachigen (deutschsprachigen) Text vor. Die Spuren
der  Mehrsprachigkeit  sind  häufig  nur  durch  Verweise  auf  etwaige  durchgeführte  „Sprachanalysen“  oder
indirekt  durch  die  Bewertung  von  Deutschkenntnissen  oder  durch  das  Erwähnen  des  Einsatzes  von
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Kolb  (2010)  beschäftigt  sich  eingehender  mit  der  Protokollerstellung  und  arbeitet  einige

potentielle  Fehlerquellen  auf,  die  im  Zuge  dieses  Prozesses  entstehen.  Diese  können

wiederum in der weiteren Folge als  Widersprüche oder  Inkohärenzen in den Erzählungen

der  Asylwerber_innen  interpretiert  werden  und  somit  den  Verfahrensausgang  negativ

beeinflussen können. In ihrer Analyse geht sie kontrastiv vor, indem sie die Protokolle mit den

nach  wissenschaftlichen  Konventionen  angefertigten  Transkriptionen  der  Verhandlungen

vergleicht  und  so  mögliche  Abweichungen  zwischen  den  mündlichen  Aussagen  und  den

schriftlichen Fassungen festmachen kann (vgl. Kolb 2010: 85). 

Das  Aufzeigen  möglicher  Widersprüche  ist  von  besonderer  Bedeutsamkeit,  da  den

Protokollen  ein  großes  Gewicht  zukommt  und  „die  Entstehung  eines  Protokolls  im

Nachhinein  nicht  mehr  nachzuvollziehen“  ist  (Kolb  2010:  85).  Außerdem  ist  „die

Protokollerstellung  ein  komplexer  Prozess  […],  an  dem in  der  Regel  mehrere  Personen,

nämlich VerhandlungsleiterIn, DolmetscherIn und SchriftführerIn beteiligt sind“ (Kolb 2010:

84).  Für  die  Protokollerstellung  selbst  stellt  Kolb  unterschiedliche  Handhabungen  fest,

wenngleich die  letzte  Verantwortung der  verhandlungsleitenden Person obliegt.  Bevor das

Protokoll abschließend von allen Beteiligten unterschrieben wird, muss es noch für den_die

Asylwerber_in rückübersetzt werden, worin eine weitere  Filterung des Verhandlungsinhalts

gesehen werden kann. Auslassungen sowie fehlerhafte oder abweichende Darstellungen in

den  Protokollen  und  daraus  resultierende  Widersprüche  bzw.  Inkohärenzen  können  auf

Unklarheiten  im Gespräch,  längere  Passagen der  Verständnissicherung,  sich  über  mehrere

Turns  erstreckende  Ausführungen,  Rückfragen,  die  Art  der  Paraphrasierung,  selektive

Protokollierung  und  nicht  notierte  Selbstkorrekturen  (während  der  Verhandlung)

zurückgeführt  werden  (vgl.  Kolb  2010:  90).  Kolb  sieht  den  Ursprung  für  weitere

Diskrepanzen  zwischen  den  Transkripten  und  den  Protokollen  darin,  dass  die

Rückübersetzung unmittelbar nach der Verhandlung, welche sich mitunter über eine längere

Zeitspanne erstrecken kann, erfolgt. So ist  „das in der mündlichen Einvernahme Gesagte in

den  Köpfen  aller  Beteiligten  noch  in  so  hohem  Maße  präsent  […],  dass  während  der

Dolmetscher_innen  ersichtlich.  Der  ursprüngliche  mehrsprachige  Kontext  ist  nur  begrenzt  zu  erahnen:
„Mehrdeutigkeiten,  Unsicherheiten  im  Verstehen,  Aushandlungen  von  Bedeutungen  u.ä.  werden  in  den
Verhandlungsniederschriften  nur  sehr  eingeschränkt  erfasst.  Die  VerhandlungsleiterInnen  und
DolmetscherInnen formulieren  für  die  Protokolle  während  der  Verhandlungen ‚geglättete’ Versionen  des
Geschehens“ (Rienzner 2009: 123). Hierbei erfolgen häufig zahlreiche Ersetzungen und Weglassungen (vgl.
Rienzner  2009:  123f).  Das  Endprodukt  ist  eine  „einsprachige,  an  institutionellen  Kriterien  orientierte,
möglichst eindeutige Version. Der Grund dafür ist darin zu suchen, dass das Verhandlungsprotokoll, um als
Entscheidungsgrundlage für das Verfahren herangezogen werden zu können, möglichst  präzise formuliert
werden muss und Interpretationsspielräume durch das Herstellen von Eindeutigkeit möglichst eingeschränkt
werden müssen“ (Rienzner 2011: 84). 
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Rückübersetzung das tatsächlich Protokollierte unter Umständen überlagert“ (Kolb 2010: 89)

wird. Die Autorin empfiehlt deshalb, einerseits eine Pause zwischen dem Verfahrensende und

der  Lektüre  bzw. der  Unterzeichnung des  Protokolls  zu einzurichten  und andererseits  die

vollständige Audioaufzeichnung der Verhandlungen einzuführen, um mögliche Widersprüche

und  Unsicherheiten  gegebenenfalls  später  klären  zu  können  (vgl.  Kolb  2010:  99f).  Die

Autorin resümiert: 

„Die Protokollerstellung ist  somit  das Ergebnis einer  Selektion und
folgenden  Neuvertextung  von  Inhalten,  die  von  den  Beteiligten
jeweils als relevant erachtet werden. Dabei kommt es notgedrungen zu
Informationsverlusten  oder  Verzerrungen.  Zudem  folgt  die
Neuvertextung in der Regel den für Verhandlungsprotokolle geltenden
sprachlichen Konventionen. Insgesamt ist damit aus den Protokollen
nicht  mehr die  „Stimme“  des/der  BW [Anm.:  Berufungswerber_in]
herauszulesen.“ (Kolb 2010: 98) 

Die hier angeführten und diskutierten Aspekte und Filterstellen erweisen sich als besonders

bedeutsam angesichts dessen, dass dem Protokoll volle Beweiskraft zukommt und dieses in

späteren Verfahrensschritten zur Überprüfung der Glaubwürdigkeit verwendet wird.

3.2 Glaubwürdigkeitsprüfung

In den bisherigen Ausführungen hat sich bereits abgezeichnet, dass den mittels Protokollen

vermeintlich fixierten Aussagen der Asylwerber_innen in der Glaubwürdigkeitsprüfung ein

besonderer  Stellenwert  zukommt.  Im  Folgenden  werden  zunächst  die  entsprechenden

rechtlichen  Bestimmungen  zur  Glaubwürdigkeitsprüfung,  dann  die  asylinstitutionell

charakteristischen  Erzählerwartungen  und  die  Funktion  der  Länderberichte  in  diesem

Zusammenhang präsentiert. 

3.2.1 Gesetzliche und rechtspraktische Grundlagen für die 
Glaubwürdigkeitsprüfung 

Um den Status eines anerkannten Flüchtlings zu erhalten, müssen Asylwerber_innen  im Zuge

eines Asylverfahrens die Glaubwürdigkeit ihrer Fluchtgeschichte/gründe unter Beweis stellen.

Eine solche liegt vor, „wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne

des  Art.  1  Abschnitt  A  Z  2  Genfer  Flüchtlingskonvention  droht“  (§3  (1)  AsylG).

Ammer/Kronsteiner/Schaffler/Kurz/Kremla machen allerdings darauf aufmerksam, dass der

Begriff  der  „Glaubwürdigkeit“  als  solcher  bei  der  Genfer  Flüchtlingskonvention  nicht
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auftaucht. Dennoch stellt die Glaubwürdigkeitsprüfung „in vielen Ländern den wichtigsten

Punkt in Asylverfahren dar“ (2013: 244). 

Neben dieser innerstaatlichen  gesetzlichen Grundlage, welche selbst auf anderen Gesetzen

und Konventionen basiert, nehmen in Asylverfahren auch Bestimmungen der Rechtspraxis in

Bezug auf die Glaubwürdigkeitsprüfung eine maßgebende Rolle ein. Der folgende Ausschnitt

stammt  aus  einer  Entscheidung  des  Verwaltungsgerichtshofs,  in  der  ein  Urteil  des

unabhängigen Bundesasylsenats (UBAS; zuständige Asylbehörde vor dem BAA) aufgehoben

wurde,  da  dieser  unter  anderem  das  Vorbringen  des  Asylwerbenden  nicht  ausreichend

berücksichtigt  hatte.  In  der  Argumentation  wird  das  Hinzuziehen  landeskundlicher

Informationen für die Einschätzung der persönlichen Glaubwürdigkeit verlangt. Zudem wird

bemängelt, dass vermeintliche Widersprüche zwischen den Erzählungen festgemacht werden:

„Der  angefochtene  Bescheid  enthält  auch  keine  ganzheitliche
Würdigung des individuellen Vorbringens des Beschwerdeführers
unter  den  Gesichtspunkten  der  Konsistenz  der  Angaben,  der
persönlichen  Glaubwürdigkeit des  Beschwerdeführers  und  der
objektiven  Wahrscheinlichkeit des  Behaupteten,  wobei  Letzteres
freilich  ohne Auseinandersetzung  der  Berichtslage auch  nicht
ausreichend  möglich  gewesen  wäre.  Stattdessen  wird  die
Entscheidung darauf gestützt, dass das Vorbringen in drei bestimmten
Einzelpunkten nicht gleich geblieben und in zwei weiteren Punkten
nicht plausibel sei. Bei den gerügten „Widersprüchen“ handelt es sich
um  Abweichungen zwischen den Angaben des Beschwerdeführers
bei seinen erstinstanzlichen Einvernahmen […].“ (RIS 2003/20/0389):
VwGH 2003: 2; Hervorhebung SL)

Während bei einer Recherchetätigkeit für eine andere Abschlussarbeit im Jahr 2012 noch der

gesamte  Entscheidungstext  in  der  oben zitierten Form (inklusive Begründung) zugänglich

war,  ist  mittlerweile  nur  noch  der  Rechtssatz unter  der  gleichen  Geschäftszahl  im  RIS

abrufbar.  Es  fällt  auf,  dass  in  der  nunmehr  verfügbaren  Version13 die  oben  zitierten

Ausführungen zu den angeblichen Widersprüchen (und die dazu geäußerte Kritik!) nicht mehr

enthalten  sind.  Darin  zeichnet  sich  bereits  –  um  thematisch  vorzugreifen  –  ein

Intertextualitätsprozess  ab,  bei  dem  der  ursprüngliche  Text  durch  Weglassung  in  einen

anderen,  in  seiner  Bedeutung  veränderten  Text  transformiert  wird.  In  der  nunmehr

verfügbaren Version heißt es: 

13 Anmerkung: Dies liegt gewissermaßen auch in der „Natur“ der Textsorte, denn während ein Rechtssatz eine
„komprimierte Zusammenstellung entscheidungswesentlicher Aussagen“ darstellt, ist der Entscheidungstext
ein  „anonymisierter,  ungekürzter  Originaltext“  (vgl.  http://www.ris.bka.gv.at/UI/Help.aspx?
Abfrage=Bvwg&Field=RsField [02.03.2015]). 
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„Insgesamt  ergibt  sich  das  Bild,  dass  der  unabhängige
Bundesasylsenat  seine Beweiswürdigung auf isolierte  Überlegungen
gestützt hat, die zwar zumindest zum Teil nicht ungeeignet erscheinen,
zur Lösung beizutragen, für sich allein und ohne Bedachtnahme auf
den  Gesamtkontext  des  Vorbringens,  ohne  Beurteilung  der
persönlichen  Glaubwürdigkeit des  Asylwerbers,  eines
Staatsangehörigen von Georgien, und ohne Auseinandersetzung mit
der aktuellen Berichtslage betreffend Vorfälle der behaupteten Art in
Georgien aber nicht ausreichen, um die Entscheidung nachvollziehbar
zu begründen. Schon in der Aufzählung von Entscheidungsgrundlagen
unberücksichtigt  blieb  etwa  ein  Georgien  betreffender
Länderkurzbericht von amnesty international vom Mai 2001, wonach
[…].“ (Rechtssatz VwGH 2003/20/0389; Hervorhebung durch SL)

Eine  Suchanfrage  im  RIS  (am  02.03.2015)  ergibt,  dass  diese  VwGH-Entscheidung  vom

Asylgerichtshof in dessen Tätigkeitszeitraum (konkret: 24.07.2008 – 10.12.2013) 1732 Mal

und vom BVwG seit dessen Aufnahme der Tätigkeit im Jänner 2014 bereits 676 Mal zitiert

wurde14. Diese Entscheidung wird vornehmlich im Zusammenhang mit dem erforderlichen

Einholen von Länderinformationen für  die  Glaubwürdigkeitsprüfung angeführt.  Der  Inhalt

wird mittels eines Textbausteins wiedergegeben, der sich im Wortlaut allerdings an die erste

bzw. frühere nicht mehr abrufbare Version anlehnt: 

„Der  Verwaltungsgerichtshof  verlangt  in  seiner  jüngsten
Rechtssprechung  eine  ganzheitliche  Würdigung  des  individuellen
Vorbringens  eines  Asylwerbers  unter  dem  Gesichtspunkt  der
Konsistenz  der  Angaben,  der  persönlichen  Glaubwürdigkeit  des
Asylwerbers  und  der  objektiven  Wahrscheinlichkeit  seines
Vorbringens, wobei letzteres eine Auseinandersetzung mit (aktuellen)
Länderberichten  verlangt (VwGH  vom  26.11.2003,  Zl.
2003/20/0389).“ (W142 1437335-1)15

Die  Bedeutung  dieses  Textbausteins  ergibt  sich  nicht  nur  durch  die  oben  beschriebene

Zitierhäufigkeit, sondern manifestiert sich auch auf inhaltlich-rechtlicher Ebene: Zuerst wird

die Erfordernis formuliert, das Vorbringen der_des Asylwerbers_Asylwerberin „ganzheitlich“

zu würdigen. Dafür werden drei Säulen aufgestellt, die sich insgesamt als zentrale Parameter

für die Einstufung der Glaubwürdigkeit erweisen: (1) die Konsistenz der Angaben, (2) die

persönliche  Glaubwürdigkeit  des_der  Asylwerbenden  und  (3)  die  objektive

Wahrscheinlichkeit. 

14 Vgl.  Schlagwortsuche  nach  „2003/20/0389“  in:  http://www.ris.bka.gv.at/AsylGH/ [02.03.2015]  und
http://www.ris.bka.gv.at/Bvwg/ [02.03.2015] 

15 An  diesem  Beispiel  kann  beobachtet  werden,  wie  eine  2003  getroffene  Entscheidung  des
Verwaltungsgerichtshofs in einen Rechtssatz mit einigen inhaltlichen Kürzungen umgewandelt wird. Parallel
dazu  ist  in  zahlreichen  Erkenntnissen  eine  Paraphrasierung der  Entscheidung in  Umlauf,  welche  immer
wieder in dieser Textbaustein-Form verwendet wird (Intertextualitätskette).
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3.2.2 Glaubwürdigkeitsprüfung und Erzählerwartungen

Nachdem es im Rahmen eines Asylverfahrens nicht notwendig und größtenteils auch nicht

möglich  ist,  mittels  Vorlage  weiterer  Beweismittel  die  Verfolgungsgefahr  zu  beweisen,

müssen  Asylwerber_innen  diese  glaubhaft  darlegen  (vgl.

Ammer/Kronsteiner/Schaffler/Kurz/Kremla  2013:  240).  Daher  rührt  auch  die  große

Bedeutung,  die  die  mündlichen  Erzählungen  der  Asylwerber_innen  einnehmen.  Der

Asylbehörde obliegt es, die Glaubwürdigkeit zu prüfen, wobei wiederum mangels fehlender

Beweise oft Länderinformationen herangezogen werden (vgl. auch Kapitel  3.2.3). Trotz des

Fehlens  von  international  standardisierten  Normen  zur  Glaubwürdigkeitsprüfung  ist  eine

Konzentrierung  auf  das  Erzählen  der  Asylwerber_innen  festzustellen  (vgl.

Ammer/Kronsteiner/Schaffler/Kurz/Kremla  2013:  245).

Ammer/Kronsteiner/Schaffler/Kurz/Kremla führen als weiteren problematischen Umstand in

Bezug  auf  das  Asylverfahren  und  die  gängigen  Praxen  der  Glaubwürdigkeitsprüfung  in

Österreich an,

„dass  den  Angaben  in  den  Einvernahmen  in  der  EASt
[Erstaufnahmestelle] ‚verstärkte Glaubwürdigkeit‘ zukommen soll, da
es gerade für Opfer von Gewalt eine Herausforderung darstellen kann,
ihre Gewalterfahrungen sofort  vorzubringen. Unabhängig davon, ob
es  sich um Opfer  von Gewalt  handelt,  befinden sich Asylsuchende
unmittelbar nach ihrer Einreise ‚in der Regel in einem physischen und
psychischen Ausnahmezustand‘.“ (2013: 244)

Nicht nur die im Zitat angesprochene vulnerable Situation von Asylwerber_innen kann das

Hervorbringen bzw. das Verbalisieren des Erlebten für die Betroffenen erschweren, sondern

auch  andere  Faktoren  wie  beispielsweise  die  Unkenntnis  institutioneller  Abläufe  sowie

divergierende Erzählerwartungen kommen hier zum Tragen, wie Maryns anhand der Analyse

eines Fallbeispiels unterstreicht: 

„The asylum seeker has to explain her very complex and contextually
dense case,  addressing an official  with different  expectations  about
what is relevant and required in a bureaucratic-institutional context.
[…]  Performance  plays  a  crucial  role  in  the  contextualisation  of
information  across  institutional  and  socio-cultural  spaces.“  (2005:
312)

Für  die  österreichische  Praxis  identifizieren  Ammer/Kronsteiner/Schaffler/Kurz/Kremla

einige  allgemeine  (auch  institutionell  angenommene  bzw.  etablierte)  Kriterien  für  die

Glaubwürdigkeit der Erzählungen von Asylwerber_innen (Erzählerwartungen): 
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• Wissen um Verhältnisse im Herkunftsland, 

• Fehlen von internen und externen Widersprüchen, 

• Kohärenz und Plausibilität des Vorbringens, 

• Vorbringen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt, 

• Mitwirkung im Verfahren, 

• Auftreten der asylsuchenden Person und 

• Erzählweise (vgl. 2013: 246-251). 

Die  von  Ammer/Kronsteiner/Schaffler/Kurz/Kremla  und  auch  von  Busch  (im  Druck)

ermittelten  Erzählerwartungen  beziehen  sich  unter  anderem  auf  die  allgemeine

Glaubwürdigkeit der Fluchtgeschichte und auf das Verhältnis zwischen den verschiedenen

Versionen, da des Öfteren Asylwerber_innen mehrfach und auch in unterschiedlich großen

Zeitabständen zur Fluchtgeschichte befragt werden, woran auch verschiedentlich Kritik geübt

wurde  (siehe  unten).  Was  das  Erzählen  und  Wiedererzählen der  Fluchtgründe  und

-geschichte betrifft, identifiziert Busch vier einander widersprechende Argumentationslinien,

die bei der Bewertung der (fehlenden) Glaubwürdigkeit wirksam werden und sich auf das

Verhältnis  zwischen den Versionen beziehen.  Die Erzählerwartungen werden nicht  erfüllt,

wenn 

• „der Vorwurf des gesteigerten, 

• des abgeschwächten und 

• des widersprüchlichen Vorbringens“ sowie

• „eine  zu  weit  gehende  Gleichheit  von  Erzählung  und  Wiedererzählung  [vorliegt]“
(Busch im Druck). 

Die Autorin schlussfolgert daraus die (sprachideologische) Erwartung, „dass eine Aussage nur

dann glaubhaft sein kann, wenn sie inhaltlich unverändert, aber formal variiert wiedererzählt

werden kann“ (Busch im Druck). Diesen hohen Maßstäben steht allerdings der im UNHCR-

Handbuch enthaltene Hinweis gegenüber, dass die „Beweisanforderungen […] nicht zu hoch

gestellt werden [sollten] im Hinblick auf die Beweisnot, die mit der besonderen Situation, in

der sich ein Antragsteller befindet, zusammenhängt“ (UNHCR 2003: 58). Als weiterer Grund

für  mögliche  unvollständige  oder  abweichende  Erzählungen  wird  auch  die  durch  eine

Verfolgungsgeschichte  begründete  Furcht  „gegenüber  jeder  behördlichen  Stelle  […]

[angeführt]. Er [der asylwerbende Mensch] mag daher Angst haben, offen zu sprechen und
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seinen  Fall  umfassend  und  klar  darzulegen“  (UNHCR  2003:  58).  Diese  Umstände

berücksichtigend und auch der vulnerablen Situation von Flüchtlingen Rechnung tragend wird

vorgeschlagen, 

„etwa  aufgetretene  Ungereimtheiten  und  Widersprüche  in  einem
zweiten  Gespräch  zu  klären  und  so  eine  Erklärung  für
Ungereimtheiten  oder  Widersprüche  oder  Beweislücken  zu  finden.
Unwahre  Angaben  sind  an  sich  noch  kein  Grund,  jemandem  die
Anerkennung als  Flüchtling zu verweigern,  und es  ist  Aufgabe des
Prüfers,  solche  Angaben  im  Lichte  aller  Umstände  des  Falles  zu
werten.“ (UNHCR 2003: 58)

Dies  steht  eindeutig  gegen  die  von Ammer/Kronsteiner/Schaffler/Kurz/Kremla  und Busch

beobachtete  Praxis,  wonach  bereits  dem  ersten  Vorbringen  vor  Vertreter_innen  einer

Asylbehörde  große  Relevanz  zugeschrieben  wird  und  als  Vergleichsfolie  für  weitere  zu

späteren Zeitpunkten vorgebrachte (Wieder)Erzählungen dient (vgl. Busch im Druck). Hier

sei allerdings das unter Kapitel  3.1.1 erwähnte Verbot der Ermittlung der Fluchtgründe im

Rahmen der Erstbefragung in Erinnerung gerufen:

„Der  VwGH geht  davon  aus,  dass  ein  gesteigertes  Vorbringen  (im
Vergleich zum erstinstanzlichen Vorbringen) unglaubwürdig ist. Den
ersten Angaben komme ein erhöhter Wahrheitsgehalt zu, weil es der
„Lebenserfahrung“  entspreche,  dass  Angaben,  die  in  einem zeitlich
geringen  Abstand  zu  den  darin  enthaltenen  Ereignissen  gemacht
werden, der Wahrheit in der Regel am nächsten kämen. Allerdings ist
zu beachten, dass seit dem Inkrafttreten des AsylG 2005 von einem
Verbot  der  Befragung  zu  den  Fluchtgründen  in  der  Erstbefragung
auszugehen ist.  Dies wurde auch vom VfGH unterstrichen: Bei der
Beurteilung  der  Glaubwürdigkeit  des  Vorbringens  muss  das  Verbot
einer näheren Befragung zu den Fluchtgründen bei der Erstbefragung
berücksichtigt werden.“
(Ammer/Kronsteiner/Schaffler/Kurz/Kremla 2013: 248) 

In  diesem  Zusammenhang  macht  Busch  auf  den  Stellenwert  und  die  Beweiskraft  des

Protokolls  (vgl.  Kapitel  3.1.3)  aufmerksam:  „In  späteren  Verfahrensschritten  werden

Protokolle früherer Befragungen hingegen dekontextualisiert und als authentische Wiedergabe

einer  spontanen  mündlichen  Erzählung  gewertet,  die  einem  alleinigen  Autor  bzw.  einer

Autorin – dem oder der Asylwerber_in – zugeschrieben werden kann“ (Busch im Druck). 

Sowohl Busch (im Druck) als auch Ammer/Kronsteiner/Schaffler/Kurz/Kremla (2013: 250)

beobachten  den  Einsatz  eines  Textbausteines,  der  ebenfalls  Kriterien  enthält,  die  bei

Einhaltung auf Glaubwürdigkeit schließen lassen und sich im Wesentlichen mit den bereits
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angeführten Glaubwürdigkeitsansprüchen decken: 

• „Das  Vorbringen  muss  erstens  ‚genügend  substantiiert‘  sein,  d.h.  ‚konkrete  und
detaillierte Angaben‘ über Erlebtes enthalten,;

• es muss zweitens ‚in sich schlüssig sein‘, d.h. wesentliche Aussagen dürfen einander
nicht widersprechen; 

• es  muss  drittens  ‚plausibel‘  sein,  d.h.  mit  den  Tatsachen  oder  der  allgemeinen
Erfahrung übereinstimmen; 

• und viertens  ‚der  Asylwerber  muss  persönlich glaubwürdig sein […]‘.“  (Busch im
Druck)

Busch lokalisiert den Ursprung einiger dieser institutionell typischen Erzählerwartungen in

der „Kriterienbezogenen Aussageanalyse“ (engl.  criteria-based content analysis (vgl. Fobbe

2011: 196)),  die  dem Bereich der forensischen Psychologie zugeordnet  werden kann. Die

darin enthaltenen Annahmen bzw. der ausführliche Kriterienkatalog (vgl. Fobbe 2011: 196f)

sind  allerdings  für  Asylwerber_innen  bzw.  „Menschen  mit  posttraumatischen

Belastungsstörungen  nicht  oder  allenfalls  nur  sehr  eingeschränkt  anwendbar“  (Busch  im

Druck).  Aus der Warte  der Biographieforschung kritisiert  die Autorin an Befragungen der

oben zitierten Art, dass in zahlreichen Fällen viel Zeit zwischen den einzelnen Befragungen

liegt  und  sich  daher  die  Lebensbedingungen  und  damit  auch  die  Perspektivierungen  und

Rahmungen des Erinnerten anders gestalten. Auch angesichts der spezifischen Situation und

Erfahrungen von Asylwerber_innen und der damit in Zusammenhang stehenden psychischen

Belastung  und  möglicherweise  vorliegenden  Traumatisierung  folgert  die  Autorin  treffend:

„Aus  all  diesen  Erwägungen  erscheint  es  problematisch,  wenn aus  Differenzen  zwischen

Erzählungen  zu  unterschiedlichen  Zeitpunkten  und  in  unterschiedlichen  Konstellationen

vorschnell auf eine Unglaubwürdigkeit der Person geschlossen wird“ (Busch im Druck). 

3.2.3 Länderinformationen im Asylverfahren 
In  der  bereits  zitierten  VwGH-Entscheidung  und  in  deren  weiterentwickelten

Textbausteinfassung  (siehe  S.13)  wird  das  Berücksichtigen  von  Länderinformationen  zur

Beurteilung  der  „objektiven  Wahrscheinlichkeit  seines  Vorbringens“  (BVwG  2014:  23)

begründet.  Somit  werden  Herkunftsländerinformationen  als  Bewertungsmaßstab für  das

individuelle  Vorbringen  und  der  Glaubwürdigkeit  der  Asylwerber_innen  herangezogen16.

Diese landeskundlichen Informationen – auch Herkunftsländerinformationen oder Country of

16 Ferner impliziert dies, dass es so etwas wie zuverlässige Länderberichte gibt, die (im Vergleich) Aussagen zu
einer „objektiven Wahrscheinlichkeit“ der Narrative von Asylwerber_innen erlauben (siehe unten).
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Origin Information (COI) genannt – werden 

„im  Verfahren  über  Anträge  zur  Feststellung  der
Flüchtlingseigenschaft oder anderen Formen internationalen Schutzes
verwendet und benötigt. An COI wird der Anspruch gestellt, Fragen
von  EntscheiderInnen  im  Verfahren  und  RechtsberaterInnen  über
politische,  soziale,  kulturelle,  wirtschaftliche  Lage  und  die
Menschenrechts-  und  humanitäre  Situation  in  den  jeweiligen
Herkunftsländern beantworten  helfen  [sic].“  (ACCORD  2006:  4;
Hervorhebungen SL)

Zu  den  Quellen  zählen  „Menschenrechtsberichte,  Zeitungsberichte,  Medienberichte,

wissenschaftliche Publikationen oder Auskünfte von ExpertInnen“ (ACCORD 2006: 4). Das

BFA zählt „Berichte, Printmedien, Fernsehen, Radio, Zeitschriften, Bücher, Positionspapiere,

Statistiken,  Landkarten,  Blogs,  Social  Media“  (BFA  2013:  62)  als  mögliche

Informationsquellen auf (vgl. auch Kapitel 3.3). 

Unter  mehreren mit  Asyl  befassten Institutionen (staatliche,  öffentliche,  Pro-Asyl-Vereine)

wie dem BVwG, dem Österreichischen Roten Kreuz/ACCORD (vgl. ACCORD 2006: 20)

und dem Verein Asyl in Not17 herrscht Übereinkunft darüber, dass den Länderberichten eine

entscheidende Bedeutung im Asylverfahren zukommt18.  Es gibt eigens für den Zweck der

Informationsbereitstellung  von  COI  eingerichtete  professionelle  Recherchezentren  wie

beispielsweise jene des Österreichischen Roten Kreuzes, das  Austrian Center for Country

of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD). Neben der Recherche,

Sammlung,  Anfragebeantwortung  und  Bereitstellung  landeskundlicher  Informationen19

17 http://www.asyl-in-
not.org/php/fleeing_homophobia__seeking_safety_in_europe_asylantraege_mit_bezug_zur_sexuellen_orient
ierung_und,19823,29255.html [13.03.2015]. 

18 Länderinformationen  fungieren  nicht  nur  in  österreichischen,  sondern  auch  in  vielen  europäischen
Asylverfahren als wichtige Beweismittel (vgl. Gyulai/Roşu 2011). Der Studie von Gyulai und Roşu zufolge
verfügt  die  Justiz  über  zahlreiche  Möglichkeiten,  COI  einzuholen.  Allerdings  herrscht  an  europäischen
Gerichten keine einheitliche Praxis hinsichtlich des Zugangs zu COI (vgl. Gyulai/Roşu 2011: 4; 18). Es ist
die Tendenz zu beobachten, dass „die Mehrheit der mit Asyl befassten europäischen RichterInnen keine COI-
Recherchen  [durchführen]“  (Gyulai/Roşu  2011:  18).  Dies  führen  sie  auf  das  Problem  der  mangelnden
Ressourcen  (finanzielle  Kapazitäten)  zurück,  was  bedingt,  dass  auf  andere  COI-Infrastrukturen
zurückgegriffen wird (vgl. Gyulai/Roşu 2011: 18f). 

19 Neben Recherchedienstleistungen bietet ACCORD auch Ausbildungskurse für COI-Recherche an und stellt
ein  dazugehöriges  Trainingshandbuch  kostenlos  zur  Verfügung.  Dieses  Handbuch,  auf  dessen
„Pionierleistung zur Zeit seiner Veröffentlichung“ Gyulai und Roşu aufmerksam machen (Gyulai/Roşu 2011:
24),  enthält Hinweise für die Recherche von Länderinformationen und diesbezügliche Qualitätsstandards.
Die Zielgruppe umfasst „Personen, die mit Herkunftsländerrecherche befasst sind ebenso wie […] Personen,
die Herkunftsländerinformationen verwenden.“ (ACCORD 2006: 5). Im Trainingshandbuch wird durch das
Prinzip  der  „Waffengleichheit“  betont,  dass  „Herkunftsländerinformation  […]  für  alle  Instanzen  des
Asylverfahrens und für RechtsberaterInnen gleichermaßen zugänglich sein [sollte]. AntragstellerInnen und
RechtsberaterInnen müssen Zugang zu allen Informationen haben, mit denen die individuelle Entscheidung
begründet wird“ (ACCORD 2006: 25).

18
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koordiniert  ACCORD  zusätzlich  das  kostenlos  zugängliche  Online-Herkunftsländerportal

http://www.ecoi.net/ [06.03.2015].  Den österreichischen Asylbehörden und -gerichten stehen

neben ACCORD auch die gesetzlich eingerichtete und dem Bundesamt für Fremdenwesen

und Asyl (BFA) zugeordnete  Staatendokumentation20 als COI-Einrichtung zur Verfügung.

Im Gegensatz zu ACCORD und ecoi.net, die ihre Dienstleistungen kostenlos zur Verfügung

stellen  und  öffentlich  zugänglich  machen,  müssen  für  den  Erwerb  einer  sechsmonatigen

Zugangsberechtigung für die staatlich geführte Staatendokumentation 60€ entrichtet werden21.

Davon  ausgenommen  sind  u.a.  staatliche  Behörden  und  Gerichte  (vgl.  §  60  (6)  BFA-

Einrichtungsgesetz). Im BFA-Einrichtungsgesetz wird der Zweck der Staatendokumentation

als „Sammlung von Tatsachen“ (§ 5 Abs.2 (BFA-Einrichtungsgesetz) dargestellt. Es werden

jene Tatsachen gesammelt, die relevant sind 

„1. für die Beurteilung, ob Tatsachen vorliegen, die auf die Gefahr von
Verfolgung im Sinne des AsylG in einem bestimmten Staat schließen
lassen; 

2.  für  die  Beurteilung  der  Glaubwürdigkeit  der  Angaben  von
Asylwerbern und 

3. für die Entscheidung, ob ein bestimmter Staat sicher im Sinne der
§§44 oder 4a AsylG 2005 oder im Sinne der §§ 19 oder 21 BFA-VG
ist.“

(Staatendokumentation22 2015,  §  5  Abs.2  BFA-Einrichtungsgesetz
2014)

Die Annahme,  dass  es  sich bei  den Informationen – wie hier  dargestellt  – um  Tatsachen

handelt, setzt voraus, dass man jenen Informationen auch einen hohen Wahrheitsgehalt bzw.

Faktizität zuschreibt. Im Folgenden wird dieses Thema noch vertiefend behandelt, indem u.a.

auch  die  Frage  aufgeworfen  wird,  wem  die  Möglichkeit  der  Einflussnahme  auf  die

Wissenskonstruktion gegeben ist. 

3.3 Wissenskonstituierung im Asylverfahren

Spitzmüller und Warnke diskutieren das Konzept der diskursiven Wissenskonstituierung und

weisen darauf hin, dass „es dabei vor allem um die Hervorbringung von ›Wissen‹, von dem,

was eine Gesellschaft und ihre Mitglieder als Kenntnisse, Erkenntnisse, Bildung usw.

20 http://www.staatendokumentation.at/ [27.02.2015]. 
21 http://www.staatendokumentation.at/ [27.02.2015]. 
22 http://www.staatendokumentation.at/ [27.02.2015]. 
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anerkennen [geht]“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 40f, Hervorhebung SL). Die Autoren gehen

weiter auf das Verhältnis  von Diskurs und Wissen ein und stellen hierbei den Konnex zu

Macht(strukturen) her:

„der Zusammenhang von Diskurs und Wissen [weist] immer auch eine
Verbindung zu der Frage [auf] […],  wer Zugang zum Wissen hat
bzw. wer Wissen hervorbringt, reguliert,  steuert usw. Es geht in
den  wissensbezogenen  Aspekten  des  Diskurses  (immer  auch)  um
›Macht‹,  worunter  wir  die  Gesamtheit  von  Befugnissen  bzw.
Möglichkeiten  zur  Einflussnahme  gegenüber  jemandem  oder
gegenüber etwas verstehen. Macht […] ist in sozialen, und das heißt
auch  kommunikativen  Strukturen  verankert.  (Spitzmüller/Warnke
2011: 43, Hervorhebungen SL)

Auf den asylgerichtlichen Kontext übertragen, geht es also um die Frage, welches Wissen

Asylreferent_innen und Richter_innen als Angehörige der asylentscheidenden Einrichtungen

(des BAA und AsylGH bzw. des BFA und BVwG) in Asylverfahren anerkennen. Sie sollen

feststellen,  „ob  das  von  den  AntragstellerInnen  Wiedergegebene  der  Realität  in  den

Herkunftsstaaten entsprechen kann, obwohl sie meist selbst nie ‘dort’ waren“ (Rienzner 2009,

125).  Herkunftsländerinformationen zu  recherchieren  stellt  nicht  nur  eine  Erfordernis  von

rechtlicher Bedeutsamkeit (auch in Bezug auf die Glaubwürdigkeitsprüfung) dar (siehe S.12),

sondern erfüllt darüber hinausgehend eine kommunikative Funktion im Asylverfahren, die die

Herstellung und Sicherung von Wissensautorität gewährleistet:

„Während  es  in  alltäglicheren  Formen  der  Kommunikation  für
Akteure relativ unproblematisch wäre, Unwissenheit anzuzeigen und
dem Anderen/dem Fremden die Wissensautorität zu seiner oder ihrer
Herkunftsgesellschaft zu überlassen, würden VerhandlungsleiterInnen
im Asylverfahren dadurch die Definitionsmacht, was als wahr und was
als unglaubhaft gelten kann, abgeben.“ (Rienzner 2009: 125)

Rienzner  identifiziert  somit  Wissensdivergenzen  als  Problem,  auf  das

Entscheidungsträger_innen  in  ihrer  richterlichen  Tätigkeit  stoßen  und  dem  es

entgegenzuwirken gilt, wobei die  „Lösung für dieses Dilemma […] in den im Rahmen der

Staatendokumentation  gesammelten  Berichten  und  dem  fallweisen  Einsatz  von

Sachverständigen gesehen [wird]“ (Rienzner 2009:  125). Mittels dieser Maßnahme können

einerseits  der  Verlust  bzw.  die  Abgabe  der  Wissensautorität  an  den_die  Antragsteller_in

vermieden  werden.  Andererseits  sieht  Rienzner  auch  darin  die  Möglichkeit,  die  eigene

Unwissenheit und Fremdheit zu verbergen (vgl. Rienzner 2009: 142f).  Auch Scheffer stellt
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fest,  dass die„Wissensmobilisierung23 […] kaschieren [soll],  daß Entscheidern die dortigen

Verhältnisse fremd sind“ (Scheffer  2001:  172f).  Während Richter_innen also eine größere

Einflussnahme auf die Wissenskonstruktion gegeben ist, wird 

„[n]icht verifizierbaren Elementen der Aussagen der AsylwerberInnen
[…]  von  Behördenseite  großes  Misstrauen  entgegengebracht.  […]
Dieses, in der Staatendokumentation gesammelte Wissen […] besitzt
bei Weitem mehr Autorität, als das durch eigenes Erleben erworbene
Wissen  der  AsylwerberInnen.  […]  Das  Vorbringen  der
AsylwerberInnen  wird  anhand  von  Staatendokumentation,
Sachverständigenurteilen und dem eigenen Common Sense beurteilt.“
(Rienzner 2009: 153) 

Die bisherigen besprochenen Aspekte machen deutlich, dass es sich bei einem Erkenntnis um

ein sehr komplexes intertextuelles Produkt handelt, an dem mehrere Akteur_innen im mehr

oder weniger sichtbaren Ausmaß involviert sind.  Abbildung 1 (siehe S.22) soll simplifiziert

den Prozess der Wissenskonstruktion in einem Asylverfahren mit dem Schwerpunkt auf die

Produktion von landeskundlichem Wissen darstellen24. Die Graphik soll verdeutlichen, dass

nicht  alle  Ereignisse,  Vorgänge  und  Zustände  in  einem Land,  welches  als  Herkunftsland

angenommen wird, medial aufgearbeitet werden und folglich auch inhaltlichen Eingang in

Asylverfahren  und  schließlich  in  Erkenntnistexte  finden.  Jene  Länderinformationen,  die

letztendlich in  Erkenntnisse aufgenommen werden,  sind langen,  komplexen und mehrfach

Prozessen  der  Selektion  unterworfen.  Auch  Rienzner  macht  darauf  aufmerksam,  dass  die

Beurteilung  von  Informationsquellen  über  Herkunftsländer  zunächst  voraussetzt,  dass

entsprechende Inhalte  erstens  überhaupt  medial aufgearbeitet wurden und zweitens  auch

zugänglich sind. Dies bedeutet, dass das von Asylwerber_innen Erlebte „durch mangelhafte

Dokumentation nur eingeschränkt überprüfbar sein“ (Rienzner 2009: 131) kann. Sie führt fort,

dass die „Tatsache, dass etwas nicht durch die allgemein zugänglichen Länderinformationen

erfasst ist, […] nicht [heißt], dass es nicht existiert“ (Rienzner 2009: 131).

23 Gemeint  ist  die  Wissensmobilisierung  von  diversen  landeskundlichen  Informationen  für  die
Glaubwürdigkeitsprüfung. 

24 Der Prozess ist nicht als zyklisch zu verstehen. 
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Aufgrund dessen sollten die Informationsaufnahme, -weiterleitung und -verarbeitung in einer

sensibilisierten  Weise  betrachtet  und  auch  hinterfragt  werden.  Dies  soll  durch  die  von

Spitzmüller und Warnke aufgeworfene Frage ergänzt werden, wer an der Hervorbringung und

Anerkennung von Wissen in einem Diskurs beteiligt ist (vgl. 2011:  40f). In Asylverfahren

obliegt es den Beamt_innen und Richter_innen zu entscheiden, was als wahr anerkannt wird

und  welche  Quellen  als  vertrauenswürdig  einzustufen  sind.  Asylwerber_innen  hingegen

„verfügen nicht  über  die  Macht  zu  definieren,  was  als  wahr  gelten  kann und was  nicht“

(Rienzner  2009:  134).  Sprache/Sprachzeichen  verweisen  zwar  „auf  eine  außersprachliche

Welt“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 52f), allerdings merken Spitzmüller/Warnke an, dass 

„Wissen  nicht  auf  ontologische  Wahrheiten  referiert,  dass  die
Wahrheitsobjekte nicht Gegenstände und Sachverhalte bzw. Kontexte
sind,  die  in  sprachlichen  Aussagen  lediglich  zeichenhaft  dargestellt
werden und die man erkennen kann. Wie wir bereits gezeigt haben,
geht es in der Diskurslinguistik vielmehr um die soziale Aushandlung
von Wissen durch eine sprachliche Praxis, die wir Diskurs nennen.“
(2011: 53)
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Somit wird erneut deutlich, dass Hintergründe, Voraussetzungen und Umstände sprachlicher

Äußerungen und die Art, wie diese auf „Realität“ (vgl. Abbildung 1) referieren, hinterfragt

werden müssen. In diesem Zusammenhang ist auch infrage zu stellen, welche Informationen

welcher Quellen an die Öffentlichkeit treten und durch mehrfache  Selektierungsvorgänge

und verschiedentlich gestaltete Intertextualitäts- bzw. Transformationsprozesse letztlich auch

Eingang in Erkenntnisse finden. In Bezug auf die Rolle und Befugnisse der Richter_innen ist

bedeutsam,  welche  Informationen  sie  kraft  ihrer  Wissensautorität  in  ihren

Länderfeststellungen zulassen und letztlich auch als asylbegründend anerkennen und welche

nicht. Hierbei müssen sie den Grundsatz der freien Beweiswürdigung befolgen, indem sie

„nach  ihrer  freien  Überzeugung  entscheiden,  ob  sie  etwas  als
bewiesen ansehen oder  nicht.  Sie  müssen diese  Entscheidung nach
bestem Wissen  und  Gewissen  und  aufgrund  ihrer  Lebenserfahrung
und  Menschenkenntnis  treffen.  Die  Überlegungen,  die  zu  einem
Ergebnis geführt haben, muss die Richterin/der Richter in seiner/ihrer
Entscheidung begründen.“25

Im Prinzip der  freien Beweiswürdigung befindet sich ein weiteres wichtiges Moment, das

kennzeichnend für  die  Wissenskonstruktion in  Asylverfahren  ist:  Die  Entscheidungen,  die

Richter_innen treffen, werden als abhängig vom Wissen, Gewissen, von der Lebenserfahrung

und Menschenkenntnis des_der jeweiligen Richters_Richterin definiert. Diese Konzepte bzw.

Vorprägungen  werden  in  Abbildung  1  als  subjektives Vorwissen zusammengefasst

berücksichtigt. Dieser Einflussfaktor kann sich  in bereits bestehenden Bildern, Meinungen,

Handlungsmustern,  Annahmen  und  (Sprach)Ideologien  manifestieren  (vgl.  Abbildung  1).

Auch Scheffer weist auf das (durch Routine erworbene) Vorwissen von Richter_innen hin:

„Indem  die  Entscheider  tagtäglichen  Geschichten  über  einen  Herkunftskontext  lauschen,

kreieren sie einen Möglichkeitsraum, ohne selbst 'dort' gewesen zu sein. Sie lesen und hören

sich so im Laufe ihrer Amtszeit ein Vorwissen an“ (Scheffer 2001: 174).

Wie  hier  in  den  letzten  Abschnitten  nachgezeichnet  wurde,  liegen  einem  Erkenntnistext

zahlreiche unterschiedliche Verfahrensschritte, Texte, Textsorten (Protokolle, Entscheidungen,

Gesetzestexte, Länderberichte etc.) zugrunde. Dieser Befund spricht dafür, dass es sich bei

einem  Erkenntnis  um  eine  sehr  komplexe  und  hybride  Textsorte  handelt.  Ferner  wurde

gezeigt, dass an einem Asylverfahren und damit an der Entstehung der Protokolle und des

25 https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.990036.html [06.03.2015]. 
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Erkenntnisses  zahlreiche  Akteur_innen  beteiligt  sind.  In  den  Ausführungen  wurde  zudem

deutlich,  dass  die  Entscheidungsträger_innen  im  Asylverfahren  auf  verschiedene

Informations- bzw. Wissensressourcen im Asylverfahren (Aussagen der Asylwerber_innen,

Protokolle,  Länderberichte  etc.)  zurückgreifen,  um  sich  ein  Urteil  über  die

Flüchtlingseigenschaft eines_einer Antragstellers_Antragstellerin zu bilden. Darin zeichnete

sich ebenfalls ab, dass diese verschiedentlich bezogenen Informationen auch zur Beurteilung

der  Glaubwürdigkeit  der  Narrative  der  Asylwerber_innen  herangezogen  werden.  Die

Akteur_innen sind in diesem institutionellen Setting mit unterschiedlichen Wissensautoritäten

und Glaubwürdigkeiten  ausgestattet,  was  auf  eine  starke  Asymmetrie  schließen  lässt.  Ein

bisher noch wenig beleuchteter Aspekt, welcher im nächsten Kapitel näher entfaltet werden

soll,  ist  die  in  der  Praxis  beobachtbare  Sprach-  bzw.  Textideologie,  wonach  die

Asylwerber_innen als alleinige „Autor_innen“ bzw. „Urheber_innen“ der in einem Protokoll

festgehaltenen Aussagen verstanden werden (vgl. Kolb 2010). Es haben sich auch an einigen

anderen  Stellen  und  Kontexten  verschiedene  (Vor)Annahmen  auf  institutioneller  Seite

abgezeichnet, die sich beispielsweise deutlich in den Erzählerwartungen widerspiegeln. Diese

lassen sich theoretisch-terminologisch mit dem Begriff der Sprachideologien fassen, welcher

im nächsten Kapitel näher beleuchtet wird. 
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4 Sprachideologien

In diesem Kapitel  werden zunächst die Ursprünge der Sprachideologieforschung skizziert,

verschiedene wissenschaftliche Zugänge zum Ideologiebegriff  und einige Definitionen von

Sprachideologie vorgestellt. Weiters werden einige allgemeine und in der Literatur mehrfach

auftretende  Sprachideologien  präsentiert.  Den  Abschluss  dieses  Kapitels  bildet  die

Auseinandersetzung mit Sprachideologien im gerichtlichen und asylgerichtlichen Kontext in

Österreich  und  anderen  Ländern,  womit  eine  Vergleichsbasis  für  die  spätere  Analyse

geschaffen werden soll. 

4.1 Wurzeln  der  wissenschaftlichen  Auseinandersetzung  mit
Sprachideologien 

Die  wissenschaftliche  Beschäftigung  mit  Sprachideologien  geht  ursprünglich  auf  zwei

Wissenschaftszweige  zurück,  die  sich  zwar  mit  ähnlichen  Fragestellungen  (Sprache  und

soziale  Ungleichheit)  befassen,  sich  aber  weitgehend  unabhängig  voneinander  entwickelt

haben:  die  US-amerikanische  linguistische  Anthropologie  und  die  ideologiekritische

Soziolinguistik  (v.a.  die  Critical  Discourse  Analysis  (CDA))  (vgl.  Milani/Johnson  2008:

361ff;  Spitzmüller/Warnke  2011:  110;  Busch  2013:  83).  Als  Pionierarbeiten  im  Feld  der

Sprachideologieforschung  seien  exemplarisch  die  Publikationen  von  Silverstein  (1979),

Woolard/Schieffelin  (1994),  Gal/Irvine (1995),  Blommaert  (1999a),  Irvine/Gal  (2000) und

Bauman/Briggs  (2003)  angeführt.  Conley/O'Barr  meinen  zwar,  dass  aktuelle

Forschungsbeiträge,  die  unter  dem  Namen  der  Sprachideologieforschung  laufen,  in

theoretischer  Hinsicht  keine  neue  Perspektive  eröffnen,  doch  räumen  sie  ein,  dass  das

Konzept  Sprachideologie dennoch  gewinnbringende  Refokussierungen und  wichtige

Ergänzungen in analytischer Hinsicht bringt (vgl. 2005: 159). Die jüngere Forschungsliteratur

zu  Sprachideologien  zeigt,  dass  einige  „Klassiker“  tendenziell  häufiger  rezipiert  und

reinterpretiert  werden,  wenngleich  diese  den  Sprachideologie-Begriff  selbst  nicht  benützt

haben. Zu diesen zählen beispielsweise  Vološinov (1975), Bachtin (1979), Bourdieu (bspw.

(1993) [1980]; (2012) [1982]) und Hymes (1996). 
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4.2 Sprachwissenschaftliche Zugänge zum (Sprach)Ideologiebegriff 

Obwohl  sich  die  einschlägigen  Forschungsarbeiten  durchwegs  ähnlichen  Phänomenen

widmen  (siehe  4.6),  so  bestehen  dennoch  signifikante  Unterschiede  zwischen  den

theoretischen Fundierungen. Die Unterschiede beziehen sich hierbei allerdings weniger auf

die Definitionen des  Sprachideologiebegriffs (vgl.  4.3) als auf jene des zugrunde liegenden

Ideologiebegriffs.  In  Überblicksartikeln  werden  die  typischen  Definitionszugänge  entlang

einiger binärer Merkmale gruppiert wie bspw.:  neutral versus  kritisch  (Woolard/Schieffelin

1994:  57;  Kroskrity 2010),  deskriptiv versus  kritisch  (vgl.  Fairclough 2008: 9),  spezifisch

versus allgemein (engl. general) (vgl. Blommaert 2005: 158f) und materiell (engl. material)

versus kognitiv (vgl. Blommaert 2005: 161f). Die hier angeführten Oppositionspaare beziehen

sich auf die jeweils postulierten Eigenschaften von (Sprach)Ideologien, wobei diese bei einer

genaueren  Betrachtung  eher  unterschiedliche  Schwerpunktsetzungen  darstellen.  Auch

Dorostkar sieht hier weniger einander ausschließende Ansätze als  einfach unterschiedliche

Perspektiven  auf  das  gleiche  Phänomen  (2014:  31f).  Angesichts  einiger  inhaltlicher

Überschneidungen  lassen  sich  die  oben  aufgezählten  Eigenschaftspaare  grob  zu  zwei

Hauptunterscheidungslinien zusammenfassen: Die eine Gruppe (1) materiell versus kognitiv

zielt  auf  die  Beschaffenheit  bzw.  Verortbarkeit von  Ideologien  ab,  während  die

Unterscheidung  (2)  spezifisch versus  allgemein (auch:  neutral  versus kritisch,  deskriptiv

versus kritisch) eher die Totalität des Ideologiebegriffs beschreibt. 

Materiell versus kognitiv 

Die erste Einteilung in  materielle versus  kognitive Konzeptualisierungen fragt danach, wie

Ideologien beschaffen sind, d.h. ob sie als Ideen und demnach Phänomene immaterieller bzw.

kognitiver Natur gehandelt werden sollen oder ob sie sich auch in Institutionen materialisieren

(vgl.  Blommaert  2005:  161ff).  Die  Vorstellung  von  Ideologien  als  Ideen  und  somit  als

kognitive (auch ideationale) Phänomene ortet sie im mentalen Bereich, also in den Köpfen der

Menschen. Als  materielles Phänomen drücken sich Ideologien hingegen in den Handlungen

von  Menschen  bzw.  Institutionen  aus.  Blommaert  selbst  nimmt  in  dieser  Frage  eine

Mittelposition  ein,  indem er  die  Diskussion der  beiden Ansätze mit  folgendem Statement

konkludiert:  „ideologies  as  materially mediated  ideational  phenomena“  (Blommaert  2005:

164). 
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Spezifisch versus allgemein 

Beim  spezifischen Verständnis wird Ideologie als  konkretes Konzept bzw. „specific set of

symbolic representations“ (Blommaert 2005: 158), die partikularen Zielen und Akteur_innen

zugerechnet werden können, verstanden. Diese zeigen sich in den bekannten -ismen wie bei

Sozialismus, Faschismus, Anarchismus etc. (vgl. Blommaert 2005: 158). Bei diesen Zugängen

geht  es  häufig  um Fragen der  Macht und Strategien,  mit  denen  hegemoniale Strukturen

hergestellt werden, die im Interesse spezifischer Akteur_innen sind. Dieses Verständnis wird

häufig mit dem Marxschen26 Ideologiebegriff in Verbindung gebracht, mit dem Ideologie als

falsches Bewusstsein beschrieben wird: „that ideology corresponds to the superstructure of

the society and creates a false consciousness through which the ruling class exerts power over

the  lower  class“  (Määttä/Pietikäinen  2014).  Vertreter_innen  der  CDA können  tendenziell

diesem Zugang zugerechnet werden, was sich im explizit formulierten Interesse hinsichtlich

des Offenlegens bzw. Demystifizierens von Ideologien und Machtstrukturen zeigt. Ideologie

wird hier folgendermaßen definiert: 

„Ideology, for the DHA, is seen as an (often) one-sided perspective or
world view composed of related mental representations, convictions,
opinions, attitudes and evaluations, which is shared by members of a
specific  social  group.  Ideologies  serve  as  an  important  means  of
establishing and  maintaining unequal  power  relations through
discourse  […].  One of  the  aims  of  the  DHA is  to  ‘demystify’ the
hegemony of specific discourses by deciphering the ideologies that
establish,  perpetuate or fight  dominance“ (Reisigl/Wodak 2010:  88;
Hervorhebungen durch SL) 

Dem spezifischen Ansatz wird der allgemeine gegenübergestellt, wonach Ideologien eher als

totales und  omnipräsentes  Konzept  begriffen  werden,  welches  in  allen  sozialen  Sphären

wirkt.  Dies  deckt  sich  auch  mit  dem  Ideologieverständnis  nach  Vološinov,  der  sich  in

mehreren Punkten vom marxistischen unterscheidet (vgl. Auer 2013: 221). Während in der

marxistischen Konzeptualisierung davon ausgegangen wird, dass es sich bei Ideologien um

falsche Vorstellungen bzw. um falsches Bewusstsein handelt, ist bei Vološinov jedes Zeichen

ideologisch: 

„Jedem  Zeichen  kann  man  Kriterien  einer  ideologischen  Wertung
zuordnen (Lüge, Wahrheit, Richtigkeit, Gerechtigkeit, Güte usw.). Der
Bereich der Ideologie fällt mit dem der Zeichen zusammen. Man kann
zwischen ihnen ein Gleichheitszeichen setzen.  Wo Zeichen sind,  ist

26 Blommaert  macht  allerdings  darauf  aufmerksam,  dass  Marx  und  Engels  sowohl  spezifische  als  auch
allgemeine Konzeptualisierungen von Ideologie thematisieren (vgl. Blommaert 2005: 165). 
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auch Ideologie. Alles Ideologische hat Zeichencharakter.“ (Vološinov
1975: 56)

In anderen Zugängen, die Ideologien ebenfalls eher allgemein und neutral konzeptualisieren,

werden diese als kulturell bedingte Weltsichten beschrieben: „they are often presented as the

deeper layers of culture and society, the unspoken assumptions that, as some kind of ‘social

cement’, turn groups of people into communities, societies and cultures“ (Blommaert 2006b:

510).  Blommaert  beschreibt  es  als  wesentlich  schwieriger,  diese  allgemeine

Konzeptualisierung zu fassen, was Busch wiederum in der sublimen Gestalt von Ideologien

begründet sieht: „Ideologien und Diskurse [sind] abstrakte Begriffe, die nicht ohne Weiteres

zu ‚begreifen‘ sind, zumal sie ihre Macht nicht zuletzt dem Umstand verdanken, dass sie den

Anschein  von  Offensichtlichkeit  und  Selbstverständlichkeit  wecken“  (Busch  2013:  82).

Diesen Umstand führen Woolard/Schieffelin  auf  einen  Naturalisierungsprozess zurück:  „A

naturalizing  move  that  drains  the  conceptual  of  its  historical  content,  making  it  seem

universally and/or timelessly true, is often seen as key to ideological process“ (1994: 58). 

In Bezug auf die Einteilung in spezifische versus allgemeine Ansätze und die darin gefassten

Definitionen  bemerken  Conley/O'Barr,  dass  Studien,  die  ihren  Untersuchungen  kein

vordergründig  hegemoniales  bzw.  spezifisches,  sondern  breit  angesetztes  Verständnis  von

Sprachideologien zugrunde legen, sich dennoch letztlich mit (ungleichen) Machtverhältnissen

beschäftigen (vgl. Conley/O'Bar 2005: 144). Auf eine ähnliche Beobachtung machen auch

Määttä/Pietikäinen  (2014)  aufmerksam:  „all  approaches  interested  in  the  ideological

dimension of language are invested in questions of language and power – the negotiation of

power  relations  through language,  discourse  and ideology“.  Kroskrity sieht  zwischen den

beiden  Perspektiven  keinen  absoluten  Gegensatz:  „the  distinction  between  neutral

ideological analysis (focusing  on  ‘culturally  shared  beliefs  and  practices’)  and  critical

ideological analysis that  emphasized  the  political  use  of  language as  a  particular  group's

instrument of symbolic domination may seem more gradient than dichotomous“ (Kroskrity

2010, Hervorhebungen im Original). 

4.3 Ausgewählte Definitionen von Sprachideologien 

Die  bisherigen  Ausführungen  machen  deutlich,  dass  es  sich  beim  Thema  und  bei  der

theoretischen Auseinandersetzung mit Sprachideologien um ein komplexes Gebiet handelt,
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was  sich  auch  in  den  Unterschieden  zwischen  den  oben  zitierten  Zugängen  zeigt.  Diese

Pluralität setzt sich auch in den konkreten Definitionen27 fort. Blommaert zieht eine ähnliche

Bilanz  und  beschreibt  die  wissenschaftliche  Beschäftigung  mit  Ideologien  als  ein  von

Kontroversen geprägtes Feld,  in dem zahlreiche auch einander widersprechende Konzepte

kursieren  (vgl.  Blommert  2005:  158).  Im  Folgenden  werden  einige  Definitionen  des

Sprachideologiebegriffs  vorgestellt,  die  –  wie  sich  herausstellen  wird  –  jeweils

unterschiedliche Schwerpunktsetzungen aufweisen und in der Summe ein breites, wenn auch

nicht vollständiges Bild von dem Sprachideologiebegriff zeichnet. 

Eine auf Kroskrity (2010) zurückgehende allgemeine Definition begreift Sprachideologien28

als  „beliefs, feelings, and conceptions about language structure and use which often index the

political  economic  interests  of  individual  speakers,  ethnic  and  other  interest  groups,  and

nation  states“.  Diese  Begriffsbestimmung  setzt  sich  bereits  aus  mehreren  zentralen

Komponenten zusammen, die auch in anderen Definitionen vorkommen: Zunächst handelt es

sich  um  Wahrnehmungen,  Konzeptualisierungen  und  auch  Empfindungen  gegenüber  der

Struktur  und Verwendung  von  Sprache.  Dass  Sprachideologien  (potentiell)  auf  Interessen

einzelner Individuen, Gruppen als auch Nationalstaaten verweisen, ist ein weiterer wichtiger

Aspekt. 

Eine etwas andere inhaltliche Gewichtung besitzt die klassische und vielzitierte Definition

von Silverstein: „I should clarify that ideologies about language, or linguistic ideologies, are

any sets of beliefs about language articulated by the users as a rationalization or justification

of perceived language structure and use“ (Silverstein 1979: 193). Hier ist der Bezugsrahmen

durch  Struktur und  Verwendung ähnlich wie bei Kroskrity definiert. Bei Silverstein werden

Sprachideologien  allerdings  als  „sets  of  beliefs  about  language“  bestimmt,  die  auch  von

Sprecher_innen  als  Erklärungsmodelle  für  wahrgenommene  Sprachstruktur  und

Sprachverwendung artikuliert werden (vgl. auch Gal/Irvine 1995: 970).

Sprachideologien  sind  allerdings  nicht  immer  explizit  auf  der  sprachlichen  Oberfläche

27 Eagelton bietet eine ausführliche Diskussion der mannigfaltigen Zugänge und (Nicht-Vereinbarkeit) einiger
zirkulierender  Ideologie-Definitionen.  Wenngleich  Eagleton  nicht  spezifisch  auf  eine  soziolinguistische
Perspektive  fokussiert  und  auch  der  Begriff  der  Sprachideologien  nicht  als  solcher  auftaucht,  wird
gelegentlich das Verhältnis zwischen Sprache, Diskurs und Ideologie beleuchtet.  Für eine weiterführende
Auseinandersetzung  mit  den  unterschiedlichen  Ideologiebegriffen  aus  linguistischer  Perspektive  sei  auf
Blommaert 2005: 158ff verwiesen. 

28 Neben dem Begriff der Sprachideologien bzw. language ideology werden noch weitere ähnliche Termini im
Englischen,  wie  linguistic  ideology und  ideologies  of  language (vgl.  Woolard/Schieffelin  1994:  56)
verwendet,  die  gelegentlich  (minimale)  Bedeutungsunterschiede  aufweisen  und  zumeist  untereinander
austauschbar sind. 

29



ausgedrückt,  sondern können sich auch in  kommunikativen Praxen zeigen (vgl.  Kroskrity

2010;  siehe  unten).  Busch  verweist  ebenfalls  auf  die  vielfältigen  Gestaltungsformen  von

Sprachideologien  hin,  die  diskursiv  geprägt  sind  und  „sich  in  metalinguistischen  bzw.

metapragmatischen  Diskursen,  in  Spracheinstellungen,  in  Sprachpraktiken  oder  in  der

raumspezifischen  Reglementierungen  von  Sprachgebrauch  (Sprachregime)  festmachen“

lassen  (Busch  2013:  81).  Auch  Blackledge  definiert  Sprachideologien  nicht  nur  über  die

sprachbezogenen  Wahrnehmungen,  Evaluierungen  und  Überzeugungen,  sondern  über  die

Manifestiertheit  von Sprachideologien im Diskurs „which constructs values  and beliefs  at

state,  institutional,  national  and global  levels“  (Blackledge 2009:  32).  Woolard/Schieffelin

führen „metalinguistics, attitudes, prestige, standards, aesthetics, hegemony, etc.“ (1994: 56)

als Erscheinungsformen von Sprachideologien an. 

Viele Definitionen unterstreichen auch die  kollektive Dimension und normative Kraft von

Sprachideologien wie bspw. Verschueren, der auf die Funktion von Ideologien als musterhafte

soziale  Interpretations-  bzw.  Bedeutungsfolien  aufmerksam  macht:  „We  can  define  as

ideological any basic pattern of meaning or frame of interpretation bearing on or involved in

(an) aspect(s) of social ‘reality’ [...], felt to be commonsensical, and often functioning in a

normative way“ (2012: 200). Die soziohistorische Verankerung von Sprachideologien wird

auch bei Woolard/Schieffelin (1994: 72) und Blackledge betont: 

„Language ideologies are positioned in, and subject to, their social,
political  and historical  contexts.  Nor are language ideologies fixed,
stable, or immutable. They are multiple, and influenced by changes at
local, national, state and global levels. Moreover, language ideologies
are  often  contested,  and  become  symbolic  battlegrounds  on  which
broader  debates  over  race,  state  and  nation  are  played  out.“
(Blackledge 2009: 32)

Der Autor spielt auf den strittigen Charakter von Sprachideologien an, die zudem häufig in

anderen  Begründungszusammenhängen diskutiert  bzw.  rekontextualisiert  werden.  Auch  an

einer  anderen  Stelle  macht  Blackledge  deutlich,  dass  es  bei  Diskursen  um Sprache  bzw.

Sprachideologien  nie  nur  um  Sprache  geht  (vgl.  Blackledge  2009:  31),  worauf  auch

Woolard/Schieffelin  hinweisen:  „such  ideologies  envision  and  enact  links  of  language  to

group and personal  identity,  to  aesthetics,  to  morality,  and to  epistemology“  (1994:  55f).

Spitzmüller/Warnke meinen mit dem Begriff Sprachideologien „Bewertungen von Sprachen,

ihr Ranking im Kontext gesellschaftspolitischer oder politischer Einstellungen“ (2011: 196),

worin ebenfalls eine Betonung der soziohistorischen Einbettung von Sprachideologien zum
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Ausdruck  kommt.  Im  oben  zitierten  Ausschnitt  von  Blackledge  (2009:  32)  werden

Sprachideologien  zudem  als  multipel begriffen,  worin  auch  eine  Übereinstimmung  mit

Kroskrity (2010) festgestellt werden kann, da dieser ebenfalls Sprachideologien als  Plural-

Konzept begreift: 

„because of the plurality of meaningful social divisions […] within
sociocultural  groups  that  have  the  potential  to  produce  divergent
perspectives  expressed  as  indices  of  group  membership.  Language
ideologies  are  thus  grounded  in  social  experience,  which  is  never
uniformly  distributed  throughout  polities  of  any  scale“.  (Kroskrity
2010)

Die Ansicht, dass Sprachideologien auch soziokulturelle Erfahrungen indizieren, zeigt sich

nicht  nur  im  soeben  zitierten  Ausschnitt  von  Kroskrity  (indices  of  group  membership),

sondern wird auch im folgenden Zitat deutlich, in dem Blommaert darüber hinaus einen neuen

Aspekt (der Metapragmatik) einbringt: 

„Furthermore, language and language use could be seen as reflecting
on itself,  for every act of communication (pragmatics) articulates a
metapragmatics  in  which the linguistic-ideological  features  operate.
This  metapragmatic,  indexical  layer  of  semiotic  systems  such  as
language is not neutral; it is evaluative, relational, socially positioned,
invested with interests, and subject to contestation and domination.“
(Blommaert 2006b: 511)

Gal weist in ihrer Definition zudem auf den evaluativen Charakter von Sprachideologien hin,

da sprachliches Handeln mittels dieser bewertet wird. Die Autorin sieht Sprachideologien in

„ideas, presumptions and presuppositions“ verortet, „with which different social groups name,

frame  and  evaluate  linguistic  practices“  (Gal  2006b:  13).  Dadurch  beschränken  sich

Sprachideologien nicht nur auf die expliziten Verbalisierungen, sondern verweisen auch auf

implizit gehaltenes Wissen (in Form von presumptions und presuppositions). Woolard nimmt

in  ihrem Zugang ebenfalls  auf  die  Eigenschaft  von Sprachideologien Bezug,  explizit  und

implizit ausgedrückt zu sein: „Representations, whether explicit or implicit, that construe the

intersection of language and human beings in a social world“ (1998: 3). Hier wird erneut die

Verortung von Sprachideologien an der Schnittstelle zwischen Sprache und Sozialem deutlich.

Eades, die sich u.a. mit Sprachideologien im gerichtlichen Kontext beschäftigt (vgl.  4.9.2),

liefert  folgende  Definition:  „‘language  ideology’  [is]  about  any  socially  culturally  and

historically  conditioned  ideas  about  language,  regardless  of  their  connection  to  power

relations“  (Eades  2010:  242).  Auch  sie  verweist  auf  das  Charakteristikum  von
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Sprachideologien,  häufig  implizit vorhanden  zu  sein  und  auf  Wissensbestände  von

Diskursgemeinschaften  zu  referieren:  „These  assumptions  are  taken-for  granted

‘commonsense knowledge’ which underpin language use in the legal process, and which often

enable specific practices which can contribute to, or lead to, the unequal or unfair treatment of

some people within the law“ (Eades 2010: 241). Conley/O'Barr gehen ebenfalls der Rolle von

Sprachideologien  im Rechtsbereich  nach und definieren diese wie folgt:  „ideas  about  the

linguistic practices that are appropriate in legal contexts. Because different social groups have

differential access to these divergent ideologies, and because only one is compatible with the

dominant ideology of the law, the power implications are clear“ (Conley/O'Barr 2005: 159)29. 

4.4 Sprachideologische Prozesse nach Gal/Irvine

Gal/Irvine stellen in ihren Arbeiten ähnliche und immer wieder auftretende Mechanismen bei

der  Herstellung  von „linguistic  differentiation“  und der  (wechselseitigen)  Zuordnung  von

linguistischen Formen und sozialen Phänomenen fest (1995: 973). Sie identifizieren hier (in

Anlehnung an die Zeichentheorie nach Peirce) drei zentrale semiotische Prozesstypen, die bei

der Produktion von Sprachideologien involviert sind: iconicity, recursiveness, erasure.

Bei  iconicity (Gal/Irvine 1995) bzw.  iconization (Irvine/Gal 2000) handelt  es sich um ein

Zeichenverhältnis,  mit  dem gewisse  Qualitäten  hervorgehoben werden und andere  in  den

Hintergrund  geraten.  Bei  diesem  Prozess  wird  eine  feste  Verbindung  zwischen  einem

sprachlichen  Merkmal/sprachlichen  Merkmalen  und  sozialen  Bildern  bzw.  Gruppen

hergestellt.  Wenn  sich  diese  Verknüpfung  erfolgreich  etabliert  hat,  suggeriert  sie  eine

inhärente  bzw.  natürlich  gegebene Verbindung (vgl.  Irvine/Gal  2000:  37f).  Recursiveness

(Gal/Irvine 1995)  bzw.  fractal recursivity (Irvine/Gal 2000) bezieht sich auf einen Prozess,

bei  dem  eine  bereits  vorhandene  Zeichenbeziehung,  die  auf  gewissen

Unterscheidungsmerkmalen  basiert,  auf  eine  andere  Ebene  projiziert  wird.  Damit

zusammenhängende Prozesse bzw. Ergebnisse sind Oppositionen bzw. Dichotomisierungen,

die auf diesem Wege zur Konstruktion von Identitäten beitragen (vgl. Irvine/Gal 2000: 38).

Bei erasure handelt es sich um einen Prozess der Vereinfachung, den Busch mit dem Begriff

der Ausblendung übersetzt (2013: 86) und der einen Vorgang beschreibt, bei dem vorhandene

29 In dieser Ausführung lassen sich einerseits Bezüge zu Bourdieus Konzept der legitimen Sprache feststellen,
welche  jene  Sprachkompetenz  meint,  die  erforderlich  ist,  um  sich  in  bestimmten  Anlässen  Gehör  zu
verschaffen  (vgl.  bspw.  Bourdieu  2012 [1982]:  60).  Andererseits  weist  dies  auch  Parallelen  zum Voice-
Konzept nach Hymes (1996) und Blommaert (2008) auf. 
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Merkmale, die nicht in ein gewisses Schema passen, ausgeblendet werden. Dadurch bleiben

nicht nur bestimmte Aspekte, sondern auch Personen(gruppen) ausgeblendet bzw. unsichtbar

gemacht, wodurch Vielfalt und Komplexität verloren gehen. Die Autorinnen führen hier das

folgende Beispiel an: „a social group, or a language, may be imagined as homogeneous, its

internal variation disregarded“ (Gal/Irvine 1995: 974). 

Ein weiterer zentraler Aspekt bei Gal/Irvine ist die Herstellung von Grenzen sprachlicher und

sozialer Art: „linguistic ideologies, operating through three semiotic processes, are central to

the creation of social  and linguistic boundaries in several related ways“ (Gal/Irvine 1995:

992).  Bei  diesen  Grenzen  handelt  es  sich  eben  nicht  um natürliche,  gegebene  Entitäten,

sondern  sie  werden  diskursiv  und  durch  Evaluierungen  und  Zuordnungsprozesse  von

Sprecher_innen hergestellt: „speakers and observers notice, justify, and rationalize linguistic

differences, placing them within larger ideological frames that link them to the properties of

‘typical’ persons and activities.“ Die Autorinnen nehmen hierbei nicht nur Sprecher_innen im

Allgemeinen, sondern auch explizit Sprach/Wissenschafter_innen in den Blick (vgl. Kapitel

4.7.1). 

4.5 Verortung von Sprachideologien auf linguistischen Ebenen 

An verschiedenen Stellen wurden in diesem Kapitel bereits die in der Literatur diskutierte

Verortung  und  Gestalt  von  Sprachideologien  angesprochen.  Dies  stellt  eine  zentrale

Beobachtung dar, wenn es um die Frage geht, wie zugänglich der Untersuchungsgegenstand

Sprachideologien für die Analyse ist. Bisher wurden u.a. Spracheinstellungen, Bewertungen,

Gefühle,  Vorannahmen  und  Metadiskurse  in  Bezug  auf  Sprache  bzw.  sprachliche  Inhalte

genannt.  Woolard/Schieffelin  sehen  Sprachideologien  einerseits  in  Metasprachdiskursen

verortet,  womit  einhergeht,  dass diese auch für die  Analyse  zugänglich sind.  Andererseits

beschreiben  die  Autorinnen  auch  andere  Formen  von  Sprachideologien:  „[language

ideologies] may well be unstated assumptions of cultural orthodoxy, difficult to elicit directly“

(1994:  58).  Damit  wird erneut  deutlich,  welche  unterschiedlichen Phänomene mit  diesem

(weitreichenden)  Begriff  umschlossen  werden,  und  auf  welchen  unterschiedlichen

linguistischen  Ebenen  die  Betrachtungen  angesetzt  sind:  „from seemingly neutral  cultural

conceptions  of  language  to  strategies  for  maintaining  social  power,  from  unconscious

ideology  read  from  speech  practices  by  analysts  to  the  most  conscious  native-speaker

explanations of appropriate language behaviour“ (Woolard/Schieffelin 1994: 58).  In ihrem
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Kommentar  „On  Making  the  Implicit  Explicit“  beobachtet  Philips  die  Tendenz,  dass

Wissenschafter_innen,  die  sich  mit  Sprachideologien  beschäftigen,  häufig  die  Position

beziehen: „that the language ideologies they are documenting are implicit in at least some

respects and to varying degrees, and all show clearly the implicit being made explicit“ (1998:

223).  Dieser  Selbstzuordnung  vonseiten  der  Wissenschafter_innen  hält  sie  allerdings

folgenden Einwand entgegen: 

„Some [scholars] would say that an interpretive perspective cannot be
considered ‘ideology’ unless it is to some extent implicit, for without
that  implicitness,  without  a  taken-for-granted  quality,  an  ideology
cannot do its work, cannot take hold of people to the extent that it
does  not  occur  to  them to  think  otherwise.  This  view  is  strongly
associated with Marxist treatments of ideology as is the goal of the
deconstruction of the ideology, which entails making it explicit so as
to  loosen  its  hold  on  people,  opening  the  way  for  other  possible
perspectives on the same issues.“ (1998: 222)

In diesem Vorgehen stellt Philips die Absicht der Autor_innen fest, „to show that the language

ideologies  they  document  are  not  the  truth,  or  not  the  only  truth“  (1998:  222).  Ferner

unterstreicht  sie mit  Verweis auf Silverstein die notwendige Reflektion über „degrees and

kinds of explicitness in the ways people's ideas about language are encoded in their speech“

(1998:  223).  Als  Kritikpunkt  formuliert  sie,  dass  die  Autor_innen  zwar  ankündigen,  das

Implizite  durch  die  Analyse  explizit  zu  machen,  doch  dabei  vernachlässigen  sie  zu

beschreiben, auf welcher linguistischen Ebene diese positioniert sind (1998: 224).

Kroskrity widmet sich ebenfalls in einem Abschnitt seines Übersichtsartikels dem Aspekt der

Awareness und stellt  fest:  „members may display varying degrees  of awareness of  local

language  ideologies“  (2010;  Hervorhebung  im  Original).  Somit  sieht  auch  er

Sprachideologien nicht nur explizit durch die Aussagen der Sprecher_innen, sondern auch im

sprachlichen Handeln repräsentiert  (2010). Kroskrity beschreibt die Spannbreite möglicher

Bewusstheitsformen von Sprachideologien: „varying degrees of members' consciousness of

their own rule-guided activities, ranging from discursive to practical consciousness“ (2010).

Darin  sieht  er  auch  die  Zuwendung  zu  Fragestellungen  nach  dem  Ausmaß  der

Bewusstheitsgrads  und  der  Bedeutung,  die  Sprecher_innen  Sprache  in  verschiedenen

Kontexten selbst beimessen (im Sinne der  folk beliefs bzw. folk linguistics), begründet: „the

importance of attending to awareness as a dimension of ideology is […] the reversal of a

longstanding  scholarly  tradition  of  delegitimating  common  people's  views  of  language”

(Kroskrity 2010). 
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4.6 Bereiche und Inhalte sprachideologischer Forschung 

Woolard/Scheffelin führen diverse linguistische Bereiche an, die sich mit Sprachideologien

auseinandersetzen:  „ethnography of  speaking;  politics  of  multilingualism;  literacy studies;

historiography  of  linguistics  and  public  discourse  on  language;  and  metapragmatics  and

linguistic structure“ (Woolard/Schieffelin 1994: 58). Folgende mögliche Fragestellungen und

Themengebiete werden im Rahmen der Sprachideologieforschung behandelt30: 

• die  Auseinandersetzung  mit  der  Gleichsetzung  von  Sprache  und  Volk/Nation  als
historisches Konstrukt und Sprachideologie (Woolard/Schieffelin 1994: 60f),

• wissenschaftliche Sprachideologien (Gal/Irvine 1995), 

• Sprachhierarchien und Sprachregime (Busch 2013: 96ff; 127ff),

• das  Muttersprachenkonzept  und  dessen  Wirkung  in  Hinblick  auf  linguistische
Arbeiten,

• der  Konnex  zwischen  sprachlichen  Formen/Varietäten  und  Gruppen/als
Gruppenmarker (vgl. Woolard/Schieffelin 1994: 61),

• Auswirkung von Sprachideologien auf Sprachwandel (vgl. Woolard/Schieffelin 1994:
61; 69f)

• von  Sprecher_innen  wahrgenommenes  Prestige  von  Sprachen  und
Spracheinstellungsforschung (Woolard/Schieffelin 1994: 61), 

• Bereich der Sprach/en/politik (vgl. Woolard/Schieffelin 1994: 63), 

• Fragen der Korrektheit, Standardisierung, Sprachpurismus (Woolard/Schieffelin 1994:
64), 

• Fragen der Mündlichkeit,  Schriftlichkeit,  Literalität  (vgl.  Woolard/Schieffelin 1994:

65),

• …

Woolard/Schieffelin führen folgende weitere Forschungsfragen an: „questions such as how

doctrines of linguistic correctness and incorrectness are rationalized or how they are related to

doctrines of the inherent representational power, beauty, and expressiveness of language as a

valued mode of action“ (Woolard/Schieffelin 1994: 64). Darüber hinausgehend begründen die

Autorinnen das Interesse an der Auseinandersetzung mit Sprachideologien mit der folgenden

Beobachtung,  in  welcher  sie  auch  zahlreiche  Schnittstellen  zu  anderen  sozial  relevanten

Bereichen  herstellen:  „Many  populations  around  the  world,  in  multifarious  ways,  posit

fundamental linkages among such apparently diverse cultural categories as language, spelling,

grammar,  nation,  gender,  simplicity,  intentionality,  authenticity,  knowledge,  development,

30 Diese Aufzählung stellt nur eine Auswahl an möglichen Fragestellungen dieses – wie beschrieben – sehr
komplexen und breiten Wissenschaftsgebiets dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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power, and tradition“ (Woolard/Schieffelin 1994: 72). 

4.7 Beispiele für dominante Sprachideologien 

In  der  einschlägigen  Literatur  werden  einige  Sprachideologien  angeführt,  die  in

unterschiedlichen Kontexten und Forschungssettings immer wieder auftreten und von denen

nun  einige  ausgewählte  skizziert  werden.  Ein  paar  dieser  Beispiele  beziehen  sich  im

Speziellen darauf, wie Sprachwissenschafter_innen zur (Re)Produktion von Sprachideologien

beitragen. Darin äußert sich eine wichtige Errungenschaft der Sprachideologieforschung, da

dadurch  eine  Fokuserweiterung  auf  die  Rolle  von  Wissenschafter_innen  und  die

Infragestellung  der  eigenen  Immunität  als  Sprachwissenschafter_in  gegenüber

Sprachideologien ermöglicht wurde:

„Ein zentrales Anliegen der Beschäftigung mit Sprachideologien […]
ist von daher, die Grundannahmen und etablierten Lehrmeinungen der
eigenen  sprachwissenschaftlichen  Disziplinen  selbstreflexiv   zu
stellen.  Das  betrifft  zum  Beispiel  die  Annahme,  wonach
Monolingualismus als Normalfall, Mehrsprachigkeit als Sonderfall zu
betrachten  sei,  eine  sich  hartnäckig  haltende  Position,  die  als
monolingualer  Habitus  seit  einiger  Zeit  einer  kritischen  Revision
unterzogen wird. Dies ebenso wie die Tendenz, Sprachen nicht mehr
als voneinander klar abgrenzbare Einheiten zu sehen, deuten darauf
hin, dass in der Mehrsprachigkeitsforschung ein Paradigmenwechsel
im Gang ist.“ (Busch 2013: 82)

In diesem Zitat wurden bereits einige sprachideologische Positionen angesprochen, die auch

im  vorliegenden  Kapitel  beleuchtet  werden:  Sprachwissenschaftliche Sprachideologien,

Sprache  als  Kategorie/Konstrukt,  Monolingualismus und  Standardsprach-Ideologie.  Hier

zeigt  sich,  dass  viele  der  im  Folgenden  präsentierten  Sprachideologien  um  den

Themenkomplex Sprache und Nationen(bildung) kreisen.

4.7.1 Sprachideologien in der Sprachwissenschaft 

Wie Irivne/Gal  beschreiben,  beziehen  sich  die  von  ihnen  identifizierten  Prozesstypen  zur

Herstellung  von  Sprachideologien  (siehe  oben)  nicht  nur  auf  Sprecher_innen  allgemein,

sondern auch auf Sprachwissenschafter_innen (1995: 968). Die Autorinnen zeichnen nach,

wie  Sprachwissenschafter_innen  zur  Etablierung  und  Reproduktion  von  Sprachideologien

beigetragen haben und nach wie vor beitragen.  Auch Blommaert  diskutiert  die  Rolle  von
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Sprachwissenschafter_innen  bei  der  Konstruktion  von  Sprachideologien:  „Linguistics  has

contributed in no small degree to the cultural construction of language in general as a stable,

contextless individual mental object, and language and educational policies as well as larger

nation-building  programs  have  been  deeply  influenced  by  this  ideology“  (2006b:  512).

Conley/O'Barr  zufolge  sind  Sprachwissenschafter_innen  ebenfalls  Träger_innen  von

Ideologien und „linguistics,  like  any other  institutionalized  activity,  has  its  own language

ideologies“  (2005:  156).  Ein  Beispiel  stellt  die  grundsätzliche  Vorstellung  und  lange

unhinterfragte  Annahme  der  Differenzierungs-  bzw.  Abgrenzungsmöglichkeit  zwischen

Sprachen und Dialekten (vgl. auch Busch 2013: 104) dar. Ideologische Prozesse und Prozesse

der Grenzziehungen sind laut Gal/Irvine allerdings nicht nur auf Sprachbezogenes beschränkt,

sondern wiederholen sich auch in der Abgrenzung der eigenen Disziplin gegenüber anderen

(vgl.  Gal/Irvine  1995:  994;  siehe  unten).  Die  Autorinnen  beschreiben,  wie  ideologische

Positionen  durch  sprachwissenschaftliche  Tätigkeiten  manifest  werden:  „Professional

observers of language have been equally adept at regularizing linguistic descriptions and the

boundaries between languages they demarcate in grammars, maps, and monographs“ (1995:

994).  Dieser  Reflexionsprozess  zeichnet  sich  auch  in  jüngeren  historischen

Forschungsbeiträgen  über  „colonial  linguistics“  ab,  wo  Tätigkeiten  von

Sprachwissenschafter_innen  in  Kolonialkontexten  kritisch  beleuchtet  werden.  Es  wird

deutlich,  inwiefern vermeintlich neutrale Handlungen ideologisch und politisch eingebettet

sind/waren: „Recent research on colonial linguistic description and translation has addressed

the ideological dimension of dictionaries, grammars, and language guides, demonstrating that

what  was  conceived  as  a  neutral  scientific  endeavor  was  very  much  a  political  one“

(Woolard/Schieffelin 1994: 68).

Die Grenzziehungen zum Zwecke der  Abgrenzung der  eigenen Disziplin  dienen auch der

Etablierung  des  eigenen  Wissenschaftsselbstverständnisses:  „It  is  also  crucial  in  the  self-

constitution and demarcation of scholarly disciplines“ (Gal/Irvine 1995: 994). Dies hängt im

weitesten Sinne auch mit der Frage zusammen, inwiefern es überhaupt eine  positionslose,

neutrale wissenschaftliche Sprachbetrachtung  gibt.  Diese  Debatte  spielt  sich  wiederum

zwischen den binären  Auffassungen von  Deskription und  Präskription ab,  wobei  hier  die

Ideologie  der  möglichen  bzw.  idealisierten  Deskription zu  beobachten  ist,  wohingegen

Präskription tendenziell negativ konnotiert ist (vgl. Reisigl/Warnke 2013: 9ff). Darüber hinaus

geht es auch um die Frage der Geltungsansprüche bzw. Deutungshoheit über sprachbezogene

Fragen,  wobei  sich diese Diskussion bereits  im Verhältnis  zwischen dem zugeschriebenen
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Expert_innenstatus und  Lai_innenstatus widerspiegelt  (folk  linguistics;  vgl.  Preston  2011;

Spitzmüller  2005a;  2005b).  Im  Rahmen  der  Sprachideologieforschung  bzw.

Sprachwissenschaft  werden  allerdings  zunehmend  die  Meinungen  und  Perspektiven  von

Sprecher_innen ernst genommen und als relevante Untersuchungsdimensionen/-gegenstände

wahrgenommen (vgl. Woolard/Schieffelin 1994: 56; Kroskrity 2010).  

4.7.2 Sprache als Konstrukt und Kategorie 

Die sprachideologische Auffassung von der angenommenen Existenz der Sprache als zählbare

und  voneinander  abgrenzbare  Entität  wurde  bereits  an  mehreren  Stellen  diskutiert  (vgl.

Gal/Irvine 1995; Busch 2013: 82). Woolard/Schieffelin unterstreichen ebenfalls den Charakter

von Sprache als diskursiv konstruiertes Produkt: „The existence of a language is always a

discursive project rather than an established fact“ (Woolard/Schieffelin 1994: 64). Außerdem

kommen wir  bei  der  Behandlung von Sprache  als  Konstrukt  erneut  auf  die  beschriebene

Eigenschaft von Sprachideologien zurück, dass diese nicht isoliert,  sondern stets in einem

soziokulturellen, historischen und politischen Kontext verwurzelt sind: 

„Beliefs about what is or not a real language, and underlying these
beliefs, the notion that there are distinctly identifiable languages that
can be isolated,  named, and counted,  enter into strategies of social
domination. Such beliefs, and related schemata for ranking languages
as more or less evolved, have contributed to profound decisions about,
for example, the civility or even the humanity of subjects of colonial
domination.“ (Woolard/Schieffelin 1994: 63)

Sprachen  mit  Namen  zu  versehen  und  diese  als  Kategorien heranzuziehen,  kann

weitreichende  Konsequenzen  nach  sich  ziehen,  wie  Busch  in  ihrer  Analyse  zu  den

Sprachkategorien in der letzten österreichischen Volkszählung 2001 ausführt:

„Zum  einen  legt  die  Art  der  Auswertung  und  der  Darstellung  –
zumindest  in  einer  oberflächlichen  Rezeption  –  die  Gleichsetzung
‚eine Person, eine Sprache’ nahe, es kommt zu einer Reduktion von
Komplexität,  multilinguale  Sprecher_innen  werden  gewissermaßen
monolingualisiert.  Zum  anderen  spiegelt  die  Kategorisierung  der
Sprachen  in  den  Listen  eine  Gleichsetzung  von  Sprache  und
Territorium, manchmal auch von Sprache und Ethnizität oder Nation
und leistet so der Idee Vorschub, dass von Sprache auf ethnische oder
nationale  Zugehörigkeit  geschlossen  werden  kann.“  (Busch  2013:
101)

38



4.7.3 Monolingualismus und Nationalstaaten-Herausbildung

Die bisher besprochenen Sprachideologien greifen nicht nur inhaltlich ineinander,  sondern

gehen  auch historisch  auf  die  Herausbildung von Nationalstaaten  bzw.  der  Gleichsetzung

zwischen  Sprache und Nation und einer eurozentrisch geprägten Sichtweise zurück: „[A]s

scholars  have  repeatedly  pointed  out,  such  a  perfect  homology among  nation,  state,  and

language never existed in Europe, or anywhere else. As an ideal made of tightly interwoven

strands,  it  is  nevertheless  a  powerful,  generative  projection“  (Gal  2006b:  15).  In  den

Zusammenhang mit diesen sprachideologischen Konfigurationen ist auch die Ideologie des

Monolingualismus eingebettet, über die Hymes Folgendes festhält: 

„We know that the world in which we live is actually one in which
communities with a single, autonomous language are scarce. […] Of
course  there  has  always  been  multilingualism,  and,  within  a
monolingual group, a plurality of styles and registers. Ways of using
language have  always  been defined in  relation  to  each other,  have
always  been  potentially  in  competition  with  each  other.“  (Hymes
1996: 211) 

Der Aspekt des konstruierten Monolingualismus bzw. des monolingualen Habitus zahlreicher

Institutionen  (wie  bspw.  der  Schule,  Gericht,  Behörden)  wird  v.a.  auch  im  Bereich  der

Mehrsprachigkeitsforschung diskutiert und gewinnt im Bereich der Migrationspädagogik bzw.

im  Schulwesen  als  kritischer  Blick  auf  institutionelle  Verhältnisse  an  Bedeutung.

Dirim/Mecheril führen dies auf die Herausbildung von (bestimmten) Nationalstaaten und die

dadurch entstandene Verquickung zwischen Sprache, Nation und Volk zurück: 

„Dass Mehrsprachigkeit  in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten
eher als  Problem oder Abweichung wahrgenommen wird,  lässt  sich
mit den Ursprüngen einer bestimmten Form heutiger Nationalstaaten
in  Zusammenhang  bringen.  […].  Die  Gleichsetzung  von  »Volk«,
»Sprache«  und  »Nation«  im  monolingual  verfassten  Nationalstaat
führt  zum vermeintlich  legitim wirkenden  Zwang  von  sprachlicher
Vereinheitlichung  und  zur  Wahrnehmung  von  Mehrsprachigkeit  als
Bedrohung.“ Dirim/Mecheril (2010: 108) 

4.7.4 Standardsprache

Auch  bei  der  Standardsprache handelt  es  sich  laut  Armstrong/Mackenzie  um  eine

Manifestation  einer  Sprachideologie  (vgl.  2013:  1).  Damit  wird  ein  spezifisches  Idiom

konstruiert  bzw.  beschrieben,  das  als  abzählbar,  abgrenzbar  und  als  monolithisch
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konzeptualisiert wird und dessen Idee ebenfalls im Kontext der Nationenbildung verwurzelt

ist: „Like other analytical categories such as kinship, community and identity, the European

concept of ‚language‘ has been subjected to a de-naturalising scrutiny, revealing its history,

constructedness  and  political  significance“  (Gal  2006a:  163).  Bourdieu  setzt  die

Standardsprache größtenteils  mit  der legitimen Sprache gleich,  die  zumeist  der offiziellen

kodifizierten  Sprache  eines  Landes  entspricht.  Dessen  (Nicht-)Beherrschung  bzw.

(Nicht-)Besitz  regelt  bzw.  reguliert  den  Zugang  zu  weiteren  gesellschaftlich  relevanten

Ressourcen (vgl. Bourdieu 1993 [1980]: 120), wie auch Gal aufzeigt: „For those living in

standardized linguistic regimes – as we all do – the institutional valorization of them makes

all other forms seem inadequate or simply invisible“ (Gal 2006b: 17). Bachtin ortet ebenfalls

ein  Spannungsfeld  zwischen  der  Herstellung  von  Nationalsprachen  und  der  realen

Sprachenvielfalt  einer  Gesellschaft.  Der  Autor  identifiziert  zwei  entgegenwirkende

(zentripedale und zentrifugale) Kräfte31,  bei  denen die eine für eine Vereinheitlichung und

Zentralisierung  von  Sprache  und die  andere  für  Ausdifferenzierungen  sorgt  (vgl.  Bachtin

1979: 163ff). An einer anderen Stelle hält Bachtin folgendes Argument der vermeintlichen

Existenz bzw. Homogenität von Hochsprachen entgegen: 

„Wir sind von der Annahme einer abstrakt linguistischen […] Einheit
der  Hochsprache  ausgegangen.  Doch  gerade  die  Hochsprache  ist
keineswegs ein geschlossener Dialekt. So kann bereits innerhalb der
Hochsprache eine mehr  oder  weniger  scharfe  Grenze zwischen der
Umgangssprache  des  Alltags  und  der  Schriftsprache  verlaufen.“
(Bachtin 1979: 185)

4.8 Eigene Verortung

Für  die  vorliegende  Arbeit  wird  eine  breit  angesetzte  Konzeptualisierung  von

Sprachideologien vorgeschlagen. Dadurch soll der Beobachtung Rechnung getragen werden,

dass  Sprachideologien  vielfältige  Gestalten  annehmen  können,  auf  unterschiedlichen

sprachlichen  und  linguistischen  Ebenen  angesiedelt  sind  und  bspw.  in  sprachbezogenen

Aussagen,  Annahmen,  Vorstellungen,  Bewertungen  von  Sprachen,  Sprecher_innen,

sprachlichen Repertoires, Sprachlichkeit, Sprechweisen etc. geortet werden können.In diesem

Zusammenhang  wird  ferner  davon  ausgegangen,  dass  sprachreflexive  bzw.  -ideologische

Aussagen auch einen unterschiedlichen Grad an Implizitheit/Explizitheit auf der sprachlichen

31 Mit anderen Worten kann hier von sprach/en/politischen Maßnahmen gesprochen werden. 
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Oberfläche  aufweisen.  Weiters  werden  Sprachideologien  als  diskursiv  geprägt  verstanden

(vgl. Busch 2013), die als solche auf sozial bzw. kollektiv verankerte Wissensbestände von

Gesellschaften bzw. Diskursgemeinschaften verweisen. Der Fokus liegt in der Analyse zwar

nicht ausschließlich auf mit  Sprachideologien verbundenen Machtverhältnissen,  doch wird

vermutet, dass dieser Aspekt aufgrund des institutionellen Charakters des Settings eine Rolle

spielt und sich in Rederechtsverteilungen und Sprachreglementierungen zeigen wird. Somit

orientiere ich mich einerseits an Vološinovs Position, dass jede Äußerung und jedes Zeichen

ideologisch ist. Andererseits folge ich auch Eades mit ihrem Hinweis, dass Sprachideologien

nicht zwingend und nicht immer mit Machtaspekten und ungleichen Machtverhältnissen zu

tun haben, doch dass diese dazu beitragen können (Eades 2010: 241).

4.9 Linguistische Studien im (asyl)gerichtlichen Kontext

In den vorangegangenen Kapiteln wurde bereits auf Ergebnisse einiger linguistischer Studien

eingegangen, die jeweils spezifische Aspekte des österreichischen Asylwesens untersuchen.

Dabei  wurden  Annahmen  über  Sprache  und  das  Funktionieren  von  Kommunikation,  das

individuelle Sprachrepertoire der Asylwerber_innen sowie Erzählerwartungen vonseiten der

Institution  als  relevante  (sprachideologische)  Inhalte  in  Asylverfahren  diskutiert.  Zudem

wurde  demonstriert,  wie  diese  gegebenenfalls  den  Verlauf  und  auch  den  Ausgang  eines

Asylverfahrens  mitbestimmen  können.  Im  Folgenden  wird  nun  ein  (selektives)

Forschungspanorama einiger im Asylbereich verorteten Untersuchungen in Österreich (4.9.1)

und  anderen  Ländern  (4.9.2)  gegeben,  wobei  im  Speziellen  jene  Forschungsergebnisse

herausgegriffen  und  präsentiert  werden,  die  Sprachideologien  behandeln  und  aus  diesem

Grund für die vorliegende Arbeit von Interesse sind. Dies soll eine Basis schaffen, um die

Ergebnisse der noch folgenden Analyse (vgl. 8 und 9) mit bisherigen Forschungsarbeiten und

Erkenntnissen im Asylbereich zu vergleichen. 

4.9.1 Österreichische Studien

Ein wesentlicher Forschungsbeitrag zur Untersuchung des österreichischen Asylwesens wurde

durch Projekte des transdisziplinären Forschungsschwerpunkts „Mehrsprachigkeit bei Gericht

und  Behörden“32 des  Instituts  für  Afrikawissenschaften  und  des  Instituts  für

32 http://www.univie.ac.at/ie/sprachmittlung/projekte.html [09.03.2015]. 
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Sprachwissenschaft an der Universität Wien33 geleistet. Hier sei beispielsweise auf das Projekt

„Sprachwahl  in  Straf-  und  Asylverfahren  mit  Verfahrensbeteiligten  aus  afrikanischen

Herkunftsländern“34 (2009-2010) und das 2013 abgeschlossene Projekt „Plurilingual Speakers

in Unilingual Environments“ (PluS)35 hingewiesen. 

Als  ein  Produkt  der  regen  Forschungsarbeit  des  Projekts  „Sprachwahl  in  Straf-  und

Asylverfahren  mit  Verfahrensbeteiligten  aus  afrikanischen  Herkunftsländern“  ist  die

Themenschwerpunktausgabe  der  Zeitschrift  Stichproben.  Wiener  Zeitschrift  für  kritische

Afrikastudien (Nr.19/2010) zu „Sprache und Translation in der Rechtspraxis“ entstanden. Die

online  verfügbaren36 Beiträge  des  Themenhefts  präsentieren  Forschungsergebnisse  zur

Gestaltung  der  Kommunikation  vor  Gericht  aus  jeweils  unterschiedlichen  disziplinären

Perspektiven, wobei die Aspekte  Mehrsprachigkeit,  Dolmetschen und  Recht als  inhaltliche

Schwerpunkte durch die Ausgabe führen (vgl. Rienzner/Schicho/Slezak 2010). Durch diese

Forschungsbeiträge konnten einige wichtige Erkenntnisse über die Praxis des österreichischen

Asylwesens gewonnen werden, die auch für die vorliegende Arbeit unter dem Gesichtspunkt

der  Sprachideologien von Bedeutung sind und nun der Reihe nach kurz skizziert werden

sollen:

Zunächst ist Busch (2010) mit ihrem Beitrag „...und Ihre Sprache? Über Schwierigkeiten, eine

scheinbar  einfache  Frage  zu  beantworten“  zu  nennen,  in  dem  sie  sich  mit  Annahmen

beschäftigt,  die mit dieser auf  Eindeutigkeit und  Singularität abzielenden Frage nach „der

Muttersprache“ verbunden und im Asylverfahren zu beobachten sind. Das (angenommene)

Vorhandensein  und  das  Benennen  einer  sog.  Muttersprache  fördert  Zuschreibungen  und

Kategorisierungen  und  verfolgt  zweierlei  Ziele  im  Asylverfahren:  „Angaben  zur  Sprache

sollen  dazu  beitragen,  AntragstellerInnen  besser  zu  identifizieren,  allenfalls  auch  die

Glaubwürdigkeit  ihrer  Angaben  zu  überprüfen,  und  sie  sollen  die  Kommunikation  im

Verfahren sicherstellen“ (Busch 2010: 9f). Busch arbeitet hier die Sprachideologie heraus, die

die Existenz einer Sprache als eindeutig abgrenzbare und kategorisierbare Entität fasst. Die

Autorin knüpft zudem an andere Forschungsarbeiten wie jene von Blommaert (2008) an, die

ebenfalls  einerseits  die  nationalstaatlich  geprägte  Vorstellung  einer  starken  Verknüpfung

33 Diese Projekte wurden auch unter Beteiligung weiterer Forschungseinrichtungen realisiert. 
34 http://human-rights.univie.ac.at/forschungsplattform-2008-2014/projekte/sprachwahl-in-straf-und-

asylverfahren/ [09.03.2015). 
35 http://www.univie.ac.at/ie/sprachmittlung/projekte.html [09.03.2015]. 
36 http://stichproben.univie.ac.at/archiv/stichproben-nr-192010/ [09.03.2015]. 
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zwischen  Territorium und Sprachkenntnissen feststellen und andererseits die Idee von Erst-

bzw.  Muttersprachen als  klar  abgrenzbar  und  benennbar  als  sprachideologisch  geprägt

analysieren. 

Slezak (2010) charakterisiert  ebenfalls die Behörden- und Gerichtskommunikation als  von

„statischen Konzepten von Sprachen und Sprachkompetenz beeinflusst“ (Slezak 2010: 35).

Bedeutsame Auswirkungen der sprachideologisch geprägten Praxis vor Gericht zeigen sich in

den  subjektiven  Einschätzungen  der  Sprachkenntnisse  durch  Verfahrensleitende:  „Als

Folgeerscheinungen treten die Bedürfnisse von mehrsprachigen SprecherInnen umso mehr in

den Hintergrund, je geringer das Wissen von EntscheidungsträgerInnen über die sprachlichen

Gegebenheiten in den Herkunftsregionen ist“ (Slezak 2010: 36)37. Auch bei Slezak spielt das

Thema   Monolingualismus bzw.  das nationalstaatliche  Konzept  der  Einzelsprachen  eine

Rolle.  In  einem  Interview  mit  einer  Asylreferentin  zeichnet  sich  ab,  „dass  der

Sprachhintergrund von Verfahrensbeteiligten auf der Grundlage persönlicher Erfahrungen und

darauf aufbauender stereotyper Wahrnehmungen eingeschätzt wird“ (Slezak 2010: 44). Für

den  österreichischen  Kontext  beobachtet  sie  außerdem  das  Vorhandensein  der

sprachideologischen Konzipierung von 

„Mehrsprachigkeit […] als  additiv erworbene Sprachkompetenz [...],
die  mit  voranschreitender  formaler  Bildung linear  ansteigt.  Diesem
Konzept von Sprachkompetenz ist die Auffassung inhärent, Ziel des
Spracherwerbs  sei  es,  eine  Sprache  ‚fließend‘  zu  sprechen  (bzw.
‚genau  so  gut  wie  die  Muttersprache‘).“  (Slezak  2010:  45;
Hervorhebung SL)

Spracheinstellungen  bzw.  negativ  geprägte  Einstellungen  gegenüber  Sprecher_innen

afrikanischer  Sprachen  zeigen  sich  nicht  nur  in  den  Interviews  mit  Richter_innen  und

Referent_innen,  sondern  werden  auch  etwas  indirekter  „in  sprachideologisch  besetzten

Bezeichnungen wie ‚Stammesdialekte‘“ manifest (Slezak 2010: 48). 

Des Weiteren beobachtet Slezak häufig ein Phänomen, das – unter Rückbezug auf Irvine/Gal

(2000) – dem sprachideologischen Prozess der  Ausblendung entspricht: „Deutschkenntnisse

von Asylsuchenden [werden] nicht als kommunikative Ressource“ gesehen (Slezak 2010: 48),

was sich darin zeigt, dass hybride(re) sprachliche Praxen wie Code-Switching oder Deutsch-

Verwendung der Asylwerber_innen durch die institutionelle Seite unterbunden werden (vgl.

37 Hier lässt sich die bei Irvine/Gal (2000) beschriebene sprachideologische Strategie der Ausblendung (erasure;
Übersetzung durch Busch (2013: 86) feststellen (vgl. Kapitel 4.4). 
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Slezak  2010:  48).  Hinsichtlich  der  Glaubwürdigkeitsprüfung  und  der  Erzählerwartungen

zeigen sich ähnliche Ergebnisse wie bereits bei Busch (im Druck; siehe oben): „Weniges bzw.

zusammenhangloses Sprechen und Widersprüche in der Erzählung werden in Entscheidungen

oft als Belege für Unglaubwürdigkeit herangezogen“ (Slezak 2010: 55).

Slezak zeichnet somit ein Bild der sprachideologisch geprägten (asyl)institutionellen Praxis,

für welches monolinguale und „in räumlichen und zeitlichen Dimensionen statische“ (Slezak

2010:  52;  Hervorhebungen  SL)  Vorstellungen  kennzeichnend  sind.  In  Bezug  auf  die  zu

beobachtenden  Auswirkungen  sprachideologischer  Haltungen  konkludiert  die  Autorin:

„Konzepte  von  ‚perfekter‘  Sprachkompetenz  in  Kombination  mit  nationalstaatlich  und

einsprachig  geprägter  Wahrnehmung  von  Sprachen  beeinflussen  die  kommunikativen

Praktiken von AkteurInnen“ (Slezak 2010: 57). 

Auf den Beitrag von Kolb (2010) wurde bereits im Kapitel 3.1.3 im Zusammenhang mit der

Erstellung und die Funktionen von Protokollen im (asyl)gerichtlichen Kontext eingegangen.

Wie bereits besprochen, zeigt die Autorin auf, welche sprachideologischen Einstellungen mit

dem Protokoll und dessen Erstellung verbunden sind. Dies zeigt sich beispielsweise in Bezug

auf  den einem Protokoll  zugeschriebenen  „Authentizitätsgehalt“,  welcher  die  Möglichkeit

einer  korrekten  Wiedergabe  und  somit  eines  genauen  bzw.  zuverlässigen  Abbilds  des

Mündlichen  voraussetzt  (vgl.  Kolb  2010:  98).  Ferner  thematisiert  und  kommentiert  sie

kritisch die Rolle und die Erwartungen, die an Dolmetscher_innen im Verfahren hinsichtlich

der  Qualität  und  Weiterverarbeitung  (zu  einem  Protokoll)  gestellt  werden,  „direkt  eine

protokollreife – und damit oft auch bereits zusammenfassende bzw. selektierende – Version zu

liefern“ (Kolb 2010: 99). Diese Sicht auf den Prozess des Dolmetschens enthält die Annahme,

dass sich Inhalte bzw. Sprachzeichen ohne Bedeutungsverlust in andere Sprachen übertragen

lassen. 

Für eine Auseinandersetzung aus dem soziologischen Blickwinkel sei  auf den Artikel von

Dahlvik (2010) verwiesen, in dem sie sich insbesondere der Dolmetsch-Situation vor Gericht

und  den  jeweiligen  (Rollen-)Erwartungen  bzw.  den  damit  verbundenen  unterschiedlich

gestalteten Handlungsspielräumen der involvierten Personen widmet. Sie zeigt hier die zum

Teil  schwierigen  Bedingungen  und  die  mannigfaltigen,  hohen  Erwartungen  an  die
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Dolmetscher_innen auf, die einen wesentlichen Beitrag zur Herstellung der Kommunikation

zwischen den einvernehmenden Personen und den Asylwerber_innen leisten. Zudem macht

dies deutlich, welche Verantwortung ihnen in dieser Konstellation zugeschrieben wird (vgl.

2010: 64; 77f). Als Ergänzung zu den Ausführungen zur Protokollerstellung in Kapitel 3.1.3

dient die folgende Beobachtung: „Die Rückübersetzung der gesamten Niederschrift und die

anschließende Bestätigung ihrer Korrektheit mittels Unterschrift der AsylwerberIn stellen den

Versuch  der  einvernehmenden  Person  bzw.  der  Institution  dar,  sich  gegen  Fehler  und

Missverständnisse abzusichern“ (Dahlvik 2010: 78). Dahlvik legt im Übrigen dar, dass ihr

Beitrag „auf der Tatsache auf[baut], dass Dolmetschsituationen von DolmetscherInnen mehr

verlangen als das bloße Übertragen von einer Sprache in eine andere“ (Dahlvik 2010: 64).

Zudem macht die Autorin auf die Vorstrukturierung durch die Frage-Antwort-Struktur in der

Kommunikation vor Gericht aufmerksam (vgl. Dahlvik 2010: 66). 

Zuletzt  sei  aus  diesem  Zeitschriftenband  noch  der  ebenfalls  bereits  zitierte  Artikel  von

Ammer/Köhler (2010) (vgl. Kapitel  2) hervorgehoben. In diesem legen die Autorinnen aus

juristischer Sicht dar, wie die Kommunikation gesetzlich (und somit theoretisch) konzipiert

wird und welche sprachenrechtlichen Regelungen zur Anwendung kommen. Der Beitrag ist

nicht nur für das Verständnis der rechtlichen Lage erhellend38, sondern auch in linguistischer

Hinsicht  gewinnbringend,  da  die  Autorinnen  problematische  sowie  widersprüchliche

gesetzliche  Bestimmungen  und  Realisierungen  offenlegen.  Für  die  Analyse  der

Sprachideologien  erweist  sich  der  Hinweis  auf  die  Tatsache  interessant,  dass  die

entsprechenden Gesetzestexte häufig binäre Kategorisierungen enthalten, die nach der Ansicht

der Autorinnen der komplexen Kommunikationssituation mit Asylwerber_innen nicht gerecht

werden:  „Es  ist  mehr  als  fraglich,  ob  schlichte  binäre  Einteilungen,  wie  die  gesetzlich

vorgesehenen  –  verständliche  versus  unverständliche  Sprache,  richtige  versus  unrichtige

Übersetzung – ausreichend sind, um diese Situation rechtlich zu erfassen“ (Ammer/Köhler

2010: 171). 

38 Zudem ist die Lektüre auch nach der Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle (vgl. Kapitel 2) noch aussagekräftig
und hilfreich, da sich die rechtlichen Textsorten teilweise als besonders herausfordernd – v.a. bei fehlendem
einschlägigen Vorwissen – herausstellen. Auch für Expert_innen gestaltet sich die Rezeption teilweise als
schwierig, was durch die vielen Novellierungen der gesetzlichen Lage bedingt ist (vgl. Muzak 2012; siehe
auch Kapitel 2). 
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Abgesehen  von  der  Themenausgabe  der  Zeitschrift  Stichproben  –  Wiener  Zeitschrift  für

kritische Afrikastudien sind aber auch noch weitere Arbeiten erwähnenswert. Als eine weitere

Forschungsarbeit,  die  im  Kontext  der  eingangs  erwähnten  Projekte  entstand,  ist  die

Publikation  von  Martina  Rienzner  (201139)  zu  nennen,  in  der  sie  der  interkulturellen

Kommunikation in Asylverfahren nachgeht. Sie verweist ebenfalls auf den problematischen

Entstehungsprozess  von  Protokollen  sowie  die  damit  verbundenen  Annahmen  und

Authentizitätsansprüche.  Sie  beleuchtet  kritisch  die  vermeintliche  Legitimität  bzw.

Aussagekraft von Länderberichten, deren Funktion in der Wahrheitskonstituierung liegt und

die als Vergleichsmaßstab für Aussagen von Asylwerber_innen (Glaubwürdigkeit) fungieren.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der asymmetrischen Kommunikationssituation

und  der  damit  einhergehenden,  ungleich  verteilten  Definitionsmacht,  was  Rienzner  so

zusammenfasst:  „Die  sprachlichen,  diskursiven  und  epistemischen  Ressourcen,  welche

AsylwerberInnen  mitbringen,  sind  bei  Weitem  nicht  so  mächtig,  wie  die  der

EntscheidungsträgerInnen“  (Rienzner  2011:  100).  Auch  in  dieser  Arbeit  wird  auf  die

angenommene Existenz von gewissen „objektiven“ Maßstäben bzw. Kriterien der Kohärenz

und Plausibilität für die Bewertung der Glaubwürdigkeit eingegangen (vgl. Rienzner 2011:

96). 

In  einer  im  Kontext  des  bereits  genannten  PluS-Projekts  interdisziplinär  entstandenen

Untersuchung  von  Ammer/Busch/Dorn/Rienzner/Santner-

Wolfartsberger/Schicho/Seidlhofer/Spitzl (2013) beschäftigen sich die Autor_innen mit dem

Einsatz  von  Sprachanalysen  zur  Herkunftsbestimmung  in  Asylverfahren  (engl.  LADO;

Language Analysis for the Determination of Origin). Sie machen hierbei auf diese in vielerlei

(rechtlicher, linguistischer) Hinsicht problematische Praxis aufmerksam und arbeiten im Zuge

dessen auch sprachideologische Annahmen heraus, die mitunter den Einsatz von LADO zu

legitimieren versuchen. So verweisen sie auf ein Argument, dem zufolge eine bestimmte, von

einer Sprecher_in gesprochene Varietät eindeutige Aussagen über die Herkunft einer Person

zulässt.  Darin zeigt sich wiederum die sprachideologische Verknüpfung zwischen  Sprache

und  Territorium zeigt.  In  ihrer  genauen  Betrachtung  einer  solchen  Sprachanalyse  durch

soziolinguistische bzw. phonetische Mittel  machen sie deutlich,  dass es sich hier um kein

geeignetes  Instrument  handelt,  um  die  Herkunft  bzw.  die  Staatsangehörigkeit  einer

39 Hier sei auch die Diplomarbeit von Rienzner (2009) erwähnt, die eine etwas andere Akzentuierung aufweist
als die Publikation (2011) und ebenfalls eine Lektüre wert ist. 
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Sprecher_in bzw. einer Asylwerber_in zu ermitteln. Darüber hinaus weisen die Autor_innen

darauf  hin,  dass  vonseiten  der  Asylbehörden nicht  genau argumentiert  bzw.  erörtert  wird,

inwiefern  sich  Sprachanalysen  als  geeignete  Instrumente  zur  Herkunftsbestimmung

qualifizieren. Weitere Einwände gegen LADO kommen im folgenden Zitat zum Ausdruck: 

„Die Behauptung, dass Sprecher_innen aufgrund der Art und Weise,
wie sie sprechen, eindeutig einem bestimmten Ort zugeordnet werden
können,  wurde  jedoch  von  Seiten  der  Mehrsprachigkeitsforschung
wiederholt  kritisiert,  weil  sie  gesellschaftlich  und  biographisch
bedingte Phänomene von Sprachkontakt  ignoriert,  wie sie  bspw im
Zusammenhang  mit  Mobilität,  Migration,  Vertreibung  und  Flucht,
aber  auch  aufgrund  von  Entwicklungen  in  den  Medien-  und
Kommunikationstechnologien  auftreten.“  (Ammer/Busch/Dorn/
Rienzner/Santner-Wolfartsberger/Schicho/Seidlhofer/Spitzl 2013:284)

Auf einen weiteren Artikel rezenten Datums sei auf den von Busch (im Druck) verfassten

Beitrag verwiesen, in dem sie den spezifischen Aspekt des Erzählens, Wiedererzählens und

der Glaubwürdigkeitsprüfung im Asylverfahren aufgreift. Im Zentrum dieses Beitrags stehen

nicht nur die Erzählerwartungen, die an die Narrative der Asylwerber_innen gestellt werden,

und die  spezifische Rolle,  welche diese in Bezug auf Glaubwürdigkeitsprüfungen spielen,

sondern  auch  die  jeweils  damit  verknüpften  sprachideologischen  Vorannahmen,  welche

bereits unter Kapitel (vgl.  3.2.2) näher erörtert wurden.

Zuletzt sei noch auf die durch NGOs geleistete, intensive Auseinandersetzungen mit Themen

rund um das Asylwesen hingewiesen, die immer wieder mittels Stellungnahmen und auch

größer  angelegten  Untersuchungen  öffentlich  auf  Missstände  bzw.  problembehaftete

Praktiken im Asylwesen hinweisen bzw. ihre Praxisbeobachtungen teilen. An dieser Stelle sei

die  vom  Forum  Asyl40 2004  durchgeführte  Studie  „Evaluierung  der  Erstaufnahmestellen

Asylgesetz-Novelle  2003.  Wahrnehmungsbericht  Forum Asyl.  Bescheidanalyse“41 erwähnt.

Obgleich es sich hierbei um eine bereits  ältere Untersuchung handelt,  in der noch andere

gesetzliche  Bestimmungen  galten,  bietet  sie  dennoch  wichtige  Einsichten  in  die

erstinstanzliche  Arbeit,  die  –  wie  ausgeführt  –  nicht  öffentlich  zugänglich  ist.  In  den

Ergebnissen  tritt  ebenfalls  die  Thematisierung  von  Problemen  der  Glaubwürdigkeit  und

Inkohärenzen zwischen der  Angabe in  der  Ersteinvernahme und späteren  Vorbringen auf.

40 Das  Forum  Asyl  ist  ein  Zusammenschluss  mehrerer  NGOs  bestehend  aus  Amnesty  International,
Asylkoordination Österreich, Caritas Österreich, Diakonie, Integrationshaus, SOS Menschenrechte und der
Volkshilfe. 

41 Vgl. http://www.asyl.at/fakten_1/bescheidanal  yse.pdf [19.03.2015].
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Darin  zeigen  sich  eindeutige  Parallelen  zu  den  Ergebnissen  der  über  zehn  Jahre  später

durchgeführten  Untersuchung  von  Busch  (im  Druck).  Die  Studienautor_innen  führen  ein

Beispiel  an,  bei  dem  ein_e  Asylwerber_in  einen  negativen  Bescheid  wegen  eines

„ungenügend substantiiertes Vorbringens“ erhielt (Forum Asyl 2004: 3). Insgesamt lassen sich

ca. ein Drittel der vom Forum Asyl untersuchten negativen Entscheidungen auf Zweifel an der

Glaubwürdigkeit  zurückführen  (vgl.  Forum  Asyl  2004:  13).  Des  Weiteren  weisen  die

Autor_innen explizit  auf  Mängel  in  einigen Bescheiden bei  den Länderfeststellungen hin,

wozu: „Herkunftslandinformationen ohne Kontext zum Vorbringen des Asylwerbers in Form

von Textbausteinen, keine oder ungenaue Quellenangaben, Verwendung veralteter Quellen,

teilweise keinerlei Feststellungen zum Herkunftsland“ (Forum Asyl 2004: 10) gehören. Neben

der  mangelhaften  Praxis  in  Bezug  auf  die  Länderberichte  werden  auch  der  Einsatz  von

Textbausteinen  (in  verschiedenen  Abschnitten  der  Bescheide),  die  Beweiswürdigung  und

Aspekte der Glaubwürdigkeit thematisiert (vgl. Forum Asyl 2004). 

4.9.2 Weitere Studien 

Nach diesem selektiven Einblick in neuere linguistische Studien aus Österreich werden nun

Forschungsbeiträge aus Australien, Belgien, Deutschland, Großbritannien, Kanada und den

USA  präsentiert.  Bereits  hier  sei  vorweggenommen,  dass  die  folgenden  Ausführungen

signifikante  Überschneidungen  mit  dem  österreichischen  Asylverfahren  und  den  darin

auffindbaren Annahmen, Ideologien und Praktiken aufweisen. 

Eine bereits etwas ältere, aber auch heute noch anregende, von Barsky (1994) veröffentlichte

Studie beschäftigt sich mit dem kanadischen Asylsystem Ende der 1990er Jahre. In dieser

pragmatisch-orientierten  Analyse  (angelehnt  an  Teun  van  Dijk)  untersucht  er  u.a.  die

diskursiven  Strategien,  die  in  einem  „refugee  status  determination  hearing“ angewandt

werden und die zum Othering des_der Asylwerbers_Asylwerberin beitragen. In Hinblick auf

den bereits diskutierten österreichischen Forschungsstand ist interessant, dass im kanadischen

System bereits 1994 das Suchen und Aufzeigen von Widersprüchen in den Darstellungen der

Asylwerber_innen  einen  großen  Raum  einnehmen  (vgl.  Barsky  1994:  4f).  In  seiner

Beschäftigung mit der Frage nach den Bedingungen, die vorherrschen müssen, damit sich

Asylwerber_innen Gehör verschaffen können, deckt er einige Ungerechtigkeiten in der stark
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asymmetrisch gestalteten Kommunikation auf (vgl.  bspw. 1994:  234f;  242).  In Bezug auf

Sprachideologien ist beispielsweise Barskys Auseinandersetzung mit der Dolmetschsituation

(vgl.  Barsky 1994:  37ff)  und die  unter  Bezugnahme auf  Bachtin  und Bourdieu  gestützte

Untersuchung der legitimen Sprache im Zusammenhang mit Macht (vgl. Barsky 1994: 232)

von Interesse.

Für  eine  ausführliche  und  genaue  Darstellung  des  bundesdeutschen  Asylwesens  sei  auf

Schaffer (2001) hingewiesen. In seinem ethnographischen Vorgehen beschäftigt er sich mit

einer  breiten  thematischen  Palette  wie  bspw.  der  Dolmetschung  (im  Asylverfahren),

Protokollerstellung und Glaubwürdigkeitsprüfung. Indirekt sind auch hier Thematisierungen

von sprachideologischen Vorstellungen vorhanden, so beispielsweise „Der Dolmetscher als

Postbote“ (Scheffer 2001: 40). 

Maryns  (2005)  geht  –  wie  auch  der  Titel  ihres  Beitrags  bereits  explizit  ankündigt42 –

monolingualen  Sprachideologien  im  belgischen  Asylverfahren  nach.  Obwohl  sich  in

bestimmten  Bereichen,  wie  bspw.  In  der  Wissenschaft,  das  Infragestellen  monolingualer

Ideologien bzw. gegenläufige Diskurse etabliert haben, hält sich in Asylverfahren noch immer

die Vorstellung von Sprache als  abgrenzbare,  kategorisierbare und homogene Einheit (vgl.

Maryns 2005: 300).  Für das belgische Asylwesen beschreibt sie den folgenden Befund in

Bezug  auf  herrschende  Sprachideologien:  „monolingual  proficiency  is  still  seen  as  a

precondition for successful communication in everyday bureaucratic practice“ (Maryns 2005:

300). Obwohl theoretisch ein entsprechender rechtlicher Rahmen geschaffen ist, der vorsieht,

dass Asylwerber_innen selbst die Sprache auswählen, in der sie im Asylverfahren vortragen,

so erweist sich in der (belgischen) Praxis häufig eine andere Handhabe. Dies führt Maryns auf

die monolingual geprägten Vorstellungen, Erwartungen und den institutionellen Habitus der

Behörde  zurück,  die  sich  mit  den  mehrsprachigen  Repertoires  spießen.  Maryns

veranschaulicht dies anhand eines Fallbeispiels,  in dem die Behördenvertreterin  sich ohne

Rücksichtnahme  auf  die  sprachlichen  Bedürfnisse  der  Asylwerberin  für  Englisch  als

Verhandlungssprache  entscheidet.  Darin  exemplifiziert  Maryns,  wie  monolinguale

Sprachideologien  und  Praktiken  Konsequenzen  für  die  gemeinsame  Kommunikation  und

Bedeutungsherstellung  bedingen  (vgl.  Maryns  2005:  308f).  Letzten  Endes  bringt  dies

42 „Monolingual language ideologies and code choice in the Belgian asylum procedure“ (Maryns 2005). 
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erhebliche Nachteile für den_die Asylwerber_in, die somit wesentlich weniger Einfluss auf

Bedeutungsfixierung in Protokollen hat (vgl. Maryns 2005: 309) und nicht steuern kann, wie

seine_ihre Aussagen in weiterer Folge kontextualisiert werden: „The applicant, however, has

very little control over the entextualisation of her narrative account“ (Maryns 2005: 310). Die

Probleme, die Maryns anspricht, können im Großen und Ganzen – wie bereits der Titel des

Artikels nahelegt – mit den monolingualen Haltungen und Praktiken erklärt werden. Auch in

den von Maryns untersuchten Fällen lässt sich die Bedeutung der Glaubwürdigkeit und der

Erzählerwartungen  an  das  Vorbringen  der  Asylwerber_innen  beobachten:  „inconsistencies

between the successive interviews can, in combination with other criteria, be used as grounds

for  rejection“  (Maryns  2005:  313).  Maryns  zeigt  auf,  dass  das  Zusammenspiel  zwischen

verschiedenen Ausprägungen monolingualer Vorstellungen (wie bspw. monolingual standard

varieties)  die  Möglichkeiten  für  Asylwerber_innen  erheblich  einschränkt,  sich  im

Asylverfahren einzubringen (vgl. Maryns 2005: 313). Im belgischen Asylverfahren nehmen

Protokolle bzw. die darin schriftlich fixierten Aussagen ebenfalls eine zentrale Rolle ein, was

Maryns in Verbindung mit der Sprachideologie Textualität bringt: 

„The written word and its ensuing criteria of textuality are considered
the most reliable means of expressing truth, that is, decontextualised
meaning expressed in a monolingual standard code (Silverstein, 1996;
Milroy,  2001). Contextual salience is overshadowed and suppressed
by the imposed criteria of textuality, both in interaction (performance)
and in the subsequent entextualising or 'writing up.' In this way, a lack
of  shared  goals  and  assumptions  remains  unaddressed,  and  the
meanings sought or produced disappear in a gap between what can be
produced by the applicant and what is expected from an institutional
point of view. Still, it is from these decontextualised versions of the
applicant's  account  that  the  official  institutions  derive  evidence  for
judgements  of  'plausibility'  and  'likelihood',  with  powerful
consequences  for  the  success  or  failure  of  an  asylum application.“
(Maryns 2005: 314)

Blommaert  (2009)  zeichnet  in  seiner  Analyse  eines  negativ  entschiedenen  Asylverfahrens

eines Asylwerbers aus Ruanda (alias Joseph Mutingira) in Großbritannien eindrucksvoll nach,

wie  die  Argumentation  gegen  die  Gewährung  des  Asylstatus  im  Wesentlichen  auf  die

institutionell vorherrschenden Sprachideologien in Bezug auf das sprachliche Repertoire des

Asylwerbers zurückgeführt werden kann. Blommaert argumentiert gegen die Annahme der

starren Verbindung und eindeutigen Zuordenbarkeit zwischen Sprachrepertoire und der sog.

„Herkunft“. Anhand der Verfahrensgeschichte und der (Sprach-)Biographie macht er deutlich,

dass das sprachliche Repertoire vielmehr auf komplexe Weise durch die Biographie und die
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Lebenswege geprägt ist. Auch bei Blommaerts Skizzierung lässt sich eine starke Diskrepanz

zwischen dem individuellen, zeitlich-räumlich (chronotopisch) und biographisch geformten

Sprachrepertoire  und  den  institutionellen,  nationalstaatlich  geprägten,  monolingual

ausgerichteten  Vorstellungen  feststellen  (vgl.  Blommaert  2009:  422).  Außerdem  betont

Blommaert,  wie  bereits  die  Benennung und Zuordnung als  Sprecher_in  einer  bestimmten

(Einzel-)Sprache weitreichende Konsequenzen haben können (vgl. Blommaert 2009: 424). 

Diana  Eades  führt  in  ihrer  soziolinguistischen  Auseinandersetzung  (2010)  mit  dem

australischen Rechts- bzw. Gerichtswesen explizit einige sprachideologische Annahmen an,

die sie einerseits aus vergleichbaren Studien im Rechtskontext bezieht und andererseits aus

ihren  empirischen  Beobachtungen  extrahiert.  In  ihrer  Abhandlung  zeigt  sie,  wie

Sprachideologien43 nicht  nur  das  gerichtliche  Geschehen  und  die  darin  stattfindende

Kommunikation  beeinflussen,  sondern  auch  wie  diese  damit  auch  den  Ausgang  eines

Verfahrens  mitbestimmen.  Damit  demonstriert  Eades  die  Macht  sprachideologischer

Vorstellungen und deren Wirksamkeit,  welche  im gerichtlichen Kontext  zur  Reproduktion

ungerechter  Praktiken  beitragen  können  (vgl.  Eades  2010:  241;  243f).  Die  Autorin  führt

einige konkrete, für den Rechtsdiskurs typische und empirisch belegte Sprachideologien an

(siehe unten), die auch in anderen Diskursen auftreten und sich in alltäglichen Einstellungen,

Meinungen und „folk linguistic beliefs“ widerspiegeln (vgl. Eades 2010: 242). 

Die  von  Eades  ermittelten  Sprachideologien  beziehen  sich  auf  drei  Dimensionen:  (1)

language and understanding,  (2)  storytelling and retelling und (3)  linguistic and cultural

difference (Eades 2010: 243-256). 

Für  den ersten  Bereich  language and understanding führt  Eades  die  weit  verbreitete  und

vielfach  von  Linguist_innen  kritisch  diskutierte  correspondence  theory  of  language bzw.

referential transparency theory of language an (vgl. 2010: 243), die im Wesentlichen auf die

Abbildfunktion von Sprache und den Informationsaustausch von Kommunikation abzielt. Eine

weitere damit verknüpfte Vorstellung, die spezifisch im juristischen Kontext verwurzelt ist, ist

jene der plain meaning rule; „seeing legal documents as transparently representing objective

meaning“ (Eades 2010: 244). Damit geht einher, dass intentionale und pragmatische Aspekte

von Äußerungen des_der Sprechers_Sprecherin ausgeblendet werden und stattdessen auf die

43 An dieser Stelle sei auch darauf verwiesen, dass Eades keinem marxistischen Ideologiebegriff folgt, sondern
Sprach_Ideologien breiter begreift (vgl. Eades 2010: 242). 
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Semantik fokussiert  wird.  Dies wiederum bekräftigt  die Sprachideologie des „textualism“:

„Textualism focuses on the actual words in the legal document“ (Eades 2010: 244). Analog

zur Fokussierung des Textualitätscharakters des geschriebenen Wortes (legal texts), lässt sich

die  „ideology of literalism“ (Eades 2010: 245) für den Bereich der gesprochenen Sprache

feststellen  „that  a  literal  interpretation  of  the  semantic  meaning of  a  sentence  adequately

conveys  the  speaker's  meaning“  (Eades  2010:  245),  ohne  dabei  den  Kontext  der

Produktionsbedingungen  der  Aussage  zu  berücksichtigen.  Eades  sieht  darin  eine

Gleichsetzung von schriftsprachlichen und mündlichen Produkten (vgl. Eades 2010: 247). 

Für  den  zweiten  Bereich  storytelling  and  retelling weist  Eades  auf  mehrere

Erzählerwartungsparameter  für  die  Evaluation  der  Narrative  hin:  „consistency,  accuracy,

reliability  and  honesty“  (Eades  2010:  247).  Für  die  Erzählsituation  im Gerichtsverfahren

verweist Eades auf die  „ideology of narrator authorship“, bei der ausgeblendet wird, dass

Antworten nicht kontextlos, sondern durch Fragen elizitiert werden. Bei der Beurteilung der

Aussagen der Asylwerber_innen wird die Rolle der fragenden Person, welche die Antworten

immer schon vor- bzw. mitstrukturierent, allerdings nicht als relevant gesehen (vgl.  Eades

2010:  247).  In  Bezug  auf  retelling macht  sie  auf  ähnliche,  wie  bei  Busch  (im  Druck)

diskutierte  Probleme  aufmerksam.  Diese  beziehen  sich  beispielsweise  darauf,  dass  feine

Unterscheide zwischen den einzelnen Erzählungen den Eindruck der Unglaubwürdigkeit bzw.

Unzuverlässigkeit  erwecken (vgl.  Eades  2010:  248),  was mit  dem Begriff  der  „linguistic

ideology of inconsistency“ (Eades 2010: 248) beschrieben wird. Die starre Fokussierung auf

das  Schriftliche  erweist  sich  als  besonders  problematisch  angesichts  der  durchaus

fragwürdigen Qualität der schriftlichen Fixierung, wo bspw. suprasegmentale Eigenschaften

von Äußerungen (wie Betonung, Lautstärke, Intonation etc.) und – wie bereits oben erwähnt –

weitere  für  die  Bedeutungserschließung  relevante  Kontextfaktoren  nicht  erfasst  werden

(Eades 2010: 249).

Im Bereich  Linguistic  and cultural  difference  führt  Eades als  „Basis-Sprachideologie“ die

Vorstellung des Monolingualismus als vermeintliche gesellschaftliche Norm an, auf die viele

weitere gerichtstypische Sprachpraktiken und Ideologien zurückgeführt werden können. So

sprechen  bspw.  der  Einsatz  von  Sprachanalysen  (LADO)  und  die  damit  verbundenen

Annahmen  im  Asylverfahren  gegen  die  Konzeptualisierung  von  Sprachenrepertoires  als
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dynamisch  und  veränderbar:  „This  expectation  that  people  will  speak  only one  language

variety during an interview denies the realities of multilingualism and code-switching […]“

(Eades 2010: 255). Für die Wahrnehmung der Dolmetschsituation erweist sich die Vorstellung

des  all-or-nothing view (Eades  2010:  241;  252)  als  charakteristisch,  die  in  der  folgenden

Generalisierung deutlich wird: „if a witness needs an interpreter then this means they cannot

use  English  for  any  of  their  evidence“  (Eades  2010:  241).  Außerdem  wird  die

Dolmetschtätigkeit mit der Sprachideologie verbunden, wonach die Dolmetschung als simpler

Übertragungsvorgang (conduit  or machine view of interpreters) konzipiert wird und damit

einhergeht,  dass  Dolmetscher_innen  nicht  als  Gesprächsbeteiligte  wahrgenommen werden

(Eades 2010: 253). Hinsichtlich der Repräsentanz der eigenen Stimme im Asylverfahren hält

Eades fest: „people who give evidence in court through an interpreter do not have their own

words recorded as official evidence, but rather the English words of the interpreter“ (Eades

2010:  252).  Als  Fazit  formuliert  Eades  folgende  allgemeine  Forderung:  „replacing  an

ideology which sees language as a transparent and objective medium of communication with

one which sees the social, interactional and cultural contexts“ (Eades 2010: 253). 

In  einem  anderen  Beitrag  (2012)  geht  Eades  spezifischer  den  Konsequenzen

sprachideologischer  Annahmen  nach,  die  –  wie  sie  am  Beispiel  von  Gerichtsverfahren

australischer  Aborigines  erläutert  –  für  die  Betroffenen  weit  über  den  Gerichtssaal

hinausreichen. In diesem Artikel weist Eades im Besonderen auf Sprachideologien in Bezug

auf das Retelling (vgl. Eades 2012: 475-479) hin und ermittelt folgenden sprachideologischen

Befund: 

• „The  ideology of  inconsistency (Matoesian  2001):  The  assumption
that inconsistency between different tellings of a story indicates lack
of truthfulness“ (2012: 476).

• „The  ideology of  decontextualised  fragments:  The  assumption  that
individual words or fragments taken from a story can be understood
without their context“ (2012: 477). 

• „The ideology of narrator authorship (Trinch 2003): The assumption
that  a  witness's  or  interviewer's  story is  solely their  own account“
(2012: 477). 

• „The ideology of repeated questioning: The assumption that repeated
questioning:  The assumption that  repeated questioning provides the
opportunity to properly test a witness's truthfulness“ (2012: 478).
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Als weiteren Autor sei Angermeyer genannt, der in seinem Beitrag (2013) ebenfalls auf einige

„gängige“ Sprachideologien in New Yorker (asyl-)gerichtlichen Settings hinweist und bspw.

die  Totalitärität  und  Ausnahmslosigkeit  in  der  Festlegung  auf  eine  Sprache  für  das

Dolmetschen  beobachtet:  Asylwerber_innen  werden  davon  abgehalten  bzw.  unterbrochen,

wenn  diese  sich  in  der  Amtssprache  (bei  Angermeyer:  Englisch)  in  der  Anwesenheit

eines_einer  Dolmetschers_Dolmetscherin  artikulieren  bzw.  auf  diese  switchen.  Laut

Angermeyer ist dies in Zusammenhang mit der Sprachideologie zu sehen, „that privileges

referential functions of language and assumes that anything that is said in one language can be

translated 'verbatim' into another language without a change in meaning“ (Angermeyer 2013:

112; Hervorhebung SL). Er beruft sich hierbei auf den von Haviland eingeführten (und bei

Eades  bereits  erwähnten)  Terminus  „referential  transparency“,  der  mit  der  folgenden

Annahme verbunden ist: „judges or asylum officers assume that the main task for a witness or

applicant is to put thoughts into words, and that this task can be fulfilled better in the person's

native  language  than  in  an  L2“  (Angermeyer  2013:  112).  Weiters  stellt  er  die  Sicht  auf

Sprache fest, „that ignores differences between genres of spoken and written languages use, or

between  productive  and  receptive  competence“  (2013:  111).  Darüber  hinaus  diskutiert

Angermeyer  den  Einsatz  von  LADO  (Angermeyer  2013:  113)  und  führt  dies  auf  die

entsprechenden Ideologien mit Verweis auf Blommaert 2009 zurück: „LADO is often based

on a  monoglot  ideology  that  assumes  that  citizenship of  a  given country is  equated  with

knowledge of that country's national language“ (Angermeyer 2013: 113; Hervorhebung SL).

Wie  Eades  (2010;  2012)  stellt  Angermeyer  ebenfalls  mögliche  Benachteiligungen  von

Asylwerber_innen  bzw.  gewissen  Akteur_innengruppen  fest,  was  er  in  institutionellen

sprachbezogenen Regelungen bzw. Praxen begründet sieht: „it is important to keep in mind

that the situation is in fact the result of institutional language policies: whenever one language

is  given  official  status,  speakers  of  other  languages  are  automatically  disadvantaged“

(Angermeyer 2013: 121). 

Abschließend  sei  noch auf  weitere  Arbeiten44 hingewiesen,  die  sich  ebenfalls  mit  diesem

Forschungsthema beschäftigen,  allerdings im Rahmen dieser Arbeit  nicht weiter behandelt

werden können. Für den österreichischen Kontext sei bspw. auf die Dissertation von Verena

Plutzar  (2009)  hingewiesen,  in  der  sie  sich  ausführlich  verschiedenen  Aspekten  der

44 In Anbetracht des begrenzten Rahmens ist auch hier nur Platz für einige wenige weiterführende Hinweise.
Aus diesem Grund wird hier nicht der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 
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Kommunikation im österreichischen Asylverfahren widmet. In eine etwas andere inhaltliche

und theoretische Richtung (und nicht auf Mehrsprachigkeitsforschung ausgerichtet) gehen die

Publikationen von Kati Hannken-Illjes (2006; 2007; 2011), die sich schwerpunktmäßig mit

der Konstruktion von Narrativen im Strafverfahren mit jeweils unterschiedlichen, inhaltlichen

Gewichtungen  (bspw.  Zusammenspiel  von  Argumentationsformen  und  Narration  (2006),

Topoi und Wissensproduktion, Gestaltung von Argumentationslinien (2007)) beschäftigt. Als

letzten Hinweis sei hier die umfassende Darstellung des belgischen Asylverfahrens der bereits

zitierten Autorin  Katrijn  Maryns (2006) angeführt,  die  auch über  den belgischen Kontext

hinausgehende interessante Erkenntnisse liefert. 

Wie bereits eingangs erwähnt wurde, zeigen sich bei der Gegenüberstellung der Ergebnisse

der verschiedenen nationalen Forschungsarbeiten zahlreiche Parallelen. Dies äußert sich auch

in den theoretischen Skizzierungen der jeweiligen Forschungsbeiträge v.a. durch gewisse, sich

wiederholende Inhalte und aufgetretenen Sprachideologien. Ferner konnten unterschiedliche

Nuancierungen bzw. Ausprägungen der in beinahe allen Kontexten identifizierten  Ideologie

des Monolingualismus aufgezeigt werden und die Art, wie diese miteinander verflochten sind.

Die  hier  ausgeführten  Darstellungen  dienen  zudem  als  Ausgangsbasis  für  die  weitere

Beschäftigung und  Interpretation der Analyse des empirischen Materials (vgl. Kapitel 8 und

9).  Ferner  möchte  ich  mit  Nachdruck  darauf  hinweisen,  dass  es  für  mich  angesichts  der

teilweise doch (geographisch) sehr weit entfernten Forschungskontexten erstaunlich ist, wie

sehr sich die Ergebnisse, Praktiken und Sprachideologien ähneln.
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5 Intertextualität 

Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, gilt das Interesse in kritisch-diskursanalytischen bzw.

diskurshistorischen Untersuchungen auch den Verbindungen zwischen Texten und Diskursen,

was im Folgenden zunächst auf einer theoretischen Ebene durch die Auseinandersetzung mit

Intertextualität behandelt wird. 

Nachdem die Beschäftigung mit Intertextualitätsphänomenen in mehreren unterschiedlichen

Disziplinen  erfolgt  (vgl.  5.1),  spiegelt  sich  diese  (Perspektiven-)Vielfalt  auch  in  der

berücksichtigten  Forschungsliteratur  wider.  Dies  entspricht  auch  dem  Anspruch  eines

interdisziplinär ausgerichteten  Vorgehens45,  wie  es  auch  das  kritisch-diskursanalytische

Forschungsparadigma vorsieht (vgl. Blackledge 2009: 6f; Reisigl 2011: 473).

In  den  folgenden  Kapiteln  wird  ein  Überblick  über  den  theoretischen  Hintergrund des

Begriffs  der  Intertextualität  und  weiterer  damit  in  Verbindung  stehender  Überlegungen

gegeben. Dabei werden ausgewählte theoretische Zugänge vorgestellt,46 die in Bezug auf die

vorliegende linguistische Forschungsfrage relevant erscheinen. 

5.1 Zum Intertextualitätsbegriff: Definitorisches und Pluralitäten 

Im Allgemeinen umfasst der  Intertextualitätsbegriff „die Gesamtheit aller Phänomene des

expliziten  oder  impliziten  Bezugs  zwischen  Texten“  (Spitzmüller/Warnke  2011:  188)  und

verweist auf die Eigenschaft von „Texten, auf andere bezogen zu sein“ (Aczel 2013: 349).

Julia Kristeva legt 1967 unter Bezugnahme auf Michail Bachtin (vgl.  5.2.1) den Grundstein

für  den  Gebrauch  des  Terminus  „Intertextualität“  als  Bezeichnung  für  verschiedenartige

Phänomene textueller Bezüge. Zudem sieht Kristeva Intertextualität als eine konstitutive und

grundlegende Eigenschaft von Texten: „[J]eder Text baut sich als Mosaik von Zitaten auf,

jeder Text ist Absorption und Transformation eines anderen Textes“ (Kristeva 1972: 1320). 

Orosz  merkt  an,  dass  der  Intertextualitätsbegriff  seit  dessen  Einführung  zum „Modewort

45 Die  einschlägige  Forschung  lässt  sich  selbst  als  stark  interdisziplinär ausgerichtet  charakterisieren:  So
diskutieren  und  integrieren  bspw.  literaturwissenschaftliche  Intertextualitäts-Abhandlungen
sprachwissenschaftliche Modelle und Theoreme (zB: Berndt/Tonger-Erk 2013: 8f.). Umgekehrt beziehen sich
sprachwissenschaftliche Operationalisierungen auf theoretische Überlegungen aus der Literaturwissenschaft
(vgl. Rheindorf 2006). 

46 Für  eine  umfassendere  und  aktuelle  Darstellung  zum  Forschungsstand  möchte  ich  (im
literaturwissenschaftlichen  Bereich)  auf  Berndt/Tonger-Erk  2013  verweisen.  Für  eine  den  breiteren
Forschungskontext  berücksichtigende  (linguistisch  orientierte)  Übersicht,  welche  überdies  zahlreiche
analytisch wertvolle Anregungen und Zusammenführungen enthält, möchte ich Slembrouck 2002 empfehlen.
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verschiedener philosophisch und literaturtheoretisch angelegter Richtungen geworden“ ist und

weist – wie Kristeva – darauf hin, dass das Intertextualitätsprinzip bzw. ‚Intertextualität‘ als

„Phänomen […] dabei so alt  [ist]  wie die Literatur selbst,  […] so daß das Phänomen als

solches auch von mehr oder weniger traditionellen literaturwissenschaftlichen Disziplinen seit

langem untersucht worden war“ (Orosz 1997: 5). Pätzold führt  Textlinguistik, Texttheorie,

Semiotik und Literaturwissenschaft als Wissenschaftsdisziplinen an, die sich mit den diversen

Erscheinungsformen  von  Intertextualität  auseinandersetzen  (vgl.  Pätzold  2010:  304).  Mit

Völkel  (2010:  2)  lassen  sich  noch  die  Kunstgeschichte,  Publizistik,  Film-,  Medien-,

Religions- und Rechtswissenschaft ergänzen. Dies deutet auf einen breiten  Wirkungskreis

bzw.  auf  eine  starke,  über  die  Literaturwissenschaft  hinausreichende  Rezeption von

Intertextualitätstheorien  hin.  Auch  Slembrouck  geht  auf  den  maßgeblichen  Einfluss  der

Intertextualitätsforschung auf die verschiedenen Wissenschaftszweige ein: „Intertextuality has

been one of the most popular and influentual concepts in language, literary and discourse-

oriented  research  of  recent  decades“  (Slembrouck  2002).  Fairclough  plädiert  für  eine

verstärkte  Berücksichtigung  von  Intertextualität  in  diskurslinguistischen  Forschungen,  um

Texte  und soziale  Kontexte  systematisch  in  ihrer  Zusammenwirkung  zu  analysieren  (vgl.

Fairclough 1992: 194ff.; siehe auch Kapitel 5.2.5). 

Obwohl es eine allgemeine Definition des Intertextualitätsbegriffs gibt (siehe oben), die in

ähnlicher,  mehr  oder  weniger  abgewandelter  Form  in  den  meisten  der  sich  mit

Intertextualitätsphänomenen beschäftigenden Werken zur Anwendung kommt, so bildet diese

jedoch  nur  den  kleinsten  gemeinsamen  definitorischen  Nenner.  Darüber  hinausgehend

herrscht weder ein einheitlicher oder definitorischer Konsens über den Intertextualitätsbegriff

noch  lässt  sich  ein  (disziplinen-)übergreifender  Theorierahmen  feststellen.47 Diese

Beobachtung  kann  zunächst  auf  die  bereits  angesprochene  Vielfalt  an  unterschiedlichen

Anwendungsfeldern und  Disziplinen, in denen eine Auseinandersetzung mit diesem Thema

stattfindet,  zurückgeführt  werden.  Ebenso  zahlreich  sind  dementsprechend  die  jeweiligen

Versuche, Abgrenzungen des Begriffs für den eigenen Verwendungsbereich und die eigene

Disziplin zu definieren48. Die gewählten Definitionen hängen maßgeblich von den jeweiligen

47 Gemein ist allerdings vielen Werken, dass ebendiese Schwierigkeit der fehlenden einheitlichen Definition
bzw.  Konturierung  und  die  große  Zahl  theoretischer  Annäherungen  an  den  Begriff  am  Anfang  der
Abhandlungen problematisiert werden (bspw. Holthuis 1993:1ff, Orosz 1997: 6f, 9ff; Broich/Pfister 1985:
IX; Berndt/Tonger-Erk 2013:11f). 

48 Vgl.  bspw.  Heinemann  „Zur  Entgrenzung  des  Intertextualitätsbegriffs  aus  textlinguistischer  Sicht“  in
Klein/Fix (1997: 21-37), oder „Intertextualität in der Textanalyse“ (Orosz 1997: 9-29).
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Erkenntnisinteressen und  vorliegenden Forschungsgegenständen  ab,  die  ihrerseits

wechselseitig  mit  unterschiedlichen theoretisch-empirischen  Rahmungen und

Implikationen einhergehen. Diese forschungskontextabhängige Konzeptualisierung soll nun

exemplarisch an zwei Anwendungsfeldern gezeigt werden: 

1. In  literaturwissenschaftlich verorteten  Untersuchungen  stehen  häufig  Fragen  der

Anspielung,  der  Parodie,  des  (klassischen)  Zitats,  der  Stoffe  und  Motive  etc.  in

literarischen Texten oder Bezüge in Werken einzelner Autor_innen im Fokus. Hierbei

wird  das  Ziel  verfolgt,  konkrete  Hinweise  und  mögliche  (implizit  oder  geheim

gehaltene) Verbindungen zu anderen Werken oder Autor_innen aufzuspüren und somit

Ähnlichkeitsbeziehungen  zwischen  Texten  zu  lokalisieren  (vgl.  Berndt/Tonger-Erk

2013:  63ff)49.  Überdies  erfüllt  Intertextualität  in  der  Literatur  bzw.  in

literaturwissenschaftlichen Kontexten häufig eine (produktions-)ästhetische Funktion

(vgl. Vater 1992: 59, 62; Berndt/Tonger-Erk 2013: 65).

2. In einer  sprachwissenschaftlichen Studie über wissenschaftliche Abschlussarbeiten

von  Studierenden  orientiert  sich  Rheindorf  u.a.  theoretisch  am

literaturwissenschaftlich-narratologischen  Klassifizierungsmodell  nach  Gérard

Genette (vgl. auch S.69), wonach Intertextualität als Form der Transtextualität und als

„die  aktuelle  Kopräsenz  zweier  oder  mehrerer  Texte  in  Form  von  ‚Zitaten‘

(einschließlich  indirekter  Zitate  in  Form  von  Paraphrasen),  ‚Plagiarismen‘,

‚Anspielungen‘, ‚Verweisen‘ und ‚Textbezügen zweiter Ordnung‘“ (Rheindorf 2006:

144)  begriffen  wird.  Der  Autor  merkt  allerdings  an,  dass  der  theoretischen

Bezugnahme  auf  die  Typologie  nach  Genette  noch  eine  linguistische

Operationalisierung  nachfolgen  muss  und  zieht  hierfür  noch  andere  linguistisch

verortete Ansätze heran (vgl. Rheindorf 2006: 142f). 

Ferner  zeigt  sich  die  Adaption  des  Begriffs  an  den  Forschungsgegenstand

(studentische  Seminararbeiten)  und  an  die  Forschungsfrage  mitunter  darin,  dass

Intertextualität als erforderliche (bewusste wissenschaftliche) Praxis und Kompetenz

von  Student_innen  untersucht  wird  (vgl.  Rheindorf  2006:  141).  Dementsprechend

liegt das Hauptaugenmerk in der Analyse auf dem Ausmaß und der Art der gesetzten

Bezugnahmen auf die Forschungsliteratur (vgl. Rheindorf 2006: 151ff.). Im Gegensatz

49 Dies  lässt  sich  häufig  auch  an  den  nach  ähnlichen  Mustern  konstruierten  Titeln  der  einschlägigen
Publikationen ablesen wie beispielsweise:  „Formen und Funktionen der Intertextualität im Prosawerk von
Anton Čechov“ (Smola 2004) oder „Intertextualität im Prosawerk Paul Austers“ (Fuchs 2010). 
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zu der oben erwähnten ästhetischen Komponente von Intertextualität im Bereich der

Literatur(-wissenschaft),  stehen  hier  (im sprachwissenschaftlich-schreibdidaktischen

Feld)  andere  Funktionen  von  Textverweisen  im  Fokus,  wie  beispielsweise

Intertextualität als Stütze für die eigene Argumentation (vgl. Rheindorf 2006: 147). 

Wenn  man  die  beiden  exemplarisch  herangezogenen  Untersuchungskontexte  einander

gegenüberstellt, so wird deutlich, dass es sich nicht nur um unterschiedliche Analysekorpora

handelt, sondern auch verschiedene intertextuelle Phänomene in den Blick genommen und

Intertextualität diverse Funktionen zugeschrieben werden. Wie bereits erwähnt, eröffnet sich

in  den  jeweils  zugeschriebenen  Funktionen  (erst)  ein  unterschiedliches

Intertextualitätsverständnis. 

Voneinander  abweichende  Konzeptualisierungen  von  Intertextualität  finden  sich  nicht  nur

zwischen und innerhalb der Disziplinen, sondern auch auf supradisziplinärer Ebene, was im

Folgenden  anhand  einer  historisch  gewachsenen  Theoriedebatte  zweier

intertextualitätstheoretischer Positionen demonstriert wird. 

Historische Pluralitäten

Bei  der  Skizzierung  des  jeweiligen  Forschungsstandes  und  der  ausgewählten

Intertextualitätstheorien  werden häufig  zwei  theoretische  Extrempositionen50 beschrieben,

die hinsichtlich der festgelegten Reichweite ihres Intertextualitätsbegriffs auseinander treten.

Weiters  beziehen  sich  die  theoretischen  Differenzen  auf  verschiedene  Auffassungen  und

Konzeptualisierungen in Bezug auf das  Textverständnis und auf  die Frage,  welche Rolle

Intentionalität bei  Intertextualität  spielt.  Die  universell-ontologische Position  wird dabei

häufig  mit  poststrukturalistischen Strömungen  –  vornehmlich  nach  Kristeva  –  in

Verbindung  gebracht.  Diesem  Zugang  zugerechnete  Intertextualitätstheorien  favorisieren

einen  sehr  breiten  und  umfassenden  Text-  und  Intertextualitätsbegriff  und  verstehen

„Intertextualität als eine Eigenschaft aller Texte“, die „nicht nur die intentionalen Bezüge von

bewusster  Anspielung  auf  andere  Texte“  umfasst  (Aczet  2013:  349).  Die  Überlegungen

reichen teilweise  so  weit,  dass  in  manchen poststrukturalistischen Auslegungen sogar  die

Rolle (bzw. die behauptete Existenz) der Autor_innenschaft gänzlich iinfrage gestellt und „die

Vorstellung auktorialer Intentionalität sowie die Einheit und Autonomie des >Werks< selbst

50 Innerhalb  dieser  beiden  im  Folgenden  beschriebenen  Extrempole  gibt  es  ein  breites  Spektrum,  in  dem
zahlreiche weitere Ansätze und Intertextualitätstheorien angesiedelt sind. Einen Überblick über Beispiele für
das Einschlagen „dritter  Wege“, in dem teilweise zwischen den theoretischen Positionen vermittelt  wird,
liefert Rajewsky 2002: 50ff.
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[unterminiert  wird]“  (Aczet  2013:  349).  Dahinter  steckt  die  Idee,  dass  alle  Texte  in

irgendeiner Form miteinander verflochten sind und „nur Aktualisierungen eines anonymen

und uneinholbaren Intertextes“ sind (Aczet 2013: 350). Darauf Bezug nehmend, wirft Aczet

die  Frage  auf,  „wie  […]  man  dann  noch  von  einzelnen  auffindbaren  und  abgrenzbaren

Prätexten  sprechen  [kann]“  (2013:  50).  Dieser  Auffassung  entgegengesetzt51,  gehen

spezifisch-deskriptive Positionen von einem enge(re)n Text- und Intertextualitätsverständnis

aus,  mit  dem  „herkömmliche  Bezugsformen  von  Texten“  gefasst  und  „intentionale  und

spezifische Anspielung eines Autors auf das Werk eines anderen“ untersucht werden (Aczet

2013: 349), wodurch „das Konzept eine analytische Aussagekraft und einen heuristischen und

operativen Wert für die konkrete Textanalyse“ erhält (Rajewsky 2002: 48). In der Frage der

möglichen Operationalisierbarkeit lässt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden

Anschauungen  und  ein  zentraler  Kritikpunkt  an  poststrukturalistischen

Intertextualitätstheorien  festhalten:  Während  der  spezifisch-deskriptive  Zugang  „konkrete,

fakultative  Verfahren  der  Bedeutungskonstitution  eines  Textes  in  Relation  zu  einem oder

mehreren Prätexten“ (Rajewsky 2002: 48) untersucht, erschweren bzw. verunmöglichen zu

weit  gegriffene  poststrukturalistische  Intertextualitätszugänge  konkrete

Operationalisierungen.  Auf  der  anderen  Seite  wird  auch  Kritik  an  spezifisch-deskriptiven

Intertextualitätstheorien formuliert, in der ihnen eine zu eng gefasste Theoriebildung und zu

wenig progressives Denken vorgehalten wird (vgl. Rajewsky 2002: 49).

5.2 Ausgewählte Intertextualitätszugänge

Die  vorangestellten  Ausführungen  machen  deutlich,  dass  sich  die  wissenschaftliche

Beschäftigung mit  Intertextualität(-sphänomenen) durch eine Vielzahl an unterschiedlichen

Ansätzen und Perspektiven auszeichnet, wodurch eine erschöpfende Darstellung dieser hier

nicht  möglich  ist.  Aus  diesem  Grund  werden  im  Folgenden  einige  ausgewählte

Intertextualitätszugänge vorgestellt, um einen Einblick in die einschlägige wissenschaftliche

Literatur zu gewinnen. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf Kristeva,  Bachtin und

Vološinov,  die  wichtige  Impulse  für  die  vorliegende  Arbeit  liefern  und  deshalb  etwas

ausführlicher  dargestellt  werden  als  die  weiteren  Intertextualitätstheorien,  welche  im

Anschluss zum Vergleich herangezogen werden.

51 Als weiterführende Lektüre zur Theoriedebatte sei auf Rajewsky 2002: 48ff. verwiesen. 
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5.2.1 Kristeva, Bachtin und die sozial-historische Dimension von 
Intertextualität

Wie bereits erwähnt, geht der Intertextualitätsbegriff auf Julia Kristeva zurück, die mit ihrem

richtungsweisenden, ursprünglich auf französisch publizierten, Artikel „Bachtin, das Wort, der

Dialog und der Roman“ (1972 [1967] ) zentrale Konzepte von Michail Bachtin wie jene der

Dialogizität,  Polyphonie und  Heteroglossie52 sowie dessen  Textverständnis aufgreift und

auf  diesen  basierend  ihre  Arbeiten  zur  Intertextualität  entwickelt.53 Die  bei  Bachtin  und

Kristeva vorgefundene Charakterisierung von Sprache/Texten als  sozial-historisch geprägt,

dynamisch-prozesshaft  und  dialogisch  sind  Impulse  für  die  Konzeptualisierung  von

Intertextualität in der vorliegenden Arbeit. 

Meine  Beschäftigung  mit  Kristeva,  Bachtin  (und  Vološinov,  vgl.  Kapitel  5.2.2)  führte

allerdings  zu  keiner  definitorischen  Klärung  oder  Erhellung  in  Bezug  auf  den

Intertextualitätsbegriff, was sich auf den Umstand, den Rajewsky als „[radikale] Entgrenzung

und  Metaphorisierung  des  Textbegriffs  und  folglich  […]  Entgrenzung  des

Intertextualitätsbegriffs“ (2002: 48) bei Kristeva treffend beschreibt, zurückführen lässt54 (vgl.

auch  die  oben  skizzierte  universell-ontologische  Position).  Vielmehr  weist  die

Auseinandersetzung mit Intertextualität  hier über Definitorisches hinaus, wodurch sich der

Fokus von der Frage,  wo die Grenzen von Texten und intertextuellen Phänomenen genau

festzulegen  sind,  wegbewegt  und  hin  zu  den  Fragen  nach  der  Herstellung  möglicher

Bedeutungspotentiale und der (Nicht-)Repräsentation von  Stimmen im Text führt. Diese

52 Slembrouck erwähnt noch 'double-voicedness' und 'the carnivalesque' als weitere bedeutsame, von Bachtin
entwickelte Konzepte, die im Zuge der „Popularisierung“ des Intertextualitätsbegriffs stark rezipiert wurden
(vgl. Slembrouck 2002). 

53 Kristevas maßgebliche Bezugnahme auf Bachtin regte in der weiteren Folge eine verstärkte Rezeption des
jahrzehntelang nicht berücksichtigten (weil zunächst nur auf Russisch verfassten) Bachtinischen Werks an.
Auch rezente Forschungen und Beiträge orientieren sich an Bachtins Konzepten wie beispielsweise in der
Mehrsprachigkeitsforschung durch Busch 2013, wodurch Bachtin für die Linguistik fruchtbar gemacht wird. 
Angesichts der starken Präsenz Bachtins in Kristevas Beitrag erscheint es naheliegend, die Positionen der
beiden  Autor_innen  hier  gemeinsam  zu  behandeln.  Es  sei  allerdings  darauf  hingewiesen,  dass  einige
Autor_innen für eine getrennte Behandlungen von Kristeva und Bachtin plädieren, da die beiden als jeweils
eigenständige (Intertextualitäts-)Theoretiker_innen aufgefasst werden und sie auch tlw. erhebliche inhaltliche
Unterschiede aufweisen (vgl.  z.B.  Berndt/Tonger-Erk  2013:18;  Smola  2004:  17).  Aufgrund der  geteilten
theoretischen Auffassung der historisch-sozialen Verortung von Sprache und sprachlichen Zeichen, welche
auch  für  die  vorliegende  Arbeit  von  Bedeutung  ist,  ist  es  nicht  erforderlich,  die  Unterschiede  hier
herauszuarbeiten. 
Ferner  sei  darauf  hingewiesen,  dass  die  Rahmung  der  Reflexionen  bei  Bachtin  und  Kristeva  zwar
vordergründig durch die ausgewiesene Beschäftigung mit dem „Roman“ (und anderen literaturbezogenen
Gattungen) vorgegeben ist und beide selbst immer wieder auf Beispiele des Romans zurückkommen, doch
verweisen die Themen und Reflexionen über den Literaturkontext hinaus. Vor allem Bachtin stellt zahlreiche
Überlegungen  zur  „Alltagsrede“  an  und  greift  (angewandte)  linguistische  Fragestellungen  (bspw.  der
Mehrsprachigkeit,  Stil,  etc.)  auf,  wodurch  der  Transfer  auf  Bereiche außerhalb der  Literaturwissenschaft
möglich ist. 

54 Im Übrigen: Der Intertextualitätsbegriff als solcher tritt bei Bachtin gar nicht auf. 
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Fokusverlagerung hat somit eine verstärkte Berücksichtigung der  sozialen Dimension von

Texten  und  Intertextualität  zur  Folge.  Diese  Erkenntnis,  Texte  als  soziale  Produkte zu

begreifen, erweist sich für meine Arbeit als äußerst gewinnbringend. 

Dialogizität

Die  eingangs  erwähnten  von  Bachtin  geprägten  Konzepte  (Dialogizität,  Polyphonie,

Heteroglossie etc.) greifen inhaltlich ineinander und beruhen auf der Idee, dass Sprache und

Texte  genuin  dialogisch,  sozial-historisch  geprägt  und  vielstimmig  sind.  Dem

Dialogizitätsprinzip zufolge  ist  „Sprache  keine  monologische  Entität,  sondern  ein

dialogischer Prozess, der sich durch inhärente Dynamik und Relativität auszeichnet“ (Souza

2010:  46).  Die  Berücksichtigung  des  (zeitlich-sozialen  bzw.  chronotopischen  (vgl.  Busch

2013: 30)) Entstehungs- und Rezeptionszusammenhangs sprachlicher Zeichen zielt auf die

Vorstellung von Sprache „als soziale Erscheinung“ bei Bachtin (Kristeva 1972: 1319) ab,

womit  sprachliche  Zeichen/Äußerungen  erst  in  der  Interaktion/Rezeption  ihre  jeweils

individuelle aktualisierte Bedeutung erlangen55: 

„Das  Wort,  das  durch  eine  Sphäre  fremder  Wörter  und
unterschiedlicher  Akzente  zu  seinem  Sinn  und  seiner  Expression
hindurch  dringt,  indem  es  mit  deren  verschiedenen  Momenten
harmoniert und dissoniert, kann in diesem dialogisierten Prozeß sein
stilistisches  Erscheinungsbild  und  seinen  Ton  ausformen.“  (Bachtin
1979: 170)

Das  Dialogizitätsprinzip  sehe  ich  bei  Bachtin  auf  zumindest  zwei  Ebenen  theoretisch

unterschiedlich wirksam, was auch mit (intertextualitätstheoretisch relevanten) Implikationen

verbunden ist: Zum einen ist Sprache allgemein und zum anderen sind konkrete realisierte

Zeichen/Wörter/Äußerungen/Texte dialogisch, indem sie von (im unterschiedlichen Ausmaße

lokalisierbaren) fremden Wörtern und Stimmen durchdrungen sind und ihre sozial-historische

Verankerung indizieren. Sowohl die Produktions- als auch die Rezeptionsseite zeichnen sich

in  diesen  Punkten  durch  einen  hohen  Grad  an  potentieller  (Bedeutungs-)Variabilität  aus.

Sprachliche Zeichen erlangen somit erst in der Rezeption ihre jeweils aktuelle, konkretere

Bedeutung:

„Das  Wort  wird  im Dialog  als  seine  lebendige  Replik  geboren,  es
erlangt  seine  Form  in  der  dialogischen  Wechselwirkung  mit  dem
fremden Wort im Gegenstand. […] Obwohl das Wort im Umfeld von
schon  Gesagtem  Gestalt  annimmt,  ist  es  gleichzeitig  vom  noch

55 Vgl. Postulate in Sprechakttheorie, Pragmatik, Konversationsanalyse, Gesprächsanalyse. 
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ungesagten,  aber  notwendigen  und  vorweggenommenen  Wort  der
Replik bestimmt.“ (Bachtin 1979: 172f) 

In Bezug auf untersuchbare Intertextualitätsphänomene lässt sich in der oben angedeuteten

Aufteilung in allgemeine und konkrete Dialogizität auch eine Parallele zu den unter Kapitel

5.1 präsentierten  theoretischen  universell-ontologischen  und  spezifisch-deskriptiven

Positionen ziehen. Über die (vielmals attestierte) theoretisch-empirische Unvereinbarkeit der

beiden  Zugänge  kann  hinweggesehen  werden,  wenn  die  ontologische  Qualität  von

Dialogizität und Intertextualität zwar anerkannt wird, jedoch nur den spezifischen Formen der

Repräsentanz des fremden Wortes innerhalb des Textes analytisch nachgegangen wird, wie es

dem Untersuchungsinteresse der vorliegenden Arbeit entspricht.

Dynamisches Text- und Intertextualitätsverständnis

Zentral  für  das  Verständnis  des  von  Kristeva  in  Anlehnung  an  Bachtin  entwickelte

Intertextualitätskonzept ist weiters die von Bachtin vorgelegte dynamische bzw. relationale

Auffassung  von  Texten,  welche  inhaltlich  an  das  im  letzten  Abschnitt  vorgestellten

Dialogizitätprinzip anschließt und wonach „die literarische Struktur nicht ist, sondern sich erst

aus der Beziehung zu einer anderen Struktur herstellt“ (Kristeva 1972: 1318; Hervorhebungen

im Original).  Die  Bedeutung eines  Textes  ist  somit  nicht  im Vorhinein  determiniert:  Das

„»literarische Wort« [ist]  nicht ein  Punkt (nicht  ein feststehender Sinn) [...],  sondern eine

Überlagerung  von  Text-Ebenen,  ein  Dialog  verschiedener  Schreibweisen:  der  des

Schriftstellers,  der  des  Adressaten  (oder  auch  der  Person),  der  des  gegenwärtigen  oder

vorangegangenen  Kontextes“  (Kristeva  1972:  1318;  Hervorhebungen  im  Original).  Das

Vorhandensein  mehrerer  Einflussfaktoren  verweist  auf  eine  (bereits  oben  erwähnte)

Variabilität  der  Sinnbildung,  die  somit  als  kontingent,  individuell  geprägt  und

verschiedentlich zeitlich-situativ  beeinflusst  aufgefasst  werden kann.  Texte (und allgemein

Sprache)  weisen  somit  eine  Multidirektionalität und  Historizität auf  und beziehen sich

nicht nur auf einen zeitlich zurückliegenden Bezugshorizont (Äußerungen, Texte), sondern

öffnen  sich  auch  gegenüber  zukünftigen  Repliken  bzw.  Bezugnahmen  (siehe  letzter

Abschnitt):  Bachtin  „versteht  […] den  Text  als  Absorption  eines  anderen  Textes  und als

Antwort auf einen anderen Text.“ (Kristeva 1972: 1323). Darin wird auch eine entscheidende

Position des (poststrukturalistisch initiierten) Paradigmenwechsels deutlich: „The literary text

as an autonomous, bounded unit became a textual moment in a longer chain of antecedences

and  simultaneities,  a  result  of  transformation  accomplished  within  textual  spaces“
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(Slembrouck  2002).  Diese  von  Slembrouck  angesprochene  Transformation  beschreibt

Kristeva auch im folgenden Zitat, in dem sie das Zusammenspiel verschiedener Codes, die bei

der  Textentstehung  zum  Tragen  kommen,  hervorhebt,  und  die  als  Indizes  auf  die

soziohistorischen Bedingungen der Textproduktion gelesen werden können: 

„La méthode transformationnelle nous mène donc à situer la structure
littéraire  dans  l'ensemble  textuel.  Nous  appellerons
INTERTEXTUALITÉ  cette  inter-action  textuelle  qui  se  produit  à
l'intérieur d'un seul texte. Pour le sujet connaissant, l'intertextualité est
une notion qui sera l'indice de la façon dont un texte  lit l'histoire et
s'insère en elle“ (Kristeva 1969: 443, Hervorhebungen SL).

Mit Slembrouck lässt sich der von Bachtin und Kristeva vertretene Intertextualitätszugang

folgendermaßen zusammenfassen: 

„[I]t is a historical-materialist perspective which invites a premium on
the production of meaning. 'Intertextuality' is thus seen as a processual
state which is reflected in a text.  It is  multi-directional,  unresolved
[…]  and  it  indexes  how  that  text  inserts  inself  into  history.  One
relevant history is that of successive, never-ending redistributions in
the order of language, but that history cannot ultimately be dissociated
from the history of society itself.“ (Slembrouck 2002)

Redewiedergabe: Einbettung der „fremden Rede“ 

Neben der allgemeinen Vielstimmigkeit/Stimmenvielfalt/Polyphonie56 und dem universellen

Dialogizitätsprinzip  findet  sich bei  Bachtin  auch eine  vertiefende Auseinandersetzung mit

bewussten bzw. spezifischen Referenzbeziehungen, indem er sich der Frage widmet, wie sich

die Einbettung der fremden Rede/des fremden Wortes gestalten kann. Die Art und Weise der

Rahmung und Wiedergabe hat maßgeblich Einfluss auf den Sinn der eingebetteten Rede und

unterliegt der Absicht des_der Produzenten_in (vgl. Bachtin 1979: 226f). Bachtin deutet in

der  folgenden  Bemerkung  eine  ausgeprägte  Flexibilität  und  Offenheit  hinsichtlich  der

Einbettungs-  und  Bezugnahmemöglichkeiten  an:  „Auch  erschöpft  sich  die  syntaktische

Formung  der  wiederzugebenden  fremden  Rede  durchaus  nicht  in  den  grammatischen

Schablonen der direkten und indirekten Rede: die Verfahren ihrer Einbettung, Formung und

Nuancierung sind überaus vielfältig“ (Bachtin 1979: 226). Somit lässt sich keine geschlossene

Zahl an rededarstellenden Mitteln bzw. Intertextualitätsphänomenen eruieren bzw. festlegen.

56 Sprache  ist  Bachtin  zufolge  „voll  von  zukünftigen  und  vergangenen  Sprachen,  es  wimmelt  in  ihr  von
aussterbenden, affektierten sprachlichen Aristokraten, sprachlichen Parvenüs, zahllosen mehr oder weniger
erfolgreichen Prätendenten auf Sprachen mit mehr oder weniger großer gesellschaftlicher Reichweite, diesem
oder jenem Anwendungsbereich“ (1979: 242). 
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In Zusammenhang mit  der Modifikation und Veränderung des „ursprünglichen“ Sinns der

fremden Rede macht Bachtin auf einen weiteren wichtigen und zu berücksichtigenden Aspekt

aufmerksam:  Nachdem  sich  die  einbettende  und  die  eingebettete  Rede  wechselseitig

beeinflussen, „darf man bei der Untersuchung der Formen der Wiedergabe fremder Rede nicht

die Verfahren der Formgebung der fremden Rede selbst von den Verfahren ihrer kontextuellen

(dialogisierenden) Einrahmung trennen – das eine ist untrennbar mit dem anderen verknüpft“

(Bachtin  1979:  227).  Diesen  Hinweis  beachtend,  erscheint  es  relevant  zu  untersuchen,  in

welchem Maße die „fremde Rede“ bzw. das „fremde Wort“ explizit im Text vorhanden ist und

wie die Einbettung realisiert ist. 

Für den vorliegenden Kontext, in dem es um die Bezugnahme auf verschiedene Texte sowie

Stimmen  in  den  Erkenntnistexten  eines  Asylverfahrens  geht,  ist  diese  Überlegung  von

zentraler Bedeutung, denn hier spielt die Art und Weise der Darstellung und Einführung der

„fremden  Rede“  –  vornehmlich  der  Stimme  (respektive  dem  Gesagten)  der_des

Asylwerbers_Asylwerberin – eine besondere Rolle. 

Eine weitere wichtige Ergänzung für die Beschäftigung mit diesem Thema findet sich bei

Valentin Vološinov, der in einem zeitlichen Engeverhältnis zu Michail Bachtin stand und im

gleichen intellektuellen Zirkel tätig war. Dementsprechend finden sich zahlreiche inhaltliche

Parallelen zwischen den beiden. Im Folgenden werden die theoretische Position Vološinovs

zur Redewiedergabe behandelt. 

5.2.2 Vološinov und Redewiedergabe 

Valentin  Vološinov widmet  sich  in  seiner  Publikation  „Marxismus  und Sprachphilosphie“

ausführlich den mannigfaltigen Formen der Wiedergabe der fremden Rede. Vološinov sieht in

seinen  sprachphilosophischen  Überlegungen  den  Dialog  –  wie  Bachtin  –  als  zentrale

sprachliche Einheit und das Wort als soziale Erscheinung (vgl. Vološinov 1975: 180). 

Die  fremde Rede ist bei  Vološinov „die Rede in der Rede, die Äußerung in der Äußerung,

doch gleichzeitig  ist  es  auch die  Rede von der  Rede,  die  Äußerung über  die  Äußerung“

(Vološinov  1975:  178).  Somit  lässt  sich  in  Vološinovs  Konzeption  die  fremde  Rede als

metasprachliche Äußerung lesen, was eine gewisse Distanz zwischen dem Referierten und

dem  Referierenden  impliziert.  Die  Einfassung  der  fremden  Rede  in  die  Rede  des_der

Produzent_in erfolgt durch unterschiedliche Einbettungsprozesse und Markierungen auf der
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sprachlichen  Oberfläche:  „Die  Äußerung  des  Autors,  die  eine  andere  Äußerung  in  ihren

Bestand aufnimmt, entwickelt syntaktische, stilistische und kompositionelle Normen zu ihrer

partiellen  Assimilierung,  zu  ihrer  Anpassung  an  die  syntaktische,  kompositionelle  und

stilistische  Einheit  der  Autorenäußerung“  (Vološinov  1975:  179).  Die  sprachlichen

(grammatikalisierten)  Mittel  zur  Redewiedergabe,  die  ihrerseits  die  „wesentlichen  und

konstanten  Tendenzen  der  aktiven  Wahrnehmung  der  fremden  Rede wider[spiegeln]“

(Vološinov  1975:  180;  Hervorhebungen  im  Original),  stellen  jeweils  die  Einzelsprachen

bereit,  die  Vološinov  zufolge  „gesellschaftlich  wesentlich  und  konstant  und  folglich  im

ökonomischen Sein des  jeweils  sprechenden Kollektivs  begründet  sind“  (Vološinov 1975:

181) und Wandel unterliegen (vgl. Vološinov 1975: 189). Somit lässt sich auch bei Vološinov

eine  Berücksichtigung  der  sozial-historischen Gegebenheiten  bzw.  Konventionen  von

Sprechgemeinschaften feststellen. 

Vološinov  erläutert  sein  Hauptinteresse  bezüglich  der  Untersuchung  der  Formen  der

Redewiedergabe wie folgt „Indessen sollte der wahre Untersuchungsgegenstand gerade die

dynamische Interaktion dieser beiden Größen sein, die wiederzugebenden (»fremden«) und

der  wiedergebenden  (»Autoren-«)  Rede“  (Vološinov  1975:  183).  „Zwischen  der  fremden

Rede  und  dem  sie  wiedergebenden  Kontext  herrscht  eine  komplizierte  und  gespannte

Dynamik“ (Vološinov 1975: 183), die ihrerseits eine „[gegenseitige soziale Orientierung] der

sprachlich-ideologisch kommunizierenden Menschen“ (Vološinov 1975: 183) aufzeigt.

Vološinov entwickelt  eine ausdifferenzierte Kategorisierung der verschiedenen Formen der

Redewiedergabe, wobei er zwei Haupttypen identifiziert: den lineare Stil und den malerische

Stil der Wiedergabe der fremden Rede. Der lineare Stil zielt dabei auf die „Schaffung von

deutlichen äußeren Konturen für die fremde Rede“ (Vološinov 1975: 185). Beim malerischen

Stil  hingegen  strebt  der  „Kontext  des  Autors  […]  die  Auflösung  der  Kompaktheit  und

Geschlossenheit  der  fremden  Rede an,  ihr  Zurückgehen,  die  Verwischung  ihrer  Grenzen“

(Vološinov 1975: 185). Die Wahl, respektive die Art der Redewiedergabe, hängt entscheidend

von den sozialen Faktoren,  die  den Äußerungskontext  bestimmen,  ab.  Dies exemplifiziert

Vološinov anhand des – auch für die vorliegende Arbeit interessanten – Gerichtskontext: 

„Charakteristisch  für  die  gerichtsrhetorische  Sprache  ist  das
Empfinden  für  die  sprachliche  Subjektivität  der  »Parteien «  des
Prozesses  im  Vergleich  zur  Objektivität  des  Gerichts,  des
Gerichtsbeschlusses  und der  ganzen kommentierenden Sprache,  die
der juristischen Untersuchung dient. […] Es ist wichtig festzustellen,
welche Bedeutung der rhetorischen Rede – der gerichtlichen wie
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der  politischen  –  vom  sprachlichen  Bewußtsein  der  jeweiligen
sozialen  Gruppe  in  einer  bestimmten  Epoche  beigemessen  wird.
Weiterhin  muß  man  immer  die  sozial-hierarchische  Position  des
wiederzugebenden fremden Wortes berücksichtigen. Je stärker das
Empfinden  für  die  hierarchische  Höhe  des  fremden  Wortes,  desto
deutlicher auch seine Grenzen, desto weniger kann es nach innen von
kommentierenden  und  replizierenden  Tendenzen  durchdrungen
werden.“ (Vološinov 1975: 188; Hervorhebungen SL)

In Anbetracht des vorliegenden Untersuchungskontextes sei zu ergänzen, dass nicht nur bei

sozial-hierarchisch hoch positionierten fremden Worten – so wie Vološinov es hier darstellt –

eher ein Bewusstsein bzw. eine Motivation für die (Markierung von) Grenzen gegeben ist.

Vielmehr kommen auch die sozialen/institutionellen Rollen in der Kommunikationssituation

in Bezug auf die „Bedeutung der rhetorischen Rede“ (vor Gericht) zum Tragen, weshalb es

relevant ist, was jemand genau gesagt hat, wodurch die Grenzen (vermeintlich) eher bewahrt

werden (vgl. Erfordernis von Asylwerber_innen, keine abweichenden oder widersprüchlichen

Aussagen vor Gericht zu produzieren). Somit ist eher die von Vološinov formulierte Frage

zentral,  „welche Bedeutung der rhetorischen Rede […] vom sprachlichen Bewußtsein der

jeweiligen sozialen Gruppe in einer bestimmten Epoche beigemessen wird“. 

Mit der bereits oben erwähnten sozialen Verankerung der Formen der Redewiedergabe geht

Vološinov  davon  aus,  dass  es  kollektive  Muster und  konkrete  (auch  abweichende)

Realisierungen gibt,  „die  gleichsam  Gradmesser  für  das  zum  gegebenen  Zeitpunkt  der

Sprachentwicklung  herrschende  Kräfteverhältnis  zwischen  fremder  Rede  und Autorenrede

sind“  (Vološinov  1975:  190).  Die  sozial-kollektiv  und  sprachgeschichtlich  gewachsenen

Modifikationen der Redewiedergabemöglichkeiten lagern sich als (syntaktische) Muster bzw.

konventionalisierte Werkzeuge/Praktiken in den  Einzelsprachen ab (vgl. Vološinov 1975:

190). 

Vološinov stellt zwei musterhafte Redewiedergabeformen für das Russische fest, die auch im

Deutschen  auftreten:  „die  direkte  und  die  indirekte  Rede“  (1975:  191;  Hervorhebung  im

Original). Der  direkten Rede schreibt er den Sinn einer genauen Wiedergabe der fremden

Rede  zu  (vgl.  Vološinov  1975:  194),  räumt  allerdings  ein,  dass  eine  wortwörtliche

Übertragung (ohne Sinn- bzw. Bedeutungsverlust) trotzdem nicht möglich ist. Dies sieht er

mitunter  darin  begründet,  dass  die  kontextuellen  Charakteristika  des

Äußerungszusammenhangs  (linguistischer,  para-,  nonverbaler  etc.  Natur),  die  Form einer

konkreten Rede/Äußerung („emotional-affektive Elemente“ (Vološinov 1975: 195)) und die
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Absichten der_des Sprechers_Sprecherin nicht vom Entstehungskontext entkoppelt  werden

können  und  deshalb  explizit  kommentierend  in  den  wiedergebenden  Kontext

eingebaut/thematisiert werden müssen (vgl. Vološinov 1975: 194). 

Nachdem  die  (Sinn-)Wiedergabe  der  fremden  Rede  bereits  bei  der  direkten  Wiedergabe

einigen  Einschränkungen  hinsichtlich  der  potentiellen  Genauigkeit,  die  angestrebt  werden

kann,  unterliegt,  ist  dieses  Phänomen  konsequenterweise  bei  der  indirekten  Rede noch

stärker ausgeprägt, denn: 

„Die indirekte Rede »hört« die fremde Äußerung anders und nimmt in
ihrer Wiedergabe andere Momente und Schattierungen aktiv auf und
aktualisiert sie anders als die übrigen Muster. Deswegen ist auch eine
unmittelbare, wortwörtliche Übersetzung einer Äußerung aus anderen
Mustern in das der indirekten Rede nicht möglich.“ (Vološinov 1975:
195; Hervorhebungen im Original)

Neben der grundsätzlichen Unmöglichkeit, die unmittelbare Übersetzung bzw. den Sinn in die

indirekte Rede zu transportieren, obliegt es zudem dem_der Textproduzenten_in, inwiefern

bzw. in welchem Ausmaß der Äußerungskontext in die Redewiedergabe einfließt. 

5.2.3 Textlinguistischer Intertextualitätsbegriff nach de Beaugrande/Dressler 

In de Beaugrandes/Dresslers textlinguistischer Theorie ist Intertextualität als eine von sieben

textkonstitutiven  Merkmalen (neben  Kohäsion,  Kohärenz,  Intentionalität,  Akzeptabilität,

Informativität  und  Situationalität)  von  Texten  bzw.  Textualität  zu  sehen  (vgl.  de

Beaugrande/Dressler  1981).  Intertextualität  „betrifft  die  Faktoren,  welche  die  Verwendung

eines Textes von der Kenntnis eines oder mehrerer vorher aufgenommener Texte abhängig

macht.“  (de  Beaugrande/Dressler  1981:  13).  Sie  schlagen  somit  einen  engen

Intertextualitätsbegriff  vor,  der  hier  in  erster  Linie  als  kognitive Voraussetzung  in  der

Produktion  sowie  Rezeption  von  (aktuellen)  Texten  auftritt  und  eng  mit  dem  Vor-  und

Weltwissen (und auch Textwissen) und der Kenntnis von anderen Texten verbunden ist (vgl.

de  Beaugrande/Dressler  1981:  188;  197).  Des  Weiteren  trägt  Intertextualität  de

Beaugrande/Dressler  zufolge  einerseits  zur  Kontinuität  von  Textsorten bei,  andererseits

erfordert  sie  das  Verständnis  von  Texten,  d.h.  eine  Textkompetenz  bzw.

Textsortenkompetenz.  Dies  wiederum  hat  mit  dem  Vorwissen  der

Sprecher_innen/Rezipient_innen und mit den jeweiligen Erwartungshaltungen, die mit  den

Textsorten  verbunden sind,  zu tun  (vgl.  1981:  188).  Ferner  begreifen  sie  das  Setzen  von
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Intertextualitätsverweisen aufseiten der Textproduzent_innen als  eine (zumindest zu einem

großen  Teil)  bewusste Entscheidung:  „Prinzipiell  kann  ein  Textproduzent  auf  jeden

beliebigen früheren Text  zurückgreifen;  in  der Praxis  sind jedoch  wohlbekannte Texte oft

passender, da sie für die Zuhörerschaft leichter zugänglich sind“ (1981: 193; Hervorhebungen

im Original). 

Im  Kontrast  zu  Kristevas  Konzeptualisierung  sieht  Slembrouck  in  de  Beaugrandes  und

Dresslers  Zugang  ein  verkürztes  Verständnis  von  Intertextualität,  denn  Aspekte,  die  bei

Kristeva einen prominenten Stellenwert einnehmen – wie die  sozial-historische Dimension

(siehe oben) – geraten beim textlinguistischen Verständnis in den Hintergrund bzw. werden

gar nicht behandelt.  Trotz der gegebenen zeitlichen Nähe zu Kristevas Publikation (1967)

findet  keine  Auseinandersetzung  bei  de  Beaugrande/Dressler  mit  ihren  theoretischen

Positionen statt. Diese werden nur im Rahmen eines Kommentars in der Fußnote erwähnt,

wonach  „[e]in  engerer  [sic!]  Gebrauch  von  „Intertextualität“  […]  bei  Kristeva  (1968)“

vorliege (de Beaugrande/Dressler 1981: 13). Bevor dieser kurze Abriss des textlinguistischen

Zugangs  zur  Intertextualität  abgeschlossen  werden  soll,  sei  auf  einen  weiteren  von

Slembrouck formulierten Kritikpunkt hingewiesen, in dem die fehlende Berücksichtigung der

sozial-ideologischen  Komponente  von  Texten/Textsorten  bei  de  Beaugrande/Dressler  zum

Ausdruck kommt: „Their evolution of text types is a functionally-motivated history of forms,

not one of ideologically-disposed sayables.“ (Slembrouck 2002). 

5.2.4 Gérard Genette: Intertextualität als eine Form der Transtextualität 

Gérard Genette fasst  Intertextualität als eine Form von  Transtextualität57 neben jener der

Paratextualität,  Metatextualität,  Hypertextualität und  Architextualität auf  (siehe  unten).

Transtextualität  bzw. textuelle Transzendenz eines  Textes definiert  Genette „als  alles […],

»was ihn in eine manifeste oder geheime Beziehung zu anderen Texten  bringt«“ (Genette

2001: 9). Aus diesem Zitat geht hervor, dass Transtextualität hier eine ähnliche inhaltliche und

globale  Begriffsbestimmung  erfährt  wie  in  anderen  theoretischen  Kontexten  die

Intertextualität (siehe oben).

57 In  einer  Fußnote  verweist  Genette  auf  die  Existenz  weiterer  Transzendenzen,  wenn  er  meint:  „dass
Transtextualität nur eine Transzendenz unter anderen ist; immerhin unterscheidet sie sich von jener anderen
Transzendenz, die den Text mit der Realität außerhalb des Textes verbindet“ (Genette 2001: 13). 
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An dieser Stelle sei vorweggenommen, dass die von Genette getroffenen Kategorisierungen

aufgrund  ihrer  Verortung  im  literaturwissenschaftlichen  Bereich  und  einer  fehlenden

linguistischen  Anbindung  (vgl.  Rheindorf  2006:  142)  sowie  inhaltlicher

Abgrenzungsschwierigkeiten  (siehe  unten)  begrifflich  nicht  in  die  Operationalisierung der

vorliegenden Arbeit übernommen werden können. Dennoch werden im Folgenden die fünf

Transtextualitätstypen  skizziert,  da  diese  einerseits  die  Mannigfaltigkeit  der

Intertextualitätsphänomene (auf-)zeigen und andererseits einige grundlegende Überlegungen

zu  intertextuellen  Beziehungen  liefern,  die  –  im  Gegensatz  zur  Klassifikation  –  in  die

vorliegende Arbeit einfließen: 

(1) Intertextualität sieht Genette als einen Typ von Transtextualität, wobei er sich explizit

auf  Kristeva  bezieht,  allerdings  ein  engeres  Begriffsverständnis  vorlegt:  „als

Beziehung der Kopräsenz zweier oder mehrerer Texte, d.h. in den meisten Fällen […]

als effektive Präsenz eines Textes in einem anderen Text“ (Genette 2001: 10). Genette

führt in dieser Kategorisierung das Zitat, das Plagiat und die Anspielung an, die sich in

ihrem  Grad  der  wörtlichen  Wiedergabe  und  Explizitheit  der  Markierungen  bzw.

Deklarierungen  voneinander  unterscheiden.  Bei  weniger  klar  markierten  bzw.

deklarierten Anspielungen spielt das jeweilige (Vor-)Wissen der Rezipient_innen eine

entscheidende Rolle. 

(2) Als  Paratextualität definiert  Genette  die  „weniger  explizite  und  weniger  enge

Beziehung,  die  der  eigentliche Text  im Rahmen des  von einem literarischen Werk

gebildeten Ganzen mit dem unterhält,  was man wohl seinen Paratext nennen muß:

Titel,  Untertitel  […]  und  viele  andere  Arten  zusätzlicher,  auto-  oder  allographer

Signale, die den Text mit einer (variablen) Umgebung ausstatten“ (Genette 2001: 11).

Neben  diesen  textinternen  Phänomenen,  die  sich  möglicherweise  unter  dem

textlinguistischen Begriff des „Kotextes“ subsumieren lassen, führt Genette ergänzend

eine  weitere  Dimension  paratextueller  Beziehungen  an:  „Ähnlich  kann  auch  ein

»Prätext« in der Form von Entwürfen, Skizzen oder verschiedenen Ideensammlungen

als Paratext funktionieren“ (Genette 2001: 12). Somit verlässt Genette die Grenzen

eines Einzeltextes und bezieht jene Texte mit ein, „die ihn unmittelbar umgeben und in

einem Produktions- bzw. Rezeptionszusammenhang mit ihm stehen“ (Rheindorf 2006:

143)58.

58 Paratextualität  bezieht  sich  allerdings  nicht  nur  auf  zwei  unterschiedliche  (textinterne  und  textexterne)
Dimensionen, sondern erfährt noch eine weitere Verwendung bei Genette, womit er die Grenzen und absolute
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(3) Metatextualität ist  „die  üblicherweise  als  »Kommentar«  apostrophierte  Beziehung

zwischen einem Text und einem anderen, der sich mit ihm auseinandersetzt, ohne ihn

unbedingt zu zitieren (anzuführen) oder auch nur zu erwähnen“ (Genette 2001: 13).

Bei  diesem Typus  ist  vor  allem die  kritische  Note  von  Bedeutung,  da  diese  „im

Unterschied  zur  Kategorie  der  Intertextualität  […]  nicht  referierenden,  sondern

evaluierenden Charakter hat“ (Rheindorf 2006: 143). 

(4) Architextualität entspricht  einer  unausgesprochen  bzw.  implizit  gestalteten

Gattungszugehörigkeit,  „eine[r]  unausgesprochene[n]  Beziehung,  die  bestenfalls  in

einem paratextuellen Hinweis auf  die  taxonomische Zugehörigkeit  des  Textes  zum

Ausdruck kommt“ (Genette 2001: 14).

(5) Unter Hypertextualität versteht Genette „jede Beziehung zwischen einem Text B [...]

und einem Text A [...], wobei Text B Text A auf eine Art und Weise überlagert, die

nicht  die  des  Kommentars  ist“  (Genette  2001:  14f).  Die  vorliegende  ex-negativo-

Definition  erschwert  allerdings  eine  genaue  Bestimmung  dessen,  was  Genette  als

Hypertextualität begreift. An einer anderen Stelle bezeichnet Genette Hypertextualität

als  den  Prozess,  bei  dem  ein  Text  durch  Transformationen  (z.B.:  Nachahmung)

abgeleitet  wird (Genette  2001:  18).  In  Abgrenzung zur  Paratextualität „sind unter

hypertextuellen  Beziehungen  ausschließlich  die  direkten  Beziehungen  zwischen

Original und Adaption, sowie zwischen verschiedenen Versionen ein und desselben

Textes zu verstehen“ (Rheindorf 2006: 143).59

Wie vereinzelt aus den Beschreibungen hervorgeht, verweist auch Genette selbst darauf, dass

die einzelnen Typen „nicht als voneinander getrennte Klassen betrachtet werden, die keinerlei

Verbindungen oder wechselseitige Überschneidungen aufweisen. Sind im Gegenteil eng, und

oft in aufschlußreicher Weise miteinander verbunden“ (Genette 2001: 18). Dies deutet auf

komplexe Überschneidungen der einzelnen transtextuellen Kategorien hin. 

In einer weiterführenden Reflexion hält Genette folgenden Gedanken fest: „Ich kann in jedem

beliebigen  Werk  die  partiellen,  lokalisierten  und  flüchtigen  Echos  irgendeines  anderen,

Distinktheit  zwischen  den  einzelnen  Klassen  lockert,  denn:  „ein  Text  [kann]  auch  zum  Paratext  eines
anderen“  werden  (Genette  2001:  12).  Diese  Ausweitung kommentiert  er  mit:  „Wie  man  sieht,  ist  die
Paratextualität vor allem eine Fundgrube von Fragen ohne Antworten“ (Genette 2001:13). 

59 Berndt/Tonger-Erk  (2013)  zufolge  entspricht  Hypertextualität  dem,  was  u.a.  Kristeva  und  Bachtin  als
Intertextualität konzipieren (vgl. 2013: 119). Zudem sehen die Autorinnen im Vergleich zu Kristevas und
Bachtins  Verständnis  eine  Komplexitätsreduktion  in  Genettes  Konzeptualisierung,  wenn  dieser  „davon
aus[geht], dass sich ein Hypertext nur auf einen einzigen Hypotext bezieht“ (Berndt/Tonger-Erk 2013: 120).
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früheren  oder  späteren  Werkes  verfolgen“  (Genette  2001:  20).  Diese  Aussage  erinnert  an

Bachtins Polyphonie und Dialogizitätsprinzip, wonach nicht nur Verbindungen zu früheren,

sondern  auch  zu  zukünftigen  Stimmen  bzw.  Texten  bestehen  können.  Es  lässt  sich  eine

weitere  Parallele  zu  universell-ontologischen  Intertextualitäts/Transtextualitätskonzeptionen

bei Genette feststellen: Es „gibt keinen Text ohne textuelle Transzendenz“ (Genette 2001: 19).

Im  Weiteren  revidiert  er  allerdings  diesen  Gedanken,  was  inhaltlich  der  Kritik  am

poststrukturalistischen Intertextualitätsbegriff ähnelt: „Ein derartiger Zugang hätte zur Folge,

daß die  Gesamtheit  der Universalliteratur  im Feld der Hypertextualität  aufginge,  was ihre

Untersuchung zu einer kaum zu meisternden Aufgabe machen würde“ (Genette 2001: 20).

Diesem Einwand folgend konzentriert sich Genette in seiner Analyse auf klar deklarierte und

eindeutige hypertextuelle Ableitungen (vgl. Genette 2001: 20)60. 

5.2.5 Fairclough: Intertextualität und Diskursanalyse 

Wie bereits unter  5.1 erwähnt, spricht sich Fairclough für eine verstärkte Berücksichtigung

von Intertextualitätsphänomenen  in  der  Diskursanalyse  aus  und  stellt  einen  gemeinsamen

Theorierahmen  für  dieses  Vorhaben  auf,  da  er  die  Textanalyse  als  „subsuming  two

complementary types of analysis:  linguistic analysis  and intertextual analysis“ (Fairclough

1992: 194) sieht. In seinem Zugang lässt sich eine – wie bereits bei Bachtin, Kristeva und

Vološinov festgestellte  –  sozial-historische  Kontextabhängigkeit  von  sprachlichen,

intertextuellen Äußerungen bemerken, bei der Textproduzent_innen und -rezipient_innen über

unterschiedliche Ressourcen bzw. Konventionen verfügen: 

„Whereas linguistic analysis shows how texts selectively draw upon
linguistic  systems  [...],  intertextual  analysis  shows  how  texts
selectively  draw  upon  orders  of  discourse –  the  particular
configurations  of  conventionalized  practices  (genres,  discourses,
narratives, etc.61) which are available to text producers and interpreters
in particular social circumstances“ (Fairclough 1992: 194). 

Eine Intertextualitätsanalyse, die sich – wie von Fairclough vorgeschlagen – auf „analysis of

context,  analysis  of  processes  of  text  production  and  interpretation,  analysis  of  text“

60 Je geringer das Ausmaß der expliziten Markierung ist, so Genette, „desto stärker hängt seine Analyse vom
grundlegenden Urteil oder einer Interpretationsentscheidung des Lesers ab“ (Genette 2001: 20). In diesem
Ausschnitt wird implizit auch die Interaktions- bzw. Rezeptionssituation und Abhängigkeit des (Vor)Wissens
der Leser_innen angesprochen, wobei das hier angeführte Zitat eher auf die bewusste Entscheidung abzielt
und weniger das Unbewusste in den Vordergrund rückt.

61 Dies erinnert an Bourdieu (conventionalized practices) → Habitus. 
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(Fairclough 1992: 213) stützt und die die spezifischen historischen und sozialen Bedingungen

in  den  Blick  nimmt,  erlaubt  es,  den  Zusammenhang  zwischen  Sprache  und  sozialen

Kontexten zu erfassen (vgl. Fairclough 1992: 195).

Wie  auch  Kristeva,  Bachtin  und  Vološinov verlässt  Fairclough  ein  theoretisch  strikt

eingegrenztes Feld der Intertextualität und setzt diese mit weiterführenden diskursanalytisch

relevanten  Konzepten,  wie  jene  der  Machtverhältnisse,  Hegemonie,  Ideologie  und

Repräsentation  von  Stimmen,  in  Verbindung  (vgl.  Fairclough  2008:  39ff).  Eine  wichtige

Dimension nehmen hierbei assumptions ein, womit theoretisch erfasst wird, welches Wissen

explizit  mit  Referenzen  versehen  und  welches  als  implizit  gehaltenes  Vorwissen  bzw.

assumptions in Texten vorausgesetzt wird.

Für eine Intertextualitätsanalyse schlägt Fairclough zunächst vor zu reflektieren, welche Texte

(Referenzen)  und  Stimmen  (voices)  potentiell  für  einen  spezifischen  Text  oder  Texttyp

relevant sind und somit auch vertreten werden können. Damit im Zusammenhang steht die

Frage:  „[W]hich  texts  and voices  are  included,  which  are  excluded,  and what  significant

absences are there?“ (Fairclough 2008: 47). Hier wird deutlich – und dies macht Fairclough

an  einer  anderen  Stelle  ebenfalls  explizit  –,  dass  es  sich  bei  Intertextualität  um  einen

selektiven Prozess  handelt  (vgl.  Fairclough  2008:  55).  Für  den  vorliegenden  Kontext  ist

demnach zu berücksichtigen, in welchem Ausmaß die  Stimme der_des Asylwerbers_in und

weiterer  Akteur_innen (Asylreferent_innen,  Richter_innen,  Dolmetscher_innen,

Sachverständige etc.) sowie weitere mit dem Verfahren im Zusammenhang stehende  Texte

(Polizeiprotokolle,  Bescheinigungen/Zertifikate,  (angefochtene)  Erkenntnisse/Bescheide

vorangegangener Verhandlungen, Gesetzestexte etc.) im Erkenntnistext repräsentiert werden. 

Unter  Berufung auf  Vološinov unterscheidet  Fairclough im Groben vier  Gruppen,  die  ein

Kontinuum zwischen der direkten und indirekten Rede bilden: „direct reporting“, „indirect

reporting“, „free indirect reporting“ und „narrative report of speech act“ (Fairclough 2008:

49). Fairclough bringt Intertextualität mit einem weiteren wichtigen Begriff in Verbindung:

mit jenem der Rekontextualisierung: „intertextuality is a matter of recontextualization […] –

a  movement  from one context  to  another,  entailing  particular  transformations  consequent

upon  how the  material  that  is  moved,  recontextualized,  figures  within  that  new context“

(Fairclough 2008: 51). Hierbei verweist er darauf, genau zu beachten, wie sich die Beziehung

zwischen dem Text und dem Referierten gestaltet, wie sich das Referierte in den Text einfügt

und wie sich dieser Prozess auf den Text(-sinn) auswirkt (vgl. Fairclough 2008: 51). Auch
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dies erinnert stark an Vološinov, der – wie oben dargestellt – den Fokus auf die Frage legt, wie

durch die konkrete Realisierung der Redewiedergabe ein neuer Sinn produziert, die Lesart

beeinflusst bzw. gesteuert wird und welche Spannung bzw. Dynamik sich im Text entwickelt.

Mit dem Begriff des framings beschreibt Fairclough den Vorgang, der mit der Einbettung der

fremden  Rede  in  den  Text  einhergeht  (vgl.  Fairclough  2008:  53).  Neben  der

Berücksichtigung, welche Stimmen im Text (nicht) referiert werden, kommt der Frage, wie

die  verschiedenen Stimmen  miteinander in  Verbindung  gebracht  werden,  eine  wichtige

Bedeutung zu: „how the different voices are textured together in the text“ (Fairclough 2008:

53). 

5.2.6 Textsorten, Markiertheit und Erkennbarkeit von Intertextualität (u.a. 
nach Holthuis und Orosz)

Wie bei Bachtin (vgl. Tienken 2012: 203ff), de Beaugrande/Dressler und Genette beobachtet

werden kann, ist  der Begriff  der Intertextualität  eng verwoben mit  jenem der  Textsorten.

Holthuis  differenziert  zwischen  typologischer62 und  referentieller  Intertextualität  (vgl.

Holthuis  1993).  Typologische  Intertextualität bezieht  sich  auf  „Bezüge  auf  der

transtextuellen Ebene […], die sich aus dem Verhältnis  von Mustervorgabe und konkreter

Realisierung  ergeben“  (Spitzmüller/Warnke  2011:  188).  Referentielle  Intertextualität ist

hingegen „durch direkte Bezüge von Texten auf einen oder mehrere Prätexte gekennzeichnet“

(Spitzmüller/Warnke 2011: 188). 

Bezogen auf die vorliegende Arbeit wird die typologische Intertextualität, die sich durch das

Befolgen institutionell vorgegebener Kriterien bzw. die konkrete Umsetzung des spezifischen

Musters  der  Textsorte  „Erkenntnis“  (als  institutioneller/gerichtlicher  Text  mit  spezifischen

Funktionen) äußert, als gegeben vorausgesetzt und nur im kleinen Rahmen weiter untersucht.

In dieser Arbeit steht die referentielle Intertextualität im Mittelpunkt, indem untersucht wird,

ob  und  wie  Bezüge  zu  anderen  Texten  vorliegen  und  wie  die  Bezugnahme  auf  der

sprachlichen Oberfläche erfolgt. Für diese Form der Intertextualität charakteristisch ist, dass

sie „als unmittelbarer Bezug auf Prätexte viel schwerer zu belegen [ist]. Grundsätzlich können

alle Phänomene der transtextuellen Ebene, sofern sie musterhaft auftreten bzw. in mehreren

Texten belegt sind, als Intertextualitätsphänomene beschrieben werden“ (Spitzmüller/Warnke

2011: 189, Hervorhebung SL). Die Erschwernis, Intertextualität dieses Typs zu identifizieren,

62 Heinemann spricht in diesem Zusammenhang auch von textsortengeprägter Intertextualität (vgl. Heinemann 
1997: 25).
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liegt mitunter zum einen im Umstand, dass diese markiert oder unmarkiert sein kann, und

zum anderen in  der  Frage,  ob sich  der  jeweilige  Bezug auf  einen anderen Text  dem_der

Leser_in als solcher offenbart. Dementsprechend entzieht sich immer schon ein gewisser Teil

der  möglichen  Intertextualitätsverbindungen  einer  genaueren  und  erschöpfenden

Untersuchung,  was  sich  mit  der  beschriebenen  Problematik  des  universell-ontologischen

Intertextualitätsbegriffs erklären lässt. 

Markiertheit und Erkennbarkeit 

Wie soeben angedeutet, hängt die Wirkung der referentiellen Intertextualität im Wesentlichen

mit der Art ihrer Markierung zusammen. Orosz klassifiziert zwei zentrale Gruppen, die sich

voneinander durch ihr Ausmaß an Referenzrelation zwischen einem Text und seinem Prätext

unterscheiden:  In  der  markierten  Bezugnahme  dienen  unterschiedliche  Elemente  im

referierenden Text als Markierungskennzeichen, die zum referierten Text führen (vgl. Orosz

1997: 27). Bei nicht-markierter Bezugnahmen hingegen bleibt diese „sozusagen verborgen,

sie  läßt  sich  aber  durch  eine  genaue  semantische  Analyse  des  referierenden  Textes  […]

erschließen“ (Orosz 1997: 27). Doch selbst wenn eine markierte Bezugnahme vorliegt, hängt

das erfolgreiche Erschließen der Intertextualität in einem hohen Maße vom Vorwissen des_der

Rezipient_in  ab,  welches  während  des  Rezeptionsvorgangs  selektiv  aktiviert  wird  (vgl.

Heinemann  1997:  30f),  indem  er_sie  sog.  Vortexte  „dann  beim  Leseprozeß  mit  dem

vorliegenden Textinhalt in Beziehung setzt, indem er neuen Sinn konstituiert“ (Heinemann

1997: 23). Darüber hinaus ist die

„Frage  der  Markierung bzw. ihrer  Erkennbarkeit  […] kulturbedingt
bzw. kulturabhängig.  Es ist  demzufolge kein eindeutiges  und festes
Kennzeichen der Markiertheit festzulegen: Was für bestimmte Leser
als  erkennbare  Markierung  der  intertextuellen  Bezugnahme
funktioniert, kann für andere durchaus unbemerkt bleiben. In diesem
Zusammenhang ist nur theoretisch von einer Markierung zu sprechen,
die für einen behaupteten idealen Rezipienten dieser Funktion erfüllen
kann.“ (Orosz 1997: 28)

Diese Einsicht unterstreicht erneut das Gewicht der  sozial-historischen Verankerung von

Äußerungen und  auch  den  jeweiligen  individuellen  Zugang  zu  Ressourcen  des_der

Rezipienten_Rezipientin. Ferner verweist dies auf die bei Bachtin und Kristeva beschriebene

dynamische  und  variable  Bedeutungsherstellung,  die  erst  in  der  spezifischen

Rezeptionssituation erfolgt. 
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5.3 Weitere Konzepte intersemiotischer Beziehungen

Wie  in  diesem  Kapitel  deutlich  wurde,  findet  die  Beschäftigung  mit  intertextuellen

Phänomenen im Sinne von  Verweisen auf andere (mündliche oder schriftliche) Texte in

einer Vielzahl an unterschiedlichen Forschungskontexten statt. Darüber hinaus kursieren in

der einschlägigen Literatur  noch zahlreiche weitere  Begriffe,  die auf die  Erforschung von

Verweisen  verschiedener  (inter-)semiotischer  Systeme abzielen.  Als  Beispiel  sei  die

literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Verbindungen zwischen Literatur und Film

und  somit  zwischen  zwei  unterschiedlichen  Medien  genannt  (vgl.  Dörr  2014).  Die

Terminologie  wird  u.a.  um  Begriffe  wie  Intramedialität,  Intermedialität oder

Transmedialität bereichert63.  Diese  und  ähnliche  Begriffe  verweisen  auf  die  vielfältigen

Möglichkeiten der Bezugnahme auf unterschiedliche (semiotische) Referenzsysteme. Ferner

spielt dieses Thema auch in der Kunst eine Rolle, wo der visuelle Bereich (z.B.: Bilder) oder

andere  Materialitäten  als  analytische  Größen,  Orte  der  Referenznahme  und

Bedeutungspotentiale  in  den  Blick  genommen  werden  (vgl.  Berndt/Tonger-Erk  2013:  9f,

157ff). 

Ein  weiterer  auch  für  diese  Arbeit  interessanter  Begriff  ist  jener  der  Interdiskursivität:

„Interdiscursivity signifies  that  discourses  are  linked  to  each  other  in  various  ways.  […]

Discourses  are  open  and  often  hybrid“  (Reisigl/Wodak  2010:  90).  Für  eine  anschauliche

Darstellung  des  Verhältnisses  von  „interdiskursive[n]  und  intertextuelle[n]  Beziehungen

zwischen Diskursen, Diskursthemen, Textarten bzw. Subgenres (als Types) und Texten (als

Tokens)“  (2011:  482f)  sei  auf  Reisigl  (2011:  483)  verwiesen,  wo  die  komplexen

Verknüpfungen  und Überlappungen  in  und zwischen  den  Diskursen,  Texten  und Themen

deutlich werden. 

Der bereits bei Genette als Oberbegriff aufgetretene Begriff der Transtextualität, der bei ihm

„alles […], » was ihn [den Text] in eine manifeste oder geheime Beziehung zu anderen Texten

bringt«“  (Genette  2001:  9)  bezeichnet,  kommt  auch  bei  Spitzmüller/Warnke  (2011)  zur

Anwendung. Bei den beiden Autoren meint der Begriff „eine komplexe Struktur der Sprache

und  ihrer  Funktionen  jenseits  der  Textgrenze,  wie  immer  diese  definiert  wird“

(Spitzmüller/Warnke 2011: 187) und zählen als Analysekategorien  Intertextualität,  Frames,

Topoi,  diskurssemantische Grundfiguren,  indexikalische Ordnungen,  Sozialsymbolik,

63 Die Präfixe (Inter-,  Trans-) lassen eine unterschiedliche theoretische Konzentration auf Prozesse, durch die
Verbindungen  zwischen  Medien  hergestellt  werden,  erkennen,  während  Medialität den  Fokus  auf
unterschiedliche Medien/Medialitäten zum Ausdruck bringt. 
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Historizität, Ideologien, Gouvernementalitäten und Mentalitäten auf (vgl. Spitzmüller/Warnke

2011: 188). Somit lässt sich auch hier ein breites Transtextualitätsverständnis feststellen, mit

dem sehr unterschiedlich gestaltete textübergreifende Phänomene gefasst werden. Die beiden

erheben die Untersuchung von Transtextualität  als  wichtige Analyseebene für ein besseres

Verständnis  von  Diskursprozessen:  „wo  etwa  die  Wahl  bestimmter  rhetorischer  Mittel  in

einem singulären Text auf musterhafte Formen anderer Texte verweist und damit bestimmte

Diskurspositionen erkennbar werden lässt“ (Spitzmüller/Warnke 2011: 187). 

Ungeachtet des konkreten Mediums und der Modalität ist all den hier erwähnten Begriffen

und  Zugängen  das  zugrunde  liegende  Interesse  an  der  Zitathaftigkeit  bzw.  an  den

Referenzen verschiedener Zeichen(-systeme) gemein. 

Zuletzt  sei  noch  als  eine  wichtige  theoretische  Ergänzung  der  Begriff  der

Rekontextualisierung wiederholt, der aus der linguistischen Anthropologie stammt und sich

trotz  fehlender  ausdrücklicher  Benennung  mit  Intertextualitätsprozessen  beschäftigt  (vgl.

Slembrouck  2002;  Fairclough  2008).  Rekontextualisierung  meint:  „The  process  of

transferring given elements to new contexts […]; if an element is taken out of a specific

context,  we observe  the process  of  de-contextualization;  if  the  respective element  is  then

inserted into a new context, we witness the process of recontextualization“ (Reisigl/Wodak

2010: 90). Mit dem Begriff der Rekontextualisierung lässt sich die Herstellung intertextueller

Verweise beschreiben. 

5.4 Eigene Verortung

In Anlehnung an Kristeva (1972), Vološinov (1975) und Bachtin (1979) gehe ich davon aus,

dass jeder Text (und Sprache allgemein) dialogisch bzw. vielstimmig ist und jedes Wort, jede

Äußerung Spuren der fremden Rede enthält. Intertextualität wird somit auch hier als eine (im

poststrukturalistischen Sinne64)  textkonstitutive Eigenschaft und ontologische Qualität von

Texten und Sprache angenommen. In Hinblick auf eine Operationalisierbarmachung ist es

allerdings  erforderlich,  den  Zugang  soweit  zu  konkretisieren,  dass  auch  spezifische

Phänomene  damit  gefasst  werden  können.  Aus  diesem  Grund  wird  vorgeschlagen,  den

64 Es wird hier allerdings kein radikaler Zugang vertreten, der die Auflösung des_der Autor_in postuliert und
der  in  seiner  Universalität  eine  Operationalisierung  –  wie  unter  5.1 beschrieben  –  verunmöglicht.  In
Anbetracht  der  Situierung  in  einem  institutionellen  Kontext  ist  allerdings  auf  Slembrouck  (2002)
hinzuweisen,  der  einen  ebensolchen  Effekt  der  Autor_innenauflösung bei  der  Produktion  von Texten  in
institutionellen Settings beobachtet. Die Frage nach Autor_innenschaft lässt sich demnach in Institutionen
häufig nicht vollständig bzw. eindeutig beantworten. 
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Zugang  ausgehend  vom Datenmaterial  und  Forschungsinteresse  zu  definieren  und  darauf

abzustimmen.  Nachdem  den  Erzählungen eines_einer  Asylwerbers_Asylwerberin  im

Asylverfahren eine entscheidende Rolle zukommt (vgl.  2;  3.2), erscheint es auch sinnvoll,

diesen  Aspekt  in  der  Analyse  zu  fokussieren.  In  der  vorliegenden  Arbeit  ist  daher  von

zentraler  Bedeutung,  in  welcher  Form  Verweise auf  die  Rede  bzw.  Erzählungen  der

Asylwerber_innen hergestellt werden und sich diese im Erkenntnis äußern. Somit werden jene

Phänomene  referentieller Intertextualität (vgl.  Holthuis  1993;  5.2.6)  berücksichtigt,  die

explizite und sichtbare Verweise zu anderen Texten, Stimmen etc. darstellen, um auf diesem

Wege im Speziellen der Frage nachzugehen, wie die fremde Rede der Asylwerber_innen in

den Erkenntnissen repräsentiert und rekontextualisiert wird. Darin spiegelt sich ferner das

an mehreren Stellen angedeutete Konzept der  Voice (vgl. Hymes 1996; Blommaert 2006a)

und die unter  3.3 diskutierte Überlegung wider, inwiefern die Asylwerber_innen und deren

Erzählungen  im  Prozess  der  Wissensherstellung  diskursiv  berücksichtigt  werden.  Des

Weiteren wird konkret im Rahmen der Analyse untersucht, wie Verweise auf andere Texte und

die  Einbettung der  fremden  Rede (vgl.  Vološinov  1975)  erfolgen  und  ob  sich  der_die

Autor_in bei der Wiedergabe der indirekten oder direkten Rede bedient. 
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6 Sprachideologien und Intertextualität: Eine theoretische 
Zusammenführung 

In den letzten Kapiteln (3,  4 und 5) haben sich an verschiedenen Stellen Berührungspunkte

zwischen  Sprachideologien und  Intertextualität herauskristallisiert.  Diese  äußerten  sich

beispielsweise sehr deutlich in der Auseinandersetzung mit  Protokollen. Dabei handelt  es

sich um ein  intertextuell komplexes schriftliches Produkt, an das spezifische institutionelle

Erwartungen,  Text-  bzw.  Sprachideologien und Funktionen gekoppelt  sind.  Das Ziel  des

vorliegenden  Kapitels  ist  nun,  einige  Überschneidungen  zwischen  Intertextualität  und

Sprachideologien zu rekapitulieren, gegebenenfalls durch weitere Konzepte zu ergänzen und

somit diese beiden in ihrer Kombination als interessante und wichtige Dimensionen in der

wissenschaftlichen Beschäftigung mit Asylverfahren und auch in Hinblick auf die folgende

Analyse aufzuzeigen. 

In den Kapiteln  3.1.3,  3.2.2 und  4.9.1 wurde gezeigt, dass die Niederschrift/das  Protokoll

eine zentrale  Quelle  bzw. Textsorte  in  einem Asylverfahren  darstellt.  Der  Zusammenhang

zwischen Intertextualität und Sprachideologien wird – wie oben ausgeführt – insbesondere im

Protokoll und der ihm zukommenden Rolle im Verfahren deutlich. Wie aufgezeigt wurde,

handelt es sich bei der Protokollerstellung um einen komplexen Entstehungsprozess, an dem

eine  Vielzahl  von  Akteur_innen  beteiligt  sind.  Letztlich  wird  allerdings  nur  der_die

Asylwerber_in  als  Urheber_in  der  im  Zuge  dieses  selektiven  und  komplexen

Protokollentstehungsprozesses produzierten Aussagen wahr- und angenommen. In der ihm

zugeschriebenen  Funktion  und  der  späteren  Verwendungsweise  des  Protokolls  können

eindeutige  Reduktionsprozesse auf  mehreren  Ebenen  beobachtet  werden  (vgl.  erasure;

Gal/Irvine  (1995,  Irvine/Gal  2000;  vgl.  Kapitel  4.4).  Es  lässt  sich  die  in  Bezug  auf

Sprachideologien  relevante  Position  bzw.  Annahme  feststellen,  dass  diesem  mehrfach

gefilterten  und  durch  mehrere  intertextuelle  Schritte  entstandenen  schriftsprachlichen

Produkt  volle  Beweiskraft  sowie  ein  hoher  Authentizitätsgehalt zukommt.  Das

schriftsprachliche  Produkt  wird  als  zulässiges,  vollständiges  und  authentisches  Abbild

mündlicher Kommunikation  angenommen,  was  voraussetzt,  dass  ein  schriftlich  fixiertes

Wort analog für ein mündlich geäußertes Wort stehen kann. 

Das Verhandlungsprotokoll bildet allerdings zu einem erheblichen Teil die Ausgangslage für

die  Glaubwürdigkeitsprüfung, in der die Aussagen des_der Asylwerbers_Asylwerberin in
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Hinblick auf mehrere Kriterien und Erzählerwartungen beurteilt werden. Dies umfasst unter

anderem den Ausschluss/Nachweis von Widersprüchen und Inkohärenzen, was auf einem

intertextuellen Vergleich zwischen den protokollierten Erzählversionen bzw. dem Erzählen

und Wiedererzählen (Retelling) basiert. 

Eine  weitere  wichtige  Dimension  und  Schnittstelle  zwischen  Intertextualität  und

Sprachideologien  haben  sich  in  der  Betrachtung  der  Rolle  von  Länderfeststellungen im

Asylverfahren ergeben. Wie die  Abbildung 1 zum Ausdruck bringt (Kapitel  3.3), handelt es

sich  auch  bei  der  Erstellung  der  Länderberichte  um  komplexe  und  intertextuell  dichte

Vorgänge.  Den  Länderfeststellungen  kommt  eine  hohe  Beweiskraft  und  Bedeutung  im

Rahmen der Glaubwürdigkeitsprüfung zu. Darin zeichnet sich eine Textideologie ab, die auf

ein  Primat der Schriftlichkeit hinweist, da den herangezogenen schriftlich dokumentierten

Länderinformationen ein hoher Wahrheitsgehalt zugeschrieben wird. Diese dienen dann in der

weiteren  Folge  als  Überprüfungsgrundlage  für  die  mündlichen  Darstellungen  der

Asylwerber_innen. 

Auf einer anderen Ebene angesiedelt ist die etwas trivial anmutende Überlegung, dass durch

wiederholte (intertextuelle)  Bezugnahme auf Rechtssätze,  gerichtliche Entscheidungen und

Gesetze, die einen sprachideologischen Gehalt aufweisen, die gleichen (sprachideologischen)

Ideen  wiederholt  werden.  Somit  werden  durch  die  Reproduktion  von  ähnlichen  Topoi,

Argumentationen  und  Handlungen  in  Asylverfahren,  die  sich  implizit  wie  explizit  als

Textbausteine  bzw.  gleichlautende  Formulierungen  beispielhaft  zeigen,  auch  gleiche

sprachideologische Annahmen bedient. Anders formuliert lässt sich Intertextualität hier als

„Transportmittel“ für (bestehende) Sprachideologien sehen, die zur Reproduktion bestimmter

Ansichten  und  auch  Legitimationen  beiträgt.  So  wurde  beispielsweise  in  Kapitel  3.2.1

aufgezeigt,  wie  die  wiederholte  Bezugnahme  eines  bestimmten  Rechtssatzes  des

Verwaltungsgerichtshofs  aus  dem  Jahr  2003  zur  Etablierung  bestimmter

Glaubwürdigkeitsparameter  veranlasste.  Mit  Blommaert  lässt  sich  dieses  Verhältnis  der

Naturalisierung (siehe auch  4.2) gut auf den Punkt bringen: „These reproduction practices

may result  –  willingly or  not  –  in  normalization,  i.e.  a  hegemonic  pattern  in  which  the

ideological  claims  are  perceived  as  ‘normal’ ways  of  thinking  and  acting“  (1999b:  10f;

Hervorhebung im Original).
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Wie mehrfach dargelegt wurde, interessiere ich mich im empirischen Teil dafür, wie und in

welcher Form die Stimme (Voice) des_der Asylwerbers_Asylwerber_in in den Erkenntnissen

repräsentiert ist. Um das  Voice-Konzept (nach Hymes 1996; Blommaert 2005; 2006a) noch

etwas konkreter zu begreifen, sei auf die folgende Definition verwiesen: 

„I also defined voice (following Hymes 1996) in general as the ways
in which people manage to make themselves understood or fail to do
so.  This  capacity to  make oneself  understood […] is  a  capacity to
generate an uptake of one's words as close as possible to one's desired
contextualisation.“ (Blommaert 2005: 68) 

Mit  dem Voice-Konzept  werden weitere  Schnittstellen zwischen  sprachideologischen und

intertextuellen Phänomenen deutlich, da dadurch in den Blick genommen wird, mit welchen

intertextuell-selektiven Prozessen auf welche Quellen, Texte, Ausschnitte, Aussagen etc. im

Laufe eines Asylverfahrens und im Erkenntnis Bezug genommen wird. Dadurch wird auch

untersucht, welche Stimmen welcher Akteur_innen dabei Gehör finden. Entscheidend ist, wie

die  Einbettung  und  Rekontextualisierungen  erfolgen:  „Voice is  a  social product,  and  is

therefore not unified but subject to processes of selection and exclusion that have their feet

firmly in social structure“ (Blommaert 2008: 427; Hervorhebungen SL). Wenn demzufolge

Voice als ein soziales und durch Selektionsprozesse hergestelltes Produkt begriffen wird, so

ist es wichtig zu berücksichtigen, welche sprachideologischen Annahmen in der Rechtspraxis

bei der Erstellung von Erkenntnissen zugrunde liegen. Eine gegenteilige Konzeption, in der

diese  intertextuellen  und  selektiven  Dimensionen  von  Protokollerstellungen  nicht

berücksichtigt  werden,  zeigt  sich  beispielsweise  in  der  Verwendung  von  Protokollen  im

Rahmen der  Glaubwürdigkeitsprüfung und in  der  Auffassung,  wonach das  Protokoll  eine

authentische Wiedergabe des Gesagten des_der Asylwerbers_Asylwerberin (Voice) darstellt. 
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7 Methodisches Vorgehen

Im Folgenden werden die eingesetzten Analysekategorien,  die sich am diskurshistorischen

Ansatz der Wiener Kritischen Diskursanalyse orientieren (vgl.  1), vorgestellt. Diese werden

bei der Analyse zweier Fallbeispiele eingesetzt (vgl. Kapitel  8 und  9) und dienen dazu, die

vorgestellten Forschungsfragen zu beantworten. 

7.1 Analysekategorien 

Grundsätzlich  sieht  der  diskurshistorische  Ansatz ein  dreistufiges  Analysevorgehen  vor,

welches  die  Identifizierung  (1)  der  Themen eines  spezifischen  Diskurses,  (2)  die

Diskursstrategien und (3) die  sprachlichen Mittel umfasst und unterschiedliche heuristische

Orientierungen darstellt (vgl. Reisigl/Wodak 2010: 93f.). In dieser Arbeit werde ich mich auf

den Aspekt  der  Diskursstrategien fokussieren,  wobei  die  Autor_innen unter  Strategie  „a

more or less intentional plan of practices (including discursive practices) adopted to achieve a

particular social, political, psychological or linguistic goal. Discursive strategies are located at

different  levels  of  linguistic  organization  and  complexity“ (Reisigl/Wodak  2010:  94)

verstehen.  Als  fünf  zentrale  Diskursstrategien  nennen  Reisigl/Wodak  Nominations-,

Prädikations-,  Argumentations-,  Perspektivierungs-  und  Intensivierungs-/

Abschwächungsstrategien (vgl. 2010: 94), welche im Folgenden dargelegt werden.

7.1.1 Nominations- und Prädikationsanalyse

Bei  der  Analyse  der  Nominationsstrategien wird  untersucht,  welche  Benennungsformen

eingesetzt werden, um auf soziale Akteur_innen, Objekte, Phänomene etc. zu referieren und

diese diskursiv herzustellen (vgl. Reisigl/Wodak 2001: 44f; 2010: 94). In der vorliegenden

Studie  werden  jene  sprachbezogenen  Benennungspraktiken  (Akteur_innen,  Sprachen

betreffend)  in  Form  von  Pronomen,  Anthroponymen,  Linguonymen  etc.  betrachtet,  die

verwendet  werden,  um Sprecher_innen  und  ihr  Sprachenrepertoire  zu  bezeichnen  und  zu

adressieren.  Die  Prädikationsstrategien stehen  in  einem  Engeverhältnis  zu  den

Nominationsstrategien, da hier den Akteur_innen (auch Objekten und Phänomenen) diskursiv

Qualifikationen  zugeschrieben  werden.  In  der  Prädikationsanalyse  stehen  die

sprachbezogenen Zuschreibungen in Form von Attributen, Adjektiven, Vergleichen und – auf
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einer abstrakteren Ebene – Evaluierungen ihrer Handlungen (vgl. Reisigl/Wodak 2010: 94) im

Zentrum der Analyse.

7.1.2 Argumentationsanalyse

Grundsätzlich handelt es sich bei einer Argumentation um einen Sprechakt, mit dem der_die

Sprecher_in sein_ihr Gegenüber von der Wahrheit oder normativen Richtigkeit einer Aussage

überzeugen möchte. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Argumentationsstrategien blickt

auf  eine  lange  Tradition  zurück,  die  bis  zu  Aristoteles  mit  Wurzeln  in  der  Rhetorik

zurückreicht und unterschiedliche Ausprägungen und Zugänge erfahren hat (vgl. Wengeler

2003:  177ff).  In  der  Linguistik  (im  Speziellen  der  Kritischen  Diskursanalyse  und

Diskurslinguistik) wurden zahlreiche Versuche unternommen, die Argumentationsanalyse als

Analysekategorie zur Erforschung von diskursiven Prozessen fruchtbar zu machen. In dieser

Reihe  seien  bspw.  der  diskurshistorische  Ansatz  nach  Reisigl/Wodak  (2001  und  2010),

Wengeler (2003), Fairclough/Fairclough (2010) und Spitzmüller/Warnke (2011) zu nennen. 

Trotz  der  teils  uneinheitlichen  Terminologie  und  Interpretationen  der  Aristotelischen

Begriffe65 basieren die meisten gängigen Modelle auf dem einfachen und breit  rezipierten

Argumentationsschema nach dem Argumentationstheoretiker Stephen Toulmin, welches sich

aus den drei (argumentativen) Figuren bzw. Komponenten des Arguments, der Konklusion und

der Schlussregel, zusammensetzt (vgl. Brinker 2010: 69ff.). Das Argument stellt hierbei eine

unstrittige Aussage dar, die herangezogen wird, um eine strittige Aussage (Konklusion oder

These)  zu  stützen  oder  zu  widerlegen.  Die  Verbindung zwischen dem Argument  und der

Konklusion garantiert die  Schlussregel,  „die die Überzeugungskraft dieser Aussage für die

Konklusion  sichert“  (Wengeler  2003:  179f.)  und  die  für  die  Analyse  auf  Basis  der

versprachlichten  Elemente  der  Argumentation  erst  erschlossen  werden  muss,  indem  man

implizite Aussagen explizit macht (vgl. Brinker 2010: 71). 

Bezüglich der Überzeugungskraft der Argumentation ist wichtig, dass die Argumente, „um

plausibel zu sein, nicht nur haltbar, d.h. wahr/richtig, sondern auch relevant, d.h. inhaltlich in

passender  Weise  mit  der  jeweiligen  Konklusion  zusammenhängend  sein“  müssen

(Kienpointner  1992:  17).  Eine  Verletzung  dieser  (und  weiterer)  Maxime  (der  Relevanz,

Haltbarkeit  bzw.  Plausibilität)  wird  als  Trugschluss bezeichnet  (vgl.  Reisigl/Wodak  2001:

65 Terminologische Abweichungen beziehen sich bspw. auf  These statt  Konklusion oder  Schlussregel statt mit
Topos. 
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70f.; van Eemeren/Grootendorst 2009). 

Auf  einer  abstrakteren  Ebene  ist  der  in  der  Literatur  uneinheitlich  aus  der  Rhetorik

übertragene  Toposbegriff angesiedelt,  der  nach  Wengeler  (2003:  181)  den  „in  der

Schlussregel hergestellten Zusammenhang“ darstellt. Auf Basis der ermittelten Schlussregeln

lassen  sich  entsprechende  Topoi  abstrahieren.  Wengeler  weist  überdies  auf  den

unterschiedlichen  Abstraktionsgrad  von  Topoi  hin  und  nimmt  eine  Differenzierung  in

allgemeine (formale) und  besondere (kontextspezifische) Topoi vor:  Allgemeine Topoi sind

nicht  inhaltlich  bestimmt,  sondern  entsprechen  allgemeinen  und  (in  endlicher  Zahl

vorhandenen) Schlussmustern,  die auf alle Diskursgebiete angewandt werden können (wie

bspw. der „Topos des Mehr oder Minder“66). Kontextspezifische Topoi hingegen funktionieren

nur  in  einem  bestimmten  Diskursbereich,  in  dem  sie  eingesetzt  werden,  um  „plausible

Argumentationen zu realisieren“ (Wengeler 2003: 183). Letztere lassen sich allerdings durch

die  Reduktion  des  spezifischen  Kontexts  bzw.  der  Abstraktionsprozesse  auf  formale

Schlussschemata bzw. Topoi zurückführen (Wengeler 2003: 183). 

Im  Analysekapitel  werden  exemplarisch  einige  der  im  Erkenntnis  vorgefundenen

Argumentationen in diese drei Elemente dekomponiert, wobei auch hinterfragt wird, ob die

Argumente  plausibel  und  haltbar  sind.  Die  Argumentationsanalyse  erscheint  als

analyserelevante Kategorie für diese Thematik, da für die Richter_innen der Grundsatz der

freien  Beweiswürdigung gilt,  wonach sie  ihre Entscheidungen begründen müssen67.  Darin

offenbart  sich  der  argumentative  Charakter  der  Textsorte.  Die  Dekonstruktion  der

Argumentationsweisen soll ermöglichen, auf die der Argumentation zugrunde liegenden und

in den Schlussregeln bzw. Topoi wirkenden Wissensbeständen der Diskursgemeinschaft zu

schließen  und  diese  freizulegen.  Wengeler  formuliert  ein  ähnliches  Ziel  der

diskurshistorischen Argumentationsanalyse:  „[H]ier  geht  es  um eine  Diskursgeschichte  als

narrative  Darstellung  von  Denk-  und  Argumentationsweisen,  die  zu  bestimmten  Zeiten

öffentlich das Denken und Reden über ein Thema bestimmt und somit auch die ‘Wirklichkeit’

dieses Themas konstituiert oder organisiert haben“ (Wengeler 2003: 290f). In Bezug auf die

vorliegende  Arbeit  geht  es  um  die  vorherrschenden  sprachideologischen  Denk-  und

Argumentationsweisen, die den Asyldiskurs charakterisieren. 

66 Wengeler führt zu diesem Topos folgende Erklärung an: „Das allgemeine Schlussprinzip dieses Topos ist so
reformulierbar:  Wenn nicht einmal das Wahrscheinlichere gilt/der Fall ist, dann ist erst recht das weniger
Wahrscheinliche nicht der Fall bzw. in umgekehrter Richtung Wenn schon das weniger Wahrscheinliche der
Fall ist, dann erst recht das Wahrscheinlichere“ (Wengeler 2003: 182; Hervorhebungen im Original). 

67 Vgl. https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.990036.html [26.04.2015]. 
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7.1.3 Perspektivierungs-, Verstärkungs-/Abschwächungsstrategien und Voice 

Bei den Perspektivierungsstrategien (auch framing, discourse presentation) handelt es sich

um sprachliche Mittel, anhand derer sich der_die Sprecher_in positioniert und Distanz oder

Nähe  zum  jeweiligen  Sachverhalt  bzw.  Diskursinhalt  zum  Ausdruck  bringt  (vgl.

Reisigl/Wodak  2010:  94).  Reisigl/Wodak  zählen  hierfür  folgende  sprachliche Mittel  auf:

„deictics,  direct,  indirect  or  free  indirect  speech,  quotation  marks,  discourse  markers/

particles,  metaphors,  animating  prosody etc.“  (Reisigl/Wodak  2010:  94).  Einen  ähnlichen

Effekt  erzielen  mE  Verstärkungs-/Abschwächungsstrategien,  die  folgendes  Ziel  haben:

„modifying  (intensifying  or  mitigating)  the  illocutionary  force  and  thus  the  epistemic  or

deontic status of utterances“ (Reisigl/Wodak 2010: 94). Dorostkar führt hierzu erklärend aus:

„Das  übergeordnete  sprachliche  Verfahren,  das  hierfür  eingesetzt  wird,  ist  die  Modalität:

Sowohl  der  Gewissheitsgrad  von  Propositionen  als  auch  die  ›Verbindlichkeit‹  von

Sprachhandlungen können auf diese Weise ›moduliert‹  werden“ (2014: 88). In den diesen

Strategien zugeordneten Mitteln wie Partikeln, Konjunktiv, indirekte Sprechakte, Verben des

Sagens, Fühlens, Denkens etc. (vgl. Reisigl/Wodak 2010: 94), eröffnen sich Parallelen zu den

oben  beschriebenen  sprachlichen  Mitteln,  da  dadurch  ebenfalls  Distanz  bzw.  Perspektive

ausgedrückt wird. 

Darüber  hinausgehend  eignet  sich  die  Analysekategorie  der  Perspektivierung  dazu,

Verbindungen zwischen Intertextualität und Voice herzustellen (vgl. 6). In der Analyse wird

beobachtet,  wie  verschiedene  „Stimmen“  dargestellt  werden,  welche  überhaupt  zu  Wort

kommen und auch welche nicht „gehört“ werden. Ferner wird untersucht, in welcher Form

intertextuelle  Bezüge  zu  Aussagen  von  Akteur_innen  (nicht)  hergestellt  und  wie  diese

rekontextualisiert  werden (vgl.  auch Blackledge 2009:  25).  Auch Rheindorf  weist  auf  die

Überschneidungen  zwischen  Intertextualität  „und  Phänomenen  der  Perspektivierung  [hin]

[…]. Die unumgängliche Entscheidung, eine AutorIn entweder in direkter oder in indirekter

Rede zu zitieren, verdeutlicht das Naheverhältnis von Intertextualität und Perspektive“ (2006:

144). Vološinov hat im Übrigen ebenfalls diese zwei Analysekategorien vorgelegt: jene der

direkten und indirekten Redewiedergabe (vgl. Vološinov 1975). 

Das  oben  erwähnte  Engeverhältnis  zwischen  Perspektivierungs-  und

Abschwächungs-/Verstärkungsstrategien  findet  sich  auch  bei  Gruber/Huemer/Rheindorf

(2009:  139f)  wieder.  Die  Autor_innen  führen  hierbei  einige  konkrete  sprachliche

Möglichkeiten/Mittel  an,  um  Perspektive auszudrücken,  die  sowohl  Mittel  der  oben
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beschriebenen Perspektivierungs- als auch der Abschwächungs-, und Verstärkungsstrategien

enthalten:

„1) Das Einbringen der fremden Stimme im Text (über das Zitieren,
Paraphrasieren  oder  Zusammenfassen  der  Standpunkte  anderer),
wobei die Art und Weise, wie die Fremdperspektive eingebracht wird,
immer auch [die] […] eigene Position charakterisiert.

2)  Wertungen  vornehmen (positive  oder  negative  Wertungen  wie
z.B. gut, schlecht, fragwürdig, plausibel, treffend, effizient, […].

3) Eine Aussage  persönlich/unpersönlich gestalten (unter  anderem
durch  die  sogenannten  »Immunisierungsstrategien«,  wie  z.B.  man
kann davon ausgehen, dass...).

4) Verstärken oder Abschwächen (sehr, wenig, äußerst etc.)

5)  Die  Wahrscheinlichkeit einer  Aussage  einschätzen (über
vielleicht, sicher etc.)

6) Die Gebräuchlichkeit einer Aussage einschätzen (über immer, in
der Regel, manchmal etc.) […]“

(Gruber/Huemer/Rheindorf 2009: 139f.; Hervorhebungen im Original)

7.2 Korpus

Wie bereits beschrieben, besteht das Datenkorpus aus zweitinstanzlichen Entscheidungen über

Asylverfahren (Erkenntnisse),  welche im Rahmen von zwei  Fallanalysen näher  untersucht

werden. Dabei handelt es sich um drei Erkenntnisse des AsylGH und des BVwG, die sich auf

die Asylverfahren zweier Asylwerber68 beziehen. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf dem

Erkenntnis des AsylGH 2013 (vgl. 8.2), welches nicht nur aufgrund seiner Länge (65 Seiten),

sondern  auch  aufgrund  der  eingesetzten  Diskursstrategien  und  weiterer  beobachteter

Phänomene zahlreiche interessante Aspekte bietet. Nachdem es sich hierbei um den erneut

negativ  entschiedenen  Folgeantrag  des  Asylwerbers  handelt,  in  dem  auf  den  Erstantrag

verwiesen und darauf argumentativ aufgebaut wird, wird zunächst der kürzer ausgefallene

Erstantrag (10 Seiten) beleuchtet, wobei einige spezifische Aspekte herausgegriffen werden

(vgl.  Kapitel  8.1).  Die  Analyse  des  BVwG-Erkenntnisses69 (9)  dient  in  erster  Linie  als

Vergleich  zum ersten  Fallbeispiel,  da  hier  das  Asylverfahren  für  den  Asylwerber  positiv

ausgeht, weshalb untersucht wird, ob sich hier unterschiedliche Strategien beobachten lassen.

Aus  diesem Grund fällt  die  Analyse  auch  hier  nicht  so  ausführlich  aus  wie  beim ersten

68 Die verwendete maskuline Form bringt zum Ausdruck, dass es sich um zwei männliche Asylwerber handelt. 
69 Außerdem ist mit diesem Erkenntnis somit auch ein Erkenntnis der neuen zweitinstanzlichen Einrichtung,

also des Bundesverwaltungsgerichtshofs (BVwG), im Korpus vertreten. 
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Fallbeispiel  des  AsylGH,  da  hier  spezifisch  auf  den  Aspekt  der  Herstellung  der

Glaubwürdigkeit fokussiert wird. 

Abschließend  sei  noch  auf  weitere  Aspekte  des  methodischen  Vorgehens,  der  Art  der

Präsentation  der  Analyseergebnisse  und der  dahinterliegenden  Überlegungen hingewiesen.

Wie  in  den  vorangegangenen  Kapiteln  herausgearbeitet  worden  ist,  nehmen  sowohl

sprachideologische als auch intertextuelle Phänomene vielfältige und komplexe Gestalten an.

Diese Komplexität des Untersuchungsgegenstands spiegelt sich auch in der Präsentation der

Analyseergebnisse wider, da hier jeweils unterschiedliche Phänomene schwerpunktmäßig und

exemplarisch  aufgezeigt  werden.  Dies  geht  auch  damit  einher,  dass  im  Folgenden

ausgewählte „Schauplätze“ eines Erkenntnisses besucht werden, in denen jeweils spezifische

Phänomene  sprachideologischer  oder  intertextueller  Natur  sowie  das  Zusammenspiel  der

beiden vorgestellt werden.

Obwohl  ich  mich  in  der  Analyse  in  großen  Teilen  an  den  oben  beschriebenen

Analysekategorien orientiert habe, möchte ich dennoch auf Bachtins Bemerkung (1979: 226)

zurückkommen, wonach eine erschöpfende Darstellung der  Redeeinbettungsmöglichkeiten

nicht möglich ist, da diese auf so vielfältige Weise realisiert werden können. Auch hinsichtlich

der diversen sprachideologischen Phänomene gilt es in Erinnerung zu rufen, dass diese sich

in  mannigfaltigen  sprachlichen  Formen  manifestieren.  Somit  werden  nicht  nur  die  oben

angedachten  Kategorien  angewendet,  die  jedenfalls  ein  breites  Feld  abdecken,  sondern  es

wird  durchaus  auch  explorativ vorgegangen,  um weitere  Phänomene  berücksichtigen  zu

können. 
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8 Fallbeispiel Asylgerichtshof 

Bei dem 65 Seiten umfassenden Text mit der Geschäftszahl E11 414710-2/2013 (vgl. Anhang)

handelt es sich um die schriftlich festgehaltene Entscheidung des Asylverfahrens (Erkenntnis)

eines  armenischen  Staatsangehörigen  (im  Folgenden  auch  AW1).  Wie  aus  dem  Text

hervorgeht, handelt es sich hierbei um einen Folgeantrag. Der Asylwerber hat bereits 2010

einen Antrag auf internationalen Schutz beim BAA gestellt, welcher erst- und letztinstanzlich

(durch das BAA und den AsylGH) abgewiesen wurde, woraufhin er „unter Gewährung von

Rückkehrhilfe freiwillig aus dem Bundesgebiet nach Armenien aus[reiste]“ (AsylGH 2013:

1). Nachdem im Folgeantrag einige Male (z.B.: AsylGH 2013: 1; 4; 10; 18) auf das erste

Asylverfahren und das erste Erkenntnis argumentativ-intertextuell verwiesen wird und auch

inhaltlich auf die Geschehnisse nach der Rückkehr aufgebaut wird, erscheint es  an dieser

Stelle  sinnvoll,  zunächst  einen  Blick  auf  das  erste  Erkenntnis  zu  werfen  und  einige

Besonderheiten herauszuarbeiten.  In analytischer Hinsicht liegen die Schwerpunkte hierbei

auf den Kategorien der Perspektivierung bzw. Voice sowie auf den Argumentationsweisen. 

8.1 Erkenntnis des Erstantrags 2010

Im Erkenntnis mit  der Geschäftszahl E11 414710-1/2010 (vgl.  Anhang) wird beschrieben,

dass der Asylwerber AW1 in mehreren Einvernahmen den ihm gemachten Vorwurf schildert,

bei einer Feier in einem Restaurant in Armenien einen (befreundeten?) Gast durch Vergiftung

ermordet zu haben. Daraufhin folgten seitens der armenischen Polizei körperliche Übergriffe

am AW1. Zudem berichtet er von Entführungshandlungen und Bedrohungen, die durch die

Mitarbeiter des Vaters des Ermordeten gegen ihn gerichtet wurden. 

Das  zehnseitige  Erkenntnis  besteht  allgemein  aus  Beschreibungen  und Evaluierungen  des

Vorgehens des BAA und Bezugnahmen auf die entsprechenden Rechtsgrundlagen. Ferner ist

zu  anzumerken,  dass  das  Erkenntnis  keine  Länderfeststellungen  und  auch  keine

Protokollauszüge  enthält.  Die  Beschreibungen  der  Fluchtgründe  bzw.  die  biographischen

Hintergründe  und  Erzählungen  des  Asylwerbers  basieren  rein  auf  den  Darstellungen  im

erstinstanzlichen Bescheid (des BAA), die in paraphrasierter Form wiedergegeben werden.

Dadurch  wird  einerseits  deutlich,  dass  es  sich  bei  den  Darstellungen  im  Erkenntnis  um

komplexe Verschachtelungen und Bezugnahmen handelt. Andererseits lässt sich in Hinblick

auf  die  Frage  der  Voice festhalten,  dass  der  Asylwerber  nicht  direkt  auftritt:  Dessen
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Vorbringen  wird  nicht  anhand  von  Protokollausschnitten  wiedergegeben,  sondern  durch

Paraphrasierungen  des  erstinstanzlichen  Verfahrens.  Außerdem  wurde  das  Asylverfahren

zweitinstanzlich vor dem AsylGH nicht  mündlich durchgeführt  (siehe unten; vgl.  AsylGH

2010: 10). 

Bei der Beschreibung des Verfahrensgangs und Sachverhalts werden einige Momente der im

Ermittlungsverfahren  eruierten  Fluchtgeschichte  im  Umfang  eines  längeren  Absatzes

beschrieben,  wobei  die  Paraphrasierung  folgendermaßen  eingeleitet  wird:  „Im  Zuge  des

Ermittlungsverfahrens  brachte  er  (zusammengefasst  dargestellt)  als  Fluchtgrund im

Wesentlichen  vor,  dass  er  am  17.02.2007  mit  Freunden  in  einem  Restaurant  in  Erewan

gefeiert hätte. […]“ (AsylGH 2010: 1; Hervorhebung durch SL). In diesem Ausschnitt fallen

einige markante Aspekte auf: So wird zu Beginn festgehalten, dass in der darauf folgenden

Darstellung  nur  selektiv  das  Vorbringen  des  AW1  wiedergegeben  wird.  Das  verwendete

Pronomen  er bezieht  sich hierbei  auf  den zuvor eingeführten Beschwerdeführer,  also den

Asylwerber AW1. Durch die Wahl des Konjunktivs II (gefeiert hätte) ist eine indirekte Rede

markiert, wodurch eine Distanz zur Erzählung und zum Inhalt ausgedrückt wird. Die (freie?)

indirekte Rede zieht sich durch die gesamte Darstellung (AsylGH 2010: 1). Obwohl die hier

beschriebenen  Elemente  (selektive  Zusammenfassung,  Pronomen,  indirekte  Rede)

verschiedene  Parameter  einer  Perspektivierung (Blick  des_der

Erkenntnisautors_Erkenntnisautorin auf die Erzählungen des AW1 in den Schilderungen der

Entscheidung des BAA) ausdrücken, handelt es sich hier um die einzige länger durchgehende

Passage  des  gesamten Erkenntnisses,  bei  der  keine  (zusätzliche)  explizite  Bewertung und

Evaluierung des geschilderten Vorbringens und dessen Glaubwürdigkeitsbeurteilung erfolgen.

Ferner fällt hier auf, dass sowohl ein konkretes Datum als auch ein konkreter Ort (Erewan)

genannt  werden70.  In  diesem Satz  wird  zwar  die  Feier  im Restaurant  am 17.02.2007 als

Fluchtgrund  dargestellt,  doch  bei  näherer  Betrachtung  und  unter  Einbezug  der  weiteren

Schilderung greift  dies  zu  kurz,  denn  es  handelt  sich  dabei  nicht  um einen Fluchtgrund,

sondern um den Beginn einer Serie mehrerer Ereignisse, die AW1 zunächst (November 2007)

zu  einer  Flucht  nach  Georgien  und  schließlich  drei  Jahre  später  zu  einer  Flucht  nach

Österreich bewegten. Im Übrigen findet sich im gesamten Erkenntnis keine explizite Nennung

konkreter  Fluchtgründe  (siehe  unten).  Nach  dieser  Passage  folgt  der  Hinweis  auf  den

Akteninhalt, der allerdings nicht öffentlich zugänglich ist. 

70 Auch an einer anderen Stelle wird der Ort  Erewan sowie der Name des Bruders (Hakob) angeführt (vgl.
AsylGH 2010: 3). 
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Ohne genauer auf den Inhalt eingehen zu können, sei dennoch darauf hingewiesen, dass aus

den  vom AsylGH  dargestellten  Erzählungen,  welche  auf  die  mehrfachen  Vorbringen  des

Asylwerbers rekurrieren),  widersprüchliche und diffuse Darstellungen hervorgehen: Unter

Bezugnahme auf das Ermittlungsverfahren wird beschrieben, dass der Asylwerber angab, im

November  2007  nach  Georgien  geflüchtet  zu  sein.  Anfang  Mai  2010  musste  AW1 auch

Georgien  verlassen  und  reiste  daraufhin  „schlepperunterstützt“  nach  Österreich  ein.  Dem

Asylwerber  wird  aus  mehreren  Gründen  die  Glaubwürdigkeit  aberkannt,  „da  es  nicht

nachvollziehbar wäre, dass der BF trotz behördlicher Verfolgung täglich sein Friseurgeschäft

betreiben konnte.  […] Es wäre aber auch nicht  plausibel,  dass der BF, hätte die  Behörde

[Anm.:  die  gesamte armenische Polizei]  ein Interesse an ihm gehabt,  legal aus  Armenien

ausreisen  habe  können“  (AsylGH  2010:  2).  Bislang  wird  im  Dokument  allerdings  die

Tätigkeit  als  Friseur  nicht  thematisiert,  noch  genauer  in  einem  Land  (Georgien  oder

Armenien?) verortet. Eine weitere Unklarheit besteht in Bezug auf die – wie oben zitiert –

legale Ausreise aus Armenien, da eigentlich zuvor beschrieben wurde, dass der Asylwerber

aus Georgien geflüchtet  ist.  Dies könnte sich auch auf die legale Ausreise nach Georgien

beziehen, doch geht dies nicht eindeutig aus dem Text hervor. 

Nach der Beschreibung des Vorgehens durch das Bundesasylamt folgt die Einschätzung des

Asylgerichtshofs  (vgl.  AsylGH 2010:  2ff),  die  im  Wesentlichen  mit  den  Einwänden  und

Argumentationen des BAA übereinstimmt. Der AsylGH bemängelt an einer Stelle (S.3), dass

AW1 bei einer späteren Einvernahme neue bzw. ergänzende Informationen vorgebracht hatte,

was  als  nicht  nachvollziehbar  bewertet  wird.  Auch  an  weiteren  Stellen  bringen  die

Autor_innen des Erkenntnisses zum Ausdruck, dass sie bzw. der Asylgerichtshof verschiedene

Aspekte der Erzählungen des Asylwerbers nicht nachvollziehen können und bemessen dies

anhand  ihrer  eigenen  Theorien.  Die  Argumentationen  fallen  hierbei  allerdings  teilweise

spekulativ und nicht explizit aus, wie das folgende Beispiel zeigt: 

„Erst  am 24.11.2007 hätten  ihn  dann vier  Personen in  einem Jeep
geschlagen und ihm mitgeteilt, dass er zwei Tage Zeit hätte, etwas zu
sagen, was der Chef gerne hören möchte. Warum sollte der Vater des
Verstorbenen ihn zuerst umbringen wollen, um ihn dann nach mehr als
acht Monaten zusammen schlagen und wieder gehen zu lassen. […]
Es ist aber auch nicht plausibel, wenn er erklärt,  dass er nach dem
oben  geschilderten  Vorfall  im  November  legal  aus  Armenien
ausgereist wäre, erklärte er doch, dass er beschattet worden wäre. Es
wäre  demnach  den  Verfolgern  ein  leichtes  gewesen,  ihn  an  seiner
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Ausreise  zu  hindern,  sollte  tatsächlich  Interesse  an  ihm bestanden
haben.“ (AsylGH 2010: 4)

In  diesem  Ausschnitt  befindet  sich  die  rhetorische  Frage  „Warum  sollte  der  Vater  des

Verstorbenen ihn zuerst umbringen wollen […]“, wodurch nicht nur ein Einwand gegen die

Erzählung des Asylwerbers zum Ausdruck kommt und ein alternatives Szenario vage andeutet

wird, sondern auch seine Aufrichtigkeit indirekt infrage gestellt wird. Auch im letzten Satz der

oben  zitierten  Passage  wird  eine  eigene,  von  der  dargestellten  Version  abweichende

(subjektive) Theorie aufgestellt, wie die Verfolger dem_der Autor_in zufolge plausiblerweise

hätten vorgehen müssen,  wenn „tatsächlich Interesse an ihm bestanden“ hätte.  Neben den

Auszügen der durch den Bescheid des BAA protokollierten Einvernahmen des Asylwerbers

werden  auch  die  Aussagen  der  Ehefrau  des  Asylwerbers  herangezogen,  um  die

Glaubwürdigkeit  des  Asylwerbers  zu  entkräften  (vgl.  AsylGH  2010:  4).  Neben  den

zahlreichen  Ausführungen  und  Bemerkungen,  dass  es  sich  um  eine  durchwegs

unglaubwürdige  Geschichte  handelt,  findet  sich  auch  eine  ausführliche  Erklärung  zu  den

Parametern einer „allgemeinen Denklogik“: 

„Die  von  der  Erstbehörde  vorgenommene  Beweiswürdigung  ist  im
Sinne  der  allgemeinen  Denklogik  und  der  Denkgesetze  in  sich
schlüssig  und  stimmig  und  steht  auch  im  Einklang  mit  dem vom
Verwaltungsgerichtshof  aufgestellten  Kriterien  für  die
Glaubhaftmachung.  Demnach  kann  die  Behörde  einen  Sachverhalt
grundsätzlich  nur  dann  als  glaubwürdig  anerkennen,  wenn  der
Asylwerber  während  des  Verfahrens  im  Wesentlichen gleich
bleibende Angaben macht, wenn diese Angaben wahrscheinlich und
damit  einleuchtend erscheinen und wenn  erst sehr spät gemachte
Angaben nicht  den  Schluss  aufdrängten,  dass  sie  nur  der
Asylerlangung um jeden Preis  dienen sollten,  der Wirklichkeit  aber
nicht  entsprechen.  Als  glaubwürdig  können  Fluchtgründe  im
Allgemeinen somit nicht angesehen werden, wenn der Asylwerber die
nach seiner Meinung einen Asyltatbestand begründeten Tatsachen im
Laufe  des  Verfahrens  unterschiedlich oder  sogar widersprüchlich
darstellt,  wenn  seine  Angaben  mit  den  der  Erfahrung
entsprechenden  Geschehnisabläufen nicht  vereinbar und  daher
unwahrscheinlich erscheinen oder wenn er maßgebliche Tatsachen erst
sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (VwGH 6.2.1996,
95/20/0650).“ (AsylGH 2010: 4f) 

Hier  wird zudem deutlich,  dass  das  Kriterium der  erforderten  Glaubwürdigkeit/Denklogik

nicht nur auf das Vorbringen des Asylwerbers angewendet wird, sondern dass diese auch für

die  Beweiswürdigung  des  BAA gilt.  Im  Gegensatz  zum Asylwerber  gelingt  es  laut  den

Einschätzungen des AsylGH dem BAA auch, ihre Argumentation schlüssig, glaubwürdig und
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entsprechend den Denkgesetzen darzulegen. Die im obigen Zitat beschriebenen Aspekte und

Erzählerwartungen in Hinblick auf das Vorbringen des Asylwerbers decken sich zu einem

Großteil mit jenen Kriterien, die unter Kapitel 3.2.2 bei Busch (im Druck) angeführt wurden.

An einer späteren Stelle wird festgehalten, dass dem Asylwerber „die Glaubhaftmachung der

dargestellten  Bedrohung  nicht  gelungen  ist“  (AsylGH  2010:  5).  Diese  Stelle  ist  in  eine

Passage eingebettet, in der ausgeführt wird, warum der Beschwerde nicht stattgegeben wird: 

„Dem  BF  ist  es  mit  seiner  Beschwerde  nicht  gelungen  eine
maßgebliche  Unrichtigkeit  der  erstinstanzlichen  Beweiswürdigung
darzustellen. Auch der Asylgerichtshof sieht - unter Berücksichtigung
des Beschwerdevorbringens - keinen Grund diese als unschlüssig zu
betrachten,  womit  nunmehr  davon  auszugehen  ist,  dass  ihm  die
Glaubhaftmachung der dargestellten Bedrohung nicht gelungen ist. In
seinen oa. Ausführungen gibt er nicht konkret kund, wodurch eine
reale  Gefahr  des  Eintrittes  einer  ihn  persönlich  treffenden
Gefährdungsgrundlage  gegeben  sein  sollte.  Überdies  ist
anzumerken,  dass  die  Verpflichtung  der  Behörde  zur
Ermittlungspflicht  nicht  so  weit  geht,  dass  sie  in  jeder  denkbaren
Richtung Ermittlungen durchzuführen hätte […]“ (AsylGH 2010: 5;
Hervorhebung durch SL)

Hier sei allerdings auf den Inhalt bzw. den Grund der Beschwerde verwiesen, wonach die

„Behörde […] es unterlassen [hätte], sich mit dem Vorbringen näher auseinander zu setzen

und durch entsprechende Fragestellungen darauf hinwirken müssen [sic!], dass die für die

Entscheidung  wesentlichen  Angaben  gemacht  werden“  (AsylGH  2010:  2;  Hervorhebung

durch  SL).  Somit  wird  mit  der  Beschwerde  darauf  aufmerksam gemacht,  dass  relevante

Fragen eben nicht gestellt wurden. Im Erkenntnis findet sich der Hinweis, dass AW1 „am

Ende der Einvernahme [Anm.: der zweiten Einvernahme von dreien] nochmals ausdrücklich

befragt wird, ob die Angaben der Wahrheit entsprechen und es noch weitere Fluchtgründe

gebe“  (AsylGH  2010:  3).  Darin  wird  zwar  beschrieben,  dass  auch  nach  weiteren

Fluchtgründen gefragt wurde, doch dies erfolgt ohne Hinweis auf entsprechende Textstellen

eines Protokolls. Somit lässt sich hier eine Spannung zwischen der durch das BAA und dem

AsylGH nacherzählten Fluchtgeschichte, der Beschwerde des Asylwerbers und dem Verweis,

dass nach weiteren Fluchtgründen gefragt wurde, feststellen. 

Des Weiteren basiert die oben zitierte Argumentation des AsylGH lediglich auf den eigenen

Nacherzählungen (des Vorgehens und der Argumentation des BAA sowie des Asylwerbers),

die allerdings als seine o.a. Ausführungen (vgl. AsylGH 2010: 5) ausgelegt werden. Auch hier

werden  nicht  die  relevanten  Protokollausschnitte  zitiert,  um  auf  diesem  Wege  das
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Stellen/Unterlassen  der  Fragen  nachzuweisen  und  das  Bestätigen/Widerlegen  des

Beschwerdeinhalts zu zeigen. Ferner bringt der Asylwerber – wenn auch implizit gehalten –

einen Anlass zur Flucht zum Ausdruck, als er (durch die Stimme des_der Erkenntnisautorin)

beschreibt, dass ein Mitarbeiter des Vaters des Ermordeten ihn in Georgien entdeckte und er

daraufhin flüchtete (AsylGH 2010: 1). Das Nacherzählen durch den Asylgerichtshof und die

darauf  basierende  Argumentation  gewinnen  umso  mehr  Brisanz,  wenn  am  Ende  des

Erkenntnisses begründet wird,  warum man auf eine mündliche Einvernahme im Zuge des

Beschwerdeverfahrens verzichtet hat: 

„Gemäß § 41 Abs 7 AsylG 2005 kann eine mündliche Verhandlung
ausbleiben,  wenn der  Sachverhalt  aus der  Aktenlage in  Verbindung
mit  der  Beschwerde  geklärt  erscheint  oder  sich  aus  den bisherigen
Ermittlungen  zweifelsfrei  ergibt,  dass  das  Vorbringen  nicht  den
Tatsachen entspricht“ (EK1 2010: 10). 

Die  Darstellungen enthalten allerdings  Unklarheiten  und Spannungen (siehe oben),  die  in

erster  Linie  durch die  Nacherzählungen im Erkenntnis entstehen und nicht  direkt  auf  das

Vorbringen  des  Asylwerbers  rückgeführt  werden  können,  da  dieses  hier  nicht  direkt

(beispielsweise durch Protokollauszüge der Einvernahmen) angeführt wird. 

Wie bereits eingangs angekündigt wurde, lässt sich somit allgemein festhalten, dass in diesem

Erkenntnis die analytische Kategorie der Voice einen wichtigen Stellenwert einnimmt, da hier

der Asylwerber an keiner Stelle direkt71 spricht. Die Erzählungen werden nur indirekt durch

die Stimme und  indirekte Rede bzw.  Paraphrasierungen des_der Autorin des Erkenntnisses

wiedergegeben, wobei der Inhalt dem Asylwerber zugeschrieben wird. Auch die unterbliebene

Möglichkeit,  mündlich  das  Vorbringen  artikulieren  zu  können,  geht  mit  dem Fehlen,  der

eigenen Stimme Ausdruck verleihen zu können, einher.

 

8.2 Erkenntnis des Folgeantrags 2013

2012 stellte AW1 erneut einen Asylantrag beim BAA, welcher wiederum negativ entschieden

wurde.  Das  Erkenntnis  (AsylGH  2013)  stellt  nun  die  Behandlung  der  Beschwerde  des

Folgeantrags gegen das BAA vor dem AsylGH dar.  Diese wird ebenfalls  als  unbegründet

71 Damit  soll  nicht  behauptet  werden,  dass  Protokollauszügen  bzw.  Protokollen  ein  absoluter
Authentizitätsanspruch zukommt (vgl. Kapitel 3.1.3), doch erfährt die Erzählung des Asylwerbers durch den
hier  gewählten  Modus  der  indirekten  Wiedergabe  eine  weitere  Transformation,  was  in  der  oben
beschriebenen indirekten Rede bzw. Paraphrasierung und die dadurch geschaffene Distanz zum Ausdruck
kommt. 
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abgewiesen,  wodurch  die  Entscheidung  des  BAA rechtlich  wirksam  wird,  was  mit  der

Nichtzuerkennung  des  Asylstatus  sowie  der  subsidiären  Schutzbedürftigkeit  und  letztlich

erneuten Ausweisung aus Österreich einhergeht. 

In Bezug auf die Qualität und Interpretation der Daten ist relevant, dass die Entscheidung des

AsylGH  ausschließlich  auf  Basis  des  Bescheides  des  Bundesasylamts  gründet  und  der

Asylwerber  nicht  im  Rahmen  einer  mündlichen  Einvernahme  vor  dem  AsylGH  zum

Verfahren befragt wurde (vgl. ASYLGH 2013: 64). Ähnliches Vorgehen wurde auch beim

ersten  Antrag  2010 (siehe  oben)  beobachtet.  Dieses  Erkenntnis  weist  ebenfalls  zahlreiche

intertextuelle Bezüge zum Bescheid des BAA in Form von Zitaten wie Protokollauszügen

oder  metatextuellen Ausführungen (Beschreibungen und Bewertungen des Vorgehens vom

BAA) auf. Aus dieser Beobachtung resultiert, dass sich die im Folgenden betrachteten und

analysierten Darstellungen nicht nur auf den AsylGH, sondern zu einem Großteil auch auf das

Bundesasylamt beziehen, da der AsylGH die Darstellungen und die Entscheidung des BAA

wiedergibt und auch bestätigt.

Aufbau des Erkenntnisses

Allgemein  ist  das  Erkenntnis  grob  in  zwei  Teile  gegliedert,  welche  inhaltlich  auch  der

letztinstanzlichen,  ergo  prüfenden  bzw.  entscheidungstreffenden,  Funktion  des  AsylGH

entsprechen: Im ersten Teil (I) werden hauptsächlich der bisherige Verfahrensgang (inklusive

Protokollauszügen) und die Argumentation des BAA ausführlich geschildert. Im zweiten Teil

(II)  werden  die  auf  den  vorangegangenen  Darstellungen  basierenden  Überlegungen  und

Entscheidungen des AsylGH dargelegt. In beiden Abschnitten nehmen Verweise auf andere

Texte72 einen  großen  Raum ein.  Darin  äußert  sich  die  den  Erkenntnissen  aufgrund  ihrer

entscheidenden  Funktion  immanenten  intertextuelle und  über den  Text  hinausweisende

Dimension,  da  das  Erkenntnis  nicht  nur  auf  andere  (Prä-)Texte  verweist,  sondern  auch

Verweise über die Textgrenzen hinaus – bspw. auf außertextuelle Situationen (Einvernahmen

durch die Polizei etc.) – enthält73.

Entsprechend  den  unterschiedlichen  Zielen,  die  in  den  einzelnen  Unterkapiteln  verfolgt

werden,  befinden  sich  auch  Realisierungen  von  unterschiedlichen  institutionsspezifischen

Sprechakten im Text (Feststellung, Beweiswürdigung, rechtliche Beurteilung etc.). Insgesamt

72 Hier sind vor allem Verfahren bzw. Texte des BAA, Gesetze wie das AsylG und die EMRK und auf Texte der
Rechtspraxis (andere Urteile, Grundsatzentscheidungen) als Referenzen zu nennen. 

73 An dieser Stelle wird deutlich, dass es sich bei einem Erkenntnis um eine viele unterschiedliche Textelemente
enthaltende und verschiedenartige Ziele verfolgende Textsorte handelt. 
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dienen die einzelnen Textelemente den beiden übergeordneten Zielen – (I) der Überprüfung

des Urteils des BAA und (II) der aktuellen Entscheidungsbegründung. Somit fungieren diese

als Argumentationsgrundlage für die bereits am Anfang des Textes präsentierte Entscheidung

des AsylGH.

AM1 beschreibt, dass er nach der Rückkehr nach Armenien erneut Bedrohungen, Verfolgung,

Erpressungen,  einer  Entführung  sowie  Gewaltanwendungen  durch  die  Mitarbeiter  bzw.

Bodyguards  des Vaters des Ermordeten, einem einflussreichen Mann in Armenien, ausgesetzt

war. Diese veranlassten ihn zuerst zum mehrfachen Verstecken sowie schließlich zur erneuten

Flucht nach Österreich. 

Im Rahmen dieser Untersuchung liegt – wie bereits ausführlich dargelegt – das Interesse auf

dem  sprachideologischen Gehalt  sowie  auf  den  intertextuellen Verweisen  innerhalb  der

Erkenntnisse (vgl.  7).  Im Folgenden werden einige zentrale Analyseergebnisse präsentiert,

wobei  diese  in  Hinblick  auf  thematische/analytische  Ähnlichkeiten  zusammengefasst

wiedergegeben werden. Dies rührt auch daher, dass sich im Zuge der Analyse gezeigt hat,

dass  innerhalb  des  Textes  häufig  bestimmte  Strategien  zum  Tragen  kommen  und  auch

unterschiedliche  Phänomene  salient  sind.  Dementsprechend  wurden  auch  jeweils

verschiedene  Analysekategorien  berücksichtigt.  Auch  in  der  folgenden  Präsentation  der

Ergebnisse  spiegeln  sich  die  jeweils  unterschiedlichen  thematischen  und  analytischen

Schwerpunkte74 wider. 

8.2.1 Intertextuelle Verweise auf Erstantrag und (beschriebene) Reiseroute

Auf der ersten Seite des Erkenntnisses befindet sich u.a. die Vorstellung der an der Erstellung

des  Erkenntnisses  involvierten  Personen  (namentliche  Nennung  der  beiden  Richter),

(anonymisierte)  Angaben  zum Asylwerber  sowie  die  Entscheidung,  dass  die  Beschwerde

abgewiesen  wird  (Verfahrensausgang).  Auf  diesen  Abschnitt  folgt  die  Beschreibung  der

„Entscheidungsgründe“  und  einer  Chronologie  der  bisherigen  verfahrensbezogenen

Ereignisse.  Im Zuge dessen wird auf  den vom BAA behandelten Erstantrag (siehe oben),

74 Wenn möglich wird zudem versucht, die Ergebnisse chronologisch wiederzugeben, da es sich hier – wie
bereits angedeutet – um ein sehr vielschichtiges Dokument handelt, in dem mehrere entscheidungsmächtige
Akteur_innen (Asylreferent_innen/Einvernehmende sowie Richter_innen) auftreten. 
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dessen  Ausgang  und rechtliche  Grundlagen  verwiesen.  Des  Weiteren  wird  die  freiwillige

Rückkehr von AW1 nach Armenien beschrieben und seine (erneute) Einreise nachgezeichnet,

die von Moskau über Spanien nach Österreich führt (vgl. AsylGH 2013: 1f). Zwar wird diese

Route  genau  beschrieben  und  dabei  das  (unkenntlich  gemachte)  Gültigkeitsdatum  eines

Visums für Spanien, ein (unkenntlich gemachtes) Flugdatum sowie ein konkretes Datum einer

polizeilichen  Kontrolle  genannt,  doch  wird  nicht  beschrieben,  in  welcher  Form  diese

Informationen (dem BAA/AsylGH) vorliegen.  Somit  handelt  es  sich um einen  indirekten

Verweis auf die Existenz diverser Dokumente, die diese Informationen belegen75 und die vom

AsylGH als erwiesen angenommen werden (vgl. AsylGH 2013: 1f). Die Reiseroute wird im

Rahmen der Glaubwürdigkeit(-sprüfung) erneut eine Rolle spielen (vgl. 8.2.12.2). 

8.2.2 Intertextuelle Verweise auf Befragungen vor Polizei und Bundesasylamt 

Nach dem oben erwähnten Hinweis  auf  die  Polizeikontrolle  werden auch das  Einbringen

eines  Asylantrags  am  06.12.2012  und  die  Durchführung  einer  „niederschriftliche[n]

Befragung zum Folgeantrag“ vor einer Polizeiinspektion einen Tag darauf (AsylGH 2013: 2)

erwähnt. Im Gegensatz zu den später zitierten Befragungen (siehe unten) findet sich hier kein

Hinweis  auf  die  Beiziehung  eines_einer  Dolmetscherin.  Aus  der  Niederschrift  werden

einzelne  Aussagen  des  Asylwerbers  aus  dem  Protokoll  wiedergegeben,  ohne  die

entsprechenden die Antworten elizitierenden Fragen anzuführen noch die Angaben weiter zu

kommentieren.  Auf  diesen  kurzen  Abschnitt  folgt  eine  Bezugnahme  auf  eine  weitere

Befragung im Rahmen der Ersteinvernahme in einer Erstaufnahmestelle. Die Einbettung des

Protokollausschnitts  gestaltet  sich  vor  allem  in  Hinblick  auf  die  darin  enthaltenen

sprachbezogenen bzw. sprachideologischen Inhalte als interessant, was im folgenden Kapitel

näher beleuchtet wird. 

8.2.3 Beeideter Dolmetscher in der Sprache Armenisch

Die  im  Folgenden  zitierte  Textstelle  dient  als  Kontextualisierung  des  darauf  folgenden

Protokollauszugs76 aus einer niederschriftlichen Ersteinvernahme beim BAA: 

75 Erst  an einer  späteren Stelle  wird auf  das  Vorhandensein eines  Belegs einer  Polizeikontrolle  verwiesen,
welcher „im Akt“ vorliegt. Im gesamten Erkenntnis wird allerdings nicht beschrieben, wie die Behörde/das
Gericht an diese Informationen und an die Reisedokumente gelangte. 

76 Der letzte Satz dieses Auszugs enthält den Hinweis auf die selektive Wiedergabe des Protokolls. 
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„Am 14.12.2012 wurde sie77 in der Erstaufnahmestelle West im
Beisein  eines  von  der  erkennenden  Behörde  bestellten  und
beeideten  Dolmetschers  in  der  Sprache  Armenisch  von  einem
Organ des Bundesasylamtes einer Ersteinvernahme unterzogen.
Die relevanten Passagen dieser niederschriftlichen Einvernahme
gestalten sich wie folgt: [...]“ (AsylGH 2013: 2)

Auffallend  an  dieser  Darstellung78 ist  zunächst  die  passive Konstruktion  des

Handlungsgeschehens,  die  eine  Ersteinvernahme  schildert.  Grundsätzlich  können  vier

unterschiedliche Akteur_innen identifiziert  werden.  Als erste  Person wird der  Asylwerber

durch den pronominalen Ausdruck „sie“ – stellvertretend für  beschwerdeführende Partei –

eingeführt  (vgl.  Z.179).  Der  Asylwerber  stellt  denjenigen  Teilnehmer  dar,  mit  dem etwas

passiert (steht im Zentrum der Handlung, wird einer Ersteinvernahme unterzogen), wodurch

eine passive Beteiligung des Asylwerbers zum Ausdruck kommt.  Als nächster Teilnehmer

wird der Dolmetscher respektive seine Anwesenheit (vgl. Z.2) an der Einvernahme genannt,

wodurch diesem ebenfalls eine eher passive Beteiligung beigemessen wird. An dieser Stelle

wird  einerseits  die  Legitimation  seiner  Funktion  als  Dolmetscher  durch  die

Partizipialkonstruktion  („eines  von  der  erkennenden  Behörde  bestellten  und  beeideten

Dolmetschers“;  vgl.  Z.2-3)  hergestellt,  da  er  von  einer  zu  dieser  Handlung  autorisierten

(dritten)  Akteurin  (der  erkennenden  Behörde)  bestellt  und  beeidet  wurde.  Als  weiteres

Attribut des Dolmetschers wird die Sprache Armenisch genannt, was die Assoziation zu einer

abgrenzbaren konkreten (Einzel-)Sprache hervorruft.  Die Nennung der Sprache Armenisch

stellt  zugleich  die  erste  Information  (im  bisherigen  Verlauf  des  Erkenntnisses)  zum

Sprachenrepertoire  des  Asylwerbers  dar,  wenn  man  von  der  Inanspruchnahme  eines

Dolmetschers für Armenisch darauf schließen kann, dass der Asylwerber diese Sprache auch

beherrscht80. Zuletzt wird in diesem Satz der_die Initiator_in der Handlung (Einvernahme)

angeführt,  die  mit  dem unpersönlich  gehaltenen Ausdruck „Organ des  Bundesasylamts“

repräsentiert wird (vgl. Z.4). Insgesamt lässt die Art und Weise, wie die Akteure dargestellt

77 Anmerkung:  Die  Asylwerber_innen  werden  zumeist  durch  das  Kürzel  „bP“  (stellvertretend  für
„beschwerdeführende  Partei“)  im  Text  repräsentiert,  was  den  Einsatz  das  Pronomens  „sie“  für  den
(männlichen) Asylwerber erklärt. 

78 Für  die  Analyse  dieser  Textstelle  werden  vor  allem  Prädikations-  und  Nominationsstrategien
berücksichtigt, da die Betrachtung der vorgefundenen bzw. beschriebenen Rollenverteilung der genannten
Akteur_innen (Asylwerber und Dolmetscher) und der ihnen gegebenen Handlungspotentiale aufschlussreich
erscheint.

79 „Z“ steht für die jeweilige Zeile des oben zitierten Protokollauszugs. 
80 Damit  verbunden  ist  auch  die  (institutionelle)  Entscheidung,  eine  einzige/einzelne  Sprache  für  die

Verdolmetschung zu wählen. 
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und  welche  Attribute  ihnen  zugeschrieben  werden,  auf  eine  asymmetrische

Interaktions-/Kommunikationssituation schließen. 

8.2.4 „Muttersprache“ und Rederechtsverteilung

Am Ende dieser soeben vorgestellten Textstelle werden die Wiedergabe des Protokolls bzw.

der „relevanten Passagen dieser niederschriftlichen Einvernahme“ angekündigt, wobei hier zu

beachten  ist,  dass  es  sich  eben  um  die  für  den  AsylGH  relevanten und  somit  selektiv

ausgewählten  Ausschnitte  handelt81.  Es  folgt  nun  eine  (vermeintlich)  wortwörtliche82 und

durch (ein hochgestelltes) Anführungszeichen gekennzeichnete Wiedergabe eines Ausschnitts

aus der schriftlich festgehaltenen Einvernahme, die mit einer durch drei Punkte markierten

Auslassung beginnt (AsylGH 2013: 2): 

Zu  Beginn  dieser  Frage-Antwort-Sequenz  steht  die  Frage  nach  der  „Muttersprache“83:

„Welche ist Ihre Muttersprache und welche Sprachen sprechen Sie sonst noch?“. Dies stellt

eine  Aufforderung  nach  einer  Zuordnung,  Klassifizierung  und  Reihung  des  sprachlichen

Repertoires in die Kategorie  Muttersprache und  „sonstige“ Sprachen dar. Die Verwendung

der im Singular gehaltenen Sprachbezeichnung (Linguonyms) „Muttersprache“ eröffnet eine

Sicht auf Sprache, die von der spracherwerbstheoretischen Auffassung geprägt ist, die dem

mütterlichen Input im Spracherwerb eine vorrangige Bedeutung beimisst.84

Der Asylwerber leistet der Aufforderung Folge, indem er in seiner Antwort Armenisch als

81 Eine ähnliche Passage findet sich auch im Protokoll der zweiten Einvernahme vor dem BAA (AsylGH 2013:
7). Auch hier werden nur die „entscheidungsrelevanten Auszüge“ wiedergegeben. 

82 Siehe dazu die Ausführungen des dem Protokoll/der Niederschrift zugeschriebenen Authentizitätsgehalts im
Kapitel 3.1.3 und der ihr zukommenden vollen Beweiskraft. 

83 Unklar  ist  hierbei,  ob  bei  der  Übersetzung  ins  Armenische  (und  zurück)  der  Begriff  „Muttersprache“
ebenfalls gebräuchlich ist  bzw. ob es ein armenisches Äquivalent  gibt  oder  ob dies gewissermaßen eine
unhinterfragte Übernahme aus dem Deutschen und ins Deutsche darstellt.

84 Durch diese Fokussierung auf die Rolle/Beteiligung der Mutter im Spracherwerb, die durch die Bezeichnung
zum Ausdruck kommt, besteht die Gefahr, durchaus komplexere und mehrsprachige Erwerbskonstellationen
bzw.  -einflüsse  und  somit  auch  hybride(re)  individuelle  sprachlich-kommunikative  Ressourcen  bzw.
Repertoires auszublenden. 
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seine „Muttersprache“ bezeichnet,  womit  er  den zuvor eingeführten Begriff  aufgreift.  Des

Weiteren führt er Russischkenntnisse als Teil seines sprachlichen Repertoires an, die er mit

einer niedrigen Qualität versieht („sehr wenig Russisch“). 

Im Anschluss bringt der Asylwerber selbst vor, keine Einwände gegen das Dolmetschen in

Armenisch  zu  haben,  wodurch  er  einen  unerwarteten  Themenwechsel  initiiert.  Die

Thematisierung  des  Einverständnisses  und  der  Evaluierung  seiner  Armenischkenntnisse

erfolgen allerdings in einer floskelhaften Art und Weise: „Ich bin damit einverstanden, dass

die Einvernahme in der Sprache Armenisch, welche ich ausreichend beherrsche, durchgeführt

wird“.  Der  Asylwerber  versieht  seine  Armenischkenntnisse  im Relativsatz  zwar  mit  dem

Attribut  „ausreichend“,  doch  bleibt  der  Maßstab  vage.  Im  Zentrum  steht  hier  die

Verständnisabsicherung, die auch vonseiten der Institution durch die Nachfrage,  ob er den

Dolmetscher einwandfrei verstehe, relevant gesetzt wird85. 

Ein  weiteres  wichtiges  die  Protokollformen  und  auch  die  dargestellte  Interaktionsform

bezeichnendes Moment offenbart sich in der Einteilung der Turns in die Kategorien Antwort

und  Frage.  Durch  die  konsequente  (bruchlose)  Frage-Antwort-Einhaltung,  in  der  die

Aussagen  der  Gesprächsteilnehmer_  innen  in  dialogischer  Form86 wiedergegeben  werden,

wird die Darstellungsform des Protokolls als eine direkte Redewiedergabe konstruiert. Die

Rederechte bzw. die Sprechaktverteilung werden hier allerdings nicht expliziert; durch die

fehlende Zuordnung der jeweiligen Sprechhandelnden ist nicht klar, wer die Fragen stellt und

wer diese beantwortet. 

Während am Wiedergabemodus nicht erkenntlich ist, wer die Initiator_innen der Sprechakte

sind, wird durch die Inhalte der Gespräche (und unter Einbezug des Kontextwissens, dass es

sich  um  eine  Einvernahme  handelt)  deutlich,  dass  hinter  dem  Fragenden  ein_e

institutionelle_r Akteur_in und hinter dem Antwortgebenden der Asylwerber stehen. Markant

ist, dass die (implizit gehaltene) Sprechaktaufteilung und somit auch die Einflussnahme auf

den  Gesprächsverlauf  sowie  die  Themenwahl  hier  klar  vorgegeben  sind  und  keine

Abweichungen vom Frage-Antwort-Schema erlauben. Damit im Zusammenhang steht eine

ungleiche Machtverteilung, d.h. es ist deutlich,  wem es obliegt,  von einer anderen Person

85 Hier kann die Vermutung aufgestellt werden, dass die Behörde diese Absicherung in Form der wiederholten
Verständnisabsicherung  benötigt  für  den  Fall  etwaiger  späterer  Verfahrensmängel  aufgrund  von  nicht
adäquatem Dolmetschen.

86 Die  Wiedergabeform  des  zitierten  Protokolls  erweckt  nicht  nur  den  Eindruck  einer  dialogischen
Interaktionsform, sondern auch einer vermeintlichen Mündlichkeit und Einsprachigkeit. 
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Wissen einzuholen bzw. solches abzuverlangen.

8.2.5 Glaubwürdigkeit (allgemein) 

Nach weiteren Absicherungen vonseiten der Behörde, dass der Asylwerber sich körperlich

und  psychisch  in  der  Lage  fühlt,  sich  einer  Einvernahme  zu  unterziehen,  folgen  weitere

Fragen zu dessen gesundheitlichem Zustand und etwaigen Krankheiten (AsylGH 2013: 2f).

Des Weiteren werden dem AW1 im Rahmen einer Art  Belehrung einige Informationen zum

Organisatorischen  und  seine  Pflichten  im  Asylverfahren  mitgeteilt.  Hierbei  nehmen  die

Ausführungen zur Glaubwürdigkeit einen besonderen bzw. großen Raum ein. Zunächst wird

allgemein  die  Bedeutsamkeit,  die  Wahrheit  zu  sagen  und  nichts  zu  verschweigen,

unterstrichen. Dies wird mit Blick auf eine mögliche (spätere) Beschwerdebehandlung vor

dem AsylGH begründet,  da  dann keine  weiteren  Beweismittel  mehr  nachgereicht  werden

dürfen87 (vgl. AsylGH 2013: 3). Konkret wird AW1 in Bezug auf die Glaubwürdigkeit darauf

hingewiesen, „dass Ihre Angaben die Grundlage für die Entscheidung im Asylverfahren sind

und  dass  Ihren  Angaben  in  der  Erstaufnahmestelle  eine  verstärkte  Glaubwürdigkeit

zukommt“  (AsylGH  2013:  3;  Hervorhebung  SL).  Somit  wird  AW1  indirekt  darauf

aufmerksam gemacht, dass es in Hinblick auf den Verfahrensausgang relevant ist,  was und

wann er etwas sagt und dass aus einem nicht näher definierten Grund den Angaben bei der

Erstaufnahmestelle  mehr  Glaubwürdigkeit  zukommt.  Somit  wird  bereits  zu  Beginn  der

Befragung  die  generelle  Bedeutsamkeit  und  Relevanz  der  Glaubwürdigkeit  als  relevante

Kategorie und entscheidende Eigenschaft für eine positive Entscheidung etabliert. 

Auch  im  späteren  Ermittlungsverfahren  erfolgt  zu  Beginn  des  Protokolls  eine  erneute

Belehrung, welche auch explizit als solche im Protokoll eingeführt bzw. benannt wird88. In der

Belehrung  wird  AW1  zunächst  auf  die  Bedeutung,  die  Wahrheit  zu  sagen,  nichts  zu

verschweigen und „alle zur Begründung des Antrags auf internationalen Schutz erforderlichen

Anhaltspunkte selbständig und über Nachfrage wahrheitsgemäß dar[zu]legen“ (AsylGH 2013:

7),  hingewiesen.  Daraufhin  werden  die  negativen  Auswirkungen/Folgen  „einer

wahrheitswidrigen  Aussage  und  der  damit  verbundenen  allenfalls  für  Sie  nachteilig

verlaufenden Glaubwürdigkeitsprüfung“ erwähnt. Auffallend ist hier allerdings, dass erwähnt

87 Dies entspricht dem Neuerungsverbot des zweitinstanzlichen Verfahren. 
88 In der Protokollierung findet sich auch die bereits unter 8.2.4 beschriebene Frage-Antwort-Einteilung wieder,

wobei hier diese Kategorien abgekürzt durch die Buchstaben F bzw. A ausgedrückt werden. 
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wird, dass es negative Folgen haben kann, doch wird nicht expliziert, worin diese bestehen,

außer dass diese mit einer nachteiligen Glaubwürdigkeitsprüfung verbunden ist. 

8.2.6 Intertextuelle Verweise auf frühere verfahrensbezogene Texte 

Im  Protokoll  des  Zulassungsverfahrens  folgt  nach  der  oben  geschilderten  Belehrung  zur

Wahrheitspflicht  das  typische  Frage-Antwort-Schema.  Zu  Beginn  verweist  die

einvernehmende Person auf die  Antragstellung (Ersteinvernahme vor der Polizei), die eine

Woche zuvor stattfand, und fragt: „Entsprechen die dabei von Ihnen gemachten Angaben der

Wahrheit bzw. möchten Sie dazu noch Korrekturen oder Ergänzungen anführen?“ (AsylGH

2013:  3).  AW1  bestätigt  die  Wahrheit seiner  Angaben  und  merkt  an,  keine

Korrekturen/Ergänzungen anführen zu wollen. Nicht nur auf die  Ersteinvernahme wird im

Zuge dieses Protokolls Bezug genommen, sondern auch auf den  Erstantrag aus dem Jahr

2010. Die einvernehmende Person stellt allerdings nicht nur eine Verbindung zum Erstantrag

her,  sondern  fragt  AW1 auch  noch,  ob  sich  dieser  an  die  im Rahmen  dieses  Verfahrens

stattgefundenen Einvernahmen erinnern könne, ob sie der Wahrheit entsprechen und ob diese

auch für den aktuellen Antrag gültig seien (S. 4). Vonseiten der Behörde wird inhaltlich nicht

näher bestimmt oder wiederholt, um welche Angaben es sich hierbei handelt. AW1 bleibt auch

in seiner Ausführung vage: „Ja, ich sagte damals die Wahrheit. Die Gründe, die ich damals

gesagt habe, gelten in diesem Sinne eigentlich nicht mehr, weil ich jetzt mit anderen Personen

Probleme habe. Mein Problem, welches ich jetzt habe, ist aber in gewisser Weise mit dem

damaligen Problem verbunden“ (AsylGH 2013: 4). Auch im späteren Ermittlungsverfahren

(siehe  unten)  wird  Bezug  zum  Protokoll  des  hier  beschriebenen  Zulassungsverfahrens

hergestellt und ebenfalls hinsichtlich der  Aktualität,  Gültigkeit und  Wahrheit abgefragt (vgl.

AsylGH 2013: 9). Somit lässt sich festhalten, dass sich nicht nur intertextuelle Verweise auf

den  Erstantrag,  sondern  auch  auf  frühere  Einvernahmen  und andere  verfahrensbezogenen

Texte (Protokolle bzw. abstrakter auf die Einvernahmesituationen) des laufenden Verfahrens

finden. 
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8.2.7 Perspektivierungsstrategien vonseiten der Behörde

Perspektivierungs-  und  Framingstrategien sind  in  Hinblick  auf  Intertextualität

interessant,  da  hier  das  Verhältnis  zwischen  einer  (früher)  getätigten  Aussage  und  der

Aktualisierung bzw. Wiedergabe des Inhalts durch die einvernehmende Person und somit auch

deren  Positionierung  gegenüber  dem  Berichteten  sowie  dessen  Glaubwürdigkeit  deutlich

werden89. Die Perspektivierungsstrategien, die im Folgenden90 behandelt werden, äußern sich

bspw. in Markierungen an den Verben durch die Wahl des Konjunktivs II, wodurch der_die

Sprecher_in  Distanz  zum  Erzählten  des  Asylwerbers  schafft.  Dass  dieses  Mittel  der

Distanzherstellung dient, tritt  später (noch) deutlich(er) hervor, wenn der Asylwerber mit

seinen  früher  getätigten  (und  abweichenden)  Aussagen  konfrontiert  wird,  um  dessen

Glaubwürdigkeit anzuzweifeln. 

Die folgende Frage zeigt, wie die einvernehmende Person eine frühere Erzählung von AW1

inhaltlich aufgreift, diese allerdings sprachlich so gestaltet und reformuliert, dass eine weitere

Erklärung vonseiten AW1 notwendig ist, um für die einvernehmende Person schlüssig zu sein.

Während der erste Teil der Frage im Indikativ gehalten ist, wechselt der_die Sprecher_in im

zweiten Teil in den Konjunktiv, was möglicherweise anzeigt, dass es sich hierbei um etwas

Referiertes  handelt.  In  Anbetracht  der  Tatsache,  dass  die  Wahl  allerdings  nicht  auf  den

Konjunktiv I fällt, der üblicherweise für die indirekte Rede verwendet wird, sondern auf den

Konjunktiv II, der Zweifel an dem Berichteten ausdrückt, deutet diese Wahl vielmehr darauf

hin,  dass  nicht  nur  angezeigt  werden  soll,  dass  es  sich  um eine  indirekte  Rede  handelt,

sondern dass die Sprecher_in auch eine gewisse Distanz zum Ausdruck bringt (AsylGH 2013:

5): 

Neben dem bereits erwähnten Moduswechsel in den Konjunktiv unterstreicht auch der Einsatz

von Fokuspartikeln wie „gerade Sie“ und „sogar“ die Distanz zum Referierten bzw. deuten

Zweifel91 an. 

89 Es  zeigt  sich  hier  auch,  dass  die  beobachteten  Phänomene  sowohl  als  Perspektivierungs-  als  auch
Abschwächungsstrategien gedeutet  werden  können,  nachdem  durch  beide  eine  Positionierung  des_der
Sprecherin zum Gesagten ausgedrückt wird (vgl. Kapitel 7). 

90 Perspektivierungsstrategien werden auch in späteren Kapiteln besprochen, wie bspw. 8.2.12.1; 8.2.12.4) 
91 Als  Gedankenexperiment  möchte  ich  auf  eine  alternative  Formulierung/Version  ohne  Konjunktiv  und

Fokuspartikeln  hinweisen,  wodurch  mE  der  mittransportierte  Zweifel,  der  Bedeutungsunterschied  und
Kontrast zu der obigen Version deutlich werden: „Warum waren Sie für diese Personen so interessant, dass
diese immer wieder gekommen sind und Sie gesucht und mitgenommen haben?“ 
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8.2.8 Protokoll (intertextuell, sprachideologisch) 

Insbesondere  am  Ende  der  Einvernahme  wird  das  Protokoll  selbst  zum  Thema  der

Befragung/Redeinhalt  (siehe  unten).  An  diesen  Stellen  tritt  deutlich  hervor,  welche

Funktionen dem Protokoll zukommen bzw. welche (sprachideologischen) Annahmen damit

verbunden sind.  In  analytischer  Hinsicht  stellt  das  Protokoll/die  Protokollerstellung – wie

auch unter  6 dargelegt – eine Schnittstelle zwischen den Themenbereichen  Intertextualität

und  Sprachideologie dar.  Im  folgenden  Ausschnitt  wird  nach  der  Rückübersetzung des

Protokolls vom AW1 erneut (und nachträglich bzw. am Ende der Einvernahme und nach der

Rückübersetzung) die Absicherung eingeholt, dass dieser den Dolmetscher verstanden hat. Es

finden sich weder nähere Angaben, wie diese Rückübersetzung stattgefunden noch wie lange

diese gedauert hat. Aus dem Kontextwissen lässt sich vermuten, dass hier ein schriftlicher

deutschsprachiger Text (Protokoll) in eine andere Sprache (Armenisch) übersetzt wird. Bei

einer  näheren  Betrachtung  wird  die  Komplexität  dieses  Vorgangs  deutlich,  bei  dem eine

bereits  angefertigte  Translation,  welche  in  einem  vermutlich  komplexen  Protokoll

festgehalten wurde, vermutlich erneut durch einen Modalitätswechsel ins Mündliche und in

eine andere Sprache (Armenisch) rückübersetzt wird. 

AW1 wird nicht nur gefragt, ob er den Dolmetscher verstanden hat, sondern ob dieser auch

alles übersetzt hat. Dies stellt aus der Sicht des AW1 eine etwas schwierig zu beantwortende

Frage  dar,  da  dieser  eigentlich  nicht  einschätzen  bzw.  überprüfen  kann,  was  alles gesagt

wurde und ob der Dolmetscher dies vollständig übersetzt habe (AsylGH 2013: 6): 

Im letzten Absatz, der auch das Ende des vom AsylGH zitierten Protokollausschnitts darstellt,

erfolgt  die  Dokumentation  bzw.  das  mündlich/schriftliche  Festhalten  der  Bestätigung  in
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floskelhafter92 Weise. Interessant erscheint hier einerseits, dass der Asylwerber selbst diese

Formulierung  (vermeintlich)  vorgibt  und  die  Bestätigung  thematisiert.  Andererseits  ist

auffallend, dass hier mittels der Aussage von AW1 ein nicht-mündlicher Akt (Unterschrift)

und  die  ihrerseits  auf  eine  andere  nicht-mündliche  Handlung  verweist  (Erhalt  der

Niederschrift, Karte), beschrieben und im Protokoll dokumentiert wird. 

Auch  im  Protokoll  der  späteren  Einvernahme  (im  Ermittlungsverfahren)  erfolgt  die

Beschreibung einer Rückübersetzung. Dieses Mal wird diese allerdings angekündigt und aus

einer anderen Perspektive (nicht aus der Sicht des AW1 wie oben) beschrieben. Ferner werden

mögliche Änderungen in Ausblick gestellt93 (AsylGH 2013: 16): 

Nach  der  Ankündigung  und  Erklärung  folgt  der  Hinweis  auf  eine  stattgefundene

wortwörtliche Rückübersetzung, was in sprachideologischer Hinsicht interessant ist, da dies

auf  die  Konzeptualisierung  vom  Dolmetschvorgang rekurriert,  wonach  eine  solche

(wortwörtliche) Übersetzung möglich ist (AsylGH 2013: 18): 

92 Eine  Suche  im  RIS  ergab,  dass  diese  Floskel/Ausführung  zur  Rückübersetzung der  Niederschrift  durch
Asylwerber_innen  mehrere  Male  gleichlautend  in  dieser  Form  auftritt:  bspw.  C4  419148-1/2011
(Entscheidungsdatum 10.07.2013);  S4 439025-1/2013 (09.12.2013); S4 439026-1/2013 (09.12.2013); D19
429002-3/2013 (06.08.2013). 

93 Darauf folgen eine lange Textpassage mit Hinweisen auf Organisatorisches und ausführliche Nachfragen zum
Verständnis und zur Kommunikation mit dem Dolmetscher (AsylGH 2013: 17). 
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Auch  hier  wird  eine  Kommunikationssituation  (zwischen  Asylwerber  und  Dolmetscher)

abstrakt  beschrieben  (Die  gesamte  Niederschrift  wird  wortwörtlich  rückübersetzt),  wobei

weitere  Informationen  (über  die  involvierten  Personen,  Verlauf,  Dauer  etc.)  ausbleiben.

Danach folgt der Hinweis auf den (erfolgreichen) Vollzug dieses Vorgangs (Nach erfolgter

Rückübersetzung) und Nachfragen zu etwaigen Korrekturwünschen. 

8.2.9 Weitere Charakteristika zur Protokollwiedergabe/Protokollierung

In  Bezug  auf  die  Protokollform  wurde  bereits  beschrieben,  dass  die  Wiedergabe  der

Einvernahme  durch  eine  Frage-Antwort-Struktur  gekennzeichnet  ist.  Neben  diesen

metakommunikativen  Beschreibungen,  nämlich  dass  es  sich  um  eine  Frage,  Antwort,

Feststellung, Belehrung, Vermerk handelt, finden sich auch weitere textstrukturierende bzw.

leseleitende,  erklärende  Gliederungselemente  wie  bspw.:  „Angaben  zur  Person  und

Lebensumständen“  (S.9),  woraufhin  die  jeweiligen  Angaben  des  AW1  folgen.  In  einem

anderen Fall kündigt die strukturierende Überschrift „Angaben zum Fluchtgrund“ (AsylGH

2013:  10)  nicht  nur  Inhaltliches  an  bzw.  nimmt  dieses  schon  vorweg,  sondern  gibt  eine

rechtliche Kategorie  vor,  die  der  Frage-Antwort-Sequenz zugewiesen wird:  „Was war der

konkrete  Grund,  warum  Sie  nach  Ihrer  Rückkehr  2011  neuerlich  die  Heimat  verlassen

haben?“ (AsylGH 2013:  11).  Die Frage  geht  allerdings  inhaltlich-semantisch  (die Heimat

verlassen) in eine andere Richtung als die Überschrift „Fluchtgrund“. Direkt im Anschluss auf

die Frage formuliert die einvernehmende Person die folgende Aufforderung: „Erzählen Sie

bitte  möglichst  chronologisch über  alle  Ereignisse,  die  Sie  zum  Verlassen  der  Heimat

veranlasst haben (freie Erzählung)“ (AsylGH 2013: 11; Hervorhebungen SL). Darauf folgt

eine  sich  über  mehrere  Zeilen  erstreckende  Erzählpassage,  welche  als  durchgängige

Erzählung ohne Unterbrechungen,  Reformulierungen etc.  dargestellt  wird.  Im Zuge dieser

leistet der Asylwerber der Aufforderung Folge, wobei das Ende der Passage mit „(Ende der

freien  Erzählung)“  markiert  wird.  Die  von  der  einvernehmenden  Person  formulierte

Aufforderung,  der  Kommentar  „freie  Erzählung“  und  die  Darstellung  der  Erzählung  als

durchgängigen  Erzählblock  ohne  Unterbrechungen  machen  auch  an  dieser  Stelle  die

institutionelle  Erzählanforderung und  -erwartung  an  den  Asylwerber,  konkrete,
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vollständige und chronologische Narrative zu produzieren, deutlich. 

8.2.10 „Dolmetscher als Sprachvermittler“ und Rederechtsverteilung

Am Anfang des wiedergegebenen Protokolls des Ermittlungsverfahrens wird die die unter

8.2.4 auf  einer  analytischen  Ebene  besprochene  Rederechts-  bzw.  Rollenverteilung

thematisiert: 

1
2
3
4
5
6
7

„Erklärung:  Bei  meiner  Person  handelt  es  sich  um  den
Einvernehmenden  und  führe  ich  das  Interview bzw.  stelle  ich
Ihnen  Fragen,  die  Sie  aufgefordert  sind,  wahrheitsgemäß  zu
beantworten. Bei der Person zu meiner linken Seite handelt es
sich  um  den  Dolmetscher  und  fungiert  dieser  lediglich  als
Sprachvermittler zwischen uns beiden. Dieser hat weder Einfluss
auf die Fragen, noch auf das Verfahren selbst.“ [AsylGH 2013: 7]

Der  Sprecher  stellt  drei  (an  der  Gesprächssituation  beteiligte)  Personen  und  deren

institutionell zugewiesene Rollen mit jeweils unterschiedlichen (Rede-)Rechten vor, wobei er

sich durch die direkte Anrede an den Asylwerber als primären Adressaten wendet: 

Als Erstes geht er auf seine eigene Person ein, die er als „den Einvernehmenden“ (vgl. Z.1f.)

bezeichnet und der er die Befugnis zuweist, das Gespräch zu leiten und Fragen zu stellen. Der

Asylwerber wird  im  Zuge  dessen  auf  seine  Verpflichtung  hingewiesen,  diese  Fragen

„wahrheitsgemäß“ zu beantworten. Hier wird erneut eine ungleiche Sprechaktverteilung und

asymmetrische  Einflussnahme auf  das  Gespräch  deutlich,  in  der  der  Einvernehmende  als

gesprächsleitender und der Asylwerber als responsiver Akteur konstruiert wird. Im Anschluss

daran stellt  der Sprecher den  Dolmetscher vor,  der dieser Darstellung nach „lediglich als

Sprachvermittler  zwischen  uns  beiden  [fungiert]“  (Z.5f.).  Dessen  Funktionsbereich  und

Einflusspotential auf das Gespräch wird im Folgesatz spezifiziert: „Dieser hat weder Einfluss

auf die Fragen, noch auf das Verfahren selbst“  (Z.6f.),  wobei der Dolmetscher als an der

Interaktion aktiv teilnehmende Person nicht wahrgenommen bzw. nicht zugelassen wird. 

Faktisch  entspricht  diese  Interaktionssituation  einer  Triade,  die  sich  aus  drei  mit

unterschiedlichen Rederechten  und -pflichten ausgestatteten Akteuren  (Einvernehmender  –

Asylwerber  –  Dolmetscher)  zusammensetzt.  Hinsichtlich  der  (vorgesehenen  bzw.

gewünschten)  Einflussnahme  auf  die  Interaktion  wird  allerdings  eine  dyadische

Gesprächskonstellation inszeniert  bzw.  diskursiv  hergestellt,  die  nur  aus  einer
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fragestellenden  Person  und  dem  antwortenden  Asylwerber  besteht94.  Die  Beteiligung  des

Dolmetschers wird hier auf eine vermittelnde Rolle bzw. auf ein Medium reduziert, was sich

nicht  nur  in  der  Bezeichnung als  „Sprachvermittler“  widerspiegelt,  sondern  auch  in  der

bereits oben zitierten Funktionszuweisung95. 

Von  der  beschriebenen  Rederechts-  und  Interaktionskonzeption  lässt  sich  auf  das

dahinterliegende  Kommunikations- bzw. Sprachverständnis schließen, welches Parallelen

zu  einem (technischen bestimmten)  Kommunikationsmodell  nach  Shannon/Weaver  (1964)

aufweist.  Diesem  Modell  zufolge  werden  Nachrichten  bei  dem_der  Sender_in  kodiert,

übertragen  und  von  dem_der  Empfänger_in  dekodiert.  Zentral  ist  hierbei  die  störfreie

Übertragung  der  Nachricht  mittels  eines  Kommunikationskanals.  Diese

Übertragungsmetapher  von  Sprache liegt  auch  im  vorliegenden  Text  und  in  der

Interaktionskonstruktion vor, da der Dolmetscher als (unsichtbarer) Kanal fungiert,  der für

eine  störfreie  und problemlose,  d.h.  die  Nachricht  und somit  auch die  Verhandlung nicht

beeinflussende und verändernde, Kommunikation Verantwortung trägt. 

8.2.11 Deutschkursbesuch – Nachweis

Im  Ermittlungsverfahren  legt  AW1  auf  die  allgemeine  Frage  nach  „Urkunden  oder

Dokumente[n], die für Ihr Verfahren von Bedeutung sein könnten“ (AsylGH 2013: 8) neben

einem Schreiben (der Gemeinde über ehrenamtliche Tätigkeit; vgl. AsylGH 2013: 60) u.a.

auch den Nachweis eines Deutschkursbesuchs96 vor. Der Nachweis erfolgt durch die Notiz der

vorgelegten „Teilnahmebestätigung XXXX betreffend Deutschkursbesuch“ (AsylGH 2013:

8). Der Besuch eines Deutschkurses wird auch an einer anderen Stelle zum Thema, als der

Asylwerber  auf  die  Frage  nach  der  Gestaltung  seines  Alltags  selbst  vorbringt,  einen

Deutschkurs zu besuchen. Daraufhin wird erneut nachgefragt: „Haben Sie in Österreich einen

Deutschkurs besucht?“ (AsylGH 2013: 16), woraufhin der Asylwerber antwortet: „Ich habe

94 Insgesamt ist für die im Erkenntnis zitierten Protokollausschnitte charakteristisch, dass andere am Verfahren
bzw. der Kommunikationssituation (Befragung, Einvernahme) beteiligte Personen nicht im Text beschrieben
sind.  Gelegentlich  wird  auf  andere  Akteur_innen  (Vertreter_innen,
Rechtsvertreter_innen,Vertrauenspersonen;  vgl.  AsylGH  2013:  3)  hingewiesen.  Weiters  unerwähnt  bleibt
bspw.  der_die  Protokollführer_in.  Das  Unsichtbarmachen bzw. Ausblenden anderer  faktisch  Anwesender
(vgl. sprachideologischer Prozess der Ausblendung; erasure (vgl. Gal/Irvine 1995)) zeigt sich nicht nur in der
Nicht-Erwähnung in den protokollierten Befragung,  sondern vor allem auch in etwaigen Brüchen,  wenn
bspw. der Dolmetscher am Anfang der Befragung namentlich genannt und als Dolmetscher für das Verfahren
beschrieben wird. Ein weiterer Bruch wird darin bemerkbar, dass zwar erwähnt wird, dass der Vertreter von
AW1 (vom Diakonie Flüchtlingsdienst) nicht  zur Einvernahme erschienen ist  (AsylGH 2013: 8),  diesem
allerdings die Länderfeststellungen ausgehändigt werden (AsylGH 2013: 16). 

95 Ferner ist interessant, dass die Personen nicht mit ihren Namen, sondern ihren Funktionen bzw. den ihnen
zugewiesenen Sprechhandlungen im Gerichtsverfahren bzw. in diesem Interview genannt werden. 

96 Der Deutschkursnachweis stellt zudem ein wiederkehrendes Moment in vielen Erkenntnissen dar. 
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einen  Deutschkurs  absolviert,  jetzt  besuche  jetzt  [sic!]  wieder  einmal  wöchentlich  einen

Deutschkurs“ (AsylGH 2013: 16).  Abgesehen von der Verletzung der Gesprächsökonomie

vonseiten des Einvernehmenden durch das erneute Fragen nach einem Deutschkursbesuch

unmittelbar nachdem der Asylwerber dies selbst geäußert hat, wird hier die Bedeutung und

Erfordernis  eines  Deutschkursbesuchs  deutlich.  Sprachideologisch  verweist  dies  auf  die

Vorstellung, dass der Erwerb einer Sprache durch einen Kursbesuch bewerkstelligt und allein

durch eine Kursbesuchsbestätigung bezeugt werden kann. 

8.2.12 Glaubwürdigkeit (Fortsetzung) 

Bereits  an  mehreren  Stellen  dieser  Analyse  wurden  sprachliche  Mittel  dahingehend

beschrieben,  wie  die  einvernehmenden  Personen  frühere  Aussagen  des  Asylwerbers

intertextuell heranziehen, einbetten und teilweise die Glaubwürdigkeit des Asylwerbers auf

eher  subtile  Art  infrage  stellen  (vgl.  8.2.5 und  8.2.7).  Im Folgenden werden nun weitere

Strategien untersucht, die zunehmend expliziter Zweifel zum Ausdruck bringen.

8.2.12.1 Perspektivierungsstrategie (Fortsetzung I) 

Im bisherigen Verlauf  des Erkenntnisses und der  darin wiedergegebenen Protokollauszüge

wurden zahlreiche intertextuelle Verweise beobachtet. Gelegentlich stellt die einvernehmende

Person  auch  genauere  Nachfragen  und  stellt  Bezüge  zu  Erzählungen  her,  die  in  anderen

Verfahrensabschnitten bzw. anderen Einvernahmen produziert wurden. Einige Male folgt nach

der  Wiederholung  der  Nachsatz:  „Was  sagen  Sie  dazu?“,  wie  im  folgenden  Ausschnitt

ersichtlich wird, in dem eine Verbindung zum ersten Asylverfahren hergestellt und AW1 zu

einer Stellungnahme bzw. einem Kommentar aufgefordert wird (AsylGH 2013: 8): 

8.2.12.2 Glaubwürdigkeit – Infragestellung, Zweifel

Soeben wurde auf das Aufgreifen der Aussagen von AW1 hingewiesen. Die Wiederaufnahme

der Aussagen von AW1 sowie das Aufzeigen von möglichen Abweichungen und Nachfragen,

die  leichten  Zweifel  andeuten,  erweisen  sich  als  charakteristisch  für  die  Fragen  der
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einvernehmenden  Person,  wie  beispielsweise  im  folgenden  Beispiel  (AsylGH  2013:  11)

deutlich wird: 

Die  Frage  wird durch  einen expliziten  Bezug zu  früher  Gesagtem (Sie  haben gesagt,  ...)

eingeleitet,  dessen Inhalt auch referiert wird. Die konkrete Frage zielt auf eine kontrastive

Darstellung des von AW1 Erzählten (haben diese Männer nicht im Keller nachgeschaut?) ab

bzw. deutet eine solche an. Mit einer weiteren Nachfrage bringt die einvernehmende Person

expliziter die von ihr wahrgenommenen Unklarheiten bzw. Zweifel am Inhalt der Erzählung

zum Ausdruck (AsylGH: 12): 

Der Zweifel wird zunächst an der einleitenden Frage (Wie kann es sein, dass…) bemerkbar,

die darauf hinweist, dass die Darstellung aus der Perspektive des_der Sprecher_in nicht so

gewesen sein kann bzw. dass hier noch eine Erklärung fehlt. Dies wird noch durch die eigenen

subjektiven Theorien über die alternativen (plausibleren) Handlungsszenarien verstärkt, die

durch  „die  Männer  haben  doch97 sicher“  und  „waren  ja“  sowie  den  zugerechneten

Eigenschaften  (der  Beruf  des  Leibwächters  präsupponiert  erforderliche  Handlungsweisen,

entsprechendes Wissen) zum Ausdruck kommen. Der folgende Ausschnitt zeugt ebenfalls von

einem implizit gehaltenen, aber dennoch präsenten Zweifel bzw. von einer Infragestellung der

Erzählung von AW1 (AsylGH 2013: 12): 

97 Der Einsatz von doch deutet laut Duden auf eine „Differenz zu einer Erwartung“ (Duden 2009: 591) hin. 
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Auch hier konstruiert die einvernehmende Person ihre Frage durch ihre eigenen Theorien, die

mit  einer  adversativen  Konjunktion  und somit  mit  einem Einwand beginnen:  „Aber Ihre

anderen Angehörigen haben  doch sicher diese Misshandlungen auch mitbekommen […]“.

Interessant  erscheint,  dass  die  hier  beschriebenen  Infragestellungen stets  implizit Zweifel

ausdrücken, wobei diese auf der sprachlichen Oberfläche tendenziell subtil gehalten und oft

durch Partikeln wie doch markiert sind. Im obigen Beispiel sind neben doch, trotzdem, aber

auch  das  Anzeigen  von  kontrastiven,  alternativen  Szenarien in  Kombination  mit

Verneinungspartikeln wie  niemals,  nicht,  keiner hier  in  ähnlicher  Verwendungsweise

anzuführen. 

Im  nächsten  Beispiel  geht  die  einvernehmende  Person  ähnlich  vor:  Sie  referiert  auf  die

Darstellung von AW1 und beginnt mit einer Frage, die sie mit einer eigens eingebrachten

Hypothese  schließt  (AsylGH  2013:  12).  Der  Widerspruch  wird  eben  nicht  direkt

angesprochen, sondern  implizit durch die  Gegenüberstellung zweier Szenarien/Aussagen

ausgedrückt:

In  den  folgenden  beiden  Ausschnitten  lässt  sich  ein  ähnliches  Muster  erkennen:  Die

einvernehmende Person stellt eine allgemeine Frage, auf die AW1 antwortet. In beiden Fällen

reagiert  die einvernehmende Person (bei  Abbildung 2: AsylGH 2013: 12 noch durch eine

weitere  Frage)  mit  einem  Verweis  auf  Aussagen bei  der  Polizei,  die  von  den  aktuellen

Angaben abweichen98: 

98 An mehreren Stellen dieses Protokolls wird so vorgegangen, wie in: „Vor der Polizei gaben Sie an, nicht Ihr
Vater sondern vielmehr Ihr Freund hätte Ihnen von dem Besuch der Staatsanwaltschaft erzählt?“ (AsylGH
2013: 13). 
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Unter  8.2.1 wurde bereits  erwähnt,  dass der AsylGH den angenommenen Fluchtweg nach

Österreich  durch  ein  Visum  und  eine  dokumentierte  Polizeikontrolle  bestätigt  sieht.  Im

Folgenden beruft  sich  der_die  Einvernehmende auf  einen Bericht,  der  sich  auf  ebendiese

Polizeikontrolle  bezieht.  In  einem  weiteren  Schritt  wiederholt  sie  die  (einander

ausschließenden) zeitlichen Angaben zur Einreise von AW1. Auch hier erschließt sich der

Widerspruch erst durch den  Inhalt (unterschiedliche Zeitangaben) und den  Moduswechsel:

während die Referenz auf den Polizeiakt im Indikativ gehalten ist, erfolgt die Wiedergabe der

Darstellung von AW1 im Konjunktiv I99 (AsylGH 2013: 14): 

Im weiteren Verlauf  dieses  Ausschnitts  wird ebenfalls  deutlich,  dass  dem Polizeiprotokoll

volle  Glaubwürdigkeit  bzw.  Sicherheit  zugeschrieben  wird,  wohingegen  der  Aussage  von

AW1, dass er zu besagtem Datum in Russland war, entgegengehalten wird: „Wie kann es

dann  sein,  dass  Sie  an  diesem Tag  in  Österreich  kontrolliert  werden?“  Darauf  stellt  die

99 Hier fällt allerdings die Wahl – im Gegensatz zu den obigen Beispielen – nicht auf den Konjunktiv II (den
Irrealis), sondern auf den Konjunktiv I, der üblicherweise die indirekte Rede ausdrückt. Dennoch ist hier ein
Moduswechsel und somit eine unterschiedliche Darstellungsweise zu beobachten. 
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einvernehmende Person einige (auf zeitliche Angaben abzielende) Fragen zu seinem Pass, die

AW1  jeweils  beantwortet.  Nach  der  letzten  Frage  wird  AW1  (hier  wird  der  Asylwerber

übrigens das erste Mal mit dem Kürzel AW bezeichnet)  erneut auf seine Wahrheitspflicht

hingewiesen (AsylGH 2013: 14):

Die chronologische Abfolge der Ereignisse in dieser Passage deutet  stark darauf hin bzw.

verstärkt  den bisher  beobachteten Eindruck,  dass  die  einvernehmende Person AW1 wenig

Vertrauen,  Glauben  entgegenbringt:  Nach  einer  Frage-Antwort-Sequenz  erfolgt  ohne

explizite, verbalisierte Infragestellung der Glaubwürdigkeit bzw. der Wahrheit plötzlich und

erneut der  Hinweis auf die Wahrheitspflicht und die Frage, ob AW1 bei seinen Angaben

bleiben möchte. 

8.2.12.3 Begründungen für Unglaubwürdigkeit (BAA) 

Nach dem Ende des Protokollausschnitts zitiert der AsylGH die Entscheidung des BAA, mit

dem der Antrag abgewiesen wird (AsylGH 2013: 18). Neben den rechtlichen Konsequenzen

wird auch die Beweiswürdigung des BAA, der das „Vorbringen der bP als unglaubwürdig“

erachtet, wiedergegeben (AsylGH 2013: 18): 
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In  diesem  Ausschnitt  lässt  sich  eine  Abwechslung  von  Beschreibungen  allgemeiner

Anforderungskriterien  an  glaubwürdige  und  der  jeweiligen  (in  diesem  Aspekt  nicht

gelungenen)  Realisierungen  von  AW1  beobachten.  Die  Unglaubwürdigkeit  sieht  der_die

Autor_in in den Darstellungen zum Ausreisegrund begründet, die er_sie allgemein als  nicht

plausibel und  nicht  nachvollziehbar bezeichnet.  In  der  Begründung  findet  sich  auch  ein

expliziter  Bezug auf das Erstverfahren,  „welches indirekt auch mit Ihrer gegenständlichen

Fluchtgeschichte zusammenhängt“100. Dies und die konstatierten „Widersprüchlichkeiten bzw.

Ungereimtheiten“  in  der  Erzählung  führen  dazu,  dass  die  Angaben  von  AW1 „als  nicht

glaubwürdig zu werten sind.“ 

8.2.12.4 Perspektivierungsstrategie (Fortsetzung II) 

Bereits  unter  8.2.7 und  8.2.12.1 wurden diverse Perspektivierungsstrategien  vonseiten der

einvernehmenden Person im Protokoll untersucht. Auch im folgenden Auszug, in dem der_die

Autor_in die von AW1 geschilderten Fluchtgründe paraphrasiert,  tritt  eine klar erkennbare

Distanzierung durch die durchgängige Verwendung des Konjunktivs auf (AsylGH 2013: 18): 

100 Auch an späteren Stellen wird das Erstverfahren bzw. die darin gescheiterte Glaubhaftmachung als Indiz für
die vorliegende fehlende Glaubwürdigkeit herangezogen (bspw. AsylGH 2013: 20). 
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Wie  im  ersten  Erkenntnis  (vgl.  8.1)  kann  auch  hier  beobachtet  werden,  dass  in  der

beschriebenen  Beweiswürdigung  bei  der  Wiedergabe  der  freien  Erzählung  nur  auf  das

Perspektivierungsmittel  des  Konjunktivs  zurückgegriffen  wird,  ohne  weitere  Wertungen,

Theorien oder Widersprüche anzudeuten. 

8.2.12.5 Weitere Begründungen der Unglaubwürdigkeit

Nach der Wiedergabe der freien Erzählung allerdings berichtet  der_die Autor_in einerseits

von  aufgetretenen  Widersprüchlichkeiten und  Ungereimtheiten,  die  sich  im  Zuge  von

Nachfragen  während  der  Befragung  ergeben  hätten.  Andererseits  beschreibt  er_sie

„unrealistische bzw. nicht nachvollziehbare Passagen“ in der Fluchtgeschichte (AsylGH 2013:

19). Der_die Autor_in begründet außerdem die Unglaubwürdigkeit mit den falschen Angaben

zum  Fluchtweg,  die  nach  eigenen  Angaben  zwar  nicht asylrelevant  sind,  in  diesem Fall

dennoch herangezogen  werden,  um den Eindruck der  Unglaubwürdigkeit  zu  untermauern

bzw. zu legitimieren (AsylGH 2013: 19):

Im  letzten  Satz  wird  AW1  zudem  unterstellt,  „den  Ausreisezeitpunkt  bewusst zu

verschleiern“,  wobei  er  „trotz  wiederholtem  Hinweis  auf  die  Wahrheitspflicht  falsche

Angaben gemacht“ habe. 

8.2.12.6 Verstärkungsstrategien, Widersprüchlichkeiten und (Un-)Glaubwürdigkeit 

Neben  dem  beobachteten  Einsatz  der  Konjunktive  I  und  II  treten  im  Abschnitt  zur

Beweiswürdigung gehäuft Evaluierungen (zur Glaubwürdigkeit) und Verstärkungsstrategien

(vornehmlich in Form von Adjektiven, Adverbien und deren Absolutheit/Totalität) hervor, die
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das  Ausmaß  der  empfundenen  Unglaubwürdigkeit  unterstreichen  und  sich  auch  auf  die

Beschreibung der „Widersprüchlichkeiten“ beziehen. Die folgenden Beispiele exemplifizieren

die  vorgefundenen  Verstärkungsstrategien:  „auffallende Widersprüchlichkeiten“  (S.19),

„weitere  klare Widersprüche“  (S.  19),  „Offensichtlichkeit dieser  widersprüchlichen

Angaben“ (S.19), „Nicht glaubwürdig, weil vollkommen unrealistisch erscheint der Behörde

[…]“  (S.20),  „lebensfremd“  (S.19)  und  „erscheint  überaus unwahrscheinlich  und

widerspricht jeder nachvollziehbaren menschlichen Logik“ (S.19). 

Bei  den  Begründungen  beruft  sich  der_die  Autor_in  zum  einen  explizit  auf  die

institutionsspezifischen  Topoi der  allgemeinen  Lebenserfahrung,  lebensnahen

Betrachtung, menschlichen Logik sowie zum anderen auf eigene Theorien (AsylGH 2013:

19f; vgl. auch 8.2.12.2), was sich im folgenden Beispiel (AsylGH 2013: 19) zeigt: 

Während am Ende der Befragung im Zuge des Zulassungsverfahrens „ausdrücklich“ vermerkt

wird, dass „der Antragsteller während dieser Vernehmung zeitlich und örtlich orientiert war,

der Antragsteller einen völlig normalen Eindruck machte, auf die Fragen klar und spontan

antwortete  […]“  (AsylGH  2013:  18),  wird  in  der  Beweiswürdigung  das  Auftreten  des

Asylwerbers folgendermaßen bewertet (AsylGH 2013: 19): 

Hier werden die  Erwartungs- bzw.  Erzählerwartungen darüber deutlich, wie eine Person

bei einer glaubwürdigen Fluchtgeschichte emotional reagieren müsste,  was AW1 aufgrund

seines (vermeintlich) auffallend abweichenden Auftretens abgesprochen wird. Nachdem die

Glaubwürdigkeit  AW1s  im Gesamten infrage  gestellt  wird,  erfolgt  nun  auch  erneut  die

Unterstellung, dass AW1 den Asylantrag nur wegen des Aufenthaltstitels in Österreich gestellt

habe  (vgl.  AsylGH  2013:  20).  Im  Folgenden  wird  der  Einsatz  der  oben  beschriebenen

Verstärkungs- und auch Verneinungspartikeln besonders deutlich (AsylGH 2013: 20):
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Die folgenden Ausschnitte stellen weitere Beispiele für den Einsatz von Verstärkungs- und

Verneinungspartikeln dar: 

• „Diese Anforderungen vermochten Sie mit Ihrem Vorbringen jedoch  keinesfalls zu
erfüllen“ (AsylGH 2013: 20)

• „Wie bereits zuvor ausgeführt und aufgrund der angeführten Fakten hinterließen Sie
persönlich jedoch absolut keinen glaubwürdigen Eindruck“ (AsylGH 2013: 20)

• „absolut nicht nachvollziehbar und daher auch absolut nicht glaubwürdig“ (AsylGH
2013: 20)

8.2.13 Länderfeststellungen

Nachdem die  Länderfeststellungen  im Rahmen  dieser  Arbeit  nicht  eingehender  behandelt

werden können, werden im Folgenden zunächst allgemeine Charakteristika angeführt.  Die

Länderfeststellungen enthalten eine Passage mit explizitem sprachbezogenem Inhalt, der in

Hinblick  auf  die  Analyse  der  Sprachideologien  relevant  ist,  da  dieser  auch  später  in  der

Begründung  des  AsylGH  als  Argument  aufgegriffen  wird.  Die  Länderfeststellungen

(AsylGH 2013:  21-42)  erstrecken sich über  ca.  21 Seiten und nehmen somit  beinahe ein

Drittel des gesamten (65 seitigen) Textes ein. Die Länderfeststellungen wurden vom BAA

getroffen  und  werden  in  wesentlichen  Teilen (vgl.  S.21)  vom  AsylGH  im  Zuge  der

Beschreibung des Vorgehens vonseiten des BAA wiedergegeben. Es werden zu verschiedenen

Domänen  und  Bereichen  der  gesellschaftlichen,  politischen  und  menschenrechtlichen

Situation  in  Armenien  Bezug  genommen,  wie  bspw.:  Politik/Wahlen (S.21);  Allgemeine

Sicherheitslage (S.22),  Meinungs-  und  Pressefreiheit (S.24),  Justiz (S.26),

Polizeigewalt/Folter (S.29),  Medizinische  Versorgung  (S.37)  sowie Behandlung  nach

Rückkehr (S.41)  etc..  Hierbei  werden  verschiedene  Quellen  angeführt,  wobei  sowohl

internationale,  (original)  englischsprachige101 und  auch  deutschsprachige

Berichterstattungsmedien  aufgegriffen  werden.  Die  herangezogenen  Quellen  stammen  aus

einem Publikationszeitraum, der zwischen 2009 und 2012 liegt.  Neben den oben zitierten

Berichten, die öffentlich zugänglich sind, werden auch nicht öffentlich zugängliche Quellen

wie die „BAA-Analysen der Staatendokumentation: Justizsystem in Armenien, 31.5. 2010“

101 Z.B.: CIA – Central Intelligence Agency – The World Factbook Armenia, die Europäische Kommission, etc. 
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oder  auch  Anfragebeantwortungen  durch  Sachverständige  (bspw.  S.29)  oder  „des

Vertrauensanwalts“ (S.40) herangezogen. 

In  Bezug auf  die  Einbettung der Länderinformationen lässt  sich  festhalten,  dass  diese

einerseits thematisch Überschriften zugeordnet werden. Andererseits wird im Fließtext wird

keine  direkte  Referenzbeziehung  explizit  hergestellt,  sondern  einfach  die  entsprechende

Information eingefügt. Am Ende der jeweiligen Ausführungen folgt eine Quellenangabe (ggf.

URLs)  mit  dem  entsprechenden  Publikationsdatum  und/oder  Zugriffsdatum.  Durch  den

Verzicht  auf  redeeinbettende Verben ist  nicht  eindeutig,  ob die  Formulierungen auf  die

Autor_innen  des  Erkenntnisses  oder  die  Autor_innen  der  zitierten  Länderberichte

zurückgehen. Es zeigt sich hier insgesamt – insbesondere in Anbetracht der verschachtelten

Einbettung der Länderinformationen – eine komplexe intertextuelle Kette (vgl. auch Kapitel

3.2.3;  3.3).  In  Hinblick  auf  die  Frage  der  Autor_innenschaft  lässt  sich  hier  (ohne

Überprüfung) kein klares Bild zeichnen, da bspw. auch die durch die Staatendokumentation

gewonnenen Informationen institutionelle Textprodukte sind. 

8.2.1 Vorteile durch erworbene Sprachkenntnisse nach Rückkehr (AsylGH)

Im Rahmen der Länderfeststellung erfolgt eine Erläuterung zur „Behandlung nach Rückkehr“,

die  auch  in  den  anderen  Erkenntnissen  armenischer  Staatsbürger_innen102 gleichlautend

auftaucht:  „Rückkehrer werden nach Ankunft in Armenien in die Gesellschaft integriert und

nutzen  häufig  die  erworbenen  Deutschkenntnisse  bzw.  ihre  in  Deutschland  geknüpften

Kontakte.  […]“ (AsylGH 2013: 41f.).  In dieser verallgemeinernden Darstellung wird eine

Situation nach der Rückkehr konstruiert, in der armenische Asylwerber_innen einerseits von

ihren sozialen Kontakten, andererseits von ihren Deutschkenntnissen profitieren werden. Ein

ähnlicher Aspekt wird in der Ausführung zur rechtlichen Beurteilung der  Nichtzuerkennung

des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat aufgeworfen:

1
2
3
4
5
6

„[...]  Zwar  scheint  es  lebensnahe,  dass  die  bP aufgrund  ihres
Aufenthaltes außerhalb ihres Herkunftsstaates und der geleisteten
Investitionen in  die  Reise  nach Österreich  ihr  wirtschaftlichen
[sic!] Fortkommen am Anfang erschwert sein mag, doch ist der
Berichtslage  nicht  entnehmbar,  dass  sich  eine
Wiedereingliederung  von  Rückkehrern  in  das  Wirtschaftsleben

102 Vgl. bspw.: E12 436 808 1/2013 (S.19); E12 436 960 1/2013; E 434 153 1/2013; E13/425 453 1/2012. 
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8
9

des  Herkunftsstaates  aussichtslos  erschiene.  Gerade
Rückkehrern  ist  es  möglich  aufgrund  ihrer  erworbenen
Sprachkenntnisse gewisse Tätigkeiten (Tourismus, Gewerbe
etc)  vorrangig  zu  besetzen.“  (AsylGH  2013:  52;
Hervorhebungen durch S.L.)

Auch hier findet sich das bereits oben beschriebene Bild bzw. die Argumentation in einer

etwas abgewandelten Form wieder: Die als erworben angenommenen Sprachkenntnisse (dem

totum  pro  parte  –  Prinzip  folgend  sind  mit  diesem  unspezifisch  gehaltenen  Ausdruck

Deutschkenntnisse  gemeint)  werden  als  Wettbewerbsvorteil  am  Arbeitsmarkt  bzw.  im

Tourismussektor ausgelegt. Diese Argumentationsweise setzt voraus, dass Asylwerber_innen

bzw. Rückkehrer_innen im Laufe ihres Aufenthaltes Deutschkenntnisse und in einem solchen

Ausmaß erworben haben, dass sie ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und ferner eine

ausreichende Qualifikation für eine Arbeitsstelle im Tourismussektor darstellen. Zudem wird

vorausgesetzt, dass in Armenien ein dementsprechender Bedarf am Arbeitsmarkt vorhanden

ist.  Hier  greift  der  Qualifikationstopos von Sprache,  demzufolge Sprachkenntnisse bzw.

Deutschkenntnisse als ökonomische Ressource bzw. als Kapital wahrgenommen werden. 

8.2.2 Feststellung zur Person durch Sprachkenntnisse (AsylGH)

In  der  Beweiswürdigung  trifft  der  AsylGH  Aussagen  zur  Identität  des  Asylwerbers,  die

aufgrund  ihrer  gleichlautenden  Verwendung  in  anderen  Erkenntnissen  als  Textbaustein

identifiziert werden können und sich wie folgt gestalten:  „II.1.2. Die Feststellungen zu der

Person der bP ergeben sich aus der Vorlage eines unbedenklichen Dokumentes sowie den

Sprach-  und  Ortskenntnissen“ (AsylGH  2013:  43).  Diese  Äußerung  impliziert  die

sprachideologische Auffassung, dass auf Basis von gewissen (Orts- und) Sprachkenntnissen

auf die Identität geschlossen werden kann. Dies beruht auch auf der (nationalsprachlichen)

Annahme,  dass  ein  durch  nationale  Grenzen  bestimmtes  Territorium  mit  eindeutigen,

festgelegten  und  deklarierten  Sprachdominanzen  korreliert  und  somit  Orts-  und

Sprachkenntnisse  als  valider  Identitätsnachweis  herangezogen  werden  können.  Diese

Feststellung erweist sich überdies aus anderen Gründen als interessant, da die Beschwerde

ohne weitere (mündliche) Einvernahme behandelt wird und somit angenommen werden kann,

dass die Richter_innen den Asylwerber nicht persönlich kennen. Die Autoren berufen sich

allerdings auf die Sprach- und Ortskenntnisse des Asylwerbers, wobei letztere an keiner Stelle

des  Erkenntnisses  erwähnt  werden.  Die  Annahmen  über  die  Sprachkenntnisse fußen
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vermutlich  auf  der  im  Protokoll  beschriebenen  Erwähnung  des  Armenischen  als

Muttersprache und dem Einsatz des Armenischen zur Dolmetschung. 

8.2.3 Freie Beweiswürdigung, Denklogik und Denkgesetze

Wie beim Erstantrag (vgl.  8.1) wird auch hier das Vorgehen und die Beweiswürdigung des

BAA durch den AsylGH als „im Sinne der allgemeinen Denklogik und der Denkgesetze in

sich  schlüssig und stimmig“ bewertet.  Es  folgt  eine vage gehaltene Definition der  freien

Beweiswürdigung, die ein „Denkprozess [ist,] der den Regeln der Logik zu folgen hat und im

Ergebnis zu einer Wahrscheinlichkeitsbeurteilung eines bestimmten historisch-em-pirischen

[sic!]  Sachverhalts,  also  von  Tatsachen  führt“  (AsylGH  2013:  43).  In  der  erwähnten

erforderlichen  Wahrscheinlichkeitsbeurteilung findet sich ferner eine mögliche Erklärung

für  die  unter  8.2.12.6 beobachteten  Bewertungen  bzw.  Steigerungsstrategien bei  der

Beurteilung  der  Glaubwürdigkeit,  die  insgesamt  auf  eine  niedrige  Wahrscheinlichkeit

hinweisen. 

8.2.4 Bewertete Glaubwürdigkeit durch AsylGH 

Insgesamt  wiederholt  der  AsylGH  das  Urteil  des  BAA  und  dessen  Argumentation

dahingehend,  warum das  Vorbringen  des  Asylwerbers  nicht  glaubwürdig  erscheint.  Doch

zwischen  der  der  Begründungsweise  des  AsylGH  und  des  BAA finden  sich  nicht  nur

eindeutige Parallelen, sondern auch Unterschiede: So können die beim BAA beobachteten

Verstärkungsstrategien und expliziten Bewertungen in der Argumentation des AsylGH nicht

in  dieser  ausgeprägten  und häufigen Form beobachtet  werden.  Allerdings  werden bei  der

Argumentation  des  AsylGH die  theoretischen Annahmen bzw.  Erwartungshaltungen des

BAA bestätigt:  „Der  Asylgerichtshof  pflichtet  dem BAA bei,  dass  von  einer  Person,  die

angeblich verfolgt wird, zu erwarten ist, dass sie keine derart unrichtigen Angaben macht und

sich der Wahrheit verpflichtet fühlt“ (AsylGH 2013: 44). Wie das BAA verweist auch der

AsylGH auf widersprüchliche Darstellungen, wobei hier nicht zwei Aussagen (in indirekter

Rede) wie beim BAA gegenübergestellt werden, sondern der geortete Widerspruch als solcher

benannt wird (AsylGH 2013: 44): 
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Der AsylGH bedient sich auch des Konjunktivs II, wobei hier allerdings explizit argumentiert

wird,  worin  die  Widersprüche liegen bzw. warum einzelne  Aspekte  nicht  nachvollziehbar

wirken (AsylGH 2013: 44):  

Obwohl keine so starken Bewertungen wie beim BAA festgestellt werden können, treffen die

AsylGH-Richter dennoch Generalisierungen hinsichtlich des Ausmaßes der Glaubwürdigkeit

im Zusammenhang mit den festgestellten Widersprüchen: „Gänzlich unglaubwürdig wird

das Vorbringen der bP, wenn sie erklärt....“ (AsylGH 2013: 45) oder wie in: „Abschließend ist

festzustellen, dass das Vorbringen der bP in sich widersprüchlich, vage und somit gänzlich

unglaubwürdig ist“  (AsylGH  2013:  47).  Nachdem  AW1  die  Glaubwürdigkeit  gänzlich

abgesprochen  wird  und  damit  einhergehend  Asyl  als  Grund  für  die  Antragstellung

ausgeschlossen wird, werden AW1 ein weiteres Mal andere Motive für die Antragstellung

unterstellt  (Behandlung  gesundheitlicher  Probleme  und  Inanspruchnahme  von  staatlichen

Dienstleistungen) (vgl. AsylGH 2013: 47). 

8.2.5 Rechtliche Begründung, Glaubwürdigkeit und Intertextualität 

Im Rahmen der rechtlichen Begründung werden zunächst relevante Aspekte in Hinblick auf

die Nichtzuerkennnung des Status des Asylberechtigten (AsylGH 2013: 48) erörtert. Hierbei

wird ebenfalls auf die (maßgebliche) Rolle der Glaubwürdigkeit hingewiesen: Asylberechtigt

ist jemand demnach „wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des

Art.  1  Abschnitt  A  Z  1  Genfer  Flüchtlingskonvention  droht.“  Neben  den  allgemeinen

Ausführungen bzw. rechtlich zu berücksichtigenden Aspekten kommen die Autor_innen auch

auf den Asylwerber und dessen Fall zurück (AsylGH 2013: 49): 
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Im zweiten  Absatz  wird  nicht  mehr  nur  von Unglaubwürdigkeit  gesprochen,  sondern  die

Erzählung wird sogar als „unwahr“ bezeichnet. 

Insgesamt  erweist  sich  die  rechtliche  Beurteilung  als  intertextuell  sehr  dicht,  da  die

rechtlichen  Rahmenbedingungen  (AsylG,  EMRK,  Protokoll  zur  Genfer

Flüchtlingskonvention), Rechtsliteratur sowie Entscheidungen anderer (österreichischer sowie

supranationaler oder anderer nationaler Gerichte (VfGH, deutsche Judikatur, EGMR) zitiert

werden (bspw. AsylGH 2013: 49ff; 51; 53ff).

Ferner  werden Gründe für  die  (vorliegende)  Nichtzuerkennung des Status  des  subsidiär

Schutzberechtigten in  Bezug  auf  den  Herkunftsstaat  dargelegt.  Auch  hier  werden  die

Anforderungen  in  Hinblick  auf  die  Erzählweise  (in  Kontrast  zu  den  Erzählerwartungen)

beschrieben,  die  auf  die  Judikatur  des  Europäischen  Gerichtshofs  für  Menschenrechte

(EGMR) zurückgehen (AsylGH 2013: 51): 

In der rechtlichen Begründung wird gelegentlich auch auf die Länderfeststellungen referiert,

wobei hier der Bezug nur auf inhaltlicher Ebene hergestellt und kein direkter (intratextueller)

Verweis vorgelegt wird. Es wird auch die unter 8.2.1 besprochene Stelle zur Rückkehr nach

Armenien in der rechtlichen Beurteilung zitiert: „Gerade Rückkehrern ist es möglich aufgrund

ihrer erworbenen Sprachkenntnisse gewisse Tätigkeiten (Tourismus, Gewerbe etc) vorrangig

zu besetzen“ (AsylGH 2013: 52). 

In Bezug auf „II.2.6. Ausweisung in den Herkunftsstaat“ (S.56ff) wird Folgendes beschrieben:

„Ausweisungen nach Abs 1 sind unzulässig, wenn […] 2. diese eine Verletzung von Art. 8
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EMRK darstellen würden. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: […] d) der Grad der

Integration“ (AsylGH 2013: 57; Hervorhebung SL). Darauf folgt eine Definition, was unter

Integration zu verstehen ist, wobei ein Bezug auf die sog. Interessensabwägung, die gemäß

Artikel 8 der EMRK berücksichtigt werden muss (AsylGH 2013: 59), vorliegt: 

Diese Definition erscheint besonders interessant, wenn man zum Vergleich die Umsetzung in

Österreich heranzieht und deutlich wird, dass sich die Auslegungstradition in der Rechtspraxis

etabliert  hat,  Sprachkenntnisse  zur  Beurteilung  des  Integrationsgrads  heranzuziehen,

wenngleich diese nicht als solche in den entsprechenden Bestimmungen vorkommen. Dieser

Aspekt wird nun im folgenden Kapitel ausführlicher betrachtet.

8.2.6 „Grad der Integration“ (AsylGH)

Der  vorliegende  Textausschnitt  ist  –  wie  oben  erwähnt  –  in  die  Abwägungen  zur

Rechtfertigung der „Ausweisung in den Herkunftsstaat“ (AsylGH 2013: 56ff) eingebettet. Für

diese Beurteilung müssen die Bestimmungen des Österreichischen Asylgesetzes (AsylG) und

der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) berücksichtigt werden (vgl. AsylGH

2013:  57;  vgl.  Kapitel  zu  den  rechtlichen  Rahmenbedingungen  2).  Letztere  sieht  neben

anderen Aspekten, wie bspw. dem Bestehen eines Familienlebens, auch die Berücksichtigung

des  „Grads  der  Integration“  vor,  um  eine  unzulässige  Ausweisung  auszuschließen.  Eine

Begriffsdefinition von „Integration“ und Ausführungen zur Bestimmung des Integrationsgrads

bleiben allerdings aus. Wenngleich konkrete Kriterien fehlen, lässt sich – in Anlehnung an den

gängigen Migrationsdiskurs, der durch die Forderung nach dem mit dem Begriff „Integration“

betitelten  Fahnenwort  charakterisiert  ist  –  vermuten,  dass  ein  hoher  Grad  an  Integration

gefordert ist und sich dieser positiv auf das Asylverfahren auswirkt. Im Umkehrschluss ist im

folgenden Ausschnitt, in dem Aussagen über den Integrationsgrad des Asylwerbers getroffen

werden, eine negative Beurteilung zu erwarten, da hier für die bereits getroffene Entscheidung

für Ausweisung argumentiert wird:103

103Eine Recherche und ein Vergleich mit weiteren Erkenntnissen hat ergeben, dass ebendieser Abschnitt, in dem
der „Grad der Integration“ beurteilt wird, einen häufig und teilweise mit nur geringfügigen Abwandlungen
auftretenden Textbaustein darstellt, unabhängig vom (angegebenen) Herkunftsstaat. 

122



1

2
3
4
5
6
7
8
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11

„Grad der Integration

die beschwerdeführende Partei ist – in Bezug auf ihr Lebensalter – erst
einen relativ kurzen Zeitraum in Österreich aufhältig,  hat  hier  keine
qualifizierten Anknüpfungspunkte und war im Asylverfahren nicht in
der  Lage,  ihren Antrag  ohne die  Beiziehung eines  Dolmetschers  zu
begründen. Die bP besucht weder einen Deutschkurs noch sind sie in
der  Lage,  ihren  Lebensunterhalt  zu  finanzieren.  Sie  leben  von
staatlicher  Unterstützung.  Auch  die  von  der  Gemeinde  vorgelegte
Bescheinigung, dass die bP gemeinnützige Arbeiten verrichtet habe, ist
zwar  positiv,  ist  jedoch von jeder  Person zu erwarten,  die  sich von
staatlicher  Unterstützung  in  ihrem  Leben  erhalten  lässt.“  (AsylGH
2013: 60)

Zunächst fällt an dieser Darstellung auf, dass der Begriff „Integration“ nach der (einmaligen)

Erwähnung in der Überschrift kein weiteres Mal in diesem Textausschnitt vorkommt. Somit

wird die durch die Überschrift angekündigte und durch die EMRK erforderliche Einschätzung

des Integrationsgrads indirekt über die beschriebenen und in Bezug auf die Lebensumstände

des  Asylwerbers  abgestimmten  Parameter  realisiert.  Erwähnt  werden  folgende

Integrationsindikatoren:  Aufenthaltsdauer  in  Österreich (Z.2),  Qualifizierte

Anknüpfungspunkte (Z.3f.),  in  der  Lage  sein,  seinen_ihren  Antrag  vor  Gericht  ohne

Dolmetscher_in  zu  begründen (Z.4f.),  Deutschkursbesuch (Z.5f.),  Lebensunterhalt  (selbst)

finanzieren (Z.6f.) (und gemeinnützige Arbeit (Z.8f.))104. Insgesamt fehlt hier eine klare bzw.

explizite Einstufung bzw. Konklusion zum Integrationsgrad.  Überdies enthalten die relativ

kurz  gehaltenen  Statements  keine  Begründungen für  den  ihnen zugewiesenen  Stellenwert

bzw. die  Relevanz in  der Integrationsgradsbeurteilung.  Es  handelt  sich um sehr  vage und

unspezifische Konzepte wie bspw. „qualifizierte Anknüpfungspunkte“. 

Methodisch-analytisch  ist  insbesondere  interessant,  wie  sich  die  Textpassage  in  die

Argumentation für  die  Ausweisung des Asylwerbers  fügt,  wie sich diese (Argumentation)

dekonstruieren  lässt  und  worin  sich  das  „negative  Urteil“  bei  fehlender  bzw.  implizit

gehaltenen Schlussfolgerungen und Konklusionen manifestiert (siehe unten). 

Negative Polarität 

Vor dem Hintergrund des  zuvor  erörterten  rechtlichen Rahmens  –  in  dem der  „Grad der

Integration“ einen zu berücksichtigenden und den Verfahrensausgang potentiell maßgeblich

beeinflussenden Faktor darstellt – und dem Wissen, dass der Asylantrag abgewiesen wird, legt

104 Weiters ist salient, dass hier nur die Perspektive des Asylwerbers beleuchtet wird, wodurch die Beteiligung
der Gesellschaft am Integrationsprozess nicht thematisiert wird. 
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dies  die  Rezeptionserwartung nahe,  dass  sich  die  negative  Haltung in dem beschriebenen

Integrationsgrad widerspiegeln muss, um das Urteil zu stützen. Dies korrespondiert mit der

durchwegs  negativen Polarität in den Formulierungen dieses Abschnitts wie in:  „hat hier

keine qualifizierten Anknüpfungspunkte“ (Z.3f), „war im Asylverfahren  nicht in der Lage,

ihren Antrag  ohne die Beiziehung eines Dolmetschers zu begründen“(Z.4f),  und „Die bP

besucht  weder einen  Deutschkurs  noch sind  sie  in  der  Lage,  ihren  Lebensunterhalt  zu

finanzieren“  (Z.5ff). Dadurch  wird  ein  Bild  vom  Asylwerber  gezeichnet,  welches  sich

hauptsächlich  aus  unterlassenen  Handlungen  zusammensetzt.  Selbst  wenn  eine  Handlung

(gemeinnützige Arbeit) des Asylwerbers eine positive Evaluierung (Prädikation) erfährt, wird

deren Relevanz aberkannt und abgeschwächt:  „ist  zwar positiv, ist  jedoch von jeder Person

zu erwarten, die sich von staatlicher Unterstützung in ihrem Leben erhalten lässt.“. 

Argumentationsanalyse 

Nachdem  dem  Asylwerber  hauptsächlich  negative  Eigenschaften  bzw.  unterlassene

Handlungen  zugeschrieben  werden,  zeichnet  dies  –  wenn  auch  nicht  explizit  als  solches

versprachlicht – ein negatives Fazit zum „Grad der Integration“. An dieser Stelle wird auch

die  Argumentationsstrategie als  Analysekategorie  relevant,  denn  hier  werden  Aussagen

präsentiert,  die die Argumentation für eine negative Entscheidung unterstützen sollen.  Bis

jetzt  wurde  angedeutet,  dass  die  Argumentationslinie  implizit  verläuft.  Nun  wird  diese

Andeutung  unter  Rückgriff  auf  die  argumentationsanalytische  Terminologie  (vgl.  7.1.2)

eindeutiger  formuliert.  Die  Relevanz der  beschriebenen  Integrationsindikatoren  ist  nicht

begründet, wobei  diese  als  Argumente (siehe  Analyse  unten),  also  unstrittige  Aussagen,

präsentiert  werden und offenbar keiner weiteren Ausführungen hinsichtlich ihrer Relevanz

oder Plausibilität bedürfen. Ein eindeutiges expliziertes Fazit zum Integrationsgrad, welches

die  Konklusion bildet, fehlt hier ebenfalls. Demnach müssen nicht nur die Schlussregeln,

sondern auch die Konklusion interpretativ erschlossen werden: 

Aufschlüsselung nach den drei Komponenten einer Argumentation 

– (1)  Schlussregel: Wenn ein_e Asylwerber_in in Bezug auf sein_ihr Lebensalter  erst  einen
relativ kurzen Zeitraum in Österreich aufhältig ist, dann entspricht das keinem ausreichend
hohen Integrationsgrad.105

105 Die  Schlussregel  lässt  sich  auch  positiv  formulieren:  bspw.:  „Wenn jemand  einen  langen  Zeitraum in
Österreich  aufhältig  ist,  dann  entspricht  das  einem  ausreichend  hohen  Integrationsgrad.“  
Nachdem die Schlussregeln erst interpretativ erschlossen werden müssen, ist es auch möglich, mehrere bzw.
unterschiedliche Paraphrasierungen vorzunehmen; so könnte der zweite Teil der Schlussregel (und damit in
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– Argument: „Die beschwerdeführende Partei ist in Bezug auf ihr Lebensalter erst einen relativ
kurzen Zeitraum in Österreich aufhältig“ (Zeile 2-3)

– Konklusion: Der Asylwerber weist keinen ausreichend hohen Integrationsgrad auf. 

Es wird deutlich,  dass die  inhaltliche Relation zwischen dem  Argument (dass jemand erst

einen relativ kurzen Zeitraum in Österreich aufhältig ist) und der Konklusion (dass dies einem

niedrigen Integrationsgrad entspricht) nicht deutlich bzw. nicht plausibel begründet wird, was

einer  trugschlüssigen  Argumentation  entspricht.  Zudem  handelt  es  sich  bei  der

Aufenthaltsdauer um einen Faktor, auf den der Asylwerber keinen Einfluss nehmen kann. 

– (2)  Schlussregel: Wenn ein_e  Asylwerber_in  keine  qualifizierten  Anknüpfungspunkte  hat,
dann entspricht das keinem ausreichend hohen Integrationsgrad.

– Argument: „hat hier keine qualifizierten Anknüpfungspunkte“ (Zeile 4-5)

– Konklusion: Der Asylwerber weist keinen ausreichend hohen Integrationsgrad auf. 

Hier  fehlt  ebenfalls  die  Erklärung,  weshalb  „qualifizierte  Anknüpfungspunkte“  auf  einen

hohen  Integrationsgrad  schließen  lassen.  Zwar  bleibt  auch  unklar,  was  genau  unter

qualifizierten  Anknüpfungspunkten  zu  verstehen  ist  und  welcher  Maßstab  für  die

Qualitätsbeurteilung  herangezogen  wird,  doch  lässt  sich  von  dieser  Schlussregel  die

Erwartung  ablesen,  dass  Asylwerber_innen  soziale  Kontakte  auf  einem gewissen  Niveau

herstellen müssen, um ihren „Integrationswillen“ zu beweisen.

– (3)  Schlussregel: Wenn  ein_e  Asylwerber_in  nicht  in  der  Lage  ist,  ihren  Antrag  ohne
Dolmetscher_in  zu  begründen,  dann  entspricht  das  keinem  ausreichend  hohen
Integrationsgrad.

– Argument: „war im Asylverfahren nicht in der Lage, ihren Antrag ohne die Beiziehung eines
Dolmetschers zu begründen.“ (Zeile 4-5)

– Konklusion: Der Asylwerber weist keinen ausreichend hohen Integrationsgrad auf. 

Diese  Argumentationsweise  ist  insbesondere  in  Bezug  auf  ihre  zugrunde  liegenden

sprachideologischen Annahmen interessant:  Asylwerber_innen sollen  im Verfahren  ihren

Antrag  in  einer  Sprache  begründen,  die  sie  möglicherweise  innerhalb  eines  kleines

Zeitrahmens erworben haben (vgl.  auch Argument der  „relativ“  kurzen Aufenthaltsdauer).

Dies  hat  zum  einen  mit  einer  spracherwerbstheoretischen Annahme  über  die

Verbindung stehend auch die Konklusion) anders formuliert werden: „Dann hat das keinen positiven Einfluss
auf die/den Integration(sgrad)“. 
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Geschwindigkeit und Effizienz des Spracherwerbverlaufs zu tun. Zum anderen äußert sich

darin auch die Vorstellung, dass von einer sehr spezifischen situativen Gegebenheit auf die

Sprachkompetenz  bzw.  „Integration“  geschlossen  werden kann.  Abgesehen  davon werden

andere  Beweggründe  für  den  Einsatz  eines_einer  Dolmetscher_in  nicht  erwogen,  die

möglicherweise  weniger  mit  tatsächlich  erworbenen  Sprachkenntnissen,  sondern  mit

Unsicherheiten  und  der  situativen  und  momentanen  Verfassung,  die  mit  dem hochgradig

formellen,  offiziellen  und  existenzentscheidenden  Charakter  des  Asylverfahrens

zusammenhängen. 

Dieser  Argumentation  zufolge  wird  es  allerdings  als  negativ  ausgelegt,  wenn  die

Antragsstellung nicht auf Deutsch bewerkstelligt werden kann. Darin lässt sich der Topos der

sprachlichen Qualifikation bzw. der Landessprachkenntnisse (vgl.  Dorostkar 2014: 86)

festmachen,  wonach  Kenntnisse  der  Landessprache  bzw.  hier  v.a.  auch  der  Amtssprache

(Deutsch)  Voraussetzungen  für  Asylwerber_innen  bzw.  Zeugnisse  für  einen

Integrationsprozess  darstellen.  Wenn  man  diese  Überlegungen  berücksichtigt,  dann  ist

anzuzweifeln, welche zuverlässige Aussagekraft und Generalisierungspotential ein situativer

Ausschnitt in Hinblick auf die Sprachkenntnisse eines Asylwerbers hat. 

– (4) Schlussregel: Wenn ein_e Asylwerber_in keinen Deutschkurs besucht, dann entspricht das
keinem ausreichend hohen Integrationsgrad.

– Argument: „Die bP besucht weder einen Deutschkurs […]“ (Zeile 5-6) 

– Konklusion: Der Asylwerber weist keinen ausreichend hohen Integrationsgrad auf. 

Schlussregel  (4) suggeriert  die  Notwendigkeit  eines Deutschkursbesuchs (vgl.  Auszug D).

Warum sich darin ein relevanter, den Integrationsgrad positiv hebender Faktor zeigt, ist nicht

näher  spezifiziert.  Diese  Argumentationsweise  referiert  auf  die  Sprachideologie,  dass  der

Erwerb von Deutschkenntnissen mit Integration gleichzusetzen ist,  was wiederum dem im

Migrationsdiskurs  gängigen  Integrationstopos, Deutschtopos und  dem  Topos  der

sprachlichen Qualifikation entspricht.  Demzufolge  sind der  Besuch eines  Deutschkurses

und in einem weiterem Sinne Kenntnisse in der Landessprache (Deutsch) eine Voraussetzung

für die  Integration (vgl.  Integration-durch-Sprache-Diskurs – Busch 2013: 113; Dorostkar

2014).

Brisanterweise fehlt es der Argumentation insofern an Plausibilität und Relevanz als hier nicht

berücksichtigt  wird,  dass  der  Asylwerber  bereits  einen  Deutschkurs  besucht  hat  und
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momentan  erneut  einen  belegt  (vgl.  AsylGH  2013:  8;  16).  Hier  wird  ihm  allerdings

kontrafaktisch die (momentane?) Nichtabsolvierung eines Deutschkurses vorgehalten.

– (5) Schlussregel: Wenn ein_e Asylwerber_in nicht in der Lage ist, ihren Lebensunterhalt zu
finanzieren, dann entspricht das keinem ausreichend hohen Integrationsgrad.

– Argument: „[...]  noch sind sie  [sic!]  in  der  Lage,  ihren Lebensunterhalt  zu  finanzieren.“
(Zeile 6-7) 

– Konklusion: Der Asylwerber weist keinen ausreichend hohen Integrationsgrad auf. 

Beim Argument (5) bzw. bei der darauf bezogenen Aussage  „Die bP besucht weder einen

Deutschkurs noch sind sie [sic!] in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren“ ist unklar,

weshalb die beiden Argumente (4) und (5) miteinander durch eine kopulative Konjunktion in

Beziehung gesetzt werden bzw. inwiefern eine inhaltliche Relation gegeben ist. Aus diesem

Grund  wurden  die  beiden  Argumente  bzw.  Schlussregeln  bei  der  Aufstellung  oben

voneinander  getrennt  formuliert  und  betrachtet.  Eine  mögliche  Erklärung  für  diese

eigentümliche  Verbindung  liegt  in  der  Vermutung,  dass  der  Bezug  in  dem (bereits  oben

dargelegten)  negativen  Gehalt dieser  beiden  (vermeintlichen)  Tatsachen  liegt,  in  denen

Defizite geortet werden (besucht (momentan!) keinen Deutschkurs, und ist nicht in der Lage,

den eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren). 

– (6)  Schlussregel: Wenn  ein_e  Asylwerber_in  von  staatlicher  Unterstützung  lebt,  dann  ist
gemeinnützige Arbeit zwar positiv, allerdings von jeder Person in dieser Lage zu erwarten,
somit entspricht das keinem ausreichend hohen Integrationsgrad.

– Argument 1: Die bP hat gemeinnützige Arbeit verrichtet. 

– Argument 2 (übergeordnet): Gemeinnützige Arbeit ist jedoch von jeder Person zu erwarten,
die sich von staatlicher Unterstützung in ihrem Leben erhalten lässt.106 (Zeile 7ff.) 

– Konklusion: Der Asylwerber weist keinen ausreichend hohen Integrationsgrad auf. 

Bei  der  hier  vorliegenden  Argumentationsweise  handelt  es  sich  um  eine  komplexe

Verschachtelung von zwei Argumenten, wobei Argument 1 dem Argument 2 untergeordnet ist

und  somit  entkräftet  wird.  In  der  Einschränkung  des  ersten  Arguments  (verrichtete

gemeinnützige Arbeit)  durch das zweite  wird in  den Schlussregeln ein  Analogietopos ins

106 Die hier paraphrasierten Argumente weichen von der wortwörtlichen Realisierung ab: „Auch die von der
Gemeinde vorgelegte Bescheinigung, dass die bP gemeinnützige Arbeit verrichtet habe, ist zwar positiv, ist
jedoch von jeder Person zu erwarten, die sich von staatlicher Unterstützung in ihrem Leben erhalten lässt.“
Für die Präsentation der Argumente wurde die im Fließtext vorgestellte Aufschlüsselung gewählt, da diese
die Argumente leichter erkennen lässt.

127



Spiel  gebracht,  in  dem  auf  gesellschaftliche  Normen  verweisen  werden,  wonach

gemeinnützige  Arbeit  ohnehin  von allen  Personen erwartet  wird,  die  wie  der  Asylwerber

staatliche Unterstützung beziehen. Dadurch wird eine  Gleichheit bzw.  Analogie zu anderen

Personen  in  einer  ähnlichen  Lage  hergestellt  und  somit  die  Selbstverständlichkeit  dieser

Tätigkeit  in  der  normativen  Kraft  begründet.  Somit  wird  die  gemeinnützige  Arbeit  nicht

gewürdigt,  sondern als  gesellschaftliche Norm vorausgesetzt.  Wie bereits  Schlussregel  (5)

verweist  auch Schlussregel  (6)  auf  einen  Schuldtopos  und Leistungstopos,  denenzufolge

Asylwerber_innen in der Schuld des Staates stehen, der seinet_ihretwegen einen finanziellen

Aufwand hat, worin die Forderung nach Leistungserbringung legitimiert wird. 
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9 Fallbeispiel Bundesverwaltungsgericht: Erkenntnis 2014

Im  letzten  Kapitel  haben  sich  die  Konstruktion  von  Unglaubwürdigkeit  und  die  dabei

eingesetzten sprachlichen Mittel als zentrale Schwerpunkte in der Analyse herausgestellt. Es

zeigte sich, dass sich die vonseiten der Institution entgegengebrachten Zweifel am Vorbringen

des  Asylwerbers  an  unterschiedlichen  sprachlichen  Ebenen  festmachen  ließen.  Im

vorliegenden  Erkenntnis  des  Bundesverwaltungsgerichts  wird  –  im  Gegensatz  zum oben

untersuchten Fallbeispiel – der Beschwerde des Asylwerbers AW2 stattgegeben, was mit einer

positiven  Glaubwürdigkeitsprüfung  einhergeht.  Es  wird  ein  Blick  auf  dieses  Erkenntnis

geworfen, um zu untersuchen, welche sprachlichen Mittel eingesetzt werden, wenn für die

Glaubwürdigkeit  und  somit  für  die  Zuerkennung  der  Flüchtlingseigenschaft  argumentiert

wird.  Nachdem sprachbezogene Inhalte in diesem Erkenntnis nicht viel  Raum einnehmen,

liegt der Fokus in diesem Kapitel auf der Herstellung von Glaubwürdigkeit107. 

Das 27 Seiten umfassende Erkenntnis mit der Geschäftszahl W142 1437335-1/9E stellt die

zweitinstanzliche Entscheidung des BVwG über das Asylverfahren von AW2 dar. Bei AW2

handelt  es  sich  um einen  minderjährigen  afghanischen  Staatsangehörigen,  der  unbegleitet

nach  Österreich  flüchtete  und  im  Jahr  2012  einen  Antrag  auf  internationalen  Schutz  in

Österreich stellte (vgl. BVwG 2014: 1). Wie im Verlauf des Verfahrens deutlich wird, besitzt

AW2 zwar die  afghanische Staatsbürgerschaft,  doch wuchs er  nach der  Flucht  der  Eltern

(siehe unten) den Großteil seiner Kindheit im Iran auf. Im erstinstanzlichen Verfahren vor

dem BAA erhielt AW2 nur subsidiären Schutz, weshalb AW2 gegen die Entscheidung des

BAA mit einer Beschwerde vorging. Durch das mündlich geführte Verfahren vor dem BVwG

wurde der Beschwerde stattgegeben, womit ihm die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde. 

In der Erstbefragung nennt AW2 zunächst nur wirtschaftliche Gründe für seine Flucht. Zu

einem späteren Verfahrenszeitpunkt (vorm BAA) führt er weitere Fluchtgründe an, da er in

der  Zwischenzeit  durch  ein  Gespräch  mit  seinen  Eltern  weitere  bislang  ihm selbst  nicht

107 Hinweise auf das sprachliche Repertoire des Asylwerbers finden sich in einer wiedergegebenen (aus der
Erstbefragung stammenden) (Eigen)Beschreibung des  Asylwerbers:  „Er spreche Dari  und Farsi“  (BVwG
2014:  1).  An  einer  späteren  Stelle  des  Erkenntnisses  befindet  sich  eine  weitere  Thematisierung  des
Sprachenrepertoires:  „Am  24.04.2013  wurde  der  BF  vor  dem  Bundesasylamt  […]  im  Beisein  seines
gesetzlichen  Vertreters  und  eines  beigegebenen  Dolmetschers,  welcher  für  den  BF in  die  Sprache  Dari
übersetzte, niederschriftlich einvernommen“ (BVwG 2014: 2). 
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bekannte Hintergründe zu der einige Jahre zurückliegenden Fluchtgeschichte der Familie aus

Afghanistan in den Iran in Erfahrung bringen konnte. Nachdem der Vater des Asylwerbers

von der sunnitischen zur schiitischen Glaubensrichtung wechselte, entstanden in der weiteren

Folge  Konflikte  zwischen  den  Familien  der  Eltern,  welche  zum  Tod  eines  Onkels

mütterlicherseits führten. Aus Angst vor Vergeltung für den Tod des Onkels sahen sich die

Eltern veranlasst, mit ihren Kindern Afghanistan zu verlassen und in den Iran zu fliehen. 

Wie bei den anderen beiden Erkenntnissen (AsylGH 2010; 2013) werden auch hier zunächst

die  Vorgehensweise  und  Beurteilung  der  Erstinstanz,  in  diesem  Fall  das  BAA,  und  der

Beschwerdeinhalt beschrieben. Darauf folgen das paraphrasierte Vorbringen des Asylwerbers

im  Rahmen  der  mündlichen  Verhandlung  vor  dem  BVwG  und  das  weitere  Vorgehen

(Feststellungen  zur  Person)  sowie  Länderfeststellungen  zu  Afghanistan  (!).  Nach  den

Länderfeststellungen108 erfolgen  die  Beweiswürdigung  und  abschließend  die  rechtliche

Beurteilung. 

Hinsichtlich der  Intertextualität und der Einbettung der  fremden Rede lässt sich zunächst

allgemein festhalten, dass dem Erkenntnis einige Prätexte zugrunde liegen, wobei hier auf

verschiedene Texte und Stimmen (Asylwerber sowie BAA) Bezug genommen wird. Obwohl

die Beschwerde  vorm BVwG auch  mündlich verhandelt  wurde und diese  wesentlich  zur

Entscheidungsfindung  beiträgt,  wird  die  erfolgte  mündliche  Verhandlung  nicht  durch

Protokollauszüge  belegt.  Die  Schilderungen  des  Asylwerbers  erfolgen durchgängig  in  der

indirekten Rede und mittels Konjunktiv I109 (siehe unten), wobei auch die Beschreibung des

Vorgehens des BAA in diesem Modus wiedergegeben wird (BVwG 2014: 2f). Es findet sich

allerdings eine Stelle, in der in einem Auszug des erstinstanzlichen Bescheids die rechtliche

Argumentation  aufgegriffen  und  direkt  –  unter  Anführungszeichen  gesetzt  –  zitiert  wird

(BvWG 2014: 2f). 

Im  Vergleich  zum  ersten  Fallbeispiel  gilt  es  hier  hervorzuheben,  dass  sowohl  bei  der

Wiedergabe der Texte des BAA als auch bei der referierten Erzählung des Asylwerbers (in

diesem Abschnitt) keine offenkundigen distanzierenden oder Nähe schaffenden Bewertungen

durch die  Erkenntnisautorin vorgenommen werden,  wie sie im ersten Erkenntnis bspw. in

108 Die Länderfeststellungen nehmen im Vergleich zu anderen Textabschnitten einen relativ großen Raum ein,
da diese 19 von 27 Seiten beanspruchen (BVwG 2014: 4-23). 

109 Interessant erscheint hier zudem, dass der im ersten Fallbeispiel beobachtete Konjunktiv II (vgl. Kapitel
8.2.7) nicht zur Anwendung kommt. 
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Form  von  diversen  Perspektivierungs-  und  Verstärkungs-/Abschwächungsstrategien

stattgefunden  haben  (vgl.  Kapitel  8.2.7;  8.2.12.1;  8.2.12.4).  Kritik  am  Vorgehen  der

Erstinstanz wird hingegen erst durch die Wiedergabe der von AW2 eingebrachten Beschwerde

formuliert, welche ebenfalls in der indirekten Rede – und somit zwar distanzierend, allerdings

durch  eine  andere  Instanz  – dargestellt  wird.  Dies  steht  in  Einklang mit  der  allgemeinen

Beobachtung, dass die Richterin an keiner Stelle dieses Erkenntnisses direkt Bewertungen

vornimmt, sondern – wie beispielsweise hier – durch die Stimme des Asylwerbers bzw. der

Beschwerde das Vorgehen des BAA  stellt. In der Schilderung des Beschwerdeinhalts werden

Erzählerwartungen thematisiert bzw. gegen diese argumentiert: „Von einem Minderjährigen

könne nicht erwartet werden, dass er aus freien Stücken (ohne detailliertes Nachfragen) eine

Vielzahl  von  Details angeben  werde“  (BVwG  2014:  3;  Hervorhebung  SL).  Auch  im

folgenden Ausschnitt werden vom BAA gestellte Ansprüche an die Erzählung des AW2 im

Zusammenhang mit der Unglaubwürdigkeit besprochen:

„Ebenso  habe  das  Bundesasylamt  keinerlei  Widersprüche oder
Ungereimtheiten aufgezeigt,  welche  die  Feststellung  der
Unglaubwürdigkeit des  BF  begründen  können,  habe  aber  auf  der
anderen  Seite  aber  nicht  berücksichtige  [sic!],  dass  der  BF sowohl
zum Zeitpunkt der Flucht als auch bei der Einvernahme minderjährig
gewesen sei.“ (BVwG 2014: 3; Hervorhebung SL) 

Aus  diesen  Ausführungen  lässt  sich  auch  indirekt  auf  die  üblichen  institutionellen

Erzählerwartungen schließen,  die  sowohl  mit  den  präsentierten  Studienergebnissen  im

Theoriekapitel (vgl.  3.1.3 und 3.2.2) als auch mit den Beobachtungen im ersten Fallbeispiel

übereinstimmen (vgl.  8.2.12.6). Somit lassen sich Erzählen aus freien Stücken,  detailreiches

Schildern sowie  ein  von  Widersprüchen  und  Ungereimtheiten  freies  Erzählen als  die

Glaubwürdigkeit konstituierende Elemente ableiten. Aus der Sicht des Asylwerbers und seines

durch eine NGO gestellten Rechtsberaters wird ferner auf die Situation des Asylwerbers als

minderjähriger Flüchtling hingewiesen, da auch „der VwGH in ständiger Rechtssprechung die

niedrigere  Schwelle  zur  Asylrelevanz  bei  Verfahren  von  unbegleiteten  minderjährigen

Asylwerbern [betone]“ (BVwG 2014: 3). Auch im obigen Zitat wurde die besondere Situation

von  minderjährigen  Asylwerber_innen  im  Zusammenhang  mit  den  Erzählerwartungen

angesprochen. 

Wie  bereits  erwähnt,  bedient  sich  die  Erkenntnisautorin  des  Konjunktivs  I für  die

Wiedergabe der Darstellungen des BAA sowie des Asylwerbers. Es lässt sich allerdings ein

Bruch feststellen, denn im Rahmen der Feststellungen durch das BVwG wechselt die Autorin
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vom Konjunktiv auf den Indikativ. Somit lässt sich festhalten, dass die Autorin – sobald sie

die Informationen als gegeben bzw. als erwiesen ansieht – den Indikativ wählt. Als Grundlage

für  ihre  Feststellungen  führt  sie  im  Übrigen  die  Erstbefragung,  die  niederschriftliche

Einvernahme, die Beschwerdeschrift sowie die mündliche Verhandlung an (BVwG 2014: 4).

Der  folgende  Ausschnitt  zeigt,  wie  die  Erkenntnisautorin  die  Fluchtgeschichte  des  AW2

(hauptsächlich) im Indikativ zusammenfasst (BVwG 2014: 4): 

Nach der Schilderung der Fluchtgeschichte des AW2 (und seiner Eltern)110 werden in den

letzten  beiden  Sätzen  mögliche  Bedrohungsszenarien  im  Falle  einer  Rückkehr  nach

Afghanistan beschrieben, wobei hier auf den Konjunktiv II zurückgegriffen wird.

Nach der Länderfeststellung erfolgt die Beweiswürdigung durch das BVwG (S.23), wobei

hier zu Beginn der bereits im Kapitel 3.2.1 vorgestellte Textbaustein zur Glaubwürdigkeit zu

finden  ist:  „Der  Verwaltungsgerichtshof  verlangt  in  seiner  jüngsten  Rechtssprechung  eine

ganzheitliche  Würdigung  des  individuellen  Vorbringens  eines  Asylwerbers  unter  dem

Gesichtspunkt der Konsistenz der Angaben […]“ (BVwG 2014: 23). Kurz darauf folgt eine

Abstimmung  mit  dem  vorliegenden  Fall  des  AW2,  wodurch  die  erforderlichen

Glaubwürdigkeitsparameter als erfüllt beschrieben werden: 

„Unter  Zugrundelegung  dieser  Maßstäbe  ist  das
Bundesverwaltungsgericht der Ansicht, dass kein hinreichender Grund
vorliegt, die Glaubwürdigkeit des Vorbringens in Zweifel zu ziehen.
Die  Fluchtgründe  der  Beschwerdeführerin  [sic!]  werden  vor  dem
Asylgerichtshof [sic!] jedenfalls für glaubwürdig erachtet. Es ist auch
eine gute Übereinstimmung des Vorbringens des Beschwerdeführers
mit  den  Feststellungen  zur  Situation  in  Afghanistan gegeben.“
(BVwG 2014: 23)111

An  dieser  Stelle  fällt  auf,  dass  der  Aspekt  der  Herstellung  bzw.  Konstruktion  der

Glaubwürdigkeit  nicht  so  ausführlich  behandelt  wird  wie  in  den  beiden  analysierten

110 Interessant  erscheint  zudem,  dass  hier  die  vom  AW2  zu  Beginn  des  Verfahrens  eingebrachten
(„wirtschaftlichen“) Fluchtgründe (in Bezug auf den Iran) nicht wiederholt werden.

111 Auffallend an diesem Ausschnitt ist, dass dieser zwei ungewöhnliche Elemente beinhaltet, da einerseits von
einer weiblichen Beschwerdeführerin und dem Asylgerichtshof die Rede ist. 
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Erkenntnissen  des  AsylGH,  wo  gegen  das  glaubwürdige  Vorbringen  des  Asylwerbers  auf

mehreren Ebenen argumentiert worden ist (vgl. Kapitel  8.2.12.2ff). Die hier vorgenommene

positive Beurteilung der Glaubwürdigkeit basiert erstens auf der Tatsache bzw. (ex negativo)

Beschreibung,  dass die Geschichte des AW2 nicht als  unglaubwürdig erachtet wird, da sie

den zuvor präsentierten Ansprüchen bzw. Erzählerwartungen entspricht. Zweitens wird hier

eine Übereinstimmung mit den Länderberichten zu  Afghanistan genannt, die jedoch nicht

weiter  ausgeführt  wird.  Auch an  einer  weiteren  Stelle  wird  ein  abstrakter,  aber  expliziter

Bezug  zu  den  Länderfeststellungen  hergestellt,  wodurch  diese  als  Grundlage  für  die

Argumentation der Glaubwürdigkeit erhoben werden: 

„Hinsichtlich  des  Fluchtgrundes  des  Beschwerdeführers  wird  das
glaubwürdige  Vorbringen im  Rahmen  der  Verhandlung  vor  dem
Bundesverwaltungsgericht zugrunde gelegt. Es besteht kein Grund an
der  Richtigkeit der  Angaben  des  Beschwerdeführers  zu  zweifeln,
zumal diese  mit  Länderberichten zu  Afghanistan  in  Deckung
gebracht werden können.“ (BVwG 2014: 23; Hervorhebungen SL)

Im  Rahmen  der  rechtlichen  Beurteilung  erfolgen  einige  allgemeine  Ausführungen  zu

verschiedenen rechtlichen Texten sowie Zitate einschlägiger Gesetze und Richtlinien (AsylG,

Verfahrensgesetze,  Genfer  Flüchtlingskonvention  etc.;  vgl.  BVwG  2014:  24ff).  Darüber

hinausgehend wird  in  manchen Abschnitten  auch ein  kurzer  direkter  Bezug zu  AW2 und

dessen  Situation  hergestellt.  In  dieser  rechtlichen  Begründung  wird  erneut  ein  Konnex

zwischen der  allgemeinen Glaubwürdigkeit des AW2, seiner (im Indikativ rekapitulierten)

Fluchtgeschichte und den Länderberichten zu Afghanistan hergestellt: 

„Ausgehend  von  den  glaubwürdigen  Angaben  des
Beschwerdeführers bestehen zwischen den Familien des Vaters des
Beschwerdeführers  und  der  Mutter  des  Beschwerdeführers
Streitigkeiten, weil der Vater nach der Heirat den Glauben der Mutter
annahm  und  Schiite  wurde.  […]  Die  vom  Beschwerdeführer
vorgebrachte Befürchtung, sein Leben in Afghanistan sei in Gefahr,
weil sich die Familie mütterlicherseits für den Tod des Onkels an ihn
[sic!]  würde,  ist  begründet.  Aus  dem  vom  Beschwerdeführer
vorgebrachten  Sachverhalt  und  nicht  zuletzt  aus  der
Länderdokumentation zu  Afghanistan  […]  ergibt  sich,  dass  dem
Beschwerdeführer  im  Falle  einer  Rückkehr  nach  Afghanistan  mit
maßgeblicher  Wahrscheinlichkeit  auf  Grund  von  Blutrache,  sohin
Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe Familie
droht.“ (BVwG 2014: 25; Hervorhebungen SL)

Abschließend sei noch auf drei Aspekte hingewiesen: (1) Der Fall von AW2 kann als Beispiel

dafür gesehen werden, dass von institutioneller Seite erwartete „asylrelevante“ Informationen
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bzw. weitere Hintergründe zur Fluchtgeschichte zum Zeitpunkt der Einvernahme/Verhandlung

selbst der_dem Asylwerbenden nicht immer vollständig vorliegen bzw. zur Verfügung stehen

können.  Diese  können  sich  im  Laufe  eines  Verfahrens  ändern  bzw.  eine  zusätzliche

Dimension erhalten. So berichtet AW2 in der mündlichen Verhandlung vor Gericht auch von

weiteren neuen Informationen zum Fluchtgrund aus Afghanistan in den Iran, von denen er in

einem kürzlich stattgefundenen Gespräch mit seinen Eltern erfahren hat (BVwG 2014: 3f). 

(2) Ferner zeigt dies, dass sich die vorgebrachten Fluchtgründe nicht immer eindeutig auf

einen  Staat  beziehen  müssen,  sondern  sich  aufgrund  von  Mobilität und  translokaler,

transnationaler Biographien komplexer gestalten können. Dies erweist  sich allerdings in

Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen des Asylverfahrens als problematisch, wenn

sich die Länderfeststellungen den rechtlichen Regelungen entsprechend auch auf dasjenige

Land beziehen müssen, für das eine festgestellte Staatsbürgerschaft vorliegt. Dieser Aspekt

wird im vorliegenden Erkenntnis problematisiert, wenngleich hier auch ein Bewusstsein für

die diffizile Situation vorhanden ist: „Die Behörde führte bezüglich der Probleme im Iran aus,

dass  Prüfgegenstand  im  Asylverfahren  der  Herkunftsstaat,  also  jener  Staat,  dessen

Staatsangehörigkeit der Fremde besitze, sei. Somit sei nur im Hinblick auf Afghanistan zu

prüfen“ (BVwG 2014: 2f)112. 

(3) Zuletzt sei auch auf ein paar Unterschiede zwischen den beiden Fallbeispielen (zwischen

AW1 und AW2) kurz hingewiesen: So erscheint es, dass es wesentlich mehr argumentativen

Aufwand benötigt, um gegen Glaubwürdigkeit zu argumentieren als eine solche herzustellen.

Im Erkenntnis des BVwG basierte die positiv ausgefallene Glaubwürdigkeit hauptsächlich auf

abstrakten und vage gehaltenen Feststellungen. Im ersten Erkenntnis hingegen bezog sich die

Herstellung  von  Unglaubwürdigkeit  auf  diverse  sprachliche  Ebenen  bzw.  diskursive

Strategien,  was  sich  beispielsweise  auch  in  der  Gegenüberstellung  von  protokollierten

Aussagen  des  Asylwebers  und  dem  Nachweisen  von  „Widersprüchlichkeiten  und

Ungereimtheiten“  (vgl.  Kapitel  3.1.3;  8.2.12.6)  zeigte.  Die  entgegengebrachte

Glaubwürdigkeit spiegelte sich im zweiten Fallbeispiel auch sehr deutlich im verwendeten

Indikativ wider,  was  im  Vergleich  zum  im  ersten  Erkenntnis  beobachteten  Konjunktiv

weniger Distanz zur fremden Rede schafft. 

112 Allerdings  gilt  hier  einzuwenden,  dass  sich  auch  die  vom  Bundesverwaltungsgericht  vorgenommene
Länderfeststellung  auf  Afghanistan  bezieht  und  auf  diese  auch  in  der  rechtlichen  Beurteilung  Bezug
genommen wird (BVwG 2014: 24ff). Angaben zur Situation über den Iran werden hingegen nicht zitiert. 
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10 Diskussion und Fazit 

In  diesem  Kapitel  werden  zunächst  die  wichtigsten  Ergebnisse  aus  der  literaturbasierten

Auseinandersetzung  mit  der  Thematik  und  die  Analyseergebnisse  rekapituliert  und

zusammenfassend  diskutiert.  Darauf  folgen  die  Beantwortung  der  im  ersten  Kapitel

vorgestellten Forschungsfragen und ein kurzer Ausblick. 

10.1 Rückblick

Wie  die  Auseinandersetzung  mit  den  rechtlichen  Bestimmungen,  den  linguistischen

Forschungsarbeiten  zum Asylverfahren  und  auch  den  Analyseergebnisse  der  vorliegenden

Untersuchung zeigten, ist es für einen positiven Verfahrensausgang von zentraler Bedeutung,

dass  die  asylentscheidenden  Akteur_innen  die  Geschichte  der  Asylwerber_innen  für

glaubwürdig befinden.  Für  die  Glaubwürdigkeitsprüfung werden  bestimmte  Parameter,

also institutionell festgelegte Erzählerwartungen und Ansprüche, herangezogen, an die auch

spezifische Sprachideologien gekoppelt sind. Als eine auch für die Daten relevante und häufig

wiederkehrende Erzählerwartung kann beispielsweise die  Forderung nach einer  Erzählung

und  einem  Verhältnis  zwischen  den  Erzählversionen,  das  frei von  Widersprüchen und

Ungereimtheiten ist,  genannt  werden  (vgl.  bspw.  Rienzner  2009;  2011,

Ammerkronsteiner/Schaffer/Kurz/Kremla 2013, Busch (im Druck)). 

Verschiedene Forschungsarbeiten haben die Bedeutung und mögliche Problemfelder in Bezug

auf die Erstellung sowie Verwendungsweise von  Protokollen aufgezeigt, was sich auch in

dieser  Arbeit  als  besonderer  Schwerpunkt  entwickelt  hat.  Die  Protokollerstellung erweist

sich  als  intertextuell komplexer  Prozess,  an  dem  verschiedene  Akteur_innen  mehr  oder

weniger  sichtbar  mitwirken.  Die  damit  verbundenen  Filterprozesse,  Neuvertextungen,

Codewechsel (schriftlich vs. mündlich sowie zwischen Sprachen) sowie weitere Akteur_innen

werden allerdings ausgeblendet, der_die Asylwerber_in wird als alleinige_r Urheber_in des

Textes  angenommen  und  das  Protokoll  „als  authentische  Wiedergabe  einer  spontanen

mündlichen Erzählung“ (Busch im Druck) gesehen, dem volle Beweiskraft zukommt. 

Eine zweite zentrale Säule der Glaubwürdigkeitsprüfung stellen die  Länderinformationen

dar.  In  dieser  Arbeit  wurde  diese  Dimension  unter  dem  Gesichtspunkt  der

Wissenskonstitution beleuchtet, wobei auf die den fertigen Länderberichten vorgeschalteten
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Schritte  wie  mehrfache  Selektionsprozesse,  Intertextualitäts-  und Transformationsprozesse,

Filterungsprozesse etc. aufmerksam gemacht wurde. Ferner spielte hier die Frage, wem die

Möglichkeit der Einflussnahme auf die Wissenskonstruktion gegeben ist, eine zentrale Rolle.

Länderinformationen wurden zwar im empirischen Teil nicht weitergehend untersucht, doch

es zeigte sich, dass diese (bis auf eine Ausnahme) nicht stark im Dialog mit dem Rest des

Erkenntnisses stehen. 

Die Auseinandersetzung mit der einschlägigen Literatur machte deutlich, dass Unterschiede

zwischen gängigen Definitionen von Sprachideologien mitunter auf dem zugrunde liegenden

allgemeinen  Ideologieverständnis  basieren.  In  dieser  Arbeit  wurden  Sprachideologien  als

diskursiv verankerte, sozio-historisch geprägte und verankerte Wertehaltungen verstanden, die

sich u.a.  in  metalinguistischen Diskursen,  Spracheinstellungen,  Sprachregimen,  Annahmen

zeigen.  Sie  weisen  einen  unterschiedlichen  Explizit-/Implizitheitsgrad  auf,  sind  auf

unterschiedlichen  sprachlichen  Ebenen  angesiedelt  und  verweisen  auf  soziale,  kollektive

Wissensbestände.  Es  wurden  einige  in  der  Literatur  belegte  allgemeine  Sprachideologien

angeführt  wie  beispielsweise  Sprache  als  Konstrukt  und  Kategorie,  Monolingualismus,

Standardsprach-Ideologie  und  weitere  Ideologien,  die  im  Zusammenhang  mit  der

Herausbildung von Nationalstaaten (Verquickung von Sprache,  Nation und Volk) stehen und

eurozentrische Sichtweisen darstellen. Durch Gal/Irvine (1995 bzw. Irvine/Gal 2000) wurde

ein  Modell  vorgelegt,  das  drei  sprachideologische  Prozesse  (iconization,  erasure,

recursiveness) beschreibt und sich auf die Interpretation der Daten anwenden lässt, wobei v.a.

der Prozess der Ausblendung (erasure) beobachtet werden konnte. 

Diese  Vorgänge  zeigten  sich  auch  in  den  Forschungsarbeiten  zum  österreichischen

Asylverfahren,  innerhalb  dessen  Prozesse  der  Komplexitätsreduktion  auf  verschiedenen

Ebenen  stattfinden  und  folgende  Formen  annehmen:   Monolingualismus,  Schaffen  von

Eindeutigkeit und  Singularität,  Konnex  Territorium-Sprachkenntnisse,  nationalstaatliches

Konzept von Einzel- bzw. Muttersprachen als klar abgrenzbare und benennbare Entitäten und

„Mehrsprachigkeit […] als additiv erworbene Sprachkompetenz“ (Slezak 2010: 45), ebenso

die Annahme des oben beschriebenen Authentizitätsgehalts von Protokollen. 

Der  Vergleich  zwischen  österreichischen  Studien  und  weiteren  in  anderen  nationalen

Kontexten verorteten Forschungsarbeiten (Australien, Belgien, Deutschland, Großbritannien,

Kanada,  USA)  weist  frappierende  Überschneidungen  hinsichtlich  der  vorgefundenen
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Sprachideologien und Praktiken auf. Übereinstimmungen zeigten sich beispielsweise in der

Bedeutung  von  Glaubwürdigkeit sowie  Erzählerwartungen im  Asylverfahren,  eine

Fokussierung  auf  das  fixierte  geschriebene  Wort  und  auch  auf  die  in  Bezug  mit  der

Dolmetschtätigkeit  verbundene  Sprachideologie,  wonach  Dolmetschung  als  simpler

Übertragungsvorgang verstanden wird (vgl. Eades 2010: 253). 

Wie ausführlich dargelegt wurde, handelt es sich auch bei  Intertextualität um einen sehr

weitreichenden  Begriff,  der  eine  Vielzahl  unterschiedlicher  Phänomene  von

Referenzbeziehungen umfasst. Die gängigen Intertextualitätstheorien bewegen sich zwischen

den zwei (wissenschafts-)historisch gewachsenen Polen der poststrukturalistischen universell-

ontologischen und der spezifisch-deskriptiven Konzeptualisierung, die sich in ihren extremen

Ausprägungen gegenseitig  ausschließen (vgl.  Aczet  2013: 249).  Mit  dem Verständnis  von

Sprache und Texten als  sozial-historisch geprägte Produkte nach Vološinov (1975), Bachtin

(1979) und Kristeva (1972) wird die Bedeutung bzw. Rolle von Intertextualität als Mittel der

Herstellung möglicher  Bedeutungspotentiale und (Nicht-)Repräsentation von Stimmen in

einem  Text  deutlich.  Mit  diesen  Autor_innen  wurde  auch  die  Berücksichtigung  der

Redeeinbettung als die die Sinnkonstitution wesentlich bestimmende Komponente und als

zentrale Kategorie in Hinblick auf die Analyse herausgearbeitet. 

Der  Intertextualitätsbegriff  beschreibt  einerseits  allgemein-abstrakt  das  Dialogizitäts-  und

Polyphonie-Prinzip (nach Bachtin),  die universell-ontologischer Qualität  von Texten sowie

ein textkonstitutives Merkmal (vgl. de Beaugrande/Dressler 1981). Andererseits sind damit

auch konkretere Formen wie die Einbettungsformen der fremden Rede sowie Formen mit

unterschiedlichen (Text-)Grenzen wie Verweise mittels Zitat, Paraphrasierung und Anspielung

gemeint. 

Mit  Fairclough  (1992,  2008)  wurde  die  Selektivität von  intertextuellen  Prozessen  bzw.

Bezugnahmen von Intertextualität  hervorgehoben. Dies geht mit der Frage einher, wie die

jeweiligen Stimmen in einem Text rekontextualisiert bzw. eingebettet werden und wie sich die

Realisierungen auf den Sinn auswirken. Diese Dimension wird auch mit dem Voice-Konzept

nach Blommaert (2005, 2006, 2008) und Hymes (1996) in den Blick genommen. 

In dieser  Arbeit  konnten nicht  nur auf  einer  theoretischen Ebene,  sondern auch auf  einer

empirischen  Basis  die  Verbindungen  zwischen  Intertextualität und  Sprachideologien
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anhand von Aspekten  wie  Textideologien,  Glaubwürdigkeitsprüfung,  Länderfeststellungen,

Protokoll aufzeigt werden. 

10.2 Zusammenfassung der Analyseergebnisse 

Das Datenmaterial für die Fallanalysen bestand aus den zweitinstanzlichen Entscheidungen

(Erkenntnissen)  zweier  Asylwerber.  Obwohl  das  zweitinstanzliche  Verfahren  von  AW2

mündlich verhandelt wurde und ihm somit die Möglichkeit gegeben war, sich erneut Gehör zu

verschaffen (Voice), wird dies im Erkenntnis nicht durch Protokolle oder Protokollauszüge

belegt; es wird nur mittels indirekter Redewiedergabe auf die Verfahrensinhalte verwiesen.

Diese  Praxis  lässt  sich  ebenfalls  für  den  Erstantrag  des  AW1 feststellen  (AsylGH 2010),

lediglich  das  zweite  Erkenntnis  des  AsylGH  2013,  das  auch  das  Herzstück  der  Analyse

bildete, enthält derlei Protokollauszüge, womit auch der direkte Redemodus vertreten ist. 

In allen Erkenntnissen finden sich zahlreiche und unterschiedlich gestaltete  intertextuelle

Bezüge  wie  bspw.  in  Form  von  Nennungen,  Zitate  (direkte  Wiedergabe)  sowie

Paraphrasierungen (indirekte Wiedergabe) relevanter Gesetze, rechtlicher Rahmenwerke und

gerichtlicher  Entscheidungen  (bspw.  des  VwGHs),  Protokollauszüge  und

Länderfeststellungen. Des Weiteren wurden viele  andere Bezugnahmen zu anderen Texten

und  Prätexten  festgestellt,  die  ihrerseits  auf  außertextliche  Situationen  hinweisen

(Einvernahmen,  Verhandlungen,  Polizeikontrollen,  etc.).  Mehrfach wurde deutlich,  dass es

sich  hierbei  um  ein  intertextuell  dichtes  sowie  komplexes,  verschachteltes  schriftliches

Produkt handelt, das Stimmen verschiedener Akteur_innen (Polyphonie) in unterschiedlicher

Präsenz und Deutlichkeit repräsentiert.  Diese Komplexität ist zunächst durch die Textsorte

und deren Funktion bedingt, da die Zweitinstanz das Vorgehen der Erstinstanz überprüfen

muss  und  dementsprechende  Referenzen  herstellen  muss.  Es  konnten  verschiedene

Einbettungsmöglichkeiten  und  Bezugnahmen  der  fremden  Rede  und  im  Speziellen  der

Erzählungen des Asylwerbers (Voice) konstatiert werden:

• Der Asylwerber tritt (nur) in Form von Paraphrasierungen bzw. indirekter Rede auf
(Wiedergabe  der  Fluchtgeschichte  in  einem  durchgängigen  Erzählblock,  des
Beschwerdeinhalts).  Das Vorgehen des BAA wird ebenfalls mittels  indirekter Rede
beschrieben. 

• Stellenweiser Einsatz von Konjunktiven I und II bei der Wiedergabe der Erzählung
des  Asylwerbers,  wobei  teilweise  die  Rekontextualisierung  in  Kombination  mit
Bewertungen erfolgt. 
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• Mittels  Protokollen oder  Protokollauszügen werden die Aussagen des Asylwerbers
im  direkten  Redewiedergabemodus belegt.  Innerhalb  des  Protokolls  können
konkrete  Perspektivierungsstrategien  und  auch  Zweifel  anhand  der  Art  der
wiedergegebenen Fragestellungen ermittelt werden. 

Die  im  theoretischen  Teil  beschriebene  Glaubwürdigkeitsprüfung erwies  sich  auch  als

zentrales Element der analysierten Erkenntnisse und wurde als relevante Analysedimension

im  Erkenntnis  des  AsylGH  2013  behandelt.  Die  Glaubwürdigkeitsprüfung  erfolgte  auf

unterschiedliche  Weisen  wie  bspw.  durch  die  Gegenüberstellung  von  früheren  Aussagen,

Bewertungen der  Inhalte  und Einflechtung  eigener  Theorien.  In  diesem Zusammenhang

stehen  auch  die  beobachteten  Erzählerwartungen,  die  bspw.  durch  den  Auszug  zur

„allgemeinen  Denklogik“  expliziert  wurden,  Parallelen  zu  den  bei  Busch  (im  Druck)

ermittelten  Erzählparametern  aufweisen  und  u.a.  eine  widerspruchsfreie Erzählung  als

Indikator  für  Glaubwürdigkeit voraussetzen.  Es  konnte  auch  ganz  allgemein  beobachtet

werden, wie in den Erkenntnissen durch die wiederholte Thematisierung und Bezugnahme auf

entsprechende rechtliche Bestimmungen die Glaubwürdigkeit als relevante und im Rahmen

eines  Asylverfahrens  zu  berücksichtigende  Kategorie  etabliert  wurde.  In  Bezug  auf  die

Konstruktion von  (Un-)Glaubwürdigkeit im  Erkenntnis  des  AsylGH  2013  können

zusammenfassend verschiedene Abstufungen und sprachliche Realisierungsmittel festgehalten

werden, die sich auf das Ausmaß an Explizitheit des Zweifels beziehen und in Korrelation mit

dem jeweiligen Verfahrensabschnitt beobachtet werden konnten:

• Partikeln, Konjunktionen (bspw. Verstärkungs- und Verneinungspartikeln)

• Nicht kommentierte Gegenüberstellung von früher getätigten Aussagen, die implizit
Zweifel andeuten

• Kommentierte  Gegenüberstellung  von  früher  getätigten  Aussagen  mit  der
Aufforderung/Nachfrage, diese zu erläutern (Was sagen Sie dazu?)

• Kreierung alternativer Handlungsszenarien unter Bezugnahme eigener Theorien

• Bewertung (durch Adjektive) und Benennung als  unglaubwürdig, häufig in späteren
Verfahrens-  und  Erkenntnisabschnitten  bzw.  Urteilsbegründung,  wo
Widersprüchlichkeiten und unglaubwürdiges Vorbringen explizit als solche bezeichnet
werden

Der Wechsel und die Verwendung der  Konjunktivformen (als Mittel der Redewiedergabe

oder  Ausdruck  des  Zweifels)  wurden  als  Hinweis  auf  die  den Angaben  des  Asylwerbers

entgegengebrachte  Glaubwürdigkeit  analysiert.  Die  für  die  Herstellung  von

(Un-)Glaubwürdigkeit  beobachteten  Strategien  reichen  dabei  von  implizit  gehaltenen  bis
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expliziter gestalteten Realisierungsmöglichkeiten. Die Analyse der  Perspektivierungs- und

Verstärkungsstrategien hat sich für mich als besonders erstaunlich erwiesen, da sich die von

der  einvernehmenden  Person  und  der_die  Erkenntnisautor_in  ausgedrückte

Unglaubwürdigkeit auf sehr subtilen sprachlichen Ebenen und konkreten Kategorien (bspw.

Partikeln) festmachen lassen. Der Ausprägungsgrad des jeweiligen Merkmals, die Häufigkeit

und  die  Kombination  mit  anderen  Strategien  trugen  dazu  bei,  AW2s  Geschichte  als

unglaubwürdig zu konstruieren. 

Anhand  des  zum  Vergleich  herangezogenen  Erkenntnisses  (BVwG  2014),  in  dem  die

Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers festgestellt wird, konnten (gegenläufige) Strategien

festgestellt werden, die eingesetzt wurden, um Glaubwürdigkeit herzustellen. Hier gestaltete

sich  der  beobachtete  Wechsel  zwischen  dem  Konjunktiv auf  Indikativ als  besonders

interessant, da dieser erst stattfand, nachdem die Erzählung als erwiesen gesehen worden war.

Durch  die  Fallanalysen  konnte  gezeigt  werden,  dass  sich  die  Konstruktion  von

Unglaubwürdigkeit  auf  zahlreichen sprachlichen Ebenen und im Einsatz  unterschiedlicher

sprachlicher  Mittel  manifestierte.  Zugleich  konnte  hier  ein  komplexes  Zusammenspiel

diverser Intertextualitätsphänomene und Sprachideologien beleuchtet werden. Der Vergleich

zwischen den Fällen der beiden Asylwerber legte die Vermutung nahe, dass es eines größeren

argumentativen  Aufwands  bedarf  und  den  Einsatz  komplexerer  sprachlicher  Strategien

erfordert, um Glaubwürdigkeit zu dekonstruieren, als sie zu konstruieren.

In  Bezug  auf  die  durch  die  Analyse  der  Nominations-  und  Prädikationsstrategien

ermittelten  Sprachideologien zeichnete  sich  beispielsweise  eine  Konzeptualisierung  der

Dolmetsch-Situation ab, in der die  Ko-Konstruktion von Kommunikation und somit alle

weiteren  an  der  Situation  und  auch  an  der  Textproduktion  beteiligten  Akteur_innen

ausgeblendet wurden. Somit konnte eine Reduktion einer faktisch (zumindest)  triadischen

Kommunikation(-ssituation) auf eine Dyade beobachtet werden, was sich ebenfalls mit dem

Ausblendungsprozess (erasure)  beschreiben  lässt.  Dieses  Bild  wurde  ferner  mit  der

analysierten  Nomination  „Sprachvermittler“  verdeutlicht  und  rekurriert  ebenfalls  auf  die

Übertragungsmetapher von Sprache.  Die Analyse der Handlungspotentiale  der einzelnen

Akteur_innen wies außerdem auf ein asymmetrisches Verhältnis hin, das sich eindeutig im

eingeschränkten  Handlungspotential  bzw.  institutionell  vorgegebenen  und  eindeutigen

Sprachhandlungsrepertoire (Frage-Antwort-Schema) im Protokollstil niedergeschlagen hat. 

140



In  Bezug  auf  die  Länderfeststellungen konnte  im Textbaustein  zu  den  „Vorteilen  durch

erworbene Sprachkenntnisse nach Rückkehr“ (AsylGH 2013) die  Sprachideologie ermittelt

werden, wonach Deutschkenntnisse als Kapital ausgelegt wurden. Dies rekurriert allgemein

auf  den  Qualifikationstopos  von  Sprache  und  eben  auf  die  Vorstellung  von  Sprache  als

Kapital. Dies erwies sich in diesem Erkenntnis als kontrafaktische Argumentation, da dem

Asylwerber in einem anderen Abschnitt die für die  Integration in Österreich erforderlichen

Kenntnisse abgesprochen wurden. 

Der  Textbaustein  zum  „Grad  der  Integration“  hat  sich  nicht  nur  durch  die

Argumentationsanalyse als  zentraler  Aspekt herausgestellt,  sondern zeigte sich auch durch

seine  rechtliche  Bedeutung  als  wichtige  Kategorie,  da  dieser  über  die  Wirksamkeit  des

Artikels  8  der  EMRK  und  damit  einhergehend  über  die  mögliche  Unzulässigkeit  von

Ausweisungen  entscheidet.  Die  Argumentationsanalyse  hat  sich  hier  als  besonders

aufschlussreiches  Analyseargument  herausgestellt,  da  auf  diesem Wege  die  trugschlüssige

Argumentation aufgezeigt werden konnte. An dieser Stelle sei explizit erneut auf die paradoxe

Argumentation  hingewiesen,  wonach dem Asylwerber  AW1 mangelnde  Deutschkenntnisse

und  darauf  argumentativ  aufbauend  ein  unzureichender  Integrationsgrad  zugeschrieben

wurden,  obwohl  dieser  einen  Deutschkursbesuch  nachweisen  konnte.  Obwohl  es

Asylwerber_innen  rechtlich  zusteht,  eine_n  Dolmetscher_in  für  die  Kommunikation  im

Asylverfahren in Anspruch zu nehmen, wurde ebendies dem Asylwerber vorgeworfen, ohne

zu berücksichtigen, dass es sich bei der in einem Verfahren erforderliche Varietät um eine

komplexe  juridische  Fachsprache  handelt,  die  nicht  mit  jenen  Deutschkenntnissen  zu

vergleichen sind, die – wenn man dem Integration-durch-Sprache-Diskurs folgt – für eine

gesellschaftliche Integration bzw. Partizipation wichtig sind. Darin zeigte sich eine eindeutige

Instrumentalisierung von Sprachkenntnissen. Diese und weitere Ausführungen machten eine

Nähe  zum  Integration-durch-Sprache-Diskurs (vgl,  Dorostkar  2014,  Flubacher  2014)

deutlich. 

Abschließend sei noch auf eine weitere zentrale Beobachtung aufmerksam gemacht, die in

Einklang  mit  dem von Ammer/Köhler  (2010:  171)  beschriebenen  Vorhandensein  binärer

Kategorien im  asylbezogenen  Rechtsbereich  steht:  Wenn  eine  Erzählung  als  nicht

glaubwürdig eingestuft wird, ist diese nicht nur nicht glaubwürdig, sondern sogar – durch den

oben  beschriebenen  Einsatz  von  Verstärkungsstrategien  –  „absolut  nicht  glaubwürdig“.

Entweder  ist  jemand  asylberechtigt  oder  er_sie  ist  es  nicht,  wobei  bei  auch  hier  eine
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Verstärkungsstrategie in Form von Unterstellungen (Missbrauch, bewusster Verschleierung)

zu  beobachten  ist.  Auf  diesen  Aspekt  macht  auch  Andrus  aufmerksam:  „Legal  language

ideologies are organized according to fractal recursivity, made all the more stable because the

law is explicitly oppositional – the truth of A automatically implies falsity if not A“ (2012:

596). 

10.3 Beantwortung der Forschungsfragen

Wie  im  Rahmen  dieser  Arbeit  und  im  Speziellen  in  der  vorangegangenen  Diskussion

ausführlich dargelegt wurde, ließen sich anhand der angewandten Analysekategorien einige

sprachideologische  Annahmen  ermitteln  und  intertextuelle  Phänomene  beschreiben.  Somit

können  die  in  der  Einleitung  formulierten  Forschungsfragen  folgendermaßen  beantwortet

werden: 

Forschungsfrage  (1):  „Welche  Sprachideologien werden  in  Erkenntnissen  der

zweitinstanzlichen  Gerichte  (des  Asylgerichtshofs  und  des  Bundesverwaltungsgerichts)

(re-)produziert?“

Die im Zuge der Analyse ermittelten Sprachideologien sind einerseits teilweise spezifisch im

(asyl-)gerichtlichen Feld mit kontextspezifischen Topoi (vgl. Wengeler 2003: 183) verankert.

Andererseits  stimmen diese auch mit  allgemeineren Ideologien überein.  Zu den zentralen

dominanten sprachideologischen Annahmen und Topoi zählen der Topos der  sprachlichen

Qualifikation und  der  Landessprachkenntnisse,  die  in  unterschiedlichen

Argumentationsweisen  und  Kontexten  auftraten.  Eine  auf  diesen  Topoi  basierende

Schlussregel  ist  die  Erwartung  vonseiten  der  Institution  an  die  Asylwerber_innen,  ihren

Asylantrag ohne Beiziehung eines_einer Dolmetscherin zu bewältigen. Weiters finden sich

spracherwerbstheoretische  Vorstellungen,  die  sich  bspw.  in  der  Verwendung  des  im

Singular gehaltenen Begriffs der  „Muttersprache“ oder der Forderung nach dem Nachweis

von  Deutschkenntnissen  auf  einem bestimmten  Sprachniveau  innerhalb  einer  bestimmten

Zeitperiode  zeigen.  Insgesamt  kann  eine  Annäherung  des  Asyldiskurses  an

Argumentationsweisen  und  Sprachideologien,  die  im  „Integration-durch-Sprache-

Diskurs“, wonach „dem Nachweis von Kenntnissen in den Staatssprachen eine Schlüsselrolle

in der Kontrolle von Zuwanderung,  Aufenthalt  und Staatsbürgerschaft  zugewiesen wurde“
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(Busch  2013:  112)  eingebettet  sind,  festgestellt  werden.  Eine  weitere  ermittelte

Sprachideologie bezieht sich auf ein  Kommunikations- bzw. Interaktionsverständnis,  in

dem den Akteur_innen ungleiche  Rederechte  zugewiesen werden.  Hier  stechen vor  allem

auch  die  sprachbezogene  Vorstellung  des  Übertragungsmodells und  der  dyadischen

Interaktionskonzeption hervor, welches dem Dolmetscher und weiteren Akteur_innen eine

untergeordnete bzw. unsichtbare Rolle zuweist. Hier aber auch in anderen Zusammenhängen

zeichnet sich der sprachideologische Prozess der Vereinfachung bzw. Ausblendung (erasure)

auf mehreren Ebenen (vgl. Gal/Irvine 1995, Irvine/Gal 2000) ab. Die Auseinandersetzung mit

den Erzählerwartungen bringt die Annahme zutage, wonach es sich beim Protokoll um eine

authentische  Wiedergabe  mündlicher  Äußerungen  handelt,  worin  sich  die  Ideologie  der

Textualität und das  Primat des  schriftlichen fixierten Wortes zeigt. Außerdem zielen die

für eine Glaubwürdigkeit angenommenen und erforderlichen Ansprüche auf ein spezifisches

Verhältnis zwischen der Erzählung und Wiedererzählung der Fluchtgeschichte ab. 

Forschungsfragen (2) und (3): „Welche Bedeutung und Funktion kommt Intertextualität in

Asylverfahren  zu?  und „In  welcher  Form  treten  intertextuelle  Bezugnahmen  in  den

Erkenntnissen auf?“ 

In  den  zweitinstanzlichen  Erkenntnissen  werden  unterschiedliche  und  komplex  gestaltete

Referenzbeziehungen und Bezugnahmen auf eine Vielzahl von Prätexten festgestellt.  Dazu

zählen  bspw.  Gesetzestexte,  rechtspraktische  Entscheidungen,  andere  verfahrensrelevante

Dokumente  (wie  Polizeiberichte,  Bescheinigungen  vom  Deutschkursbesuch  etc.),

erstinstanzliche  Bescheide,  der  Erstantrag,  in  die  erstinstanzlichen  Bescheide  eingebettete

Protokolle/Protokollauszüge und Länderfeststellungen. Die Art der Einbettung der fremden

Rede und die Repräsentation von Voice erfolgen dabei auf unterschiedliche Art und Weise,

wobei  hier  einerseits  die  „klassischen“  Formen der  indirekten und  direkten

Redewiedergabe und  andererseits  weitere  Formen  der  Perspektivierungen durch  andere

sprachliche  Mittel  (Modus,  Adverbien,  Adjektive,  Partikeln,  Prädikationen,  Nominationen

etc.) beobachtet werden. Hinsichtlich der Funktionen und der Bedeutung von Intertextualität

lässt  sich festhalten, dass die zweitinstanzlichen Erkenntnisse ein vorgegebenes Ziel – das

Überprüfen der erstinstanzlichen Entscheidung – haben, weshalb intertextuelle Bezugnahmen

der Kontextualisierung dienen. Daneben sind die diversen Verweise auf die oben erwähnten

Dokumente  und  relevanten  Texte  zu  nennen,  die  die  Entscheidungsgrundlage  bilden.
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Insbesondere  in  Bezug  auf  das  Protokoll haben  sich  Intertextualität  und  der  Vergleich

zwischen  protokollierten  Erzählversionen  als  Praxis und  Strategie erwiesen,  um

Glaubwürdigkeit  (allgemein)  zu  hinterfragen,  um  auf  Widersprüche (nicht  explizit!)

hinzuweisen und um Unglaubwürdigkeit zu konstruieren. 

10.4 Ausblick

In  Anbetracht  der  in  dieser  Arbeit  aufgezeigten  manifesten  Zusammenhänge  zwischen

Sprachideologien und  Intertextualität im  Asylverfahren  erscheint  es  mir  als

weiterführendes  Forschungsvorhaben  bedeutsam,  der  Frage  nachzugehen,  ob  sich  derlei

Verbindungen auch in anderen Kontexten herstellen lassen. Nachdem in dieser Arbeit nur im

Ausmaß von zwei Fallstudien die beschriebenen Phänomene untersucht werden konnten, wäre

es von Interesse, auch in einem größeren Rahmen dieses Thema zu behandeln. Die Relevanz

einer  weiterführenden  Auseinandersetzung  rührt  auch  daher,  dass  verschiedene

Sprachideologien (bzgl. Dolmetschung, Protokollerstellung, Erzählerwartungen etc.) und die

Art  der  Wiedergabe  des fremden  Wortes das  Asylverfahren  wesentlich  prägen  und

mitbestimmen können. 

Abschließend  möchte  ich  mit  Nachdruck  auf  den  Aspekt  der  beobachteten

Instrumentalisierung  von  Sprache  bzw.  Sprachkenntnissen (respektive

Deutschkenntnissen)  im  Asylverfahren  hinweisen,  die  als  flexibles  (bipolares)

Beurteilungskriterium fungieren und je nach Kontext unterschiedlich eingesetzt werden, um

die  aktuelle  Argumentation  zu  stützen  (Stichwort:  Deutschkenntnisse  als  Vorteil  nach

Rückkehr versus mangelnde Deutschkenntnisse für Integration). Schlussendlich geht es auch

um  die  Frage,  in  welchem  Ausmaß  Asylwerber_innen  als  sprachliche  Subjekte  im

österreichischen  Asylwesen  ernsthaft  wahrgenommen  und  anerkannt  werden,  wenn  ihr

sprachliches  Repertoire  und  ihre  spezifischen  Lebensumstände  –  wie  exemplarisch

nachgewiesen – situativ bzw. je nach verfolgtem Argumentationsziel unterschiedlich bewertet

und  somit  argumentativ  gegen  sie  verwendet  werden.  Auch  sei  eine  erhöhte  Sensibilität

gegenüber  der  Repräsentation  des fremden Wortes im Asylverfahren  erforderlich,  v.a.  in

Anbetracht  dessen,  dass  hier  über  den  Verbleib  und  die  Zukunft  von  Asylsuchenden

entschieden wird. 
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Abstract Deutsch 

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird zunächst der Frage nachgegangen, welche Diskurse über

Sprache  bzw.  welche  Sprachideologien  im  Österreichischen  Asylverfahren  (re)produziert

werden und auf welchen linguistischen Ebenen sich diese manifestieren. Ein weiterer Fokus

liegt  auf  diversen  intertextuellen  Phänomenen  (Erzählen  und  Wiedererzählen  der

Fluchtgeschichte, Protokollauszüge, Einbettung der fremden Rede etc.) und deren Rolle bei

der  Konstruktion  von  (Un)Glaubwürdigkeit  durch  die  asylentscheidende  Instanz.

Datengrundlage  für  diese  Fragestellungen  bilden  die  veröffentlichten  schriftlichen

Entscheidungen  (Erkenntnisse)  der  zweitinstanzlich  mit  Asylverfahren  befassten  Gerichte

(Asylgerichtshof bis Ende 2013 bzw. Bundesverwaltungsgericht seit 2014), die im Rahmen

von Fallanalysen näher untersucht werden. 

Die Operationalisierung erfolgt in einem kritisch-diskursanalytischen Zugang (bspw. Analyse

von  Prädikations-,  Perspektivierungs-  und  Argumentationsstrategien).  Die  Analyse  der

Argumentationsweisen  ermöglicht  es,  die  implizit  enthaltenen  und  den  Argumentationen

zugrunde liegenden diskursiven sprachideologischen Annahmen zu explizieren und analytisch

zu  fassen.  Zudem  werden  jene  Diskursstrategien  in  den  Blick  genommen,  die  bei  der

Einbettung der Erzählungen der Asylwerber_innen zum Einsatz kommen. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung machen deutlich, dass einige der ermittelten dominanten

Sprachideologien im Asyldiskurs auf nationalstaatlich geprägte Sprachkonzepte rekurrieren.

In  diesem Zusammenhang  wird  ferner  ersichtlich,  dass  Querverbindungen  zwischen  dem

„allgemeinen“ Migrationsdiskurs – insbesondere dem „Integration-durch-Sprache“-Diskurs –

und dem Asyldiskurs bestehen. 

Zudem  unterstreichen  die  Analyseergebnisse  die  Bedeutung  von  Intertextualität,  da  die

Textproduzent_innen der Gerichts-Erkenntnisse in ihren Argumentationen immer wieder auf

frühere  Versionen  von  Texten  zurückgreifen,  um Glaubwürdigkeit  zu  hinterfragen.  Somit

erweisen  sich  intertextuelle  Bezüge nicht  nur  als  ein  jedem Text  immanentes  Phänomen,

sondern auch als ein bewusst eingesetztes Mittel im Zuge von Argumentationsstrategien in

Asylverfahren. 
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Abstract Englisch 

Language ideologies and intertextuality in Austrian asylum procedures. The discursive

construction of (in)credibility. 

The  following  thesis  deals  with  discourses  about  language,  and  more  specifically,  the

(re)production of language ideologies in Austrian asylum procedures and their manifestations

on a linguistic level.  An additional focus is  put on intertextual phenomena (narration and

renarration of fugitive stories, protocol extracts, incorporation of quotations, etc.) and their

role in the construction of (in)credibility through legal authorities. The data set used in this

study comprises  published  written  decisions  of  second  level  jurisdiction  by  the  Austrian

Asylum Court (Asylgerichtshof, until the end of 2013) and the Federal Administrative Court

(Bundesverwaltungsgericht, since 2014). 

The  operationalization  is  achieved  through  a  critical  discourse  analytical  approach,  for

example through the investigation of predication- and perspectivation strategies, as well as

argumentation  analysis.  The  examination  of  these  rationalizing  modes  enables  the

identification and comprehension of implicit underlying language ideological notions. To this

end, discourse strategies used in narrative incorporation by asylum seekers are investigated. 

The results show clearly that a number of dominant language ideologies in asylum discourses

are  based  on nation-state  language concepts.  With  regard  to  these  ideas,  interconnections

between the “general” migration discourse – especially the “integration through language”-

discourse – and the asylum discourse can be drawn. 

In addition,  the  analytical  results  underline  the  significance  of  intertextuality because  the

authors of legal documents repeatedly refer to earlier versions of texts in order to generate

considerable doubt as to the authenticity of the applicants’ statements. Therefore, intertextual

references are not only inherent textual features, but constitute a consciously employed legal

strategy in the reasoning of asylum procedures. 
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